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1. Uebersicht über die Verhandlungen - Resume des deliberations 

132/87.078 s Eidgenössische Technische Hochschu
len. Bundesgesetz 

Botschaft und Gesetzesentwurf vom 14. Dezember 1987 
(BBI 19881, 741) über ein ETH-Gesetz. 
N/S Kommissionen für Wissenschaft und Forschung 
1989 1. März. Beschluss des Ständerates abweichend vom Ent
wurf des Bundesrates. 
1991 22. Januar. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1991 4. Juni. Beschluss des Ständerates abweichend vom Be
schluss des Nationalrates. 
1991 20. Juni. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 
1991 4. Oktober. Beschluss des Ständerates: Das Bundesgesetz 
wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1991 4. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Das Bundesge
setz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt III, 1401; Ablauf der Referendumsfrist: 13. Januar 
1992 



28. Februar 1989 

Zweite Sitzung - Deuxieme seance 

Dienstag, 28. Februar 1989. Vormittag 
Mardi 28 fevrier 1989. matin 

08.00 h 

Vorsitz Pres1dence. At Reymono 

87.078 

Eidgenössische Technische Hochschulen. 
Bundesgesetz 
Ecoles polytechniques federales. Loi 

Botscnaft und Gesetzentwurf vom 14 Dezember 1987 ,BBI '988 1. 7.t1l 
Message et oro;et de 101 du 14 oecembre 1987 (FF 1988 i. 697} 

Antrag der Komm1ss1on 
Eintreten 

Proposition de la commrss1on 
Entrer en mat1ere 

Hänsenberger, Berichterstatter: Der Ständerat ist Erstrat für 
das neue ETH-Gesetz. Er hat mit der Vorbereitung die stan
dige Kommission für Wissenschaft und Forschung beauf
tragt. 
Die Kommission hat sich Zeit genommen für diese Vorlage. 
die wir als wichtig betrachten und die grundsatzliche Fragen 
aufwirft 
Die Kommission hat die interessierten Kreise angehört und 
viele Eingaben in Betracht gezogen. Sie hat an sechs Sitzun
gen getagt und die Vorlage am 16. Februar dieses Jahres mit 
9 zu O Stimmen zuhanden des Plenums verabschiedet. Das 
Datum des 16. Februars war auch daran schuld. dass Sie die 
Fahne mit den Beschlüssen erst gestern erhalten haben. 
wofür ich mich entschuldige. 
Dass wir uns Mühe gaben. eine sorgfältige Arbeit zu leisten. 
kann man aus der Fahne erkennen. andererseits v1elle1cht 
auch aus dem Umstand. dass bei der zweiten Lesung seitens 
der Komm1ss1onsm1tglieder und der Verwaltung nochmals 
24 Anträge gestellt worden sind. Dieses Gesetz uber die 
Eidgenoss1schen Technischen Hochschulen soll das Bun
desgesetz betreffend die Errichtung einer e1dgenoss1scnen 
polytechnischen Schule aus dem Jahre 1854 und die 
Uebergangsregelung von 1970 ersetzen. 
Ein erster Anlauf für ein neues Bundesgesetz über die ETH 
ist 1n der Volksabstimmung vom 1. Juni 1969 verworfen 
worden. nachdem die Studierenden der ETH innert kurze
ster Frist die not1gen Unterschriften für das Referendum 
gesammelt hatten. 
Um nicht ein weiteres Gesetz am Widerstand der Studieren
den scheitern zu lassen. gab sich die Kommission und 
gaben sich einzelne Mitglieder der Kommission grosse 
Mühe. die Anliegen der Studenten anzuhören. zu begreifen 
und. soweit uns das tunlich erscheint. auch zu berucks1ch
tigen. 
Wenn die Sprecher des Verbandes der Studierenden der 
ETH Zürich der Kommission des Ständerates am Hearing 
vorerst mit fühlbarer Skepsis begegneten. hat seitdem nicht 
nur die Kommission einen Lernprozess durchgemacht. 
Davon zeugt auch das Schreiben vom 23. Februar 1989 des 
VSETH an alle Ratsm1tgl1eder. Dieses Schreiben lasst durch
blicken. dass die bestehenden Differenzen nicht unuber
windl1ch sind. Die von den Studierenden am Hearing ver
langte Ruckwe1sung an eine neue Expertenkommission -
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23 Technische 1-lochschulen. 

zwecKs Vorlage eines grundsatz11ch anderen Gesetzestextes 
- sct11en aer Komm1ss1on untun11ch. und der erwahnte Brief 
des VSETH an aiie Ratsm11gl1eder scnwenKt nun aucn ein 
auf die haltung, aass ,n der oanamentanschen Arbeit Aen
derungen erreicht werden Kannen. 
Die Kommission 1st allen Teilnehmern aes Hearings. aen 
Vertretern von Dozenten. Reformkomm1ss1onen. Mittelbau. 
Stuaierenaen ura von Lausanne una Zurren 
aanKoar fur die Anregungen urd a1le Unterlagen. 
Wir sind aucn oanKbar fur die uns von aer Gesenschaft fur 
Hochschule und Forscnung. vom Vorort ·1om Gewerbever
band una von ancern zugeste1!ten Unterlagen una mundli
cnen H,nwe,se. 
Die Komm1ss1on 1st aoer auch aen von uns a1s Exoerten 
eingeladenen herren Professoren Vittoz und Buhlmann. cen 
Präsidenten aer beiden ETH. Herrn Professor Ursprung als 
Präsident aes Schwe1zenscnen Schulrates und herrn Pro
fessor Hochstrasser. DireKtor des Bundesamtes fur Bildung 
und Wissenschaft. dankbar sowie Herrn Schuwey. V1zed1-
rektor des Bundesamtes, una Dr. Fulda. dem GeneralseKre
tar des Schweizerischen Schulrates. a1e vielen Komm1s
s1onss1tzungen beigewohnt haben. 
Was will das neue Gesetz? Es will den ETH eine neue 
Leitungsstruktur mit ,daren Aufgaoen und Abgrenzungen 
geben. Wenn Sie nachfolgend immer wieder hören. dass der 
ETH-Rat einem Verwaltungsrat entsoreche und die Direk
tion oes ETH-Bereiches einer Genera1d1rekt1on. wenn a1so 
immer ein Vergleich mit privaten Strukturen gemacht wird. 
so darf das nicht missverstanden werden. Die Schulen wer
den nicht privat1s1ert. Sie oie1ben Bunoes1nst1tut1onen. aber 
die Doppelfunktion des Schu1rates. nämlich Strategiefest
setzung und Vollzug. wird aufgeteilt in eine Verwaltungs
ratsfunktion - das 1st der ETH-Rat - und eine Generaldirek
t1onsfunkt1on. die Direktion des ETH-Bereiches. 
Den Hochschulen und Forschungsanstalten soll mehr unter
nehmerische Eigenverantwortung gegeben werden. 
Ferner soll die Vorlage das alte Gesetz von 1854 der heuti
gen Zeit anpassen, und zwar dauerhaft. nicht nur mit einer 
immer wieder zu verlangernden Uebergangsregeiung. Das 
neue Gesetz soll berücksichtigen. wie stark die Studenten
zahlen gewachsen sind und dass nun auch in der französi
schen Schweiz eine ETH gross wurde. 
Auch wenn die Hochschulen und Forschungsanstalten Bun
desbetnebe bleiben. dem Verwaltungsorganisationsgesetz 
unterstehen. so sind sie nicht die üblichen Verwaltungsein
heiten. Die Leistungen sind nicht ausgabenorientiert. Die 
Produkte sind ausgeo1ldete Absolventen und Forschungser
gebnisse. Die Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
sind aber auch nicht einfach Unternehmungen. Was man als 
Rendite bezeichnen könnte. ,st das Bewahren ihrer Absol
venten und ihrer Forschungsergebnisse 1m internationalen 
Wettbewerb um die Qualität. So hat sich meines Erachtens 
Professor Ursprung vollig richtig ausgedruckt. 
Statt Ihnen nun. wie sonst ublich. 1n der Eintretensdebatte 
einen Ueberbl1ck zu vermitteln. mochte ich anders vorge
hen. Sie wissen. dass die Studentenvertreter die Feinfuhlig
ke1t aufgebracht haben. am Tage nach dem Hearing mit 
unserer Kommission eine Pressekonferenz abzuhalten und 
bereits dann. noch bevor wir in der Kommission mit den 
Beratungen überhaupt begannen. mit dem Referendum zu 
drohen. 
Als Kuriosum ser erwähnt. dass der VSETH mitteilte. er 
besitze einen Alternativvorschlag zum Gesetz. aber dieser 
Text werde unserer Komm1ss1on nicht zur Verfügung 
gestellt. 
Dieses etwas bemuhende Vorspiel veranlasst mich. in einem 
Ueberblick unter sieben Ziffern einige Begehren aufzulisten. 
die an die Kommission herangetragen worden sind. und 
darzustellen. w1ewe1t wir diesen Begehren entsprochen 
haben. 
Ich mache das unter folgenden Stichworten: 
1. Zielartikel. 
2. Versammlung des ETH-Bereiches und Hochschulver
sammlungen. 
3. Mitbestimmung. 
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J Autonomie 
~ ETl--~Rat Lra 01reKt1on aes t:TH-Eereicnes 
6. D 1enstrecnt una Unterste11una 

Diverse K'.e1nere An11egen · 
:eh zitere a1lera1ngs nur cie1en19en 
uns am r-eanng waren '.JOer c11reKt an 
ceren P·as1oenten ce1anot s1no 
den 
Zum 

nehmen 
Ein umrassender Zielanrke1 wuroe oer Vorlage ces Bun
cesrates verm,sst Er haoe e,ne ausfuhn1cne Auftraqsurn
schre1bung uno die geseilschaftsoo11r.scnen - aer 
ETH hervorzuheben. w,e der VSETH schre,bt. Der a1ige
meine 811dungsauftrag sei aufzunehmen. fordern Reform
l<omm1ss1onen una Ass1stentenvere1niqunaen 
Der Schweizerische Studentenverem oostL711ert die Ausrich
tung oes gesamten w1ssenschattl1chen Arbeitens nach aen 
allgemeinen Grundsatzen cer Eth1K. Eine zi,;Kunttsonen
''erte Formulierung der Z:ele 110n Ausbildung una For
schunc; an den ETH unter BerucKs1cr:t1gung aes soz1a1en. 
OKolog 1scnen und w1rtschattl1chen umte1des -russe cas 
Gesetz zi,;mmcest umre1ssen. schreibt aer VS ETH der Kom
Ti1ss1on Auch 1st verlanar woroen. dass sich a:e ETH am 
1nternat1ona1en Stand von Lenre und Forschuna messen 
mussten. Die Zusammenaroe1t rnlt aer Wirtscnaft musse 
erwahnt weraen. wurae vom Vorort. Gewerbeverband usw. 
erwahnt. 
Die Komm1ss1on 1st dem Wunsch nach einem allgememen 
Zielartikel nachgekommen. hat sich aber aam1t schwer 
getan. 
Wir schlagen nun vor. emen neuen Artikel 5bis aufzuneh
men. Er 1st kurz. entstand aber aus langen Diskussionen und 
unter Mithilfe einer Arbeitsgruppe der "'Komm1ss1on. beste
hend aus den Kolleaen Danioth. Onken una Ruesch. 
Der neue Artikel Sb(s enthält nach Memung der Komm1s
s1on. alles. was vernunft1gerwe1se 1n einen Gesetzestext 
aufgenommen werden Kann. Noch allgemeinere z;eie. die 
auf den Kmdergarten bis auf die Erwachsenenwe1terb1ldung 
zutreffen. haoen 111 diesem ETH-Gesetz unseres Eracntens 
,einen Platz. Wir wollen auch vernmdern. cass Forscnung 
und Lehre durch Moralvorscnntten benindert weraen Kon
ren. Entweaer 1st die Forschung frei. caer sie 1st Ke,ne 
Forschung Die Lehrfreiheit 1st 1m Rahmen dieses a11geme1-
nen Zielart1Kels. gewahrle1stet. 
Zum zweiten Punkt: Versammlung aes ETH-Bere1cns und 
a1e Hocnschulversammlung Die Versarnm1ung aes ETl-<
Bere1chs 1st 1n aen Artikeln 25 und 26 der 1/oriage erwahrt. 
Mehrere Gesorachsoartner venangten. cass c1ese Ver
sammlung fallerge>assen wird. Sie wurde als Ai1b1-Gre
rn1um. a1s «nettes Plauoergruoochen« bezeichnet rVSETH 1 
D:e Refor:11rnmmrss1on bezeichnet sie als •Kein taugliches 
und effizientes Organ zur Gewahrung der Mitw1rKungs
rechte» und es sei aaraui zu verzichten. 
Es bestehe a1e Gefahr. dass die Informationen gefiltert wur
den. wenn Keine Vertreter der Hochschulen 1m ETH-Rat 
Einsitz hätten. Anstelle dieser Versammlung des ETH
Bereichs solle Jede ETH eine Person. a,e durch die Hoch
schulversammlungen und die ReforrnKornm1ss1on gemein
sam gewahlt wird. 1n aen ETH-Rat. also 1n den Verwa1tunas
rat. abordnen Konnen. Das verlangte die Studentenschatt. 
Die Komm1ss1on des Ständerats hat an dieser Versammlung 
des ETH-Bereichs festgehalten. Wir haoen ihre Aufgaben 
verqrossen. ·,nsbesondere ihre Stellungnanme zuhanden 
c;es ETH-Rats. auch bei der Schaffung oder Aufhebung von 
'Jnterncnts- una Forscnunqse1n11e11en. aetoroert. 
.V,r haoen ausaruck11ch f1?stgena1ten. cass 01e Versamm
·unq ein Antraqsr":cnt an aen ETH-Rat und 01e D1reKt1on des 
ETH-Bereichs nat :Jnd oass rnese Instanzen uber Antrage 

24 28 fevner 1,989 

::iet1riden unc aer -Jersamm1ung oer Entscheid m1tte1len 
';'lussen. 
Diese Versamrn;una rnot sich selber e,n Rea1ement. !hre 
WirksamKe1t wira sicher 1n erster L,n,e vcn der,OualHat ihrer 
,'.;rbe1t aohangeri. Gruppen Cer hocnschulen und der 

C' e Hochscnu1versamm1unc;en an cen oe:cen Schulen sind 
.,.\rt,l<e1n una 31 auf :!er Fanne 

2rwahnt Der \~1tte1cau cer E'.H 1:enargL cass 

\/er:anger:_ cass 
...:ocrscnu1 11ersammiungen ce!ber:a:ten 1nra. 
'.~ach Stuoentenvorsc111ageri d;e Hochschulver-
sammlungen d,e oPersten 
1/orscn:äge befassen sich 011t der Aufwertung oer Hocn-

rn1t aen AbtedungsKonterenzen una 
cass a1le Gruopen hier m1tarbe1ten und 

m1tbest1mmen ;.;onnen 
Fur die Kornrn1ss1on nat sich die Frage gesteilt w1ewe1t 
dieses Gesetz auf der Ebene der einzelnen Schule 1ea1fene
ren soll. Wir waren 111 a1esen Fragen fur e;ne zuruckha1tende 
e1dgenoss1sche Gesetzgebung. um a,e Autonomie der ETH 
Zürich und Lausanne wenig zu beemtracht1gen bzw. dem 
Reglement oer Versamrn1ung oes ETH-Bere1cns em nur 
·..venig emgeschranKtes vV1rl<ungsfe1d zu oe1asse11. 
D,e Komrn,ssron hat aoer a,e Beaeutung aer hochschulver
sarnm1ungen rervorgehooen· Ein eigener Artikel 30b1s 
wurde gescnaffen una ausarucK/ich deren Antragsrecht an 
01e ubergeordneten Organe :ns Gesetz geschneoen. Auch 
hier haoen wir festgehalten. c:ass uber Antrage der Hocn
schulversammlung durch d:e Schulleitung befunden wer
aen muss und dass diese Entscheide der Hochschulver
sammlung mitzuteilen sind. 
Zum dritten Punkt: M1tbest1mmung. Es sind gegenuber dem 
Entwurf des Bundesrats zur Hauptsache die folgenden Ein
wendungen durch unsere Gesprachspartner und 1n Einga
ben gemacht woraen I Mehrfach verlangt wurde ein Antrags
recht (ReformKomm1ss1onen) una Eins1chtsnahme der 
Gruppen in die Entsche1dungsgrem1en (ETH-Rat und Direk
tion des ETH-Bereichs). Der Schweizerische Studentenver
ein wünscht ein «verbindliches Postulatsrecht». was auch 
immer das bedeuten rr,ag. Die bisherige Mitw1rKung als Gast 
,m Schulrat habe nicht befriedigt wird von der ReforrnKom
:111ss1on una Studentenvertretern mehrfach erwahnt. Die 
Erfahrungen seien z·.v1esoaltig gewesen. Das Gastrecnt. 
gemass Uebergangsregelung. gao Anlass zu Kontroversen. 
Es wird beturchtet oass gegenuber aen heutigen Verord
nungen eme Verscnlechterung der Mitbest1mrnungsrnog
l1chke1ten eintreten ;.;onne 1AGEPOL YJ 
Es wird die Garantie verlangt. oass a,e Informationen flies
sen und nicht gesiebt werden Die Aufsoaltung der Schul
ratssitzungen 1n zwei Teile - emen mit oen Gästen. einen 
ohne - wurde bemange1t Auch vvurae gesagt w1cht1g sei 
die Mitw1r;.;ungsrnogl1chke1t ,;or a11em auf der Ebene der 
Abteilungen und der e,11ze1nen Schule una dort sei sie auch 
effizient. 
Die Retormkomrn1ss1on Lausanne hat insbesondere betont. 
wesentlich sei die M1tw1rkung auf der Schulebene. Auf den 
oberen Stufen soll die Mitwirkung hauptsachlich durch 
Delegation. d. h. durch die Schuloras1denten. erfolgen. 
Die Reform1<:omm1ss1on Zürich betont. dass die Vernehmlas
sungsverfahren wie heute auf der Stufe Schule erhalten 
bleiben mussen. 
Die Dozenten 1hrerse1ts sind an der M1tw1rkung auf den 
Ebenen oberhalb der e1nze1nen Schule grundsätzlich nicht 
1nteress1ert Das Schwergewicht der Mitwirkung aller Grup
pen liege auf den Abte1lungseoenen. 
Es wurde verlangt. dass von cen Ständen bestimmte Vertre
ter Mitglieder der D1re1<t1on des ETH-Bereichs sein sollen. 
Dabei hatten diese Vertreter - es konnten Professoren. 
Angehorige des Mittelbaus oder Studenten sein - nicht als 
Gruppenvertreter m1tzuw1r1<en. sondern als Vertreter der 
ganzen Schule und wurden von der Hochschulversarnrn-

michael.tellenbach
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lung. eventuell zusammen mit den i-1eforrnKomm1ss1onen 
gewahit. 
Auch wurae ausgefuhrt. aass M1tw1ri.;ung nicht lahmend zu 
sein braucne. sonaern Entscheide oescn1euniaen und die 
Akzeptanz tordern KOnne Es wurce aewi_nscnt dass ,eae 
Gruppe Cer Schule Zugang zu Informationen raoe und s1cn 
Gehor verschaffen KCnr:e. Auch ·Nurce ::ierurcr:tet. cer lr:for
mat1onstluss sei n1cnt gewanrie1stet E1roehence. ir1_;r:ze1-
t1ge lntormar1on aur a11en E:ienen cer ETH sei zu ,,er1angen 
und als lnforrr:at1onsptl1cht zu st1ou1,eren 
Die Komm,ss1on hat e,niges aus o esem '//unscnKata100 
ubernommen. 1,:;h verweise aur '01cenae PunKte. Gemass 
Art1ke1 26 muss a1e 1/ersamm1una ces ETf-'-8ere1cns S:e1-
1ung nehmen. bevor cer ETH-Rat uoer ;:;,chti,n,en Er,tw1C',<.
iungsp1ane. Schaifung und Aufhebung von Unterrichts- unc 
Forschungse1nhe1ten oescnl1esst. Die k.omm1ss1on nat das 
ausdrucKl1ch erganzt. Die Versammlung 1st berecnt1gt. cem 
ETH-Rat oder aer D1reKt1on Antrag zu sretlen D,ese Instanz 
muss daruber befinaen und cer Versammlung ·nren 
Entscheid m1tte1len. Der M1tw1rKungsart1kel. gemass Voriage 
Artikel 31 des Bunaesrats. ol1eb sonst unverandert. Das 
"Erfordernis aer Betroflenhe1t» wie es 1n Art1Kel 31 Absatz 1 
erwähnt wird. 1st von einigen Gesorachsoannern ausarucK
lich begrusst. '10n anderen ebenso Jeutl ich abgelehnt 
worden. 
Die Kommission hat daran festgehalten Sie betrachtet Kom
petenz und Betrotlenhe1t in M1tw1rKungstragen als not:a S1e 
haben einen M1nderhe1rsantrag OnKen zu o,esem Art1Ke1 31 
und zu dieser Frage. 
Die Komm1ss1on hat Keine weiteren Vorschriiten betreffend 
die M1tw1rKung 1n aen einzelnen Schuten erlassen wo1len. 
Der viel beschworenen Autonomie aer Schulen ware 1a nicht 
Rechnung getragen. wenn dieses Gesetz allzu viel auf dieser 
Ebene vorschreiben wollte. Es besteht aber die Ueberzeu
gung - Herr Bundesrat Cott1 hat das der Kommission auch 
zugesichert - dass auf der Ebene der Schulen keine Ver
schlechterung der Mitwirkung gemass heutiger Ueber
gangsregelung und Verordnungen eintreten darf. Wir haben 
es als unangebracht erachtet. daruber eidgenössisch zu 
leg1ferieren. Die Kompetenz der Abte1lungsKonlerenzen. der 
Departementsrate. der Untemchtskomm1ss1onen soll durch 
dieses Gesetz nicht geschmalert werden. 
Die Gruppenvertreter beider Schulen haben uns deutlich 
gesagt. dass die M1tw1rkung auf Abteilungs- und Schu1-
ebene sehr w1cht1g sei Das Gesetz behindert dort weiterge
hende Losungen in ;;einer Weise. Wir schreiben nur vor. 
dass die Hochschulversammlungen Antrage stellen Konnen 
und dass die Schulleitung aaruoer t:Jef1nden muss. Die 
Antrage sind auch an hohere Stufen mogl1ch und vorgese
hen. und die Schu11e1tung 1st zur We1ter1e1tung verpflichtet. 
Zum vierten Punkt: Autonomie der Schule. In den Eingaoen 
und Hearings sind zu der Frage. wieweit die Autonomie aer 
ETH gemeinsam oder der einzelnen Schule gehen soll. viele 
Aeusserungen gemacht woraen Die Gesellschaft fur Hoch
schule und Forschung geht 1n ihren Vorscnlagen am weite
sten. Sie wunscht. dass Jede der beiden ETH eine autonome 
öffentl1ch-recntliche Anstalt mit eigener Recnrsoersonl1ch
keit werden soll. Konseauent wunscnt sie dann. dass Mehr
jahresbudgets vom Parlament beraten und den Schulen zur 
Verfügung gestellt werden. Diese hatten erst nach Ablauf 
von vier Jahren Rechenschaft aozulegen. abgesehen von 
den 1ahrl1chen Prüfungen durch die Finanzkontrolle. 
Die Professoren und alle M1taroe1ter aer Schuten waren 
nach Obl1gat1onenrecht anzustellen. Im Rahmen aes Glooal
budgets stunde 1eaer Hochschule Personalautonomie zu. 
und die Schulen wurden Protessoren und Forschungsge
biete selber wahlen. 
Eine unternehmerische Verantwortung des ETH-Rates sei 
nach dem Konzept aes Bundesrates unmogi1ch. sagt c1e 
Gesellschaft /ur Hochschule und Forscnung. wenn cen 
Schulen nicht eine eigene Recntsperson11chke1t mit eige
nem Vermogen zustehe. 
Andere gehen 1n aen Kr1t1Ken una Wunscnen weniger weit. 
Die zentral1st1sche StruKtur una a1e grosse Machtoelugn1s 
des DireKtors aes ETH-Bereiches wurden a1e Autonomie aer 

25 C: caenoss1scne T-?cnn1scne 1-icchscnuten Bundesaesetz 

Schuten ur:a aeren Kreat1·11tat bee1ntracnt1gen. sagen Ass1-
c;tentenverein1gung ,_,na VSETH. E1ne •'.Olleg1a1e Fuhrung aer 
J,reKt1on ces ETH-Bere1cnes wurde c1e Autonomie oer 
3chu:en dagegen starKen. Auen wird 1r der E,ngaoe des 
'/SETH an aen Standerat eine Aufwertung oer Untemchts
?1nhe1ten..;onferenz und der Hochschu1versamm1ungen ver
angt. D1e Steilung cer UPterr:cntse1nre1ren sei euren den 
:::,H-Rat verm1naert. sagt c,e ;::ie1orm1<omm1ss1on Lausanne. 
,nd c1e zwar erwannte Au:onam1e nacn "'.rt1kel .! werde 

euren c1e f'..rt1kel 23 uf'd 2.t uoer a1e D,reKt1on zu stark 
c- naescr:rane:t. 
Zur F·nanzauronorn1e w1ra verrnerKt. cass nur eine nachge
"':,nae und "eine ·1organg1ge r<.ontro11e nong sei Dagegen 
rat a·.e F·nanzae1egat1on cer e1dgenoss1schen Rate der 
-<omm1ss1on :n einem Briet m1tgete11t. dass aer .Ansatz zu 
·.ve1terer F:nanzautonom1e ,n Artikel 34 Absatz 3 bereits 
zuwe1t qehe. N1r ·1,1erden ·n oer Detailberatung darauf 
.:::1rucKkommen. Frau Jagg1 nat einen Antrag gestellt 
D1e Komm1ss1on war e1nverstanaen mit Art1ke1 4. wonach die 
Schulen a1s autonome offent11ch-recntl1che Anstalten des 
Bundes onne Rechtspersonl1chke1t bezeichnet werden. Es 
scne1nt eher unwahrsche1nl1ch. aass Parlament und not1-
,;enfalls das Volk 1e einw1ll1gen wurden. einige hundert M1l-
1,onen - gemass einem MehrJahresoudget - nach Zürich 
und nach Lausanne zu senaen und m1tzute1len Macht. was 
Ihr lur gut f1naet. wahlt die Leute. die Euch passen. oder 
e?nt1asst sie. A,s OenKanstoss sind solche Ueberlegungen 
:,envoll Aber ich oetrachte sie hier und Jetzt als undurch
:uhrbar. Auen muss oerucKs1cht1gt werden. dass a1e oe1den 
!::idgenoss1scnen Technischen Hochscnulen w1cht1ge 
Bestanate1le aer ganzen Forschungspol1t1k des Bundes 
sind. 
Dem BedenKen. dass die Direktion des ETH-Bereiches die 
Autonomie der einzelnen Schuten zu stark einschranken 
konnte. hat die Komm1ss1on 1n dre1erle1 H1ns1cht Rechnung 
getragen: 
1 Die Direktion des ETH-Bereiches wurde in den wichtig
sten Geschaften zur Kollegialen Beschlussfassung ange
halten. 
2. Der Erlass von Richtlinien für Zulassungsbedingungen. 
Studienpläne. Prufungsordnungen. Disziplinarordnungen 
wurde zur Aufgabe des ETH-Rates - also des Verwaltungsra
tes - erklart. ebenso die Schaffung oder Aufhebung von 
Untemchtse1nne1ten. 
3. Die Direktion des ETH-Bereiches hat mit beratender 
Stimme E1ns1tz 1m ETH-Rat. Damit kommt den beiden Schul
;:;ras1denten und der Vertretung der Forschungsanstaiten 
Juch in diesem - dem Verwa1tungsrat entsprechenden -
Gremium Gew1cnt zu. 
Zum tunften Punkt: ETH-Rat und Direktion des ETH-Berei
ches. Der ETH-Rat. den man 1m Verg1e1ch mit orivaten 
Gese1lschaften als Verwa1tungsrat bezeichnen konnte. 1st in 

cer Vorlage in zwei Artikeln. Artikel 22 und 23. umschrieben. 
Zur Zusammensetzung sah der Bunaesrat led1gl1ch vor: 
·Der Bundesrat wahlt die neuen. als neoenamtl1ch beschrie
benen M1tgl1eoer und bezeichnet den Pras1denten und Vize
pras1aenten.,, 
!::s sind e1n1ge Vorschlage an uns gelangt. wie dieses Gre
mium zu erweitern ware und wie seine Stellung zu andern 
sei. Be1sp1elswe1se: Der ETH-Rat musste der Direktion aes 
ETH-Bereiches eindeutig ubergeordnet sein. Oder: Die 
Direktion des ETH-Bereiches sei in den ETH-Rat autzuneh
'i1en. Ac1de. Ass1stentenvere1nigung. Reformkomm1ss1on. 
JozentenKomm1ss1on Lausanne verlangten das. allerdings 
'illt beratender Summe. Oder: Je eine Person Jeder Hoch-
3Chule. gewahlt durch a1e Hochschulversammlung und a1e 
RetormKomm1ss1on. sei M1tgl1ed des ETH-Rates. g1e1chgul· 
'.1g. ob das ein Professor oder ein Student sei 
Der Vorschlag aes Bundesrates degraa1ere aen ETH-Rat zu 
einem Gremium ohne echte Kompetenzen und ohne Ein
''ussmogl1chke1ten. 'ile1nt c1e VSETH. Der Rat sei auf elf 
i11itgl1eaer zu vergrossern. nam11ch sechs aussenstehende 
,0 erson11cnKe1ten una funf M1tgl1eder aus aem ETH-Bereich: 
,e zwei von Zuricn und Lausanne una einer von den For
schungsanstalten. Das haoen a1e ReformKomm1ss1onen 
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angerem Der E,H-Rat haoe uoer Schaf•ung unc .Aufheoung 
,on Untemcntseinhe1'en zu oescnl1essen Vorort. Geweroe
;erbanc usw. 
Es wurae aer Wunsch angeoracht. dass aer ETH-Rat seine 
Traktanaenl!ste oer Versammlung ces ETH-Bere1cns m,tzu
re11en hatte. damit aer lnforrnat1onst!uss nicht gefiltert .ver
den Konne. 
. .\uch c,esem PunKt hat c1e Kamrn1ss1on c,,r1aer C'eser 
Wunsche entsorocren C e C1reKt1on aes ETH:Bere1ar:es 
n 1mmt mn beratender Stimme E,ns1tz 1n den E7H-Ra!. Dam,t 
s,nc Schu1oras1centen una o:e Vertretung oer 1=:,r

M1tgl1ecer aes ETH-Rates. Dagegen 
hat es me Kanirn,ss:on aogelerrt. einen wetteren Vertreter 

euren die Hocnscnu1versamm1ungen 1n dieses 
aboranen zu 1assen. Wir sina der Me1nuno. :er 

Schuioras1aent sei aer geeignete Vertreter cer Scru 1e und 
nicht einer aer Professoren oder einer der .Assistenten ocer 
einer der Studenten. der in einem stand1aen Loval1tats1<on
flikt zw1scnen den Interessen der Schure t.i'na den Interessen 
der Gruppe. aer er angehort. stunde. 
In .Artikel 23 hat rne Komm1ss1on die .Aufgaben des ETH. 
Rates auch vergrossert und insbesondere Oie Schaffung 
oaer Aufhebung von Unterrrchtseinhe1ten aem Entscheid 
des ETH-Rates unterstellt. 
Nun zur Direktion aes ETH-Bereiches: Sie wurde 1m Privatle
ben aer Genera1d1rekt1on entsorecnen . .Auch zu diesem Gre
mium sind uns vielfältige Meinungen zugeKommen iv1ehr
mals wurde verlangt. aass hier eire Kollektive Führung vor
zusehen sei und dass nicht - wie in der Voriage des Bunaes
rates - der Präsident alles grundsätz11ch allein entscheiden 
sotle. Die Dozenten von Lausanne verlangten das auch am 
Hearing. 
Die Verstarkung der Stellung der Schulpras1denten beider 
Schulen wurae mehrmals verlangt. Alle Mitg11eder wurden 
als gleich kompetent bezeichnet. und deshalb sei ein Kolle
gialsystem sinnvoller: Ass1stentenvere1nigungen Lausanne 
und Zürich. Auch von Studentenseite aus Zürich und Lau
sanne wurde die zu starke Machtkonzentration beim Präsi
denten bemängelt. Die Tendenz zur Zentralisation werde 
durch diese Direktion verstarkt Die Machtkonzentration sei 
zu gross. Wieso solle eine einzelne Person ohne Konsulta
tion der Betroffenen über die Aufhebung einer Forschungs
abteilung befinden können? Der Vorort anderseits verlangt 
dass d1e Wahl des Direktors auf .Antrag des ETH-Rates zu 
erfolgen habe. 
Einen anderen Punkt betrafen einige Eingaben. die ,m 
Gesetz die Vertretung der Forschungsanstalten unbedingt 
auf eine einzige Person beschränken wollten: Sie Kamen 
von Dozenten . .ACIDE. Reformkomm1ss1on. Sie sehen aus 
dem Vergleich der Fassungen auf der Fahne. dass die Kom
mission viele dieser Ueberlegungen ubernommen hat. Wir 
haben die w1cht1gsten Beschlusse kollegialen Entscheidun
gen in der Direktion unterstellt. Der Erlass von Prufungsord· 
nungen. Disz1pilnaroranungen und der Entscheid uber 
Beschweraen gegen Verfugungen der ETH und aer For
schungsanstalten sind nun kollegial zu beschliessen. rlier 
w1rKen der hauptamtliche Pras1dent. c1e Schulpras1denten 
und a1e Vertretung der Forscnungsanstalt a1s Behorde ura 
entscheiden mit Stimmenmehr. 
Wir haben die Unterstellung des Schulpras1denten unter 
den Präsidenten der DireKtion des ETH-Bereiches gemildert. 
Wir haben diesen Präsidenten verpflichtet. wichtige Ge
schäfte vorgäng1g mit den anderen Mitgliedern der Direktion 
zu beraten. Wir haben aber daran festgehalten. dass der 
Präsident vom Bundesrat gewahlt wird, ohne formelle Bin
dung an Anträge. und wir sind zur Ueberzeugung gekom
men. dass es dem Bundesrat auch freistehen muss. mehr als 
einen Vertreter der Forschungsanstalten 1n die Direktion zu 
wahlen. Wie ich soeben ausgeführt habe. haben wir den· 
Erlass von Richtlinien fur die Zulassungsverordnung etc. 
dem ubergeordneten ETH-Rat zugewiesen. 
Zum sechsten Punkt: Dienstrecht und Unterstellung unter 
das e1dgenoss1sche Departement des Innern. Zum Dienst· 
recht sind ganz unterschiedliche Meinunaen an die Kom
m1ss1on herangetragen worden. Wenn -wir einmal die 
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'i'xtremste Meinung. G!eJenige cer Gese1lschaft für Hoch
scnule und Forscnung. weglassen. rne samtl1che Anste1-
:ungsvernaltr:1sse vom Professor c1s zum Mechan1Ker und 
31bl1otheKar unter aas Obl1gat1onenrecht stellen mochte. 1st 
101gence Tendenz festzuhalten D1e Dozenten wunschen, 
0ass dte w1ssenschaftl1ch-techr1scnen M1tarbe1ter rnog
iChst ohne Beamtenstatus angeste1lt weraen 1<.onnen. Die 
c1ex1oil,tat racn .Artikel 15 sei nicht ausreicneno. D:e Antor
:1erungen des Arbe 1tsmarKtes curtten nicht durch eine 
restr11<t1ve randhabunq von .Art1ke1 : 5 ausser acht ae1assen 
werden Hingegen t1na-et rne Reforrn1<omm1ss1on Lausanne 
A.bsatz 3 von .Artikel 15. aer fur oeson-
0ere Beat,rfn1sse von Lehre und 
,.rnd w1cnt1g. Drese Bestimmung gestatte. e:r:en Mittelbau 
·,on hohem Niveau 1rn Unterricht zu behalten . .Auf der anae
ren Seite weisen aie Personalausschusse und die GewerK· 
schalten aaraut hin. dass oere1ts 73 Prozent des Persona1be
standes 1m Schulratsbereich n1cnt auf vier Jahre gewahlt 
sind. dass aer Wortlaut von Artikel 15 in ausfuhrlichen Ver
hanalungen erarbeitet worden 1st und nicht verandert wer
den aurfe. Der Vorort wunschte eine LocKerung durch die 
Einfügung der Worte «1n der Regel» in .Absatz 1 von .Art1-
'<el 15. der grunasatzl1ch offentl1ch-rechtl1che Dienstverhalt· 
n1sse vorsieht. 
Die Komm1ss10n hat im Bereich des Dienstrechtes die 
Losung aes Bundesrates ubernommen. a1e Worte «in der 
Rege1» angefugt was gegenuber dem .Antrag aes Bundesra
tes Keine .Aenderung. sondern nur eine Verdeutlichung 1st 
und hat dem Wunsch der Ass1stentenverein1gung entspro
chen. dass bei vorubergehender Tätigkeit auch die berufli
che Vorsorge vom ETH-Rat mit Ermacht1gung des Bundes
rates. geregelt werden soll. Es erscheint der Kommission 
undenkbar. alle ETH-Beteiligten grundsätzlich aus dem 
offentl1ch-rechtlichen .Anstellungsverhältnis zu entlassen 
und nur obligationenrechtliche Anstellungen zuzulassen. 
Dagegen sind wir überzeugt, dass die Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen in ihren Anstellungsbedingun
gen wesentlich flexibler sein müssen als irgendeine Verwal
tungsabteilung. Die Forschungsvorhaben. die Aenderung 
von Unterrichtseinheiten. die raschen Aenderungen in Wis
senschaft und Technik. die plötzlich an die Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen herantretenden neuen Aufgaben 
zwingen dazu. dass besondere Abmachungen mit Mitarbei
tern insbesondere für vorübergehende Tätigkeiten getroffen 
werden können. die vom üblichen Dienstrecht der Beamten 
abweichen. 
Das einleuchtende Beispiel aus dem Bereich der ETH Zürich 
sind die Assistenten. die für die Stuaentenberge in Architek
tur und Informatik eingestellt werden mussten. Wenn Jeder 
.Assistent in die gleiche BesoldungsKlasse einzureihen 1st. 
konnen die vom Markt gegebenen. deutlich unterschiedli
chen Gehaltserwartungen des Architekten und des Informa
tikers ohne .Ausnahmeregelungen nicht berucKs1cht1gt 
werden. 
Wer soll die Professoren wählen? Durch die Dozentenkom
rn1ss1on beider Schulen wurde verlangt. dass die Wahl der 
Professoren durch den Bundesrat be1oehalten werden soll. 
und zwar auf Antrag des Schulprasidenten. Die Reform Kom
missionen ihrerseits bemangelten die Doppelunterstellung 
der Direktion des ETH-Bereiches sowohl unter das EDI wie 
unter den ETH-Rat und machten Bedenken geltend gegen 
den der Direktion des ETH-Bereiches zustehenden direkten 
Dienstweg zum Departement des Innern. Sie wollen den 
Bundesrat als Wahlorgan beibehalten. sehen ebenfalls 
einen Antrag des Schulpräsidenten und ferner eine Stel
lungnahme des ETH-Rates vor. Auch der Vorort. mit Gewer
beverband und anderen, wünscht. dass der ganze ETH
Bereich dem Bundesrat direKt unterstellt bleibe. und ver
langt ferner. dass bei den Professorenwahlen beigefügt 
wird. eine Wiederwahl erfolge nur bei Eignung. 
Die Kommission hat den Bedenken nicht entsprochen. Wir 
l1essen uns überzeugen. dass die Unterstellung unter ein 
Departement. also das Departement des Innern. nicht die 
Bedeutung der Schule herabmindere. sondern eine bessere 
Berücksichtigung bedeutet Es ist nun nicht der Bundesrat 
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als Kol!eq1urn zustana1g. was h1esse. cass Keiner aer s1eoen 
01reKt verantwort11ch 1st. sonaern oas EDI hat nun a1s Fur
sprecher /ur die ETH-Belange zu w1rKen. D,e Komrn1ss1on 
findet diese richtig. Wir haben auch ore Wahl der 
Professoren durch den Bundesrat. wie sie bisher bestent. 
nicht beibehalten. o::iscnon sich gewiss g1..;te Grunde auch 
aafur anfuhren 1assen. 
Nacn der ihnen unrerore,teten \/or 1age. Art1Kel 12. hat der 
ETH-Rat die P~o+essoren zu wahlen. und zwar auf Antrag 
des zustandrgen Schu1oras1denten. D1e BeaenKen gegen 
den aoopei!en von oer DireKtron zum ET!--!-Rat 
und drreKt auch zum EOi. Konnten Exoerten uno 
von Herrn Bundesrat Cott, ,n der Komrn1ss1on uberzeuqena 
widerlegt weraen. 
Zum siebten PunKt: Diverse K!e1ne Anl1eaen. Nun 
in die Schlusskurve e,n. wohl zu Ihrer Erl~1chrerung 
ten Sie mir. e1rnge weitere Punkte nur st,chwortart:g zu 
erwahren. darn1t deuti1ch wird. dass die Kornm1ss1on a1len 
Anregungen nachgegangen 1st. 
Mehrmais wurde verlangt. dass die Doktoranden nicht den 
Studierenden. sondern aen Assistenten und w1ssenschaltl1· 
chen Mitarbeitern zugeordnet werden sollten. Wir sina die· 
sem Wunsch nachgeKommen. Der Schweizerische Stuoen
tenvere1n hat verlangt. dass in das Gesetz ein ausdruckl1ch.er 
Verzicht auf einen Numerus clausus aufgenommen werae. 
Wir taten aas nicht. Nach Meinung des Vorortes so!l~en die 
Wettbewerbsnachte1ie für private Anbieter von gleichartigen 
Dienstleistungen verm1eaen werden. Das haben wir nicht 1n 
das Gesetz aufgenommen. Auch ein Verweis auf besondere 
Förderung mittlerer und kleinerer Betriebe 1st in der Kom
mission abgelehnt worden. 
Währena die Gesellschaft ftlr Hochschule und Forschung 
verlangt, die Forschungsanstalten mussten ausserhalb die· 
ses Gesetzes bleiben. betont der VSETH dagegen ausdrucK· 
lieh die Wicht1gke1t der Zusammenarbeit. Die Komm1ss1on 
hat sich hier dem Vorschlag des Bundesrates angeschlos· 
sen und dieJenigen Forschungsanstalten. die schon heute 
im Bereich der ETH sind. auch 1m Gesetz berucks1cht1gt. Die 
Gesellschaft ehemaliger Studierender der ETH hat ge
wünscht. ebenfalls eine Möglichkeit der Mitsprache zuges1· 
chert zu erhalten. Die Komm1ss1on hat diesem Wunsch in 
Anbetracht der Jahrzehntelangen intensiven Bemuhungen 
dieser ehemaligen Absolventen um den Ausbau ihrer Schule 
und ihrer grossen. auch finanz1e1len Le1stun~en für die ETH 
Zürich entsprochen. ' 
Ich hoffe. aem Ständerat mit diesen Ausführungen gezeigt 
zu haben. dass Ihre Komm1ss1on mit Hingabe und mit Real!· 
tatssinn gearbeitet hat. 
Ich bitte Sie. auf diese Vorlage einzutreten und ihr 1n oer 
Fassung der Komm1ss1on zuzustimmen. 

Frau Simmen: Das Gesetz. das heute noch fur die ETH 
stammt aus aen AnfangsJahren unseres Bundesstaates. 
trat nur sechs Jahre nach der Gründung. namlich 1854. ,n 
Kraft. 114 Jahre spater sollte es als Folge der Uebernanme 
der Polytechnischen Schule der Un1vers1tät Lausanne ·rn 
Jahre 1969 durch ein neues Gesetz abgelost werden. Gegen 
dieses Gesetz wurde damals mit Erfolg das Referendum 
ergriffen. Grund dafür war die Unzufriedenheit uber die 
Ausgestaltung der Mitbestimmungsrechte. Es ist aber nicht 
von der Hand zu weisen. dass 1969. knapp ein Jahr nach den 
68er Unruhen. die Stimmung für ein Hochschulgesetz n1cnt 
gut war. Und die Vermutung liegt nahe. dass lange nicht 
allen Nein-Stimmen die Unzufriedenheit über mangelnde 
Mitbestimmung zugrunde lag. 
Es war wohl eher das zusammentreffen sehr untersch1edli· 
eher Ansichten. das zum Schluss das Gesetz zu Fall brachte. 
Seither wurden die Schulen nach altem Gesetz und mit 
neuen Uebergangsbest1mmungen geführt. und es konnten 
die so gesammelten Erfahrungen in den neuen Gesetzesent
wurf e1ntl1essen. Ebenfalls eingeflossen sind Ergeon1sse 
und Empfehlungen aus einer HayeK-Studie aus dem 
Jahre 1984. Ich mochte kurz auf drei Punkte eingehen. die 1n 
diesem Gesetz zentral sind: 

27 Tecnn,sche Hochschulen 

~ D:e Autonomie E·ne Hochscnu:e 1st nicht ein 8undesoe
r,1eo wie 1rgende1n anderer auch. D,e Hochschule braucht 
E!lbogentre1he1t. oarn1t sie sich ,n Forschung uno Lehre 
entfalten r<ann. Sie braucht 8eweg11chke1t. um Akzente zu 
setzen und zu verscnieoen. den n1cnl nur 
zu folgen. sondern s,e rn11zubest1rnrnen. D ese Autonomie 
findet ,hren AusorucK 1m personellen w,e m 1:nanz·elien 
Bereich. 
ZNar "onnen a,e ET:-< - n 1.cht w,e gewisse amen~arnsche 
L!n1vers1taten nicht ungebunden uber hre Mittel 
,;ertugen. wie aas te,1we1se vorgesch1agen ·.vuroe. 1-'ar,ard 
etwa oaer Stantord ·hr Geld 
aucn se1oer ltussen. Die Tecn-
rnscnen Hochschwen hingegen sind Hochschuien aes Bun· 
des. und eine gewisse an diesen Buna rst 
rotwena1g und normal. Alleramgs soll h:er ein Weg grosser 
Fre1he1t beschritten weroen. Es darf nicht so sein. aass die 
Leine der ETH ,rn verg1e1ch mit anceren staat11chen Hech· 
schwen zur Kurzesten gehort. Art1kei 34 wird Gelegenheit zu 
Diskussionen uber dieses Thema geoen. 
Eine gewisse F!ex1bii1tät 1m Personalbere1cn gewahrt der 
Artikel 15. der ';Ors1eht. dass nicht in 1edem Fall ein otfent
iich-rechtl1ches Oienstverhaltn1s begrundet weraen muss. 
sondern dass dies in der Regel so sein soll. In den Bereich 
der Autonomie der Hochschule genort ferner auch die Frage 
der Unterstellung. Die ETH weraen neu dem Eidgenoss1-
schen Departement des Innern unterstellt sein una nicht 
mehr dem Gesarntounaesrat. Oe facto 1st cas schon neute 
so. nicht zum Nachteil der Schu1en. Die Unterstellung unter 
eine Kolleg1albehörde Kann leicht dazu führen. dass sich alle 
ein wenig und niemand richtig zuständig fuhlt. 
2. Das Gesetz sieht eine neue. zwe1te1l1ge Führungsstruktur 
vor. Das strategische Führungsorgan 1st der ETH-Rat. der tur 
den ganzen ETH-Bereich. also die beiden Schulen in Zürich 
und Lausanne sowie die Forschungsanstalten. zustandig 
sein wird. Die Qualität der ETH wird ganz wesentlich von 
den neun nebenamtlichen Mitgliedern abhängen. die diesen 
Rat bilden. Am ETH-Rat wird es liegen. sowohl für den ETH· 
Bereich als auch für die VeranKerung der ETH in der 
Schweiz langfristige Perspektiven aufzuzeigen und grundle
gende Entscheidungen zu treffen. 
Das operationelle Führungsorgan. die ETH-DireKt1on. setzt 
sich aus einem hauptamtlichen Direktor. den beiden Schul
pras1denten sowie mindestens einem Vertreter der For· 
schungsanstalten zusammen. Dieses 0Perat1onelle Organ 1st 
dem ETH-Rat unterstellt. und es trifft seine Entsche1aungen 
aufgrund der Richtlinien dieses ETH-Rates. 
Die bundesratl1che Vorlage sah eine OireKtion vor. die mit 
einer ungewöhnlich grossen Machtfulle ausgestattet gewe
sen ware. Hier hat die Handschrift von Herrn HayeK deutlich 
durchgeschimmert und zu einem Vorschlag gefuhrt. der 
schlecht in die schwe1zensche Bildungsianaschalt gepasst 
hatte. Die Kommission hat die Akzente bei den Kompetenz
zuteilungen von der ETH-DireKt1on hin zum ETH-Rat ver
schoben. und sie hat ferner die Ausgestaltung aer Direktion 
nach aem Kolleg1alitats- statt nach dem Präs1d1aiprinz1p 
vorgesehen. So fasst die Direktion neu ihre Beschlusse mit 
einfachem Mehr. und der Pras1dent hat den Stichentscheid. 
wahrend Sie 1n der Botschaft auf Seite 39 noch lesen kön
nen: «Er» - also der Präsident der Direktion - «entscheidet 
gemeinsam mit den Mitgliedern der Direktion. Notfalls kann 
er allerdings gegen seine ihm unterstellten Schulpras1den· 
ten und Vertreter der Forschungsanstalten entscheiden.» 
Dieser Ausgestaltung konnte sich die Kommission nicht 
anschliessen. 
3. Die Mitwirkung: Die Mitsprache und Mitwirkung richten 
sich grundsätzlich nach dem Prinzip der Betroffenheit. Im 
ETH-Bereich werden sie durch die Versammlung des ETH· 
Bereiches. bestehend aus Vertretern aller Gruppen der 
Hochschulangehorigen sowie der Forschungsanstalten. 
wahrgenommen. Diese Versammlung berat den ETH-Rat bei 
grundsatzlichen Ange1egenhe1ten und hat ein Antragsrecht 
1n den sie betreffenden Sachbereichen. Auf der Ebene der 
einzelnen Hochschulen gibt es d1e DozentenKonterenz und 
die Hochschulversammlung, die der Schulleitung und auf 
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,jem Drenstweo uoer dre Schu1le1tuna auch uberaeorcneten 
Instanzen Antr-ag stellen Kann D,ese Regeluna -wurde 3US 

den Uebergangsbest1mmurgen uoernommen wo sre sich 
bewahrt hatte 
Angesichts dieser Ausgestaltung der M1tw1rKung ·1on Null
Losung zu sprechen . .vre d:es Dererts geschah. st rrcht 
oerechtrgt. Der Prasraent ,Jes ETr-Rates. aer c,e Versamm
lung ces ETH-Bere1cns ernoeruf: una :e,:et tragt die Verant
wortung dafur cass a1e Versamm1ung nicht::·.: e:nem bics
sen Debatt1erKluo verkommt sonaern etf1z1ent aroe1ten 
i.;ann . .V1cht:o rst ferner. cass 1n cen l;erordnunoen c1na 
Erlassen. c:e -sich auf dieses Gesetz acstutzen wer-den. c:e 
Betrortenhe1t Cer Hoct1scnu1angehongen ernstgenorrmen 
wird. Dem,en Sre dabei etwa auch an die Betrofferihe1t aer 
Studenten bei Professorenw1ederwanlen. Dieser Fall steht 
nicht exoress,s verbis 1m Gesetz. :st aber Ain Musteroe,sorel 
!ur Betroffenheit. 
Ein Letztes Die Kommission hat das Gesetz mit einem 
Zwecf<art1Kel angereichert. naml1ch Artikel Sb1s 1Allgeme1ne 
Ziele) Im Absatz 2 he1sst es: "Die Achtung vor der Wurde 
des Menschen sowie die Verantwortung gegenuber seinen 
Lebensgrundlagen und der Umwe1t btlaen Le1tlin1en von 
Lehre und Forschung." 
Es 1st heute. 1n einer Zeit. da wrr wie nie zuvor den Januskopf 
von Wissenschaft una Forschung sehen. schlechthin 
undenKbar. ein Hochschulgesetz zu schaffen. das mit Kei
nem Wort auf die ethische Verantwonung der Angehangen 
dieser Hochschulen hinweisen wurae. Diese Lucke in der 
bundesratl1chen Vorlage 1st mit Artikel Sb1s in knapper und 
klarer Formulierung geschlossen worden. 
Ich empfehle Ihnen Eintreten auf die ausgewogene Vorlage. 

M. Cavadini: Le rapport tout a fa1t complet du pres1dent 
nous d1spensera de reprendre un certain nombre d ele
ments. Nous aimenons rappeler que la rev1s1on de la /01 sur 
!es Ecoles polytechn1ques s 1mposa1t. Ces etablissements. 
charges de I ense1gnement Je plus moderne. sont soum1s a 
des d1spos1tions qu1 datent de 1854. L inadequat1on de la 101 
aux donnees contempora1nes trappe I attent1on sur plu
s1eurs points. On ne parle plus des memes etab/1ssements 
dont le statut meme a change. 
Nous rappelons pour.ant qu une prem1ere tentative de reno
vation ava1t echoue devant le peuple en Jutn 1969. a Ja su1te 
du reterendum qu1 tut demande. et ce point n est pas neg/1-
geab/e. Nous avons a prendre certaines precaut1ons sr nous 
ne voulons pas recondU1re une experience penible. 
La 101 oue nous exammons au1ourd hu1 se veut donc une 101-
cadre. Elle tend. comme le rappelle le message du Conseil 
federal. a cinq outs pnnc1paux: 'a garant1e et le renforce
ment de I autonom1e de l 1nst1tut1on. ce q.u1 entraine des 
consequences que nous devrons mettre en ev1dence. part1-
culierement en ce qu1 concerne les rapports au1 s etabl1ront 
entre /es Eco1es polytechn1ques federales et le Departement 
federal de I inteneur. singulierement oans /es perspect1ves 
de rearganisat1on qu1 s esqu1ssent. Pu,s. la 101 propose une 
structure modern1see de la d1rect1on aur dort d1sposer des 
elements 1nd1spensables a une gest1on eff1cace et rat1on
ne11e. En outre. le reg1me financ1er qu1 reg1t les Ecoles 
polytechniques federales permettra d etabl1r des rapports 
souples et conformes a une gest1on contempora1ne. 
Les rapports de serv1ces aPPara,ssent cla1rement. La ques
t1on des dro1ts de part1c1pat1on est • ,n rheme essent1el. a1ns1 
que /es d1soos1t1ons qu1 le reglent dune maniere qu1 nous 
para1t auJourd hu1 sat1sfa1sante. Ent1n. on v1se a integrer le 
domaine des ecoles dans I ense1gnement superieur. ce qu1 
est contorme aux ob1ect1fs tondamentaux. 
Les points que nous souha1tons mettre en ev1dence sont !es 
SU1vants: la ma1onte de la comm1ss1on a poursu1v1 le louaole 
but de donner a I ense1gnemen: des Ecoies polytechniques 
federales une defin1t1on generale. Ces ob1ect1/s sont d1ffi
ciles a determ1ner et 11s sont le fru,t d une svnthese auss1 
acrobat1aue aue morale. lls n ont mater1ellemenr oue peu de 
portee. mars tendent a rappe1er le sens d un ense,gnement. 
11 sutfit de l1re la vers1on franc;:a1se de I art1c1e Sb1s pour vo1r 
que nous avons atfa1re a un modele d obscunte parfa1te-

28 fevrrer 1 '?89 

·'lent :naoo11cao1e et au, re1eve 01utot de la therapeut,aue 
2sycnrnog1oue 
>Jous cevons mettre en ev,aence 1a ceoenaance au domarne 
des Ecoies po1vtec~n1aues feoera1es au Departement fede
ra1 de I rterieur Ce 001nt aevra ta,re I ob1et dune exacte 
:efin1t1on ce ces raoports au1 maraueront la pol1t1que ae 1a 
sc:ence aars ro:re ::-avs 
•.a comrT:1~s1on 2 renu a orec1ser les orocedures de nom1na
·,on ces rr<,mQres ces Ecoles 001vtechn1ques federaies 01.J1 
:01vent e:re '•'? 131t CG conse11 ce ces ecoles. ma1s sur 
;Jrooos1t1on du :::res,aent oe I eco1e concernee. La compos,
t,on au ccnse11 sera I ob1et 0 :;ne c1scuss1on u,terieure .c;r 
nous 01rons s:rro:ement aue ra orooos1.t·.on au Conse11 fede
,a, a notre approoar,on 
Nous sou11gnons auss, ie fa1t aue 1e ores1dent du doma1ne 
,::es Eco1es po1vtech niaues 1edera1es exerce son act1v1te a 
t1tre princ:pal. selon 1a :01. c est-a-d1re au 1/ ne saura1t etre en 
meme temps aosoroe dans une tache 1mportante: II dort se 
:onsacrer tres or1onta1rement a cette pres1dence. 
La comm1ss1on a encore orec,se les vo1es de dro1t et les 
procedures de recours ae facon plus complete que 1a propo
s1t1on 1n1t1ale 
Nous vous recomrnandons donc d entrer en mat1ere sur ces 
propos1t1ons cu1 nous semo1ent etre a meme de conterer 
aux Ecores Jo1vtecnn1oues et aux etablissements de 
recherche JU, ,E=ur sont rattaches un 1nstrument de gest1on 
:Je bonne au21,re 

Zumbühl: .'Jas i<ann ich schon beitragen zu diesem w1cht1-
gen Geschaft7 Von aer elfgl1edr1gen Komm1ss1on /ur die 
Beratung ces ETH-Gesetzes bin ich der einzige Nicht-Hoch
schulabso1vent. der bei dieser Vorlage m1tberaten und m1t
best1mmen durfte. Dieses ManKo ergab vielleicht den Vor
teil, dass ich zur Vorlage etwas Distanz hatte. Meine Bezie
hungen zu einer Hochschule. und dies rm besonderen zur 
ETH. lassen sich anderswo als durch ein Hochschulstudium 
finden. In wenigen Worten mochte ich zum Ausdruck brin
gen. was ich von der ETH 1m allgemeinen und vom vorlie
genden Gesetzentwurf 1m besonderen halte. 
Gre1/e ich zu hoch. wenn ich sage. man könnte die ETH in 
Zürich und Lausanne mit einigem Recht als Stolz der Nation 
bezeichnen? Sie haben 1n wissenschaftlicher. wirtschaftli
cher und kultureller Hinsicht für unser Land grösste Bedeu
tung und erfreuen sich weltweit hohen Ansehens. Ueberall 
,n unserem Land una 1m Ausland linden wir markante Spu
ren dieser ETH-Absolventen. die 1n Staatsdiensten. 1n der 
Wirtschaft. in der Lehre und Forschung usw. ihre Kennt
r:1sse una 1hr Wissen einsetzen Einern Geschichtswerk habe 
ich entnommen. aass man 1848. rn der Zeit der Neuordnung 
unseres Staatswesens. die Förderung der allgemeinen 
'Nohlfah rt als erne vornehme Aufgabe des Bundes betrach
tete. Zur Wohlfahrtsforderung des Bundes gehörte auch die 
Grundung einer ETH. die ihren Sitz in Zürich erhielt. weil 
Bern wegen seiner zentralen Lage an der Sprachgrenze zum 
f-<auptort der Eidgenossenschaft mit Sitz der Bundesregie
rung gewahlt worden sei. Nach le1aenschaftl1chen Ausein
andersetzungen Kam 1855 die Grundung des Eidgenoss1-
schen PolytechniKums rn Zürich zustande. eine allseitig 
ausgebaute technische Hochschule. deren Bedeutung Welt· 
ruf erlangen sollte. Soweit diese h1stor1sche Feststellung. 
Heute durfen wir mit Genugtuung feststellen. dass die ETH 
dieses we1tgespannte Ziel. die Erlangung des Weltrufs. 
erreicht hat. Unter aen uber 10 000 Studierenden an den 
ETH befinden sich eine grosse Anzahl Auslander. und es 
durfte Ihrer AufmerKsamKe1t ebenfalls nicht entgangen sein 
- die Botschart des Bunaesrates erwahnt es -. dass drei 
amtierende Professoren und sieben Absolventen der ETH 
Zürich den Nobelpreis erhalten haben. Wahrhaftig ein glän
zendes Zeugnis fur diese nationale Bildungsstatte. Dazu 
Kommen eine Reihe von Af<t1v1taten. z. 8. auf dem Gebiet der 
Land· una Forstw1rtschatt. der Wasserwirtschaft und in we1-
'.eren w1ssenschaftl1chen Bereichen. Mich bee1ndrucKt die 
Tatsache. dass dieser Hochscnulbetrieb fur schweizerische 
\/erhaitnisse 1n einer Grössenordnung 1m oberen Grenzbe
reich mit einer 135jährigen Bundesgesetzgebung und einer 
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18Jährigen Ueberganasorcnuno aucn 1n cer ~Jeuze1t 30 cnJt 
funkt1on1eren Konnte. 1cn :1ene oaraus den Schluss. cass ari 
dieser Hochschule ·,1e1e gute Kratte w1rKen 1crnehrT'1:cn 
nach dem Grunosatz C::er Buchstaoe a11e1n totet. aoer der 
Geist macht 1eoenc1g 
Nun so11ten wir versuc:en. rr1t e,ner ze1tgemassen Gesetz
gebung cen For1bestaric cer E:1- zu sichern. Soweit :eh c1e 
Vorlage zu oeune11er . ermag. hat der Bundesrat etwas 
Gutes orasert1en E.re \;orlage. c:e danK der Arbeit cer 
Komm1ssron - · .. nter cer quten F"uhrung unseres Kolleoen 
Hansenoerger - nocr -ancne Veroesseruna getunaen nat. 
Keine Sour von Zwang "-'On Bescnreraung cer Mitsprache
rechte. von E:nengung c:er Lehrlre1he1t usw rst darin fest
stellbar 
Der Verbana der Stuarerenaen an der ETH lasst allerdrngs 
an dieser Vorlage Kerren guten Faden. Sre entspreche nicht 
den Vorstellungen einer zuKunttsgerechten Hochschule. 
bestehende M1tw1rKungsregelurgen seien eingeschrankt 
oder gar abgescnafft worden. die l1x1erten ethischen Gruna
sätze wurden nur rur cie Bereiche der Hochschule gelten. 
aber nicht /ur die Annexanstalten usw. Alles in allem: Die 
Komm1ss1on habe eine k1agl1che Arbeit geleistet. Sie orasen
t1ere erne geraaezu hocnscnulfeindlrche Vorlage. 
Ich mochte diesen Jungen Leuten zurufen: Ihr lreoen Jungen 
Freunde. dre Ihr an der ETH der Ausbildung ool1egr. mass1gt 
Euch 1m Urte1!1 Macht vorerst einmal so etwas wre erne 
Mischrechnung z·mschen Vergangenheit. Gegenwart und 
Zukunft mit einigen Fragezeichen ene Ihr dieses Gesetz 
einfach verurteilt' Erich Kastner hat einmal geschrieben 
«Man kann srch aucn an oilenen Turen den Kopf ein
rennen." 
Mit dem neuen Gesetz. aem Grundsatz «Ordnung in Frei
heit» folgend. soll dre ETH werter bestehen und srch weiter 
entwickeln, und dies 1m Interesse unserer gesamten Wohl
fahrt. 
Ich bin für Eintreten und stimme der Vorlage mit Ueberzeu
gung zu. 

M. Cottier: Hrer so,r. 1 octroi de subvention aux ecoles de 
service soc,al a suscrte des menaces diabolrques. Le pro1et 
de loi sur les Ecoles polytechn,ques a. lur. provoque des 
menaces d ordre politrque. En eflet. sous pretexte que cette 
loi n ·eta,t pas assez moderne et que la part1c1pat1on y eta1t 
insuffisamment develoopee. les etud1ants de I Ecole po1y
technrque de Zurrch ont brandr la menace d un referendum. 
avant aue la comm1ss1on de notre conserl n entame ses 
travaux. Alors due la commrssron a encore renforce la oart1-
c1pat1on et ameliore la s1tuat1on et /es dro1ts de I etud1ant. 
ces etud,ants ont ma1ntenu leur pos1t1on. II sera,t regrettaole 
que le refus so,t contrrme car. sans aucun doute. ce texte 
leg1slat1f const,tue une 101 moderne. Elle presente a tous les 
n,veaux des progres et c est une aoprecratron pos1t1ve et 
plus nuancee qu, probaolement a ta,t abandonner ad autres 
mouvements un1vers1ta1res. apres I achevement des travaux 
de la comm1ss1on. leur oppos1t1on a la /01. En eflet. ce 
nouveau proJet. mod1f1e et complete sur certams pornts. 
n est de lom pas auss1 retrograae et lerme au monde 
moderne que ie pretendent les opposants. ma1s presente au 
contra,re de reels progres. J en c1tera1 trors. 
Tout d abord. cette 101 ouvre davantage nos Ecoles oolytech
niques sur les unrversrtes de Suisse et de I etranger. Elle 
inv1te a la codrdinat1on et a la cooperatrdn avec d autres 
inst,tuts de formatron et ae recherche. S ii est un domaine -
et Je c1te M. le conserller federal - «ou aucune retenue ne se 
Justifie a 1·ouverture et a la collaborat,on rnternatronales". 
c·est bien celur de la formatron. de la recherche et de la 
techndlog,e. 
Le deux1eme progres. c est oue I etudiant est olace dans 1a 
hierarchre vert1cale des Ecores polytechn1ques au bas de 
l'echelle. En cas de coni11t. 11 est vra1. 11 rrsquerart d'en faire 
/es frais surtout lorsou 11 sera1t directement touche oar une 
dec1s1on. oar exemole en cas de contestat1on de son admrs
sion a I ecole ou 1orsou 11 fart I obret de sanctrons a1sc1plina1-
res ou encore en cas a ecnecs repetes a I examen. II s ag1t la 
de decis1ons a caractere ex1stent1el pour I avenrr de I etu-
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· ant et le fa1t d avorr cree a I artrcle 36 de ra 101 une comm1s
:::,on ae recours ,rceoendante ce I ecole ame1rore sans 
aucun doute la s1tuat1on ae ce aernrer. Un c1mat oe con
'·ance s 1nstaurera cans ces naures ecoles ,oe caractere 
souverr anonvme rirace a cette ,nstance ae recours ,noe
oendante au, trancnera en aernrer ressort. a1ns1 etudrant 
cbtrenara ia garantre ae ses mo,ts 
On a oe,a oarle ,oul a: ~eure au :rors1eme avantace ce cette 
01 les reg/es su r 1 a oar'.1c:oat1ori ont encore ete ren:orcees 
oar :a comm1ss1on au :::ront aes rremores c:es ecores. par 
consequent des etua1ants auss,. Pourtant la oarnc:catron 
retenue. 1ugee 1nsuff1sanre. semole rneconten'er 1 e o:us res 
ooposants ;_ assoc•at,on aes ass1stants de, ecore ce Zurich 
1a meme 1usou a oemander dans un ae ses cccurnents :a 
suopress1on de I Assemb1ee au aomarne aes EPF ,nscrrte 
sans 1a /01 a I art,cle 25 alors aue cette assemo1ee est orec1· 
sement censee reoresenter tous 1es coros constrtues. dont 
'es ensergnants. assrstants et etud1ants 
La part1c1pat1on est donc pleinement realrsee dans la loi. 
comme eile I est auss1. au meme trtre. a i 1nteneur ce cha
cune des deux hautes ecoles et les reoroches des oooosants 
sont 1nfondes. D·autres mouvements un1vers1ta1res ne les 
sU1vent pas. En conclusron. la nouvelle 101 1ntrodu1t des 
proores sensibles au nrveau de la coooeratron. rationale et 
1nternat1ona1e. des ecoles polvtechn1ques. ae meme au eile 
crse une autor1te de recours 1ndependante des organes de 
cmectron oour m1eux oroteger ies drorts des erudrants 
Enl1n e!le rea11se une pan1c1oat1on ',arge aes rremores des 
aeux hautes ecoles lederales. Je voterar conc I entree en 
matrere. 

Onken: Mit dem ETH-Gesetz wenden wrr uns - ich mochte 
sagen: sert langem wieder einmal - erner echten 81idungs
vorlage zu. Wir schicken uns an. der Technischen Hoch
schule der Zukunft- ich betone: der Zukunft- erne gesetzli
che Grundlage zu geben. Wir regeln die rechtliche Basis für 
ihre inhaltliche und organrsatonsche Struktur. O!e brs weit 
ins zweite Jahrtausend hinein halten soll und dre der 
Schweiz die rdeenrerchen. erfinderischen. okolog1scn sensi
blen und sozial verantwortungsbewussten lngenreurrnnen 
und Ingenieure bescheren soll. die unser Land braucht. ja, 
wie wenrg andere in Zukunft dringend brauchen wird. 
Da 1st nun die Frage berechtigt: Erfüllt das Gesetz diese 
Anforderungen? Ist es ern ausstrahlender. zukunltsgerrchte
ter Entwurf? Gibt es Impulse /ur Innovationen. ermoglicht. 
fordert es sie? Erneuert und belebt es me Hochschulen·) 
Die Antwort aut drese Fragen - meine Antwort 1eaentalls -
lautet: Nein. Nein trotz der n1cnt unerheblichen Veroesse
rungen. dre die standeratlrche Komm1ss1on unter der 
umsrchtrgen Leitung von Kollege Hansenberger an mesem 
soroden Entwurf angebracht hat. Sicher Konnte m::in mrt 
diesem Gesetz leben. Man wurde sich daran gewohnen. 
man wurde srch arrangieren und die Sorelraume. ore vor· 
handen srnd. ausnutzen. Aber d1e Chance. ein wegweisen
des. ein wirklich akzentsetzendes GesetzesoroJeKt zu erlas
sen. 1st meines Erachtens nrcht wahrgenommen worden. 
Die 1nhaltl1che Diskussion uber die Anforderungen an 01e 
Hochschule rm Jahr 2000 oder meinetwegen 2050 rst eben
falls nrcht geführt worden. 
Denn. was 1st das e1gentl1ch Neue an diesem Gesetz? Das 
Neue. sehen wrr einmal von kleineren Justierungen und 
be1laufigen Erganzungen ab. das Neue 1st die Organ1sat1dns
stru1<tur. die man den ETH überzustuloen trachtet. Und 
areses Neue stammt von Haye1<. beruht auf betr1ebsdkdno
m1schen Kriterien und behandelt die Hochschule wie ern 
wirtschaftliches Unternehmen. Rat1onal1s1erungen und Effi
z1enzste1gerungen. Verbesserung der Konkurrenztah1gkeit 
und Ootrmrerung des 1nout-Output-Verhaltn1sses sind dre 
Leitsatze.· die diesem Gesetz zu Gevatter stehen. und sre 
sind ungemrldert in das vorgelegte Modell ubergegangen. 
D'ie Schulen werden nrcht pnvatrs,ert. das rst r1cht1g. Herr 
Komm1ss1onsoras1dent aber die Hochschule wrrd hier quasi 
'T1rt einem Betrieb. mrt einer Produkt1onsstatte verglichen. 
Der ETH-Rat 1st ein Verwaltungsrat wre ihn a1e Pr1vatw1rt
schaft kennt. Die allgewa1t1ge Direktion 1st eine Art General-
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c,rekt1on. Man schafft Macntbaiiungen von teilweise einz!Q· 
artigem Zuschnitt. Strw<turen hrerarch1scher Art. dre ein 
echtes Miteinander oder gar eine gemeinsame Verantwort
l1chke1t ein ine,nanderwm<en oer versch1eaenen beteiligten 
Gruppen n:cnt vorsehen. 

HaveKs Hochschu1eng1neerrng rangiert Herr Jagmett1. wie 
er mir gestern mit einem SK1zz:ert nat. acnt 
oder gar neun h1erarcn1sohe unter cem Bundesrat 
Von seinen Ass,stenren und Studenten gar n:cht zu reden. 
Die J-saveK s,tzt diesem Gesetz tief ,n cen Knocnen. 
und cas oeceutet fur a11e a,eienigen eine ;:rustrat1on. c,e 
:anre-. um zu sagen. :anrzehmelang Reformmodelle 
eraroe,tet neue KOooerat,ve HochscnulstruKturen '1or-

gescn1agen haben. c1e zwar a1iema1 macnen 
..;onnten. c,e auch angehort woraen sind - cas mochte ,eh 
auscrucKl1ch anerKennen. Herr Bundesrat - deren Vor
schlage 1eaoch ubergangen wurden. 
Die Studenten. der Mittelbau. d:e Assistenten. Doktorancen, 
die ReformKomm1ss,onen· sie alle haben sich von diesem 
Gesetzentwurf letztlich brusK1ert gefuhlt Sie sind ent
tauscht, dass HayeK sozusagen Kam. sah und siegte. wah
rend ihre Pro1ekte in den Papierkorb wanderten. 
Die standerar11che Komm1ss1on - ,eh habe es bereits ange
deutet- hat den fundamentalen Irrtum. eine Hochschule mit 
einem Unternehmen vergleichen zu wollen. zu korrigieren 
versucht. Sie hat den betriebswirtschaftlichen Uebere1fer. 
cer aa Uebernand genommen nat. zuruckbucnstab1ert. una 
das w111 schon einiges he1ssen. Das Gruncgefuge des Geset
zes 1edoch konnte oder wollte sie auch nicht mehr kippen. 
Sie hat Harten gemildert und Kompetenzen verschoben. cas 
1st richtig. Sie hat die pras1d1ale Verfugungsgewa1t des 
DireKtors abgeschwächt. aber d1e vorgegebenen autoritären 
Strukturen bleiben. 
In diesen Strukturen ist für eine echte Mitwirkung. schon gar 
für Mitbestimmung. kein Platz. 
Ich will nicht sagen. dass die Mitwirkungsregelung eine 
Nullösung 1st. Wer das oehauptet. geht sicher zu weit. Aber 
das. was zugestanden worden 1st. ist teilweise - man spurt 
es einfach - eher widerwillig, nur stückchenweise und mit 
einem falschen Bild von Mitwirkung zugestanden worden. 
Das Gesetz 1st nicht auf der Grundlage des Mitemanders. 
der angemessenen partnerschaftlichen Kooperation au/ge
baut worden. Es bezieht die verschiedenen Hochschul
stande zu wenig ein. Es sichert nicht einmal ausdrucklich 
den Ist-Zustand. Wir sina auf die Aussagen des Bundesrates 
m der Komm1ss1on und des Komm1ssionsoras1denten ange
wiesen. die da sagen. man werde nirgends hinter den Ist
Zustand der Uebergangsregelung zurucKgehen. Aber 
Sicherheit haben wir natürlich Keine. Die Mitwirkungsrege
lung 1st unbefriedigend. und sie bleibt es auch mit den 
Verschlagen. die 1etzt eingebracht worden sind. Die Ver
sammlung des ETH-Bereichs be1sp1elswe1se. die schon mit 
einer "Schwarzbude" verglichen worden 1st. bevor sie steht. 
d1e niemand wirKlich will und in der niemand m1tzuw1rKen 
wunscht - die Professoren waren die ersten. die uns am 
Hearing gesagt haben. sie hatten e1gentl1ch kein Interesse 
daran - diese Versammlung des ETH-Bereichs Kann die 
Lösung natürlich auch nicht bringen. 
Selbstand1gkeit. Münd1gke1t. Eigenverantwortlichkeit und 
Eigen1nit1at1ve der Studenten. die man 1m Zweckartikel aus
drücklich postuliert und die man fördern will. werden auf 
dieser Grundlage von Mitwirkung wahrscheinlich nicht oder 
nur unzureichend zu erreichen sein. 
Ich mochte aber noch ein paar andere Probleme anspre
chen. 
Ich weise z. 8. auf die Ausweitung des öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnisses in Artikel 15. dem Artikel. der durch die
ses vage «in der Regel» 1n Absatz 1 noch weiter relativiert 
worden 1st. obwohl bereits vorgesehen war - das wurde 
auch von den Personalverbänden letztlich aKzept1ert -. dass 
inskünftig Sonderregelungen moql1ch sein sollen. wenn 
Lehre und Forschung es tatsächlich er/ordern. 
Flex1b1lität Ja. Rücksichtnahme auf Forscnungspro1ekte 
selbstverstandlich. aber wenn ich Jetzt zu vernehmen 
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:ceKomme. cass so1che Regelungen oe1so1elswe1se auch 
beim Kantinenpersonal Platz greifen. dann entspricht das 
ri,cht der Vorste11ung der Komm1ss1on. c,e sie ausaruckl1ch 
f:.Jr diesen eingegrenzten Bereich von lehre und Forschung 
vorsenen •.vol1te. 
Ein wenerer ProD1embere1ch scheint mir das Rahmengesetz 
zu sein. Es 1st senr we1tmasch1g und 1e1lwe1se eben auch ein 
Nenig !ntransoarent. Natur11ch braucht es in diesem Bereich 
F1ex1b111tat. nawri,ch braucht es 
ten. um sich veranderten und neuen Entw1cK-

anoassen zu Konnen. Aoer wo bleiben hier e1gent11ch 
die d:e eingeschlagen werden und an die sich 

halten kann 
sich aas Gesetz einmal unter den folgenden 

a re1 Aspekten anzusehen: 
1 vage Formulierungen, Kann-Vorschriften. Begriffe. die 
sehr. sehr aus1egungsbedurft1g sind: 
2. Delegation w1cht1ger Kompetenzbereiche! der Bundesrat 
legt fest. der ETH-Rat regelt usw. Alles wird we1terdeleg1ert. 
Ich gebe zu. das muss sein. aber te1lwe1se geht es sehr wert: 
3. Schlüsselworter. einzelne Begriffe. die alles abdecken 
sollen und naturlich auch alles ermoglichen. Ich gebe dafür 
ein paar Be1so1e1e. 
Wenn Sie etwa der begründeten Meinung sind. in einem 
modernen. ze1tgemassen Hochschulgesetz müsse auch der 
wegweisende Gedanke der reKurrenten Bildung verankert 
weraen. also die Erganzungsstud1en. Nachdiplomstud1en 
usw„ wird Ihnen der Bundesrat zur Antwort geben. in Art1-
Kel 6 sei Ja festgehalten. dass die ETH für die Weiterbildung 
zu sorgen hätten. und 1m Begriff Weiterbildung sei das alles 
enthalten. 
Oder wenn Sie zur Ueberzeugung gelangt sind. die ETH 
hätten den Wissenstransfer noch längst nicht optimal gere
gelt. sie könnten vor allem auf dem Gebiete des Technolo
gietransfers für Unternehmungen mehr tun als bisher. und 
ein solch wichtiger Auftrag sei festzuschreiben. so werden 
Sie darauf verwiesen werden, dass in Artikel 8 die «anderen 
Dienstleistungen». die die ETH zu erbringen habe, vorgese
hen seien und dass in diesen anderen Dienstleistungen 
auch Wissens- und Technologietransfer enthalten seien. 
Und wenn Sie etwa zu Jenen gehören sollten, die sich über 
die Harmonisierung von Stud1engangen Gedanken machen. 
die sich sorgen um die Anerkennung von Studienabschlüs
sen und die im Gesetz einen klaren. einen verpflichtenderen 
Auftrag wunschen. so wird man Sie mit Artikel 33 zurecht
weisen. in dem es he1sst. dass die ETH mit «Ausb1ldungs
und Forschungsinstitutionen des In- und Auslandes privat
rechtliche und öffentlich rechtliche Vereinbarungen über cie 
Zusammenarbeit abschliessen» können. und in dieser Be
stimmung sei das selbstverständlich ebenfalls bereits 
enthalten. Mit anderen Worten: Es 1st - hoffen wirs - an 
alles gedacht worden. Alles 1st irgendwo enthalten. Präzise 
Aufträge sind unerwünscht, weil sie eher einengen, aber die 
Bestimmungen sind te1lwe1se so grossherz1g gehalten. dass 
danach auch alles möglich 1st. v1elle1cht auch unliebsame 
Ueberraschungen. Und v1e1le1cht unterbleibt so auch Not
wendiges. weil es nicht exp11z1t. nicht verpflichtend genug 
formuliert worden ist. 
zusammenfassend fällt die Beurteilung dieses ETH-Geset
zes. trotz der Akzentsetzungen und Verbesserungen in der 
Kommission. noch immer ernüchternd aus. Auf eine laxe 
Rahmengesetzgebung, deren Dehnbarkeit mit den straffen. 
betriebswirtschaftlichen Organisationsstrukturen teils kon
trastiert. teils aber auch. wenn man gewisse Machtballungen 
im Auge behält. durchaus harmoniert. auf ein Hochschulge
setz. das keine echte. von unten nach oben angelegte Mit
wirkung vorsieht und kein wirkliches. kooperatives Mitein
ander begrundet. auf eine solche Gesetzesnovelle kann ich 
nicht anders als freudlos eintreten. mit der kleinen Zuver
sicht. der Kleinen Hoffnung. die auch die Studenten zum 
Ausdruck gebracht haben. dass Ständerat und anschlies
send Nationalrat hier noch 1ene grundlegenden Verbesse
rungen anbringen werden. die die Vorlage dann wirklich 
annehmbar machen. 
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Rüesch: Es 1st soeben in Frage gesteilt worden. 1st dieses 
Gesetz zuKunftsgenchtet? Gibt es Impulse? Es gebe Keine 
Impulse. haben wir gehort. und deshalb sei es nicht zu
kunftsgerichtet. Gerade darum. weil dieses Gesetz r<.eine 
konkreten lmoulse definiert. 1st es zuKunftsgerichtet. Hätte 
man 1m Jahre 1854 ein Gesetz geschrieben. 1n dem dama11ge 
Begriffe. wie be1sp1elswe1se heute rekurrente Bildung. pra
z1se. wie aas gewunscht woraen 1st. definiert worden waren. 
hatten sich aie ETH nie zu aem entw1cKeln Konnen. was sie 
heute sind. Geraae weil die Zukunft unsicher 1st. gerace weil 
die r<albwertze1t des Wissens lautend sinKt. geraae darum 
mussen wir ein mogl1chst offenes Gesetz naoen. Wir orau
chen ein Gesetz. das der ETH seiest gestattet. lmpu1se zu 
gepen. das dem Bundesrat als Aufsichtsinstanz und uns als 
Oberaufs1cntsinstanz uber Geschaftsorufung und Budget 
gestattet. lmpu1se einzugeben. Dann liegt die StarKe a1eses 
Gesetzentwurfs. der sich auf die wesentlichen Dinge 
beschrankt und nicht uberall den Geist der Stunde zu leg1fe
neren sucht und uns damit für die Zukunft bindet. 
Es versteht sich von selbst. dass Anstalten w,e die ETH und 
die Annex-Anstalten. mit ihrer raumlichen Gliederung. ihrer 
personellen una raumllchen Grösse. eine FührungsstruKtur 
brauchen. die rechtzeitig und effizient handeln Kann. Damit 
kommen wir nicht darum herum. FührungsstruKturen auf 
mehreren Ebenen zu haben. Wenn nun die Professoren 
traurig sina. dass sie mit der Unterstellung durch das Deoar
tement des Innern eme Stufe weiter unter aem Bunaesrat 
smd. 1st das memes Erachtens eine uberholte Prestigefrage; 
de facto war diese Zwiscnenstufe schon langst da - aner
kennen wir sie doch. Diese Zwischenstufe 1st auch besorgt. 
im Gesamtbundesrat Anwa1t der ETH zu sem. wo sonst Kem 
direKter Anwalt vorhanden ware. 
Diese klaren Kompetenzordnungen smd zwingend. und der 
Bundesrat hat in seiner Vorlage dieser Notwendigkeit Rech
nung getragen. Ich bin davon überzeugt. dass die Kommis
sion überall dort die notwendigen Korrekturen angebracht 
hat, wo unser Bundesrat zu «Hayek-gläubig» war. Wir befin
den uns auf dem Weg zu einem guten Kompromiss zwi
schen modernen betriebswirtschaftlichen Grundsatzen. die 
eine technische Hochschule von dieser Grösse braucht. und 
den ganz anders gearteten Grundsätzen betriebswirtschaft
licher und führungstechnischer Art. welche der staatlichen 
Verwaltung eigen sind. 
Wer selbst mit Hochschulen zu tun hat. wie mit anderen 
hoheren Schulen. weiss auch genau. wo 1m Grundegenom
men die eben zitierten und erwahnten studentischen Anlie
gen der Mitbestimmung liegen. Das Interesse liegt 1n erster 
Linie gar nicht be1 der grossen Hochschulpol1t1k auf höch
ster Ebene. So hat es beispielweise der Studentenvertreter 
in der Kommission des Grassen Rats von St. Gallen abge
lehnt. einem Wunsch hier aus der Kommission zu folgen. 
dass im Hochschulrat ein Student Einsitz nehme. Auch die 
Professoren und die Assistenten haben das abgelehnt. Die 
Mitbestimmung 1m Rahmen der Betroffenheit innerhalb der 
Hochschule war ihnen wichtig. Das 1st auch hier so. 
Die Studenten haben vor allem zwei Anliegen: Erstens wol
len sie angehort werden. und zwar so. dass ihre Vorschläge 
bis zu den zuständigen Instanzen weitergeleitet und nicht 
irgendwo gefiltert werden oder in Schubladen stecKen blei
ben. Das gleiche gilt für die Assistenten und die Professo
ren. also für alle Stände. In diesem Sinne will man ernstge
nommen werden. 
Zweitens verlangen die Stände - und auch dies zu Recht-. 
dass man mit ihnen über ihre Angelegenheiten diskutiert. 
mindestens das rechtliche Gehor gewahrt. aber lieber disku
tiert. und dann Entscheidungen auch begründet. Beide For
derungen sind meines Erachtens in der 1nst1tut1on der ETH
Versammlung voll gewahrt. 
Die Kommission hat Umformulierungen vorgenommen. wel
che diesen standischen Anspruchen besser Rechnung tra
gen. Im ubrigen verbietet das Gesetz keineswegs die direkte 
Mitarbeit von Studenten. Assistenten und Professoren 1n 
Abteilungen. wie es bisher der Fall war. wo die direkten 
Anliegen am besten zum Tragen kommen. Zudem wurde der 
Rechtsschutz durch eine unabhang1ge Instanz für die Stu-
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centen verstarKt. Die Komm1ss1on hat die ETH-DireKt1on m 
irren Kompetenzen etwas zurucKgebunaen. indem sie 
rechtssetzende Erlasse 1n aas Kolleg1a1vertahren verwies 
und dem Pras1a1a1verfahren entzog. 
Eine we1tergenenae Mitspracne. wie sie Herr Onken 1n der 
Eintretensdeoatte angedeutet und 1n semen Vorschlagen fur 
die Detailberatung tormu11ert rat. w1dersoricht meines 
Erachtens einer Klaren Ordnung aer Zustana1gke1ten. aoer 
auch der Notwend1gke1t einer eff1z1enten Fuhrung. Der ETH· 
Rat hat das Unternehmen ETH strategisch zu fuhren. Für 
diese anspruchsvolle A.ufgaoe 1st ausseroraentl1ch v:el 

nong. Nur wenn in a1esem Gremium ze1tsparena 
und effizient gearbeitet w1ra una es nicht zum Debattierklub 
ausartet. werden wir Jene nebenamt11ch tat1gen. nocnaual1fi
z1erten Personl1chke1ten finden. weiche bereit sind. ihre Zeit 
zu oofern. um 1n aiesem ETH-Rat m11zuaroe1ten una ihre 
Erfahrung aem Staat zur Verfügung zu steilen. Der ETH-Rat 
ist darum Kem Aussprachegrem1um mit aen Ständen. Für 
dieses Anliegen bietet sich die ETH-Versammlung a1s ncnt1-
ger Ort an. Sie wird vom Pras1denten des ETH-Rats pras1-
d1ert. Damit besteht Gewahr. dass alle Anliegen beim Präsi
denten aer obersten Behorde vorgebracht werden konnen. 
Ich glaube. die Komm1ss1on hat Jenen Weg gefunden. der 
der ETH mit emem otfenen Gesetz den Weg 1n die Zukunft 
öffnet. Dieses offene Gesetz verbietet dem Parlament nie
mals. auch nicht in Zukunft. im Rahmen semer Kompeten
zen Impulse zu geben. wenn der Bunaesrat a1es nicht von 
sich aus schon täte. 
Ich bitte Sie deshalb. ·einzutreten und dem Modell der Kom
mission 1m Bereiche der Mitsprache zu folgen. 

Danioth: Die Beratung des neuen ETH-Gesetzes liegt zwi
schen zwei ZwanzigJahrJubiläen. wie wir von Frau Simmen 
gehört haben. namlich dem der 68er-Studentenunruhen und 
jenem der Verwerfung der Vorgängervorlage durch das Volk 
am 1. Juni 1969. 
Aus diesem Doppeljubiläum Schlüsse für die heutige Aus
gangslage zu ziehen. wäre meines Erachtens verfehlt. Es ist 
unKlar. ob die Mehrheit der ablehnenden Stimmbürger 
damals gefunden hat. die studentischen Mitspracherechte 
seien ungenügend oder hier müsse mehr getan werden: es 
waren doch verschiedene Gründe. die zur Verwerfung 
geführt haben. 
Die aKtue11en Diskussionen machen überdeutlich sichtbar. 
dass sich mit den ze1tgesch1chtlichen Strömungen auch die 
Anspruche an einen neuen Gesetzeserlass für unsere ETH 
und die Forschungsanstalten gewandelt haben. Die neue 
Fassung 1st recht lange erdauert worden. Dafür hat der 
Bundesrat nach meinem Dafürhalten nun eme Vorlage prä
sentiert. die bedeutend mehr bringt als die magere Vorgan
genn. und zwar sowohl für eine Klare. rechtliche Abstützung 
emer zukunftsgerichteten. auch international wettbewerbs
fähigen Hochschulpolitik des Bundes 1m Bereich der ETH 
als auch für eine starkere Ausgestaltung einer echten. w1rKli
chen Mitbestimmung der Angehörigen dieser Schulen. 
Die ständeratliche Komm1ss1on hat. wie das der Präsident 
umfassend darlegte. emhell1g die Grundidee begrusst. die 
Führungsstruktur neu klar auf die doppelten Funktionen 
auszurichten. e1nerse1ts auf einen ETH-Rat als strategisches. 
bildungspolitisch oberstes Führungsorgan und anderseits 
auf die Direktion des ETH-Bereichs als unternehmerisches 
Leiterteam, das für administrative. organ1satonsche und 
vorab auch finanzielle Belange zuständig ist und insofern 
unmittelbar dem Departement unterstellt werden soll. Ich 
bin eigentlich erstaunt. dass Herr Kollege Onken als Leiter 
eines eigenen Bildungsmst1tuts diese doppelten Funktionen 
verwechselt. Er wird ja sicher auch in seinem Institut 
betriebswirtschaftliche Führungsgrundsatze dort anwen
den. wo sie notwendig sind. namlich um diesen Betrieb 
adm1n1strat1v und organisatorisch effizient zu leiten. Und 
diese Unterscheidung zwischen Behörde e1nerse1ts und 
eben der Aufgabe der Direktion anderseits. die diese direkti
ven Aufgaben zu erfüllen hat. muss man 1m Auge behalten. 
Unsere Komm1ss1on hat dieses als richtig anerkannte Orga· 
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n1sat1onsonnz10 r,och ausgepragter und konsequenter 
durchgezogen Sie hat die w1cht1gsten rechtsetzenden und 
eminent b1ldungspa11t1schen Entsche1ae dem ETH-Rat zuge
ordnet Beachten Sie die Umlagerungen 1n den Artikeln 22 
bis 24. Dann Kann man nicht behauoten. die standeratl1che 
Kommission habe an aiesem Gesetz nichts Wesent11cnes 
geanaert. 
Dies g1it nicht nur für die Schaffung und von 
Unterrichts- und sondern ebenso sehr 
fur die 01ldungsreievanren Rahrnenbe· 
cingungen Insbesondere soll der Eriass der 
aingungen und damit aucn von 

dem vorbehalten bleiben. Wie a1e 
b1ldunas-. sozial- und rea1onalool1t1sche Brisanz von Nume
rus-Clausus-DisKuss1onen Ende oer s1ebz1ger Jahre an aen 
kantonalen Hochschulen zeigten. entspricht diese Komoe
tenzzuwe1sung an eine breit abgestutzte Behorde e1gent1ich 
einer helvetischen Se1bstverstanal1chke1t 
Die Direk!lon des ETH-Bereichs und vorab die Rolle von 
dessen Präsidenten. der laut bundesratlicher Vorlage mit 
einer auch meiner Meinung nach geradezu beangsngenaen 
Machtfülle ausgestattet werden sollte. konnten auf diese 
Weise auf die diesem Leitungsorgan eigentlich zugedachte 
Rolle zurückgeführt werden. Die Aufgabenverte11Ung 
entspricht heute einem Optimierungsgrad. der kaum mehr 
überboten werden Kann. und ich verstehe nicht. dass heute 
Herr Kollege Onken das SchrecKgespenst einer diktatori
schen Struktur an die Wand malt. nachdem die Protokolle 
und die Verhandlungen ein ganz anderes Bild gezeigt 
haben. was übrigens auch von ihm attestiert worden 1st. Die 
Aenderung von Artikel 3 betreffend die Unterstellung der 
Direktion unter den ETH-Rat. die Artikel 22 bis 24. die ich 
bereits erwähnt habe. aber auch die Tatsache. dass die 
Direktion im ETH-Rat mit beratender Stimme mitwirkt. 
haben zur Milderung beigetragen. 
Dank dieser sinnvollen Gewichtsverlagerung von der Direk
tion zum ETH-Rat dürfte nicht nur dem sonst vorprogram
mierten Interessen- und Kompetenzkonflikt weitgehend der 
Boden entzogen sein. sondern - was nicht minder bedeut
sam ist - auch den in diesem Punkt durchaus berechtigten 
Bedenken Rechnung getragen werden. welche vorab. aber 
keineswegs ausschliesslich durch die Vertreter der Studen
tenschaft gegen die ihrer Meinung nach allzu konzernmas
sige Führungsstruktur vorgetragen worden sind. 
Mit dieser ETH-internen «Aufgabenneuverteilung» hat 
unsere Komm1ss1on 1n einem entscheidenden Punkt die 
Skepsis einzelner studentischer Vertreter widerlegt. indem 
sie die Ausbaufähigkeit des bundesratlichen Entwurfs. aber 
auch die komm1ssionseigene Konsensfähigke1t und -bere11-
schaft unter Beweis gestellt hat. 
Die Bestätigung haben Sie gehört: Der Schweizerische Stu
dentenverein hat der Vorlage vor a1lem in der Form. wie sie 
die Kommission erarbeitet hat. eine gute Note erteilt. Dies 1st 
übrigens auch mit der nach meinem Dafürhalten durchaus 
angemessenen und effizienten Erweiterung studentischer 
Mitspracherechte gelungen. 
Im diametralen Gegensatz zu diesen Keineswegs die ganze 
Studentenschaft repräsentierenden kritischen Vorstellun
gen über eine selbstverwaltete Hochschule steht die von der 
Gesellschaft für Hochschule und Forschung (GHF) vertre
tene. kaum realistischere These. die Hochschulautonomie 
durch die Zuerkennung der eigenen Rechtsperscinlichke1t 
an beide ETH. die Ausgliederung der Annexanstalten und 
andere Massnahmen zu verabsolutieren. 
Diese Extremposition auf dem anderen politischen Spek
trum geht von der Fiktion aus - ich mochte sie als Fiktion 
bezeichnen -. die schweizerischen ETH seien mit privaten 
Hochschulen des Auslandes. vor allem der USA. vergleich
bar. Bitte handeln Sie gleich wie die Kommission: Sie hat 
sich allen Versuchen widersetzt. den ETH-Rat zu einer Dele
giertenversammlung irgend eines Vereins mit vorgegebe
nen Mandaten umzufunktionieren. Der Bundesrat soll hier 
freie Hand haben. Dadurch wird eben auch die Unabhang1g
keit des ETH-Rates gegenüber der politischen Behorde ge
starkt. 
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Die vom Bundesrat gewahlte und von der Kommission noch 
,erstarkte Konzeption oerucKs1cht1gt 1n optimaler Weise 
eine wengehende Autonomie - sowohl 1m b1ldungspol1ti
scnen als auch 1m unternenmenschen Bereiche - und 
garantiert damit die Lehr-. Forschungs- und Lernfre1he1t. 
ohne dabei den verfassungsmass1gen Auftrag und -gestutzt 
darauf - die unerlass11che Kontrolle und Entsche1dbefuo
n1sse der staatlichen Behorden 1n zu stellen. So kan-n 
nach meinem Da!urnalten e,n Gleichgewicht des Vertrauens 
hergestellt werden. 
ich beKenne mich scn11ess11ch auch voll und ganz zu den 
a1lgemeinen Zielen. welche die Kommission nach wohl aus
gewogenen Beratungen hat. Wo a,eser Artikel 
sch11ess11ch untergebracht wird. ,st nebensachi1ch. 
Vorerst hat es die Kommission ais richtig erachtet. die zwar 
s1cherl1ch nicht auf die ETH oder die Hochschule generell 
beschrankten. aber doch ausgepragt geforderten grundle
genden Bildungsziele in das Gesetz aufzunehmen. 
Akademische Lehrer und Exponenten der Wirtschaft beto
nen heute die zunehmende Bedeutung des fächerübergrei
fenden Unterrichts. Wir kennen uns neue Techniken ohne 
analytisches Denken. das sich an den vielfältigen Auswir
kungen tecnn1scher Errungenschaften in der Umwelt misst. 
nicht mehr leisten. Diese Vermittlung von Grund- und Struk
turwissen müsse ausgerichtet sein auf die Schulung eines 
ganzheitlichen Denkens in grosseren Zusammenhangen. 
auf die Erarbeitung von elementaren Kenntnissen von Wirt
schaft. Gesellschaft und Technik als Bestandteile einer brei
ter angelegten Allgemeinbildung. die übrigens gerade auch 
für angehende ETH-Studenten schon an der Mittelschule 
verstärkt und durch eine gewisse Lockerung der allzu star
ren Maturitätstypen begunstigt werden sollte. Zu dieser 
ganzheitlichen Betrachtungsweise gehört aber nicht nur die 
lnterdisziplinarität. sondern auch die ethische Frage nach 
Sinn und Ziel des Forschens und Lehrens. Ohne in weltan
schauliche. ideologische Verengung zu verfallen. müssen 
wir doch erkennen und anerkennen. dass dem Forscher und 
Lehrer in seiner wissenschaftlichen Freiheit auch gewisse 
Grenzen gesetzt sind. Denn jegliche wissenschaftliche 
Tätigkeit richtet sich letztlich auf die Grundfrage des Men
schen nach dem Leben. Wie schon Aristoteles lehrte. setzt 
Weisheit die Anerkennung der Ordnung in der Welt voraus. 
Einzelwissenschaften können sinnvoll nicht losgelöst von 
einem Wertsystem betrieben werden. Wir brauchen, um mit 
den Worten des Rektors der Universität Zürich am letztJähri
gen Dies academ1cus zu sprechen. eine Wissenschaft. die 
nicht nur we1ss. was sie kann. sondern auch. was sie tut. 
In der heutigen Zeit. da Wissenschaft und Technik dem 
Menschen ungeahnte Mögl1chke1ten zu seiner Entfaltung 
schenken. aber auch in faustischer Weise apokalyptische 
Gefahren heraufbeschwören. ware es eine unverzeihliche 
Unterlassung. wenn der Gesetzgeber eines derartigen Erlas
ses nicht eine Deklaration von hciheren Werten und überge
ordneten Zielen festschreiben wurde. wie dies nun im 
Antrag Cavadini formuliert wird. Sie wird den Forscher und 
Lehrer an seine Selbstverantwortung erinnern. Die fragliche 
Bestimmung vermeidet zwar das Wort Ethik. um der Gefahr 
von ideologischen Missverständnissen und Indoktrinationen 
- von welcher Seite auch immer - vorzubeugen. Wer sich 
aber zum Bekenntnis für die Würde des Menschen und die 
Verantwortung gegenüber seinen Lebensgrundlagen, 
besonders auch jenen der nachfolgenden Generationen 
sowie für die Umwelt gemeinhin. nicht durchringen kann. 
dürfte doch wohl an einer Hochschule unseres Landes fehl 
am Platze sein. Ich bin mir durchaus bewusst. dass dieser 
ethisch ausgerichtete Auftrag sich nicht in gleicher Weise 
durchsetzen lässt wie eine organisatorische oder finanzielle 
Gesetzesnorm. und er soll die Selbstkontrolle des Wissen
schafters auch keineswegs ersetzen. Trotzdem entfaltet die
ser Auftrag ebenfalls normative Wirkungen und stellt ein 
äusserstes Sicherungsnetz dar. das letztlich alle im Zeichen 
der Wissenschaft Handelnden vor einem Abgleiten in unver
antwortbare Abenteuer bewahren soll. 
Durch diese wertonentierte Grundnorm erhält nach meinem 
Dafürhalten das Gesetz für die ETH und die Forschungsan-
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stalten eine hochst oeoeutsame. zuKunftswe1sende Dimen
sion. Ole Keineswegs h:nter dem Strukturgewinn zurucK
steht. Sie bringt 1n aas sonst eher etwas nuchterne Rahmen
gesetz - entgegen aer Meinung von Herrn Kai lege Onken -
durchaus ein erwunschtes. be!ebenaes Element. das 1n oer 
Lage 1st. alle untersch:ea11chen Zielgruooen anzusprechen 
und s:e als so11canscne Gemeinschaft zu mot1v1eren. 
In diesem Sinne stimme 1cn mit Ueoerzeugung fur Ein:reten. 

Jagmetti: Es gehort zum «Comment" in d:esem Rat. aass 
man dort. wo IT'an oersonlich betroffen :st. weder stimmt 
noch spricht. An die erste Regel werde 1cn m:ch halten. An 
die zweite weroe ich m:ch 1n der Detailberatung aucn halten: 
in der Eintretensceoatte aoer enauoe :eh mir. ein Votum 
abzugeoen. 
Drei Grunce veranlassen mich dazu. Erstens b:n ·eh nur 
bescnranKt unmittelbar betroffen. oenn das Gesetz - ,eh 
werde noch darauf kommen - regelt das Wirken an den 
Hochschulen eigentlich nicht. und die Rechtsstellung der 
Professoren steht ausser hinsichtlich der Wahl auch kaum 
zur Debatte. so dass ich finde. meine Betroffenheit durch die 
Gesetzesbestimmung halte sich in Grenzen. Ein zweiter 
Grund liegt darin. dass 1n der Komm1ss1on zahlreiche Regie
rungsrate sassen. Bundesrat Cotti. der Schu1ratspras1dent 
und die Schufpras1aenten waren dabei. und Sie gestatten 
v1elle1cht. dass neben all diesen Regierenden auch noch ein 
,,Regierter» etwas zu diesem Gesetz sagt. 
Dritter Grund: Auch nach Abschluss des 58. Unterrichtsse
mesters an der ETH Zürich bin ich von der Qualität der 
Institution und ihrer Angehörigen uberzeugt. schätze sie 
und möchte oeshalb für sie eintreten. 
Warum ein Gesetz? Sie haben es gehört. Formal geht es 
darum. dass wir mit einer zeitlich befristeten Uebergangsre
gelung leben. die ein Gesetz von 1854 überlagert. Man kann 
sich fragen. w,e es möglich se,. solche Institutionen mit so 
alten Gesetzen zu führen. Der Grund ist ganz einfach: Er 
liegt in der Grosszügigke,t der Gründer. unserer Vorgänger. 
die im Winter 1853154 ein offenes System geschaffen haben. 
das den Hochschulen erlaubte. auf die Herausforderung der 
Zeit zu reagieren. Neues zu gestalten und sich we1terzuent
w1ckeln. Wenn heute etwa von der Bedeutung des fächer
übergreifenden Unterrichts die Rede 1st. so sei darauf hinge
wiesen. dass er bereits in Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes 
von 1854 verankert ist. Die Schulen haben sich selbst weiter
entwickelt. z. B. in Zürich durch die Errichtung von neuen 
Fakultäten in den Bereichen der Informatik. der Werkstoffe 
und der Umweltnaturw,ssenschaften. Gerade die Einfüh
rung des Lehrgangs in Umweltnaturwissenschaften im 
Herbst 1987 beruhte nicht auf einer Empfehlung irgendeines 
aussenstehenden Beraters in Fragen der Betriebswissen
schaft und auch nicht auf der leitenden Erkenntnis des 
Präsidenten des Schulrats oder anderer verantwortlicher 
Personen, sondern der Impuls kam von der Basis. Es 
entstand etwas. was sehr wichtig 1st. mit sehr viel Engage
ment von se1ten der lehrenden und lernenden. Warum 
denn also ein neues Gesetz? Für die Basis lebt es sich m,t 
der heutigen Ordnung durchaus. Es mag in den Chefetagen 
etwas anders tönen. Das anerkenne ich. Was die Schule in 
ihrem taglichen Dasein betrifft. ist die seinerzeit geschaffene 
und durch die Uebergangsregelung ergänzte Ordnung nicht 
so schlecht. wie man sie da und dort heute darstellt. 
Bei diesem neuen Gesetz empfinden wir alle zusammen 
einen Mangel. Leben und Wirken der beiden ETH kommen 
darin kaum zur Darstellung. Der Grund 1st einfach. Es geht 
nicht um Verwaltungsbehörden. die Recht anzuwenden 
haben. sondern um Hochschulen. die sich in ihren eigenen 
Funktionen entfalten. Deshalb muss sich das Gesetz im 
wesentlichen auf die Strukturen beschranken. Da wird uns 
gesagt. es seien drei Anliegen. die in diesem Zusammen
hang von Bedeutung seren. namlich straffere Strukturen -
heute sprach der Komm1ssronsprasident von neuen Lei
tungsstrukturen -. dann die Autonomie und drittens die 
Regelung der Mitbestimmung. Natürlich ware eine begei
sterte. allenfalls wenigstens eine verhaltene Zustimmung 
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schon I Indessen muss ich ihnen offen sagen: Ich bin sKep
: sch gegenuber dem Geserz und noch menr gegenuber 
aem. was daraus gemacht werden soll. Ich mochte dies an 
cen drei Fragen der straiferen StruKturen. aer Autonomie 
und der M1tbest1mmung kurz enautern: 
' Ich mochte mich vor allem beim ersten PunKt aufhalten. 
Heute haben wir eine ore1stutige Ordnung: Bundesrat. 
Schulrat una Schuien. Herr Ruesch. 'Tlan mag sagen. das sei 
1era1tet und es sei ein ubernoltes Prest:geoenKen. das die 
Dozenten veraniasse. aaran festzuhalten. Aber ,eh w1eaer
hole: Wenn sich heute nocn mit dem alten Gesetz leben 
asst - 01us Ueoergangsregelung: damit bin ,eh einverstan

:Jen - dann ,st aas danK der Offenheit des Svsrems. danK 
aer Grosszug1gKe1t. die oah1ntersrec1<.t ich bitte Sie. das 
nicht zu vergessen. 
Der Bundesrat w1ra verantwortlich sein. Neu •.verden die 
Schulen dem Departement des Innern unterstehen. wo-wie 
wir in den 1etzten Tagen gelesen haben - zusatzl 1cn der Chef 
der Gruppe Bildung und Forschung vorgesehen 1st. der 
offenbar auch Präsident des ETH-Rates sein soll: diesem 
wird eine DireKtion unterstehen. Erst nach diesen vier h1er
arch1schen Stufen in Bern werden die Schulen m Lausanne 
und Zürich überhaupt zum Zuge kommen. Dann erst spielen 
die internen Strukturen eine Rolle. Wir waren der Ansicht -
wir Jedenfalls-. dass dieser neue ETH-Rat (also Nachfolger 
des Schulrates) durch eine aussenstehenae Personl1chke1t 
oras1d1ert werden soll: das «nebenamtlich» scnien darauf 
hinzudeuten. Wir haben Jetzt erfahren. aass aem nicht so 
sein wird. sondern dass der Leiter der Gruppe Bildung und 
Forschung 1m Departement des Innern Pras1dent dieses 
ETH-Rates werden soll: Es geht also um einen weisungsge
bundenen Chefbeamten. dem dann noch die Direktion 
unterstellt ist. 
Das schafft lange Wege in einer Zeit in der man betriebswis
senschaftlich sagt, man musse flache Strukturen haben. Vor 
allem aber schafft es eine Einbettung in die Verwaltungs
hierarchie. die viel grösser sein wird als heute. Die Wahl der 
Professoren - womit man. um hier noch einmal mit Herrn 
Rüesch zu sprechen. angeblich ein blasses Prestigeproblem 
aufgreift - wird in Zukunft durch den Leiter der Gruppe 
Bildung und Forschung 1m Departement des Innern zusam
men mit dem ETH-Rat erfolgen: zwei Stufen tiefer als heute! 
Bis der Betroffene am Zuge ist. wird es eme Reihe von 
Stufen geben. und wenn man Stufen weiter oben ausbaut. 
dann sind Jene. die am anderen Ende sind. schlicht und 
einfach tiefer als heute. Ob das nun der Idealzustand 1st. um 
einen Geist des Engagements und der Kreat1v1tat an einer 
Hochschule zu schaffen. dazu setze ich ein Fragezeichen. 
Mir scheint. es sei mindestens eine Stufe zuviel in Bern 
angesiedelt. 
2. Wo bleibt bei diesem System die Autonomie der Hoch
schulen von Lausanne und Zürich? Beim ETH-Rat. wird man 
'Tlir sagen. Aber ich bitte Sie. nicht zu vergessen. dass man. 
wenn man von Autonomie spricht. nicht an die Autonomie 
einer Entscheidungsebene 1m Departement des Innern 
denkt. Man denKt an die Autonomie von zwei Hochschulen 
und an die MöglichKeit dieser Hochschulen und ihrer Ange
hörigen. sich zu entfalten und neue Impulse zu geben. 
neues Engagement zu zeigen. Ich we1ss. dass man nicht 
einfach Finanzautonomie be!is::1big zuordnen kann. und ich 
möchte in diesem Zusar1"":1ent1ang auch sagen. dass die 
Hochschulen 1m a11yc,nemen für die finanzielle Ausstattung, 
die ihnen zuteil wird. sehr dankbar sind. Es sei keineswegs 
darüber reklamiert! Vielleicht habe ich Kollegen. die sie zu 
gering finden. Aber im allgemeinen - muss ich' sagen -
anerkenne ,eh das gern. Notwendig ist aber nicht nur die 
Ausstattung. und es 1st auch nicht so sehr der Entscheid 
über die Finanzen 1m einzelnen. in dem die Autonomie zum 
Ausdruck kommen muss. Notwendig ist Platz fur eigenstän
diges Denken und für eigenstand1ge Neuentwicklungen. 
Dabei 1st etwas sehr w1ch1g: Es muss an einer Schule kein 
Wertmomsmus vorhanden sein: es muss Platz fur Pluralität 
der Auffassungen sein. Es muss 1n Lausanne und Zürich 
nicht nur eine zulass1ge Lehrmeinung geben. sondern aucn 
Platz für eigenständige Verantwortlichkeit. 
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Heute haoen wir eine Mitbestimmung auf Schwrarseoene 
mit dem Beizug von Vertreten:. mit den Reform><:omm1ss10-
nen auf Schuleoene und mit der Mitw1rKuno 1n den Abte11un
gen. Auch 1m neuen Gesetz sind w1eoer- ore1 Stufen der 
M1tw1rKung vorgesehen. Im ETH-Bereich - a1so 1m Gesamt
bereich soli das so aeschenen. aass an den ETH-Rai ein 
intormanor:sorgan angenangt vmc. Da r.abe 1cn (ur den 

von Herrn Onk:en aer d'e 
ntegneren und nicht e,nfach oe1 einem aussen angehang

ten ans,ece!n w11!. Die Hochscnu1ver
- oas M1tbest1mmungsorgan auf Schu1ebere -

eingesetzt weraen. Warum S'e 
,on den Schulen seiest geschaffen werden Die Meinunqs-
oildung und die ·.v1e sie Art:-
kel 31 Absatze 1 und 2 für die unteren Stuten 1st. 
,st 1m Grunde genommen sehr Knapp formuliert. Da haoe ich 
auch Sinn /ur die Stucenren. die den EinarucK haben. cas 
sei eine oesche1der:ere Rege1ung. a1s sie heute 1n Artike1 12 
Absatz 2 aer Uebergangsregelungen enthalten 1st. 
Wenn wir schon ein Gesetz macnen. so11te die Bes1tzstand
garant1e nicht nur in einer Zusicherung cer Regierung 
oestehen. sondern sie muss sinnvo11erwe1se 1m Gesetz zum 
Ausdruck kommen. Mit anaeren Worten: Im Entwurf wird 
die Mitbestimmung nicht neu geregelt. und sie wird auch 
nicht grosszug1ger gerege1t als heute. aoer etwas anders. 
Ich hoffe. aass - m1t der Zusicherung auch des Vorstehers 
aes Deoartementes aes 1nnern - die Besnzstandgarant1e 
gewahrt wird. 
Meine Folgerung: Ich we1ss. Herr Bundesrat. Descartes 
erklarte: «Je voya1s cla1rement que c eta1t une pius grande 
perfect1on de connaitre que de douter.» Und dennoch 
zweifle ich. und zwar weil ich den gewaltigen Ueberbau mit 
vier h1erarch1scnen Stufen oberhalb der Schulen von Lau
sanne und Zünch sehe. bevor diese Schulen zum Zug kom
men. Ich zweifle. weil ich den Eindruck einer Struktur von 
oben nach unten habe. Der gestern zugestelite Bericht aus 
Paris über unsere Forschungspolitik bestätigt diese Grund
idee des Argumentierens von oben nach unten. 
Die ETH brauchen - einmal sicher - die Mittel. die bisher 
schon zur Verfügung gestellt wurden. Ich hoffe. dass Sie 
diese Schulen auch weiterhin grosszügig dotieren werden. 
Es braucht Engagement und Kreat1v1tät der Hochschulange
hörigen. Dieses Engagement und diese Kreativität dürfen 
nicht durch Führung und Hierarchie beschränkt weroen. Wir 
brauchen keine verwalteten Hochschulen: wir brauchen 
Hochschulen. die Orte kreativen Wirkens und engagierten 
Handelns sind. 

Huber: Es liegt in der Natur der Sache. dass bei einer derart 
kapitalen Vorlage. wie ich 01ese Gesetzesvorlage bezeich
nen mochte. Komm1ss1onsm1tgl1eder den Drang emofinoen. 
ihre eigenen Wahrnehmungen. ihre eigenen Feststellungen 
und ihre eigenen Wertungen vor dem Rat auszubreiten. 
wobei ich das Vergnugen natte. aieser Komm1ss1on anzuge
hören. 
Diese Vorlage 1st von ausseroraentlicher Bedeutung. und 
zwar sowohl für die 111d1v1due1ie Bildung derJenigen. die an 
diesen Hochschulen studieren. wie auch für die \Nissen
schaftspolitik dieses Landes allgemein und für den For
schungsbetrieb. wie er in unserem kleinen Land betrieben 
wird. und auch - es gibt hier nichts. was nicht angesprochen 
werden darf - 1ur die Auswirkungen auf unsere Volkswirt
schaft. Wenn da so getan wird. als ob man abschottende 
Wände aufbauen musste. wird die Realität der Beziehung 
zwischen der Wissenschaft. der Forschung. der Wirtschaft 
und dem Wohlstand in diesem Land in groblicher Art und 
Weise verkannt. Die Dinge hangen innerlich weit starker 
zusammen als viele. die nur 1hr sehr eigenes Segment 
betrachten. zu erkennen vermogen. Ich mochte meinerseits 
Herrn Bundesrat Cott1 und seinen Mitarbeitern - auch dem 
Präsidenten des Schulrates - für ihren Einsatz. fur ihre 
Hingabe be, der Eraroe1tung dieses Gesetzes und bei seiner 
Durchsetzung meine persönliche Hochachtung, meine 
Anerkennung und meinen Dank: aussprechen. 
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:Jie Harne. Herr Bundesrat. die Sie an einzelnen Orten fur 
'hre Aroe1t errahren naben. war nicht berechtigt. wenn ,eh 
auch we1ss. aass S,e sie m,t der not1gen Gelassenheit und 
a,s Berutsris1Ko zu tragen verstehen. 
1ch unterstutze auch durchaus. was 1m übergeordneten 
Rahmen vor sich gent: das hat nun einen d1reKten Zusam
'T'enhang mit dem Votum von Herrn Jagmett1. Ich unter
s:utze ausarucKl:ch. was ,n der Neustrukturierung des e1d
genoss,schen Deoanemenres des 1nnern vor sich geht. 
Wenn die Technische hocnschule. wie 
oehauotet woraen ein ganz -:,ein wenig nach unten 
n,;ckt. sofern aas der ware. um der Führung des Ganzen 
willen. dann hat dieses Ganze von der Sache her den Vor
rang vor aem Soez1eilen Ich hoffe. dass Wissenschafter den 
not1gen We1tw1nKel vor 1hr ÜbJeKt1v vorgeschaltet haben. 
damit sie die Zusammenhange zwischen Führung ces Gan
zen und der Pos1t1on des Speziellen verstehen. 
E:ne zweite. kritische una unangenehme BemerKung drängt 
sich mir auf- ,eh wage sie gleichwohl: Herr Kollege Rüesch 
hat gestern abend seinem Empfinden der Betroffenheit ob 
des Lobbyismus der Soz1alarbe1ter 1n diesem Saale Aus
druck gegeoen. Ich habe mich schon damals als Jemand. der 
sich mit der KranKenvers1cherung und diesen Zusammen
hangen auseinandersetzen musste. gewundert und habe 
mich w1rkl1ch gefragt. ob das nicht ein Giofel des Lobbyis
mus gewesen war. Wenn wir ehrlich sind. mussen wir doch 
sagen. dass wir hier Methoden der Interessenvertretung 
erlebt haben. die von der schönen una hehren Aura des 
Akademischen einiges entfernt sind. Ich erspare es mir. ins 
Detail zu gehen. Ich muss auch meine Betroffenheit. meine 
tiefe Betroffenheit. artikulieren. wenn ich mich an einzelne 
professorale Voten erinnere. an eines vor allem. 1n dem die 
Rede davon war. dass die Hochschule als Ganzes nicht 
interessiere. sondern die einzelne Abteilung, ihre Dotation 
m,t Mitteln. ihre Freiheit in der Forschung. Das sind meines 
Erachtens Ansätze. die einen Verlust an ganzheitlichem 
Denken vermuten lassen. was ich fur eine Hochschule aus
serordentlich bedaure. 
Dritte Bemerkung: Ich kann das Urteil jener nicht teilen. die 
sagen. die Kommission habe nicht ganz intensiv an diesem 
Gesetz gearoe,tet. Die Komm,ss,on hat in dieses Gesetz 
neue Dinge - meines Erachtens richtige Dinge - einge
bracht. Wenn der Herr Präsident zutreffend gesagt hat. dass 
w,r auch einen Zug der Fre1he1tl1chke1t hineingebracht 
haben. will ich das unterstreichen und gleichzeitig bemer
i<:en. dass ich die Freiheit der Erkenntnis sehr hoch ein
schatze. dass ich aber auch im akademischen Raum dafur 
halte. dass die Freiheit des Handelns nicht ohne Schranken 
ist. Diesen Schranken haben w,r uns ebenfalls zugewendet 
und haben sie eingebaut. 
Die letzte Bemerkung beschäftigt sich mit den «Kellerkin
dern» dieser Vorlage. Wenn etwas an diesem Gesetz weitge
hend unvollstandig 1st. 1st es der Titel. Denn dieses Gesetz 
,st nicht nur das Gesetz über die Eidgenoss1schen Techni
schen Hochschulen 1n Lausanne und Zürich. wie vorhin im 
Brustton städtischer Ueberzeugung gesagt wurde. sondern 
dieses Gesetz 1st auch das Gesetz für die Forscnungsanstal
ten, die draussen 1m flachen Land. in Wäldern und in Hinter
höfen versteckt, ihren Aufgaben nachkommen. Es ware viel
leicht diesem Gesetz um der Wahrheit willen gut angestan
den, wenn man die Forschungsanstalten ob dessen. was sie 
für unseren Wissenschaftsbetrieb leisten. auch in den Titel 
aufgenommen hatte. Man hat Jedoch der tradierten Titelset
zung den Vorrang gelassen: ich will mich daran nicht weiter 
stossen. 
Zum Zweckartikel (Artikel 1) möchte ich noch eine Bemer
kung machen (ich komme dann bei seiner Behandlung nicht 
mehr auf diese Frage zuruck): Der Artikel 1 hat unsere 
Beratungen über längere Zeit in Anspruch genommen. 
Wenn dort von aen Forschungsanstalten gesprochen wird, 
die mit den Hochschulen «verbunden» seien. wenn also das 
Wort «Verbundenheit» eingeführt wird. so he1sst das nicht. 
dass das Jene in Reserve gehaltenen Ressourcestellungen 
sind. die das Weiterwachsen der Hochschulen - zulasten 
der Substanz der Forschungsanstalten - ermöglichen. Das 
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he1sst das Wort «verbunden» nicht! Es bedeutet: kommuni
Kat1v m1te:nanoer verbunoen. 1n der Erkenntnis miteinander 
verbunden. ,n der Tätigkeit der Wissenschaft und For
schung miteinander verbunden Ich mochte nicht mehr erle
ben. was wir in der letzten Phase des Vorgangers des 
heutigen Schulratsprasidenten 1m cer 
Beziehungen zwischen oen Hocnschulen und den For
schungsanstalten erlebt haoen Diese Phase ,st def1nit1v 
abgescn1ossen. und ich werde mir auch Muhe geben. car
uber zu wacnen. oass sie aogescnlossen bleibt. Ich :Jerson
lich bin oer dass d;e techn1scne Entwicklung. 
der Verlust einer ganzneni!chen aKadem1scnen Betrach
rungswe1se unc ein Zerfallen cer Hochschulen rn 
egorsmen - wie immer. wenn die Gruooenego1smen uoprg 
ms Feld schressen - ,cen auf den Plan gerufen 
haben Die Vorlage kommt zur ncht1gen Zeit und gent in die 
richtige Richtung. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich verzichte darauf. die 
Eintretensvoten meiner Kollegen aus der Komm1ss1on zu 
kommentieren. Sie stimmen grdsstenteils mit ihren Stel
lungnahmen in der Kommission uberem. teilweise allerdings 
gingen sie weit darüber hinaus. Ich werte diesen Teil der 
Ausführungen als an Leute gerichtet. die nicht dem Stände
rat angehören. Auch das 1st manchmal aus persönlichen 
oder obJektiven Gründen notig. 

M. Cotti. conseiller federal· Le Conseil des Etats a delibere 
au suiet de la loi actuelle sur les Ecoles polytechntoues 11 y a 
exactement 135 ans. au mots de fevner. pendant deux Jour
nees de debats tres intenses. C'etait le «premier conse1ller 
federal tessmois». M. Fransc1rn. qui a defendu la loi qu1 
n etait autre chose que la creat1on de l'Ecole polytechnique 
de Zurich. 
Je lisa1s les commentaires de vos predecesseurs et 1e cons
tatais. avec une conscience aigue. l'importance exception
nelle. je dirais meme capitale. que la creation de la nouvelle 
ecole avait pour le pays taut entier. Apres les interventions 
d'aujourd'hui. apres les debats tres intenses qui ont eu lieu 
dans la commission, Je dois reconnaitre que le Conseil des 
Etats actuel attribue au projet de loi la meme importance 
strategique pour l'avenir du pays. ce dont Je me felicite avec 
vous. 
Vous avez en effet dit a juste titre. Monsieur Huber. qu il 
s ag1t la d'une loi cap1tale. et Je desire le souligner. Comme 
l'evolution du pays sur la voie de 1·industrialisat1on qu1 ava1t 
deja debute b1en avant 1854 a ete largement conditionnee 
par la presence d'une. pu1s de deux Ecoles polytechnioues. 
il est hors de discussion que l'avenir de notre pays dependra 
largement de la maniere dont nous serons organises - Je d1s 
bien «orgarnses». Monsieur Onken. Les contenus evoluent a 
des rythmes qu on ne peut maitriser et fixer une fois pour 
toutes dans une loi. et M. Jagmetti ava1t ra1son de le dire. Ce 
n est pas une loi qu1 fixe des contenus. eile fixe oes organi
sations et des methodes. II est hors de doute que l'avenir de 
la Suisse dependra de la marnere dont seront maitrises ces 
problemes de format1on et de recherche. 
En mat1ere de format,on. ia competence des cantons est 
absolument centrale, la Confederation Joue son röle dans 
les deux Ecoles polytechn1ques. Je me permets de vous 
repeter ce que j'ai dit devant le «Vorort» il y a quelques mois: 
au niveau de la recherche. les Ecoles polytechniques Jouent 
deja et Joueront de plus en plus un röle absolument central 
dans 1·evolution du pays. 
Avant d'entrer dans les deta1ls du proiet de loi. je voudrais 
vous parler du cadre general dans lequel nous essayons 
d'operer: Je repeterai plus tard. apropos de l'intervention de 
M. Jagmetti. ce que 1e me suis permis de dire de maniere 
tres claire II y a quelques mo1s deja. Certains d'entre vous 
ont deja mentionne a diverses reprises ce cadre general qui. 
avant tout. consiste a ancrer davantage les ecoles dans 
notre societe en general. tout d'abord. puis dans notre 
econom1e - des relat1ons existent deJa b1en entendu. mais 
lorsque Je compare 1·osmose entre ecoles et economte en 
Suisse a celle qui existe dans d'autres pays qui ont connu 
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une evolut1on cons1deraPle dans le secteur de la recherche. 
Je do1s soul1gner au il nous reste encore auelaues pet1tes 
choses a aporenare - entin. a ancrer davantage nos ecoles 
cans une co1laborat1on oe recherche 1nternat1ona1e ou1 se 
revele de p1us en plus vrtaie pour notre soc1ete. 
Or. Ja 101. Monsieur Jagmett1. essa1e de donner une reponse 
moderne a ces auest1ons. en l1xant certains orinc1pes d or
garnsat1on aont :e me oermets maintenant de vous entre
:enir. 
Le prem1er asoect a prooos duquel on a peut-etre trop peu 
::iarle iusqu a maintenant. c est que les eco1es ne sont ::ias et 
ne peuvent oas etre aes esoeces de monades qu1 tournent 
dans le c1e1 du pays. sans avo1r de relat1on aue1conoue. il 
iaut de plus en plus. c est certain. aue 1es ecoles s rnserent 
cans une strateg1e - Je le sou11gne - ae poi1t1que de 
recherche qu1 est d aiileurs generalement 1nvoquee et a 
propos de la aefinition ae laqueile on aura ouelques progres 
a faire. II est donc certam aue !es Ecoles 001ytechn1aues. 
davantage que oar le passe. seront 1nserees dans une dest1-
nee de caractere national et auront a repondre dans 1es 
grands elements de strateg1e a des appels. a des reouetes. a 
une demande qu1 viennent de toute la nat1on. C'est un 
element essentiel car on ne oeut parler d autonom,e s1 Ion 
oublie cette finalite essentielle des ecoles qu1 devra se 
manifester encore davantage dans 1e futur. C'est. entre 
autres. la ra1son pour !aquelle le projet de loi oropose 
d'inserer les ecoles dans le cadre du Departement de I inte· 
neur. 
Monsieur Jagmetti. vous contestez - vous etes probable
rnent le seul a le faire - cette propos1tion. Vous avez. avec 
une certaine 1ronie. fait appel aux conse1llers d Etat ici 
presents. Je pourra1s retorquer que votre observation fait 
etat d'un certain manque de connaissances de la fonction 
directrice. Croyez-vous reellement possible qu un secteur 
de ce genre se rattache anonymement a un college sans la 
presence et le filtre d'un departement? 
J'ai dit en seance de comm1ssion et je le repete ic1. ce que je 
fais depuis deux ans dans ma fonction de chef du Departe
ment de l'interieur represente deja, Monsieur Jagmetti. la 
direction strategique des ecoles. On peut le vouloir ou non. 
c'est ainsi. Si je m etais limite a ma täche actuelle de presi
dent des ecoles du point de vue administrat1f seulement. 
j aura1s fait le courrier. c·est-a-dire que J aura1s transmis les 
lettres du Conseil des ecoles au college. mais ce n est pas ce 
qu on desire. 11 laut que les ecoles a1ent auss1 - cela a ete dit 
- leur avocat au sein du college. comme partout. et surtout 
dans un secteur aussi important oue celui-ci. qu1 engloutit 
plus d'un milliard de francs sU1sses par annee. Vous savez 
fort bien que. dans un college. il taut qu une mat1ere so,t 
representee oar une personne. cela a ete fait 1usqu a mainte
nant et Ion ne demande que d'ancrer la prat1que qu1 se 
manifeste deJa dans la loi. 
Dans le cadre de cette v1sion strategique. s insere lautono
m1e des ecoles au on essa,e d'elarg1r. II s ag1t d une autono
mie tres vaste. plus large et operationne1le. dune autonomie 
qu1 se manifeste - on le verra - dans le secteur oe la gestion 
financiere. Je vous proposerai des compara1sons avec des 
univers1tes etatiques et non seulement privees qu1 ont lieu 
dans les pays oü la recherche reste a un tres haut n,veau. II 
s·agit de donner davantage d'autonomie dans le secteur de 
la gestion du personnel. c·est absolument necessaire et il 
s agit aussi d'abandonner l'autonomie pour refleter la realite 
actuelle. 
Vous avez critique. Monsieur Jagmetti. le tait qu·on propose 
de laisser le soin de la nomination des professeurs au 
Conseil des ecoles. Mais qu est-ce qui se passe au1ourd'hui? 
Depuis bientöt deux ans et dem, Je re<;ois les propositions 
du Conseil des ecoles sur des nominations de professeurs 
dont on 1gnore tout: le Conseil federal n·est pas a meme de 
porter un Jugement. je fais donc le facteur. Je transmets les 
propos1t1ons au Conseil federal qui. chaque fois. inev1table
ment - c'est une belle ceremonie - les accepte. 
Mais alors. soyons sinceres. refletons la s1tuation materielle 
comme eile se presente. laissons au Conseil des ecoles 
l'autonom,e du choix des professeurs. SI cela n·est pas une 
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::;uest1on ae orest1ge. 1a s1tuat1on materie!ie ne oeut oas etre 
contestee. Si auest1on ae orest1ge 11 y a. e11e oourra etre 
corngee oar le fa1t aue I acte de nominat,on oourra etre 
s1gne oar :e Conseil federal. s1 on 1u1 donne une s1 grande 
1mportance. 
Dans ce caare. aes rev1sions ont tra1t aux structures. En 
effet. !a orooos1t1on au Conseil federal a repr:s 1argement ies 

au1 ont ete fa1tes. 11 v a quelaues annees. oar 
N aura1t-on oas au alors SU1vre es conse11s de 

saine gest1on aonnes oar M. HayeK 7 Des cr:t!Oues ont meme 
ete fa1tes par ie Panement. ces dern1eres aecenn:es. au su1et 
aes struc:ures actue1les du des ecores. d1san a 
uste t1tre qt,;e 1e conse11 est consmue davantage sur :a Dase 

de criteres po1:t1qt.;es que oe cmeres materie:s et obiect:ts. 
Je VOt.;S assure que le futur Conseii oes eco1es ne sera pas 
:nstaure sur ta oase ae fonct1ons pol1t1aues ma1s b1en sur :a 
base aes competences sc1ent1f1ques et econom1aues. Nous 
voulons favoriser une osmose supp1ementa1re entre ecoies 
et econom1e. 
C'est une oes ra:sons pour lesque1les nous orooosons. en ce 
qu1 concerne la part1cipat1on. oes solutions au1 different de 
celles que nous conna1ssons. Nous env1sageons un Conseil 
des ecoles possedant des fonct1cns strategrques et une 
d1rect1on ayant des fonct1ons plutöt operat1onnelles. La 
comm1ss1on a pense au il eta1t necessa1re a attnbuer une 
part1e de ces comoetences au Conseil aes ecoles. Le 
Conseil tedera1 ne s oopose d a1lleurs pas a un tel dep1ace
ment oe competences. 
Je sou11gne oar consequent qu il s ag1t de structures aptes a 
donner au Conseil des ecoles une d1rect1on !orte. 11 taut en 
effet que ces ecoles so1ent condu1tes oar une d1rect1on 
consc1ente de ses responsabilites. Cela n est oas du tout en 
contrao1ction avec le developpement de la creat1v1te dans 
!es ecoles et avec la liberte d ense1gnement. ce dont per
sonnen a doute. Ces elements sont absolument necessa1res 
dans une ecole. ma1s cette dern1ere 001t etre condu1te de la 
marnere la plus conforme aux ex1gences du monde 
moaerne. c est-a-dire faire preuve d une grande mobilite. 
Vous n ignorez pas. Monsieur Jagmett1. qu une haute ecole 
do1t parfois prendre des decisions d un Jour a I autre. sans 
qu il so1t poss1ble de !es reporter a cause d obstacles struc
turels. Je constate. dans vos cntiques. une certaine contra
diction. D'une part vous trouvez qu il y a troo d etapes de 
oecision et. d autre oart. vous contestez le fa1t qu il y a1t une 
forte d1rect1on. Or. les structures proposees sont aotes a 
donner une d1recnon forte oans le cadre d une oart1cipanon 
la plus contorme aux ex1gences aes d1fferents oeoanements 
oe lecole. 
Or. cette oart1cipation est orooosee par le Conseil federal 
dans le cadre de I Assemolee des eco1es qu1 devra1t permet
tre aux grouoes de membres des EPF. et en part1culier aux 
etuoiants. d exprimer leurs idees et leurs proposttions oe 
marnere reguliere et systemat1que. 
M. Jagmetti nous presente I exemple concret de la creat1on 
des structures pour les sciences naturelles ae i env1ronne
ment. J a, su1vi ia creat1on de ces structures avec interet. et 
ces 1dees sont b1en venues de la base. Mais. Monsieur 
Jagmettt. le foyer d epanou1ssement de ces 1aees auratt ete 
fantast1que s il y ava1t eu ur:ie assemblee. car oour tinir. elles 
ont ete recue1llies par le Conseil des ecoles ou. vous le 
savez. les etudiants ne sont representes qu avec vo1x 
consultative. 
Permettez-mo1 de vous dire alors ce que chacun sa1t au 
niveau de cette representat1on consultative des etudiants. 
Le Conseil des ecoles. parfois. lorsque des elements ne 
peuvent pas etre ob1ect1vement portes a la connaissance 
des etudiants. siege separement. de sorte que la representa
t1on des etud1ants se revele au1ourd hui etre une formule- Je 
dirais meme un alibi - sans grande 1mportance .. alors que 
1·essent1el. au contra1re. sera1t que les etuoiants. de par leur 
delegat1on. a1ent la faculte des exprimer de marnere /orte. 
c·est la 1ustement qu entrent en 1eu la communaute des 
ecoles et la poss1b11ite de s expnmer de maniere complete. 
systemat1que et reguliere lorsque I assemblee sera creee. 
Donc, face a une representat1on qu1 evoque plutöt une 
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,,A1tb1ubung». rneme sur 'a base ae I adm1ss1on des etu
d1ants - car c est vra1. Monsieur Onken. J ai discute avec eux 

cette reoresentat1on est cons1aeree actue11ement comme 
plutöt 1ns1grnfiante. Vo!ia une propos1t1cn nouvelle qu1 nous 
parait taut a fa1t va1aole. a mo1ns aue I cn ne veu1lle retom
ber aans les "assembleansmes" du style 68 auxquels nous 
nous sommes 1a1sses aller a une eooaue. ma1s ou1. heureu
sement. n ont pas fa1t !eng feu. y comons oarm1 ,a ma1onte 
des etuo1ants. 
Ces "assemoleansmes» n ont ete au une oarenthese. une 
ohase oeut-etre ut1ie oarfc1s. Auioura hu1. li faut etre p1us 
concret. la parnc1oat1on est aosoiument necessa1re. Le 
Conse11 federai est tavorao1e a :a oart1c1pat1cn des grouoes 
de memores aes EPF. ma,s !I ne s ag1t ;::;as oour autant oe 
creer des comm1ss1ons «contre nature» aeux etua1ants ne 
pouvant se mettre au meme rnveau sc1ent1f1que que 9 ou 
11 personnes des p1us aua11fiees. On ne peut oas faire une 
teile propos1t1on. Mais. e•11demment. ii faut d1re les choses 
comme elles sont: la part1c1oat1on suopose que l'on res
pecte les comoetences differentes qu1 decoulent des fonc
t1ons differentes. 
Ces propos risauent d etre 1moopula1res. ma1s cela fa1t par
tie du Jeu, et un conse11ler federa1 oo,t appeler les choses oar 
leur nom. meme s1 pour certams aemagogues cela peut 
paraitre depla1sant Je le repete. la partic1panon ooit se faire. 
ma1s en contorm,te avec les differentes foncnons, la fonc
t1on de I etud1ant n etant pas ce1le du professeur n1 celle aes 
hautes personnal1tes appelees a pres1aer le Conseil des 
ecoles. 
Voila le fond du proJet: strateg1e plus inseree des ecoles. 
notamment dans le caore d une v1s1on de politique de la 
recherche: plus grande autonom1e des ecoles fac1l1tant les 
choix rapides qu elles doivent faire et encourageant un 
certain «espnt d entreprise» - Jene cache pas l'importance 
de ce mot pour la direction des ecoles -: participation 
conforme aux exigences de la s1tuat1on reelle. 
J'en v1ens maintenant a quelques observations concernant 
les Interventions de quelques personna1ites qu1 ont pris la 
parole et auxquelles Jen a1 pas encore repondu. Je remercie 
tous ceux d'entre vous qui ont suivi largement I orientation 
du message du Conseil federaL Ce message n a pas ete 
modifie en substance par la comm1ss1on. nous etions d'ail
leurs nous-memes convaincus que le message et les propo
s1t1ons eta1ent certes suscept1bles d ameliorat1ons et Je 
reconna1s que la comm1ss1on a fait un bon trava1L Vous 
verrez. Monsieur Hänsenoerger. que. a une ou deux excep
tions pres. le Conseil federal sera d accoro avec les propos1-
tions de la comm1ss1on. 
Je su1s reconna1ssant a ceux au1 ont considere les lignes 
fondamentales du pro1et du Conseil federal, et Je remerc1e 
en particulier Mme Simmen, qui a parle de la necessite de 
1 autonom1e et de la flex1b1lite. Cela fa1t part1e. ree1lement. de 
la nouvelle eco1e. teile que nous la concevons. 
M. Cavadin1 a tauche une sene o aspects - et un. en part1cu
lier. a propos duquel le Parlement sera appele a discuter 
plus tard. 
Vous lisez aans les Journaux d auJourd hu1 que le Conseil 
federal a aesorma1s arrete ce qu il ava1t dec1de, 11 y a un mo1s 
deJa. quant a la substance des nouvelles structures du 
departement Le probleme sera soum1s au Parlement dans 
le cadre d'un message qu1 a ete approuve hier. 
Herr Zumbühl: Ich teile mit Ihnen die Auffassung, dass die 
Hochschulen der Stolz der Nation sind - auch geschichtlich 
gesehen. Es ist unser 1nn1gster Wunsch. dass es auch so 
bleibt Dieses Gesetz soll dazu dienen. den veränderten 
Verhältnissen Rechnung zu tragen. 
Monsieur Cottier. vous avez Joue un röle essentiel dans la 
comm1ss1on dans le cadre d'un elarg1ssement des droits de 
participat1on qu1 decidement. a mon av1s. ont subi une 
ameliorat1on: a ce su1et. le Conseil federal est d'accord avec 
les propos1t1ons de la comm1ss1on. 
Je reponds maintenant a M. Onken: 
Herr Onken. Sie haben 1n einem sehr nuancierten Votum 
bedauert. dass das Gesetz mit vielen Kann-Formeln, mit 
Delegationen versehen 1st. Als ob ein Rahmengesetz das 
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nicht musste, a!s ob Sie aer Meinung seien. man musse Kein 
Rahmengesetz schaffen. was angesichts aes Gegenstandes 
absolut unmoglich 1st Die Entwicklung 1st aber so rasant. 
dass ein Rahmengesetz geboten 1st. In lr,rer 1ntellektue1len 
Redlichkeit mussten Sie auch zugeben. aass das so sein 
muss. Ich g1auoe. 1m Grunde genommen unterscheidet sich 
ihre Auffassung von der unseren 1m wesenti1chen mrt 
auf die Form der M1tw1rnung. Ich haoe vorner gesagt w,e 
der Bunaesrat diese Mitw1rKung versteht. Er •st grundsatz
lich der Auffassung wie Sie. meint aber. sein Vor
schlag bringe eine oessere. eine effektive M1tbete111gung fur 
die - also kerne Aber dar
uber ><:ann fT'an diskutieren. Der Bunaesrat ,st gegenuber 
den Entscheiden des Parlamentes ollen. Er muss aoer :n 
aller Offenheit und Ehrl1chke11 seine Meinung oekraft1gen. 
Ich mochte noch einmal festhalten: Mitw1rKung bedeutet 
nicht Assemblearismus, Mitbeteiligung bedeutet Mitsore
chen 1e nach FunKt1on. und Gott we1ss was fur eine KolleKt1-
v1tät die univers,tas aarstellt. in aer aber 01e Funktionen 
verschieden sind. 
Ich danke Herrn Rüesch für sein Votum fur ein offenes 
Gesetz. Dieses Gesetz 1st ein offenes Gesetz. 
Herr Danioth hat sich insbesondere auf den ZwecKart1kel 
bezogen. Die Komm1ss1onsm1tgl1eder wissen. dass ich nicht 
ein begeisterter Befürworter eines Zweckartikels war, der 
rechtlich nicht sehr viel ausdrücken Kann. Ich darf Ihnen. 
Herr Danrath, aoer sagen. dass die Fassung. a1e in der 
Komm1ss1on dank Ihrer Mitw1rKung. Ihrer Mitsprache-wenn 
ich so sagen darf -, zustande gekommen 1st, die Zustim
mung des Bundesrates hat. 
Ich mochte zum Schluss Herrn Huber für seine Hinweise auf 
die Forschungsanstalten danken. Es ist wahr. die Gefahr 
besteht. dass die Forschungsanstalten 1n diesem Gesetz 
etwas in Vergessenheit geraten. So soll es nicht sein. Des
halb betone ich noch einmal. dass auch sie durch die 
Aenderungen der Komm1ss1on, besonders in bezug auf Ihre 
Vertretung in den Leitungsorganen. besser wegkommen als 
im Vorschlag des Bundesrates. 
Wir sind überzeugt, ein Gesetz vorzuschlagen, welches den 
Anforderungen der neuen Zeit entspricht. Wir können Ihre 
Zweifel. Herr Jagmetti, nicht bese1t1gen. Es ist klar. ein 
Zweifel ist immer berechtigt, und wer die absolute Sicher
heit auf dieser Erde sucht. dem gegenüber hege auch ich 
meine Zweifel. Aber einmal muss man über seinen eigenen 
Schatten springen. Dieses Gesetz erscheint als etwas Kon
struktives, als etwas Gutes, und ich hoffe. dass der ewige 
Zweifel nicht allzu viele Mitglieder des Bundesrates befällt. 
Ich komme zum Schluss. Darf ich Ihnen. gleichsam 1m Sinne 
einer ganzen Philosophie. das vorlegen. was ich vor weni
gen Monaten an der Delegiertenversammlung des Vorortes 
gesagt habe. Die Rolle und Funktion der Universitäten und 
besonders der ETH wird in den nächsten Jahren 1m For
schungsbereich immer wesentlicher werden. Hier liegt mit 
Sicherheit ein vielversprechendes Feld der Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft vor uns. Naturl1ch besteht eine alte Tradi
tion für diese Zusammenarbeit. Im Grunde genommen 1st 
die ETH Zürich 1m letzten Jahrhundert Ja besonaers auf 
Anregung unserer Wirtschaft entstanden. Aber heute sind 
neue Formen der Zusammenarbeit gefragt, welche - ich 
wage die Behauptung - auch einen gewissen Wechsel der 
Mentalitäten voraussetzen. Im akademischen Bereich 
zuerst, wo die hehre Gestalt des unberührbaren Professors 
wohl dem weltoffenen. praktischen und w1rtschaftsbezoge
nen Forscher weichen muss, und wohl auch in der Wirt
schaft wo die leise Ironie gegenüber den Theoretikern und 
abstrakten Dozenten «dort oben» der Erkenntnis Platz 
machen muss. dass sehr oft aus theoretischen Erkenntnis
sen die geniale Anwendung entspringt. 
Ich habe auch darauf h1ngew1esen, dass diese Entwicklung 
feststellbar, 1a geradezu greifbar ist in den Ländern, 1n 
denen die Forschung zum zentralen Motor der Entwicklung 
geworden 1st. sowohl 1n Ländern mit alter Tradition in der 
Forschung als auch Je länger. Je mehr 1n den Landern, oie 
von der Forschung neuerdings geradezu transformiert, ver-
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andert werden. Hoffen wrr. aass wir mit dieser Philosooh1e 
weiterhin arbeiten Konnen. 

Eintreten wtrd ohne Gegenantrag beschlossen 
Le consell C1ec1de sans opposmon a entrer en matrere 

Detailberatung - D!scuss1on oar amc1es 

Titel und Ingress 
Antrag der Komm1ss1on 
Zusnmmung zum Entwurf des Bunaesrates 

Titre et preambule 
Proposition de la comm1ss1on 
Adherer au proier du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Hänsenberger. Berichterstatter: Ich habe zuhanden der 
RedaKt1onsKomm1ss1on vorao eine Bemerkung zu machen: 
Meines Erachtens bedeutet die Abkürzunq ETH nur eine 
Schule und kann nicht die Mehrzahl bedeuten. Darum wird 
in den Texten und auch 1m Gesprach oft aas vollig unpas
sende s an der Abkürzung ETH georaucht. 

Art. 1 
Antrag der Komm1ss1on 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 

a ..... auf wissenschaftlichem Gebiet .... 
b. durch Forschung die wissenschaftliche Erkenntnis erwei
tern: 
c. den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern: 
d ..... 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4 
Sie erfüllen ihre Aufgabe auf international anerkanntem 
Niveau und pflegen die internationale Zusammenarbeit. 
Abs. 5 (neu; 
Sie arbeiten mit andern Ausbildungs- und Forschungsinsti
tutionen zusammen und fördern den Austausch von Wissen
schaftern. 

Antrag Küchler 
Abs. 6 
Die Achtung vor der Würde des Menschen sowie die Verant
wortung gegenuber seinen Lebensgrundlagen und der 
Umwelt bilden Leitlinien von Lehre und Forschung (Text 
gemass Art. Sbis Abs. 2) 

Art. 1 Proposition de la comm1ss1on 
Al. 1 

Adherer au proJet du Conseil federal 
Al. 2 

a ..... dans le domarne scientifique et d'en assurer 
b. De se consacrer a la recherche en vue de faire progresser 
les connaissances sc1ent1fiques: 
c. D'encourager Ja releve sc1entifique: 
d, "" 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4 
lls accomplissent leurs täches ä un niveau reconnu sur le 
plan 1nt€rnational et s engagent a favoriser la cooperation 
internationale. 
Al. 5 (nouveau) 
lls trava1llent en collaborat1on avec d'autres 1nstitutions de 
formation et de recherche et encouragent !es echanges de 
JC1ent1fiques. 
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Prooosmon Kuchler 
Ai. 6 

federaies. Lai 

Le respect de !a d1gnite humame ams1 que le sens de 1a 
responsabilite de ses bases tondamentales et de I env1ron
nement sont au nomore des rdees d1rectnces de i ense1gne
'11ent et de 1a recherche. 1Texte seion I art Sb1s al. 2) 

Hänsenberger. Berichterstatter: Mir scheint. wenn oe1ae 
Schulen gemeint s1na. mussten 1n einem Gesetzestext dre 
drei Worte «E1dgenoss1sche Technische Hochschu1en» aus
geschrienen werden. Das zur Voroemerkung. 
Nun zum Artikel Die Komm1ss1on hat keine grundsätzli
chen Aenaerungen an diesem ZwecKart1kel vorgenommen. 
sondern ihn nur etwas uberaroe1tet. Statt aes AusdrucKes 
·'lnternat1ona1 konkurrenzfähig». der Anstoss erregte. weil 
man oe1 bösw1il1ger Auslegung darunter blasse w1rtschaltli
che Absichten hätte verstehen 1<onnen. haben wir das «1nter
nat1ona1 anerKannte Niveau» arwahnt Die beiden Eidgenos
sischen Technischen Hochschulen mochten wie bisher zu 
den 1m 1nternat1onalen Vergleich besten Schulen der Welt 
gehören. und die von ihnen verliehenen Titel so1lten g1e1-
chermassen wertvoll sein w,e beispielsweise die1enioen der 
Eliteschulen in den USA oder in FranKreicn. Die Aufnahme 
des Absatzes 5 erlaubt es dann. in Artikel 33 einen Absatz zu 
streichen. Wir nehmen nun in Absatz 5 des Zweckartikels 
auf: «Sie arbeiten mit andern Ausbildungs- und Forscnungs
inst1tut1onen zusammen und fördern den Austausch von 
Wissenschaftern." Als selbstverstandlich betracntet die 
Komm1ss1on. dass der Austausch von Wissenschaftern 1nter
nat1onal und nicht nur auf schwe1zer1scher Ebene gefördert 
werden soll - das soll hier inoegritfen sein -. und der 
Austausch soll sowohl Professoren wie Studierende um
fassen. 
Nun liegt zu Artikel 1 ein Antrag von Herrn Küchler vor. Herr 
Küchler teilt den neuen. von der Kommission geschaffenen 
Artikel Sbis im Wortlaut unverändert auf. Den einen Absatz 
schiebt er zu Artikel 1 des Gesetzes und den anderen zu 
Artikel 6. Ich bitte Herrn Kollege Küchler um sein Einver
ständnis. über Aufteilung und neue Plazierung erst zu 
entscheiden. wenn wir Artikel Sbis inhaltlich beraten haben 
und nachdem der Streichungsantrag von Herrn Cavadini 
behandelt sein wird. 

Küchler: Ich bin einverstanden. dass dieser Vorschlag erst 
nach der materiellen Beratung von Artikel Sbis behandelt 
Wird. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Propos1t1on de 1a comm1ss1on 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen - Adoore 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Der ETH-Bereich ist dem Eidgenössischen Departement des 
Innern (Departement) unterstellt. 
Abs. 2 
Der ETH-Rat übt die unmittelbare Aufsicht über die Direktion 
des ETH-Bereichs aus. 
Abs. 3 (neu) 
Die ETH und die Forschungsanstalten sind der Direktion des 
ETH-Bereichs unterstellt. 

Art. 3 
Proposition ae la comm1ss10n 
Al. 1 
Le domaine des EPF est soumis au Departement federal de 
l'inteneur (departement). 

38 E 28 fevrier 1989 

Al. 2 
Le Conseil des EPF exerce la surve1llance directe sur la 
Direct,on du domaine des EPF. 
Al, 3 (nouveau1 
Les EPF et les etablissements de recherche sont subor
donnes a la Direcnon du domame aes EPF 

Hänsenberger. Berichterstatter: Hier wird der doppelte 
Dienstweg der OireKt1on aes ETH-Bereiches deutlich. Wir 
haben uns uberzeugen lassen. dass die OireKt1on für v1e1e 
Gescnatte d1reKt an das Oeoartement gelangen Können 
muss. Der Deoartementschef legt auch Wert darauf. nicht 
nur uber a1e strategischen Fragen. die der ETH-Rat behan
delt. sondern auch uber die täglichen Fragen. die von der 
Direktion des ETH-Bereiches erarbeitet werden. ins Bild 
gesetzt zu werden. Im Gesetz von 1854 ist aer Bundesrat als 
oberste. leitende und vollziehende Behorde eingesetzt. Die 
Komm1ss1on hat sich der Meinung des heutigen Bundesra
tes angeschlossen. dass es für die Schulen besser 1st. in der 
Person eines Bundesrates Herr Cotti hat das vorhin eben
falls ausgeführt - einen Fürsprecher für ihre Anliegen zu 
haben. als direkt dem Gesamtbundesrat unterstellt zu sein. 
Befürchtungen. dass insbesondere - durch den steten Wan
del der Naturw1ssenscnaften bedingt - 1nnovat1ve Ideen. 
neue Studiengange oder neue Forschungen nur bei Unter
stellung unter den Gesamtbundesrat berucks1chtigt wurden. 
sonst aber bereits auf der Ebene des Departementes abge
lehnt werden könnten. teilt die Komm1ss1on nicht. Das he1sst 
aber nicht. dass die Eidgenoss1schen Technischen Hoch
schulen einfach in die Verwaltungshierarchie eingegliedert 
werden. Das Gesetz sieht hier mit einigen Autonomiebestim
mungen zum Rechten. damit nicht die Freiheit des Lehrens. 
der Forschung und des Lernens verlorengehen. 
Kollege Jagmetti hat mit Recht darauf hingewiesen. dass wir 
nicht zwei Bundesämter für Ausbildung benötigen. sondern 
zwei Hochschulen. die folglich nicht dazu geschaffen wer
den. um Recht anzuwenden - wie andere Bundesämter-: es 
sollen vielmehr Orte sein. wo sich Kreativität entfalten kann. 
Ich bitte Sie, der Fassung der Komm1ss1on zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 und 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
In den ETH besteht Lehr-. Forschungs- und Lernfreiheit. 

Art. 4 
Proposition de la comm,ssion 
Al. 1 et 2 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Al. 3 
La liberte d'ense1gnement et de recherche ainsi que l'inde
pendance d'esont des etudiants face aux opm1ons profes
sees sont garanties dans les EPF. 

Angenommen - Adopte 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commiss,on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. Sbls 
Antrag der Kommission 
Titel 
Allgemeine Ziele 
Abs. 1 
Die ETH befähigen ihre Studierenden zu selbständigem 
Arbeiten nach wissenschaftlichen Methoden. Sie fördern 
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flc:henibergre1fendes Deni~en. Eigenin1t1at1ve und We1terb1I· 
dungsbere1tschaft. 

~A~htung vor der Würde des Menschen sowie die Verant
wortung gegenuber seinen Lebensgrunaiagen und der 
umweit bilden Le1ti1nien von Lehre und Forschung. 

Antrag Cavad1m 
Streichen 

Art. Sbls 
Procos1t1on de la comm1ss1on 
Titre 
suts generaux 
Al. 1 
Les EPF apprennent a leurs etud1ants a trava1iler de maniere 
autonome selon des methodes sc1ent1fiques. Elles encoura
gent chez eux lapproche ·ntera1sc1olina1re. 1 init1at1ve 1nd1vi
duelle et !a vo1onte de se oerfect1onner. 
Al. 2 
Le respect de la dignite humaine ains1 que le sens de la 
responsabilite de ses bases tondamentales et de I environ
nement sont au nombre des 1dees d1rectnces de I ense1gne
ment et de la recherche. 

Procosition Cavadm1 
Biffer 

Hänsenberger, Berichterstatter: Dass ein solcher Zielartikel 
aufgenommen wird. war in der Komm1ss1on bereits umstnt· 
ten. wurde aber mehrheitlich beschlossen. In mehreren Sit· 
zungen - mit Hilfe des Arbeitsausschusses Darnoth. Onken 
und Rüesch - wurden Text und Stellung 1m Gesetz berei
nigt. 
Wenn von Studentenseite nun bemängelt wird. er sei falsch 
placiert und betreffe so nur die Hochschulen. dürften diese 
Kritiker übersehen haben. dass Artikel 21 eine sinngemässe 
Geltung auch für die Forschungsanstalten vorsieht. Das 
Dilemma war. ob auf solche finale Rechtssätze überhaupt zu 
verzichten sei. wie das die Vorlage des Bundesrates tut. oder 
ob in einem solchen allgemeinen Zielartikel alles aufzufüh· 
ren sei. was auch im Pfadfindergesetz oder in der Vierfra
genprobe eines Rotary-Clubs Platz hätte. Die Kommission 
hat sich für die Fassung des neuen Artikels 5bis 
entschlossen. 
Ich bitte Sie. diesem Artikel zuzustimmen. 

M. Cavadini: Comme v1ent de le rappeler le president de la 
commiss1on. il s agit d'une discuss1on oue nous avons deja 
eue a de reiterees reprises. La ma1orite de la commission 
etait persuadee du bien-fonde d'une teile propos1tion. Or. un 
article reiatif aux ob1ectifs generaux ne s impose vra1ment 
pas et nous paraft rester ent1erement declamato1re. La com· 
mission s est donne une peme cons1derable oour tenter une 
synthese entre la recnerche. 1 initiative personnelle et la 
responsab1lite. On a glose sur l'approche interdisc1plinaire 
et les aspects moraux de la sc1ence. On a voulu cerner les 
notions de dignite humaine et d' env1ronnement. Un sous
groupe s est meme constitue pour proposer une redaction 
qui ne mecontente personne sans donner satisfaction a 
quiconque. Une teile proposition n·est d'aucune utilite. Vous 
pouvez definir la täche de tout etablissement d'enseigne
ment par l'approche donnee ici. Nous y voyons au contraire 
une source de confusion dans 1·exercice que nous tentons. 
Nous faisons des lois et nous devons etre clairs et compre
hens1bles. 
Oue s1gnifie. franchement. la version franc;:aise que nous 
tenons ma1ntenant comme propos1tion definitive a l'ali
nea 2? Si 1·un d'entre vous oarvient a expliquer clairement 
les concepts contenus dans cet alinea. il merite veritable
ment un pnx Nobel de ph1Josophie generale! Je c1te ce texte: 
«Le resoect de la dign1te humaine ams1 que le sens de Ja 
responsabilite de ses bases fondamentales et de l'environ
nement sont au nombre des idees d1rectnces de 1·enseigne
ment et de la recherche. » Je ne mentionne pas les fautes de 
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gramma1re ou les amb1guites. Jenem attache qu au tond. et 
ce tond est mcomorehens101e. 
Nous vous demandons par conseouent de faire I econom1e 
de ces propos1t1ons. La cigmte humaine. le sens des resoon
sabilites. te sens de I env1ronnement. tels qu ils tigurent 1c1. 
re1event du devoir de tout homme et de toute temme. du 
mecamc1en de locomonve au 1oueur de footbalt. de 1a secre
taire de serv1ce a 1a gerante de grande surtace. Voulo;r 
perseverer dans !a recherche d une teile definit1on nous 
parait relever de la theolog,e dogmat1que ou de I exerc1ce 
grarnrnat1cai. et cette täche n appart1ent pas au legislat1f que 
nous consntuons. Nous vous demandons donc de suopri
mer cette prooos1t1on au1 n a aucune valeur matenelle. 

Küchler: Wir haben soeben aus den Eintretensvoten einer· 
se1ts und aus dem Votum Herrn Cavadinis anderseits gehört. 
dass sich die Kornm1ss1on ausgiebig mit diesem Artikel 5bis 
befasst und die ganze Prob1emat1k ausführlich diskutiert 
hat. 
Die Kommission hat gleichsam mit diesem Artikel 5bis einen 
zweiten Zweckartikel. einen zweiten Grundsatzartikel. ge
schaffen und in die Vorlage eingefügt, der die Hochschulen 
auf ihre ethische Verantwortung hinweist. Es ist richtig. dass 
man im Bundesgesetz über die Eidgenoss1schen Techni
schen Hochschulen die Lehre und Forschung mit der Ethik 
und mit der Verantwortung gegenuber unseren Lebens
grundlagen und gegenuber unserer Umwelt m Zusammen· 
hang bringt und dass man somit ganz bestimmte Leitplan· 
ken setzt. Gerade 1m Zusammenhang mit den Debatten über 
die Gentechnologie in unserem Rate hat sich be1sp1elswe1se 
gezeigt. dass nicht alles. was heute machbar ist. ethisch 
vertretbar oder gar wünschbar und - bei den heutigen 
Erkenntnissen über die Verletzlichkeit unserer Lebens
grundlagen - verantwortbar ist. In einem Bundesgesetz 
aber, das sich mit der Technik und mit der Ausbildung 
Junger Wissenschafter befasst. ist es angezeigt. die Verbin· 
dung der Ethik mit der Wissenschaft und Forschung zu 
regeln. und diese Regelung erhält um so grösseres Gewicht. 
je geschickter man Forderung und Leitlinien plaziert. 
Nun sollen aber gemäss Auffassung der Kommission diese 
Leitplanken sowohl für die Forschung als auch für die Lehre 
gelten. Wenn Sie jedoch den Gesetzesaufbau betrachten. 
befindet sich dieser Artikel 5bis im zweiten Kapitel über die 
Eidgenössischen Technischen Hochschulen. bezieht sich 
mithin primär auf die beiden Schulen (Lehrbereich). wäh· 
rend der Forschungsbereich erst im dritten Kapitel normiert 
wird. Soll nun aber die in Artikel 5bis Absatz 2 enthaltene 
ehtische Grundnorm gleichsam plakativ und vor allem für 
Jedermann leicht erkennbar auch für die Forschung, insbe· 
sondere auch für die wissenschaftlich-technischen Dienst
leistungen. allgemeine Gültigkeit haben. dann muss dieser 
Grundsatz unbedingt in die allgemeinen Bestimmungen in 
Kapitel 1 verlegt und in den Zweckartikel integriert werden. 
Die Bestimmung von Artikel 5bis Absatz 2 lässt sich denn 
auch organisch dem Artikel 1. dem Zweckartikel. anhängen. 
indem die dort enthaltenen ethisch-moralischen Grundsätze 
die Aufgaben. die 1m Artikel 1 Absatz 2 bis 5 umschrieben 
werden. gleichsam harmonisch abrunden und Leitlinien für 
diese Aufgaben bilden. 
Die Wichtigkeit dieser Zielnormen gemäss Artikel 5bis 
Absatz 2 verlangt nämlich, dass diese nicht erst indirekt 
über die sogenannte Verweisungsnorm des Artikels 21 - wie 
der Herr Kommissionspräsident dargelegt hat - für den 
Forschungsbereich zur Anwendung gelangen. was leicht zu 
Missverständnissen und zu Unklarheiten führen kann. wie 
dies Ja bereits in der Eingabe des VSETH geschehen ist. 
Aus diesen Gründen schlage ich Ihnen vor. dass man den 
Absatz 2 von Artikel 5bis in den Artikel 1 integriert. und der 
zweite Teil dieses Artikels 5bis. nämlich die «Lehrziele». die 
im Absatz 1 umschrieben werden. aufgrund des Sachzu
sammenhangs dem Artikel 6 beifügt. der allgemein über die 
,,Lehre" leg1feriert. Er stellt dort als neuer Absatz 2 die 
Ergänzung zu Absatz 1 dar. 
Durch die Umplazierung dieser beiden Abschnitte können 
wir einerseits eine grössere Wirkung. eine grössere Klarheit 
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erzielen. und andererseits lassen sich a1e Besrnnmungen 
·,om gesetzestechn1schen Aufbau her 1og1scher 1n den gan
zen Entwurf emtugen. 
Aus all diesen Grunden ersuche ich Sie einerseits. meinem 
Umplaz1erungsantrag zuzustimmen. und andererseits. aen 
Stre1chungsantrag von Herrn Kollege Cavad1rn abzulehnen. 

Danioth: Ich muss Ihnen gestehen. dass ich /ur den Artikel 
Sb1s - wie immer man ihn dann aufteilt - mein rlerzo1ut 
vergossen habe und aass ich fur diesen se1bstverstandilch 
auch kamoten werde. mit Unterstutzung aer grossen Mehr
heit aer Komm1ss1on uber alie hinweg. Das 
scneint mir ganz wichtig zu sein. weil hier eine Aussage 
gemacnt wird. die sehr. sehr weittragend 1st Ich haoe ver
sucht aas 1m Eintretensvoturn aarzustellen Ich bin nicht aer 
Meinung von Herrn Kollege Cavadini. dass es sich hier um 
eine Deklaration handelt. sowenig wie es sich be1 der 
Präambel unserer Bundesverfassung. in der wir unser 
Grundgesetz auf eine christliche Grundlage abstellen. um 
eine solche handelt. und ich hafte. dass aas auch weiterhin 
beibehalten werde. 
Den Absatz 1 möchte ich nicht weiter erklären. Er spricht 
eigentlich fur sich. Die Komm1ss1on war mehrheitlich der 
Auffassung. dass die Befähigung der Studierenden zu selb
ständigem Arbeiten nach wissenschaftlichen Methoden -
mit der Betonung auf wissenschaftliche Methoden - Keine 
Selbstverstandlichke1t 1st. dass das einen Imperativ darstellt 
fur Lehrer und lernende. dass auch das fächerubergre1-
fende Denken in der heutigen Komplexen Welt der Wissen
schaft una der Technik notwendig 1st. dass Eigernnit1at1ve 
und vor allem auch die We1terbildungsoere1tschaft gefördert 
werden sollen. Diese Bestimmung könnte man selbstver
ständlich - wie das Herr Kollege Kuchler vorschlägt- durch
aus in Artikel 6 als Absatz 2 aufführen. weil er hier systema
tisch dazu gehört. Persönlich hatte ich auch so einen Antrag 
gestellt. Die Kommission hat dann knapp beschlossen. 
beide zusammenzunehmen. 
Zur Frage von Absatz 2: Ich glaube. wir alle teilen die 
Ansicht - auch Herr Kollege Cavadini stellt das nicht in 
Abrede -. dass letztlich Technik und Ethik zwar In einem 
Spannungsverhältnis. aber in einer Symo1ose ausgewogen 
und harmonisch zusammenwirken mussen. Ich darf die 
Worte eines kompetenten Wissenschafters zitieren, von 
Herrn Professor Carl Friedrich von Weizsäcker. der kurzlich 
gesagt hat: «Die Menschheit befindet sich heute in einer 
Krise. deren katastrophaler Höhepunkt wahrscheinlich noch 
vor uns liegt. Die Krise 1st sichtbar in drei Themenbereichen: 
Gerecht1gke1t. Friede. Natur.» 
Wenn wir heute daran gehen. ein neues Gesetz. eine neue 
Struktur. eine neue Kompetenzordnung. neue Mitbestim
mungsrechte zu erarbeiten für unsere Technischen Hoch
schulen. für die Forschungsanstalten. aber diesen Zusam
menhang, diese Dimension. die in das Ethische hineinreicht. 
vernachlässigen. müsste das Volk uns eigentlich nach 
Hause schicken und sagen: Macht ein Gesetz. das für die 
Bedürfnisse dieser Zeit. dieser kommenden Jahre und Jahr
zehnte eine taugliche Grundlage bildet Hier mochte ich 
zum Antrag von Herrn Küchler praz1s1eren: Man kann diese 
Bestimmung selbstverständlich plazieren. wo man will. 
Bewusst war es das Anliegen der Arbeitsgruppe Onken; 
Rüesch1Danioth. diese ethische Zielsetzung solle nicht frei 
im Raum stehen. denn so würde sie zu Missverständnissen 
Anlass bieten. zu Diskussionen über weltanschauliche Fra
gen. Darum haben wir auch das Wort «Ethik» als solches 
nicht mehr verwendet. aber es so umschrieben. dass die 
ethische Dimension klar wird. Wir sind der Meinung gewe
sen, dass diese Schranke - die sich auch die Wissenschafter 
setzen lassen müssen - als Antithese zur Lehr-. Forschungs
und Lernfreiheit für lehre und Forschung gesetzt werden 
muss. Hier hat sie den richtigen Platz. Es 1st auch mit Recht 
darauf hingewiesen worden, dass es noch andere Schran
ken dieser lehr-. Forschungs- und Lernfre1he1t gibt. nämlich 
die Gesetze. die Budgets. die Lehrp1ane: zu diesen Schran
ken kommt nun die ethische Dimension hinzu. Darum 
glaubte die Arbeitsgruppe. dass es richtig sei. dies hier als 

40 E 28 fevrier 1989 

EinschranKung, als Leitplanke zur Lehr- Forschungs- und 
Lerntre1he1t unterzuoringen. 
Ich bitte Sie auf a11e Fälle. 01eses Bekenntnis. das normative 
Kraft hat. das den Lehrer und Forscher an seine Selbstver
antwortung erinnert. das aber letztlich auch die M6gl1ch1<e1t 
zum Eingreifen gibt 1m Gesetz zu veranKern: Herr Kuchler 
hat ein w1cnt1ges Thema angesprochen. Wir wissen nicht 
wie die Genrechno1og1e weitergeht: so bestunde doch me 
iv1ögl1chke1t zu sagen 01s h,eher und nicht weiter. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie. uber alle 
hinweg diesem GrundbeKenntnis zuzusmnmen. 

Mme Jaggi: Je pourra1s peut-etre etre d accord sur un point 
avec M. Kuch1er. Si cet art1c1e etait acceotable. s ava1t un 
sens qw so1t percept1ble pour ce conseli qu1 se veut la 
consc1ence 1uridique et leg1slat1ve de I Assemblee federale. 11 

faudra1t etfectivement le placer tout au debut. a I art1cie 
premrer qu1 est consacre a I enonce des buts de la 101. Mais a 
mon av1s cet article est ,nacceptable. 
Tout d abord. comme I a souligne tout a !'heure M. Cavadm1. 
1a traduct1on rend cet art1cle tout a fa1t incomprehens1ble. 
malgre Ja me1lleure oonne volonte. Je do1s dire que ·des 
bases fondamentales de la dignite humaine» - 1a traduct1on 
veut qu on ne comprenne pas qu il s ag1t en fa1t des bases 
fondamentales oe la v1e de letre humam - sont veritable
ment une not1on d1ffictle a sa1s1r. Or. s1 le langage est 
incomprehens1ble. s il se refere a des valeurs meconna1ssa
bles. 11 faut b1en penser qu il est le rellet d'une confus1on de 
pensee qu on ne peut pas 1gnorer. 
Quelle est en fait linspiration de cet alinea 2? le sens de 
l'environnement. so1t. c est cla1r. Mais est-ce que la d1gnite 
humaine a laquelle on se refere en l'occurrence se rapporte 
aux vlolations des droits de l'homme. des llbertes fonda
mentales? Nous sommes ev1demment tous d accord sur le 
caractere reprehens1ble de telles v1olations mais ce n est pas 
le lieu d'en faire mention dans cette 101 sur les ecoles 
polytechniques. Ou bien. est-ce que cette d1gnite humaine 
se rapporte aux att1tudes meprisantes a l'egard de la per
sonne, ou aux atteintes a lintegnte phys1que ou morale des 
individus. et de la femme en particulier? Pour avoir vivement 
combattu. dans l'autre conseil. en faveur d'une !Imitation 
des productions soi-disant culturelles designees en fait sous 
le titre general de «films video brutaux». je peux dire que ce 
n est pas ic1 non plus que cette forme de dign1te humame 
doit etre defendue ma1s bei et bien dans le code penal ou 
eile sera d'ailleurs prochamement inseree. 
Par conseouent. II faut comprendre. en l'occurrence. par 
defense de la digrnte humaine: linterdiction ou la lim1tat1on 
des manipulat1ons genetiques que les decouvertes en 010-
technolog1e permettent desorma1s d operer. 
Nous nous souvenons encore des d1scussions que nous 
avons eues recemment. en decemPre dern1er. au sein de ce 
conseil a propos des 1imitat1ons auxquelles ces marnpula
tions doivent etre soumises - (avais depose un postulat a ce 
suiet - et des reflexions qu elles dolvent susclter sur les 
plans iundique et ph1losophique. notamment. avant une 
rnodification prec1p1tee de la 101 sur les brevets pour la 
protect1on des oecouvertes en mat1ere de geme genetique. 
Mais alors. il faut dire clairement que c est bei et bien a cette 
forme de digmte qu on se rapporte et ne pas emballer cette 
allusion. qui devient ains1 confuse. dans une proclamation 
d'inspiration tres directement - excusez mo1. Monsieur le 
conseiller federal et MM. Küchler et Danioth - democrate
chretienne. plutöt que d inspiration scientifique et technique 
comme il conv1endrait de la trouver dans une loi sur les 
Ecoles polytechn1ques federales. 
En consequence. pour des raisons de forme - langage 
incomprehens1ble - et de fond - allusion absolument peu 
claire - Je precomse de b1ffer cet article Sbis. 

M. Cotti, conseiller federal: Je vais etre tres bref. parce que 
Ja1 deJa d1t. dans mon 1ntervent1on d entree en matiere. que 
le Conseil federal. tout en ne cons1derant pas le pro1et 
d'article comme un element central. ne s oppose pas au 
choix de la commiss1on, fait apres un tres long travail. 
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Je dira1 a Mme Jagg1 que. pour f1nir. meme s1 un pet1t 
element d 1nsp1rat1on entra1t dans le pro1et de 101. ce ne 
sera1t pas negat1f. ma,s II s ag1t lad un element repondant a 
des excuses non sollic1tees. 
Pour le reste. ie Conseil federal ne s oppose pas a la propo
s1t1on de la comm1ss1on. 

Hänsenberger. Berichterstatter: Zwei Bemerkungen zum 
Antrag Cavad1n1. Die bessere Uebersetzung 1st absoiut not
wendig. Wir haben bereits in der Kommission festgestellt. 
dass der Artikel Sb,s. der aus der Diskussion in deutscher 
Sprache entstanden 1st. 1n der französischen Form unaKzep
tabel 1st. und das muss noch geandert werden. Das sollte 
allerdings den Rat nicht hindern. auch dieser Fassung zuzu
stimmen. Ich wurde sagen. dass in diesem Stadium der 
Verhandlungen. wo sich noch ein zweiter Rat damit befasst. 
die deutsche Fassung als massgebend betrachtet werden 
könnte. 
Ich habe beim Eintreten erwähnt. dass in sehr vielen Einga
ben ganz massiv ein allgemeiner Zielartikel zu diesem 
Gesetz verlangt worden 1st. Die Komm1ss1on hat gerungen 
um diesen Artikel. hat dann mit starker Mehrheit Aufnahme 
eines solchen Artikels beschlossen. allerdings 1n einer sehr 
verkürzten und - wie Herr Danioth ausgeführt hat - besser 
akzeptablen Form. Es handelt sich nicht nur um «bou!llon 
pour les morts». wie ein eloquentes Mitglied der Komm1s
s10n das bezeichnet hat. Ich glaube. es 1st eine Konsens
mogl1chke1t und gibt diesem Gesetz eine bessere - um den 
schönen Ausdruck zu wagen - Akzeptanz. 

M. Cavadini: Je remercie le president de la comm1ss1on de 
dire qu une meilleure traduct1on fran<;:a1se s impose absolu
ment. II n en demeure pas moins que cela fa1t plus1eurs 
semaines que l'on trava,lle sur ce texte. que cela fa1t dix 
jours que nous avons demande ce que cela s1gnifiait en 
fran<;:a1s et que l'on nous amene a voter ma,ntenant sur une 
notion qui n·a aucune s,gnification precise. Mme Jagg1 a fait 
part de quelques arnere-pensees poss1bles concernant la 
morale de la sc1ence. nous partageons ce po1nt de vue. ma1s 
nous vous demandons de ne pas voter une notion qu1 reste 
incomprehensible. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre prelimtnaire 
Für den Antrag der Komm1ss1on 
Für den Antrag Cavadini 

Definitiv - Oefinitlvement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Küchler 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Küch/er 
Abs. 2 (neu) 

27 Stimmen 
10 Stimmen 

22 Stimmen 
7 Stimmen 

Die Eidgenössischen Technischen Hochschulen befähigen 
ihre Studierenden zu selbständigen Arbeiten nach wissen
schaftlichen Methoden. Sie fördern facherubergreifendes 
Denken. Eigeninitiative und We1terb1ldungsbereitschaft. ( = 
Text gemass Art. Sb1s Abs. 1) 

Art. 6 
Propos1t1on de la comm,ssion 
Adherer au pro1et du Conseil federal 

Proposition Küch/er 
Al. 2 /nouveauJ 
Les EPF apprennent a leurs etudiants a trava1ller de maniere 
autonome selon des methodes sc1ent1f1ques. Elles encoura
gent chez eux I approche 1nterd1sc1plina1re. 1 initiative ind1vi-
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duelle et la volonte de se perfect1onner. ( = Texte selon I art 
Sb1S al. 1) 

Angenommen gemass Antrag der Komm1ss1on 
Adopte selon la propos,t,on oe la comm1ss1on 

Art. 7 
Antrag der Komm,ss,on 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Propos,tion oe Ja commrssron 
Adherer au pro1et du Conseil federal 

Hänsenberger. Berichterstatter: Im Auftrag der Komm1ss1on 
habe ich eine Erklärung zu Protokoll zu geben: In Absatz 1 
von Artikel 7 sind die nat1ona1en und 1nternat1onalen For
schungsvorhaben ervvahnt. Dieser AusdrucK umfasst auch 
regionale und kommunale Vorhaben. Ein Forschungsauf
trag für die Region Basel be1sp1elswe1se kann sowohl regio
nal w,e 1nternat1ona1 sein. 

Angenommen - Adopte 

Art. 8 - 10 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commrss,on 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

a. die Dozenten (ordentliche und ausserordentliche Profes
soren, Assistenzprofessoren. Privatdozenten . 
b ... .. 
C ... .. 

d ..... wissenschaftlichen Mitarbeiter: 
e ..... technischen Mitarbeiter. 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 11 
Proposition de la comm,ssion 
Al. 1 

a. Les ense,gnants (professeurs ordina1res. professeurs 
extraordina1res. professeurs-assistants, 
b ... .. 
c ... .. 
d. Les ass1stants et le personnel scient1fique: 
e. Le personnel des serv,ces . 
Al. 2 
Adherer au pro1et du Conseil federal 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Kommission hat die 
Unterscheidung zwischen ordentlichen und ausserordent· 
liehen Professoren aufgenommen und hat den Ausdruck 
«Bedienstete" im ganzen Gesetz durch «Mitarbeiter•• 
ersetzt. Beide Aenderungen gelten für das ganze Gesetz. 

Angenommen - Adopte 

Art. 12 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Auf Antrag des zustandigen Schulprasidenten wählt der 
ETH-Rat die ordentlichen und ausserordentl,chen Professo
ren und .... 
Abs. 2 
Er wahlt die Assistenzprofessoren für drei Jahre. Er kann s,e 
einmal w1ederwahlen. 
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Abs. 3 
Die Professoren lehren und forschen innerhalb ihres Lehr
und Forscnungsauftrags se1bstand1g und tragen datur die 
Verantwortung. 
Abs. 4 
Zustimmung zum Er:twurf des Bundesrates 

Art. 12 
Propos1t1on ae ra comm1ss1on 
Al. 1 
Sur propos1t1on du pres1dent de I EPF concernee. 1e Conseil 
des EPF ramme ies pro!esseurs oramaires et extraora1-
r:a1res et ael1m1te . 
Al. 2 
II nomme les professeurs-ass1stants pour une penode de 
tro1s ans. Leur mandat est renouve1aole une seu1e fo1s. 
Al. 3 
Les professeurs donnent leurs cours et font de la recnercne 
en toute autonom1e dans Je cadre de leur mandat d ense1-
gnement et de recherche. lls en assument la responsaoilite. 
Al. 4 
Adherer au proiet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 13 
Antrag der Kommission 
Titel 
Studierende und Hörer 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
Die Schulleitung regelt die Zulassungsbedingungen für 
Hörer. 

Art. 13 
Proposition de la comm1ssion 
Titre 
Etudiants et auditeurs 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
La direction de l'ecole fixe les conditions d'admission pour 

Art. 15 
Antrag oer Kommission 
Abs. 1 
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Mit dem Personal der ETH wird in der Regel ein _ 
Abs. 2 

. der Professoren. des Präsidenten der DireKtion des ETH. 
8ere1cns. cer Schulpras1denten una Cer DrreKtoren der For
schungsanstalten. 
Abs. 3 
Zustimmung wm Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4 

. ermacht1gen. das Dienstrecht unc die berufliche Ver
sorge von M1taroe1tern .. 

Art. 15 
Propos1t1on de la comm1ss1on 
Al. 1 
Le personne! des EPF a. en regle generale. un statut . 
Al. 2 
.... ia prevoyance professionnelle des professeurs, du presi
dent de la Direction 
Al. 3 
Adherer au proiet du Conseil federal 
Al. 4 
.... les rapports de service et la prevoyance protess1onnelle 
du personnel qu1 exerce une act1v1te . 

Hänsenberger, Berichterstatter: In den Eintretensvoten ist 
darauf hingewiesen worden. wie wichtig eine flexible Hand
habung des Dienstrechtes für die Entwicklung der beiden 
Schulen ist. So wie der Artikel heute lautet. dürfte er dem 
Wunsch der Schulen nach möglichst grosser Autonomie 
entsprechen und Rücksicht nehmen auf Begehren der Per
sonalverbände. 
Dass sich Herr Kollege Onken hier in einem Zielkonflikt 
befindet. ist verständlich. Einerseits möchte er in den ETH 
alle gewerKschaftlichen Anliegen ungeschmälert durchset· 
zen, andererseits möchte er den Studentenbegehren nach 
grösstmöglicher Autonomie der Schulen auch nachkom· 
men, und beides geht wahrscheinlich nicht. Wir wollen die 
ETH, im Einverständnis mit den Personalvertretern, nicht 
mehr als nötig durch Dienstvorschriften einschränken, was 
sich in der Praxis seit langem bewährt hat. 

les auditeurs. Angenommen Adopte 

Angenommen - Adopte 

Art. 13bis (neu) 
Antrag aer Kommission 
Titel 
Doktoranden. 
Text 
Die Direktion des ETH-Bereichs regelt die Zulassungsbedin
gungen für Doktoranden. 

Art. 13bis (nouveau) 
Proposition de la commission 
Titre 
Candidats au doctorat 
Texte 
La direction du domaine des EPF fixe les conditions d'ad· 
mission pour les candidats au doctorat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 14 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commiss1on 
Adherer au pro1et du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 16 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commiss1on 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
Der ETH-Rat kann weitere .... 

Art. 17 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2 
Le Conseil des EPF peut creer d'autres titres. 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 - 21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Prooosmon ae la comm1ss10n 
Adherer au proJet du Conse11 federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 22 
Antrag der Kommission 
,'vfehrne,t 
Abs. 1 

zusammen. die vom Bundesrat /ur eine Amtsdauer von Je 
vier Jahren gewahlt weroen. 
Abs. 2 
Der Bundesrat bezeichnet den Pras1denten und den V1ze
pras1denten. 
Abs. 3 
Mit beratender Stimme nimmt in der Regel die Direktion des 
ETH-Bereiches an den Sitzungen teil. 

Minderheit 
(OnkenJ 
Abs. 1 
Der ETH-Rat setzt sich aus dreizehn nebenamtlichen Mit
gliedern zusammen. nämlich: 
a. acht vom Bundesrat gewahlten Mitgliedern; 
b. Je zwei von den Hochschulversammiungen gewählten 
Vertretern aer ETH: 
c. einem von den Forschungsanstalten bestimmten Ver
treter. 
Abs. 2 
Die Mitglieder des ETH-Rates werden fur eine Amtsdauer 
von Je vier Jahren gewählt. Der Bundesrat bezeichnet den 
Präsidenten und den Vizepräsidenten. 
Abs. 3 
Die Direktion des ETH-Bereiches nimmt mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teil. 

Art. 22 
Proposition de la commission 
Majonte 
Al. 1 
.... titre accessoire. qui sont nommes par le Conseil federal 
pour une penode de quatre ans. 
Al. 2 
Le Conseil federal designe le pres1dent et le vice-pres1dent. 
Al. 3 
La direction du domaine des EPF participe en regle generale 
aux seances avec vo1x consultat1ve. 

Minonte 
(Onken) 
Al. 1 
Le Conseil des EPF se compose de treize membres exerc;ant 
ieur act1v1te a t1tre accesso1re. ä savo1r: 
a. hu1t nommes par le Conseil federal: 
b. deux representants de chacune des EPF. elus lors des 
assemblees des hautes ecoies: 
c. un representant des1gne par !es etabl1ssements de re
cherche. 
Al. 2 
Les membres du Conseil des EPF sont elus chaque fois pour 
une penode de quatre ans. Le Conseil federal des1gne ie 
pres1dent et le v1ce-pres1dent. 
Al. 3 
.... part1c1pe aux seances . 

Hänsenberger, Benchterstatter: Wir kommen hier zur Orga
nisation des ETH-Bereiches. Der erste Abschnitt ist eines der 
Kernstucke dieser Vorlage. Die Komm1ss1on 1st dem Bun
desrat gefolgt 1n der Aufteilung des Schulrates in einen ETH
Rat, Strateq1efunKt1onen. und die Direktion mit Vollzuqs
lunkt1onen ·una hat auch die Versammlung des ETH-Berei
ches beibehalten 
Die Komm1ss1on nat allen drei Gremien - ETH-Rat. 
der Direktion des ETH-Bereiches und in der Versammlung 
des ETH-Bereiches - grundsätzliche Aenderungen vorge-
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nommen. Ich habe sie 1m Eintreten ausführlich erwahnt und 
beschranke mich hier auf folgenae BemerKungen: 
1. Zum ETH-Rat: Der ETH-Rat nimmt nun auch die Direktion 
des ETH-Bereiches auf. allerdings mit beratender Stimme. 
Der ETH-Rat hat Richtlinien zu erlassen fur die Zulassungs
bedmgungen. Studienpläne. Prufungsordnungen und Disz1-
plmarordnungen. Er hat zu entscheiden uber a1e Schaffung 
und Aufhebung von Unterrichts- und Forschungsemhe1ten. 
2. Die Direktion des ETH-Bere1cnes wurde in den w1cht1g
sten Geschaften zur Koilekt,ven Entscheidung und zur Ein
haltung der R1cht!m1en verpflichtet. die der ETH-Rat nach 
unserer Fassuno nun erlassen wird. Es wurde ferner die 
Möglichkeit geschaffen. dass die Forschungsanstalten in 
der DireKnon mit mehr als einem Mitglied vertreten sein 
kennen. 
3. Die Stellung der Versammlung des ETH-Rates ist von der 
Komm1ss1on wesentlich gestarKt worden. und unsere For
mulierung bringt eine ganz bedeutende Verbesserung oer 
Mitwirkungsrechte aller Hochschulangehongen. 
Die Komm1ss1on hat den Präsidenten noch beauftragt. zu 
den Begriffen «Unterricht» und «Forschungseinheiten». die 
1n den folgenden Artikeln mehrmals vorkommen. vor dem 
Plenum eine Erklärung abzugeben. 
Auch bei Berücksichtigung der Unterschiede. die es zwi
schen der ETH Zürich und der ETH Lausanne gibt. könnte 
der Ausdruck «Unterrichts- und Forschungseinheiten» 
umschrieben werden als «Abteilungen. Departemente und 
Sektionen». also dieienige Ebene. die unmittelbar unter der 
Schulleitung steht. Der Ausdruck betrifft nicht den einzelnen 
Lehrstuhl. einzelne Labors oder einzelne Institute. 
Zum Antrag von Herrn Onken werde ich Stellung nehmen. 
wenn er ihn begründet hat. 

Onken, Sprecher der Minderheit: Wir haben jetzt mehrfach 
gehort. der ETH-Rat solle eine Art Verwaltungsrat werden, 
modellhaft ubernommen aus einer privatwirtschaftlichen. 
betriebsökonomischen Vorstellungswelt und Praxis. ausge
stattet mit «w1ssenschaftspolitischen und unternehmeri
schen Aufgaben», wie es in der Botschaft heisst: er soll nach 
den Vorstellungen des Bundesrats und der Kommissions
mehrheit klein sein und soll sich. ebenfalls laut Botschaft. 
aus «eminenten Persönlichkeiten» zusammensetzen. Per
sönlichkeiten, die die erforderlichen Sachkenntnisse mit
bringen. um diese «für die Zukunft unseres Landes wichtige 
Führungsaufgabe zu erfüllen». 
Bisher waren diese eminenten Damen und Herren ganz 
unter sich. jetzt darf. nach dem Willen der Kommiss1ons
mehrhe1t. auch die Direktion mit beratender Stimme in die
sem Gremium Einsitz nehmen. Aber das 1st kein Ersatz für 
Mitwirkung der Hochschulen. wenn die Exekutive (die Direk
tion des ETH-Bereichs) hier mit beratender Stimme an die
sen Sitzungen. in der Regel Jedenfalls, teilnehmen kann. Die 
Hochschulen selber und auch die Forschungsanstalten blei
ben bei diesem Modell aus dem wichtigen Entscheidungs
gremium völlig ausgegrenzt. Sie können zwar ihre Meinung, 
ihre Anträge. ihre Vorschläge in die Versammlung des ETH
Bereichs einbringen. aber das 1st letztlich konsultativ. unver
bindlich und wohl nur zweimal Jährlich mogi1ch. Ich habe 
noch niemanden getroffen. der von dieser Idee begeistert 
ist. sich davon angesprochen fühlt und bereit wäre. dann 
mitzuwirken. Bisher st1ess diese Versammlung des ETH
Bereichs rundum - von den Studenten bis zu den Dozenten 
- auf Skepsis. um nicht zu sagen auf Ablehnung. 
Und wenn dieser ETH-Rat. wie er hier Konstruiert wird . 
wenigstens ein unabhängiger ware1 Die Vertreter werden. 
wie bereits im Eintretensvotum von Bundesrat Cotti gehort. 
aus der Wirtschaft und wahrscheinlich auch aus dem 
Bereich der Politik gewählt werden. Vielleicht wird man 
nicht auf einen parte1pol1t1schen Proporz achten. das 1st 
auch richtig, Aber aus Wirtschaft und Politik werden diese 
neminenten„ Persönlichkeiten wahrscheinlich reKrut1ert 
werden mussen. und sie werden notgedrungen und das 
wird auch von ihnen erwartet - ,hre Optik einbringen. und 
nicht immer wird das eine hochschulspez1fische sein. son
dern vielleicht eine absolut pnvatw1rtschaftlich orientierte. 
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Das mag v1elie1cht hin und wieder erforderlich sein. aoer das 
Kann auch ein Uebergew1cht ergeoen. Man so11 also 01tte 
nicht so tun. a1s ob das ein souveranes. neutrales. voliig 
unaohang1ges Organware. Hier werden eoenfalls Interessen 
vertreten' Auch die Tatsache. dass als Pras1dent dieses 
Organs oere1ts der Direktor des gewaltigen Bundesamtes 
fur Bildung und Forschung vorgesehen 1st - dieser 1nst1tu
t1on. zu der 1etzt die Botschaft erschienen ,st und die wir 
noch zu begutachten naoen werden - 'Tlacnt einen sehr 
skeot1sch. Ursprungl1ch waren wir der es ware 
eine auch von der unaohang1ge PersonllchKe1t 
die dieses Amt ubermmmt. soll das n,cht so sein. 
Auch hier wieder eine von Einfluss. von viel Macht 
auf einer einzigen Personiichke1t m der schweizerischen 
Forschungs- und B1ldungspoi1t1k: das 1st eine Entw1cKlung, 
die mir nicht angezeigt scheint. 
Die Hochschulen Jedenfalls fühlen sich ausgegrenzt. Sie 
sind nicht d:rei<t vertreten, und ihre eigenen wissenschaftli
chen, hochschulpol1t1schen Vorstellungen und Anliegen 
können sie nicht durch eigene, gewahlte Vertrauensleute 1n 
dieses Gremium einbringen, dort begrunden, dort verteidi
gen. Das 1st eine unhaltbare Situation' 
Deshalb dieser Antrag, der eine andere Zusammensetzung 
des ETH-Rats anstrebt und nicht menr 9, sondern 13 neben
amtliche Mitglieder vorsieht Das scheint mir noch ein abso
lut Liberschauoares Gremium zu sein. Es entsoncht der 
Liblichen Grösse einer standeratlichen Komm1ss1on. der 
13er-Komm1ss1on. Es wird deshalb nicht unbeweglich: diese 
Erweiterung 1st sicher statthaft. Und ausser den 8 Person
lichkeiten, die der Bundesrat weiterhin nach seinen Kriterien 
aussuchen soll, sollen Je 2 Vertreter Einsitz nehmen, die die 
Hochschulversammlungen, d. h. die Organe der Universitä
ten selbst. als Vertrauensleute wahlen. Weiter soll auch ein 
Vertreter der Forschungsanstalten, der auch von den For
schungsanstalten bestimmt wird, aufgenommen werden. 
Die Hochschulen und die Forschungsanstalten nehmen also 
direkt und stimmberechtigt Einsitz in den ETH-Rat. Sie brin
gen ihr hochschulpolitisches und wissenschaftliches Know
how ein, ihren Direktbezug zum universitären Leben, zur 
universitären Wirklichkeit. und zwar bringen s,e ihre Anlie
gen und Anträge als voll entscheidungsberechtigte Mitglie
der ein. 
Ich gehe nicht so wert zu verlangen, dass ein Studentenver
treter und ein Vertreter des Mittelbaus und ein Vertreter der 
Dozenten in diesen Rat aufgenommen werden. Man kann 
ohne weiteres den Entscheid der Hochschulversammlung 
Liberlassen. welche Abgeordneten sie in diesen Rat delegie
ren will, seien es nun ein Professor und ein Assistent, seien 
es vielleicht ein Assistent und ein Student oder auch ein 
Vertreter der Personalverbande- auch das ware 1a durchaus 
möglich. Es wurde der Demokratie an den Hochschulen und 
ihrer Autonomie entsprechen, dass sie diese beiden Vertre
ter selber bestimmen Können. 
Der Vorschlag, den ich unterbreite, ist auch der Vorschlag 
der Reformkommissionen. Er wird auch von den Assisten
tenvereinigungen unterstutzt. Die Studenten ihrerseits wur
den wahrscheinlich noch einen Schritt weitergehen. 
Wenn man dieser Regelung zustimmt, wenn man in diesem 
Artikel die direkte Einsitznahme der Hochschulvertreter und 
des Vertreters der Forschungsanstalten zugesteht. kann 
ohne weiteres und ohne Schaden auf die Versammlung des 
ETH-Bereichs verzichtet werden. Die braucht es dann tat
sächlich nicht mehr. Sie hat ohnehin praktisch keine 
Rechte, sie wird zweimal Jährlich nur konsultativ angehört. 
sie wird informiert, s,e hat nicht den Stellenwert. den man 
ihr eigentlich zumessen w,11, Wenn die Einsitznahme mog
lich wird, können die Artikel 25 und 26 unbeschadet gestri
chen werden. Dieser Streichungsantrag gilt selbstverständ
lich nur dann, wenn mein Antrag zu Artikel 22 angenommen 
wird, und darum mochte ich Sie bitten. 

Danioth: Wir sind hier, wie bereits erwähnt wurde, bei einem 
Kernartrkel des Gesetzes angelangt. Ich mochte dem Bun
desrat attestieren - und es dankbar anerkennen-, dass er 
die Gewichtsverlagerung akzeptiert hat - es ist keine unbe-
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deutende - die sich 1m Bereich der Komoetenzen von der 
Direktion des ETH-Bereichs zum ETH-Rat ergeben hat. 
sichtbar geworden m den Buchstaben cb1s und cter Das 
sind fur mich ganz w1cht1ge, b1ldungspo11t1sche Entschei
dungen. Damit 1st der Rat in der Entsche1dungsoefugrns 
ganz eindeutig auigewertet worden. Ich glaube. wir mussen 
::1em Bundesrat 1n diesem Sinne auch folgen. wenn er dem 
ETH-Rat die personelle geben w11l, die er 
oraucnt camn er die 1angerfrist1g w1rKenden. 
sehen Entscheide fallen Kann. 
'Nie wollen Sie das, wenn eine Hochschulversammlung -
gemass Antrag Onken - einen Vertreter ernennt, der ern 
oder zwei Semester soater ausscheidet? Es i<ann 1a ein 
Student sein. das 1st nicht ausgeschlossen, oder ein Assi
stent. Wie aber 1st die Kontinu1tat gewahrle1stet? Gilt das 
Pnnz,o der v1eqahrigen Amtsdauer? Ihr Antrag löst diese 
Frage nicht Herr Kollege Onken. Ich meine. wenn der Bun
desrat sieht. dass unter diesen neun zu wählenden Mitglie
dern Kandidaten sind, die von der Hochschule selber kom
men, auf welcher Stufe auch immer, oie Liber die notwen
dige Sachkomoetenz verfügen und an einer iangerfnst,gen 
Mitarbeit im ETH-Rat interessiert sind, warum soll der Bun
desrat dann nicht e,nen Studenten wählen. der dann aber 
gebunden 1st an das Mandat? Ich möchte Sie bitten, aile 
Antrage zuruckzuwe1sen, die darauf hinauslaufen, dem ETH
Rat teste Sitze zuzuteilen. Es sind sov,eie Begehren da. dass 
wir ohne weiteres auf 20 oder 24 gehen könnten. Sehr viele. 
auch Dozenten. haben gesagt wenn feste Vorgaben erfolg
ten, wollten sie auch dabeisein. s,e hatten aber kein Inter
esse. wenn das grundsätzlich nicht der Fall sei. Ich bitte Sie 
also, diese Schleuse nicht zu offnen. Geben Sie dem Bun
desrat die Möglichkeit. diesen ETH-Rat frei zu wahlen. Das 
erhöht seine Unabhängigkeit und damit sein Gewicht nicht 
zuletzt im Interesse der Autonomie, Oder glauben Sie etwa, 
ein neunköpfiger ETH-Rat, der aus eminenten Persönlich
keiten der Wissenschaft. der Wirtschaft usw. zusammenge
setzt ist lasse sich durch einen - vielleicht einengenden -
Entscheid eines Departementes oder durch andere Mass
nahmen der Verwaltung beeinflussen in der gesetzlich 
verankerten Entscheidungsfreiheit und Kompetenz? Das 
glaube ich nicht. Werten wir die Autonomie auf, indem wir 
den ETH-Rat nicht belasten m,t derartigen Vorgaben. 

Rüesch: Herr Onken sagt. die Hochschulen seien aus dem 
ETH-Rat «ausgegrenzt». Sie seien ,m ETH-Rat nicht vertre
ten. Aber wer vertritt die Hochschulen besser als die Direk
tion mit dem entsprechenden Schulorasidenten? Wer ist 
wenn Sie das wissenschaftliche Know-how einbringen wol
len, besser dazu in der Lage als die 1m ETH-Rat anwesenden 
Schulpras1denten, die den Ueberblick über das gesamte 
wissenschaftliche Know-how ihrer Schulen haben? 
Sie wissen sicher mehr einzubringen als ein Student der 
sein Studium noch gar nicht abgeschlossen hat Sehen Sie 
doch einmal die Relationen uno vergleichen Sie diese Rela
tionen mit andern. Der Standerat hört Ja auch nicht Studen
ten und Dozentenvertreter an: das macht Ihre Kommission. 
und Ihr Komm1ss1onsprasident hat diese Anliegen heute 
vorgetragen. So werden die Studenten im ETH-Rat eben 
indirekt durch die Direktion vertreten, und sie haben erst 
noch die direkte Möglichkeit, den ETH-Ratspräsidenten in 
der ETH-Versammlung ihre Anliegen vorzutragen. 
Sehen Sie doch diese verschiedenen Stufen ein, und stim
men Sie dem Komm1ss1onsantrag zu. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich will ,1icht auf alle 
Bewertungen eingehen, die Kollege Onken - meines Erach
tens - falsch vornimmt und die den Kommissionsberatun
gen widersprechen. Ich gehe nur auf einen Punkt ein, den 
Herr Rüesch auch erwahnt hat 
Herr Onken, dass die Hochschulen und die Forschungsinsti
tute ausgegrenzt seien. 1st schlicht falsch und demagogisch, 
Herr Rüesch hat es gesagt: die Komm1ss1on hat Schulprasi
denten und Vertreter der Forschungsanstalt zu Mitgliedern 
ihres ETH-Rates gemacht. 
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Zu zwei besondern Fragen. Die gemäss Antrag Onken in 
Absatz 1 Buchstabe b von der Hochschulversammlung 
gewahlten Vertreter der beiden Eidgenoss1schen Techni
schen Hochschulen kommen in einen Loya11tätskonflikt. Sie 
können Studenten sein oder Angehorige des Mittelbaus 
oder Professoren. aber sie werden immer - 1m Gegensatz 
zum Schulpras1denten - ,m Loyal1tätskonfl1kt zwischen 
Angehörigen der Gruppe und Vertretern der Schule stehen. 
Dazu kommt ein Weiteres. und das 1st sehr w1cht1g. Herr 
Onken hat v1eile1cht nicht beachtet. dass. 1m Gegensatz zu 
Univers1taten auf kantonaler Ebene der ETH-Rat Wahlbe
hörde fur die Professoren und die Assistenten rst. s,e kön
nen das doch tur die ETH nrcht gleich regeln wie fur Univer
sitäten rn Kantonen. wo eine Regierung die Wahlen vor
nimmt. Der ETH-Rat rst doch Wahlbehörde. 
Wir haben Wesentliches getan, wir sollten dem zustimmen. 
Ein zweiter Punkt. er wurde nicht erwahnt: Herr Onken 
streicht das «1n der Regel» in Absatz 3 der Komm1ss1ons
mehrhe1t Der Wunsch, dass die Direktion des ETH-Berei
ches «in der Regel» teilnehme. ist auch von den Experten 
geäussert worden. Diesem Wunsch haben wrr in der Kom
mission entsprochen. denn - so wurde ausgeführt. und es 
hat uns überzeugt - der ETH-Rat. dessen Mitglieder 1a 
«Amateure» sind. sollen auch ohne die «Professionals» 
tagen können. wenn der ETH-Rat dies wunscht. 
Ich ersuche Sie dringend. es 1st wahrscheinlrch das drin
gendste Begehren. das ich zu stellen habe. den Antrag 
Onken abzulehnen und der Mehrheit der Komm1ss1on zuzu
stimmen. 

Bundesrat Cotti: Ich möchte Sie dringend bitten. den Anträ
gen der Kommission zu folgen. Herr Onken. wir stehen 
tatsächlich vor einer grundsätzltchen Differenz. Ich muss 
bestätigen, was ich vorher sagte und was Sie etwas falsch 
interpretiert haben: Der künftige ETH-Rat wird nicht mehr 
aufgrund politischer Kriterien gewählt werden. Ich muss 
noch hinzufügen, dass die Ersatzwahlen. seit ich ,m Amt bin, 
dies schon bestätigt haben. Ich bitte Sie. beachten Sie die 
Namen! Aber es hat heute noch. wir müssen uns das unver
blümt eingestehen. im ETH-Rat eine Reihe - hochehrbarer 
und löblicher - Vertreter der Politik, die sicher nicht etwas 
ausserordentlich Qualifiziertes beitragen können. Ich 
möchte keine Namen nennen. aber ich möchte Sie doch 
bitten. sich einmal die heutige Zusammensetzung des ETH
Rates anzusehen. 
In Zukunft. Herr Onken. wird das nicht mehr so sein. Dafür 
verbürge ich mich und verbürgt sich der Bundesrat. Wenn 
der ETH-Rat zu einem strategischen Führungsorgan unserer 
ETH-Politik und der mit ihr eng verbundenen Forschungs
politik werden soll, müssen darin Leute sein. die ihre Wahl 
wirklich nur ihrem Sachwissen verdanken. 
Wenn also morgen der Nobelpreisträger A. der Nobelpreis
träger 8 oder der Forschungschef der Firma C gewahlt wer
den. dann sehe ich nicht ein. weshalb sich noch ein anderes 
Kriterium. namlich ein rein formelles Vertretungskriterium 
der Schule, einschleichen muss. Das ist eine andere Kon
zeption: das müssen Sie anerkennen. Man kann geteilter 
Meinung sein. aber es ist eine andere Konzeption. dre auch 
verschiedene Schlussfolgerungen nicht nur zulässt. son
dern geradezu nach sich zieht. 
Ich bitte Sie also. die Vorschläge der Kommrssion zu unter
stützen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

30Stimmen 
5 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet obJet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 11.40 Uhr 
La seance est levee a 11 h 40 
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Art. 23 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

c bis. erlässt Richtlinien für Zulassungsbedingungen, Stu
dienpläne, Prüfungsordnungen und Disziplinarordnungen: 
c ter. entscheidet über die Schaffung und die Aufhebung 
von Unterrichts- und Forschungseinheiten: 
d. bis f. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 23 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 

c bis. Etablit les directives concernant les conditions d'ad
m1ss1on. les plans d'etudes. les reglements d examens et les 
reglements disciplinaires: 
c ter. Decide de la creation et de la suppress,on d'unites 
d'ense1gnement et de recherche: 
d. a f. Adherer au proiet du Conseil federal 
Al. 2 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Titel 
Direktion des ETH-Bereichs 
Abs. 1 
Die Direktion des ETH-Bereichs besteht aus einem haupt
amtlichen Präsidenten sowie den Schulpräsidenten und 
mindestens einem Vertreter der Forschungsanstalten. 
Abs. 2 
Der Präsident und die Vertretung der Forschungsanstalten 
werden vom Bundesrat für eine Amtsdauer von je vier Jah
ren gewahlt. 
Abs. 3 

a. erlässt im Rahmen der vom ETH-Rat festgelegten Richtli
nien die Zulassungsverordnung, die Studienpläne, Prü
fungsordnungen und Disziplinarordnungen: 
b. beschliesst über Erlasse. für die sie nach diesem Gesetz 
und seinen Ausführungsvorschriften zuständig ist: 
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c. entscheidet uber Beschwerden gegen Verlugungen der 
ETH und der Forschungsanstalten. 
d. Streichen 
e. Streichen 
f. Stre1cnen 
g. Streichen 
Abs. 4 
Sie behandelt alle Geschafte. die . 
Abs. 5 ,neu/ 
Beschlusse uber Geschafte nach Absatz 3 fasst sie m,t dem 
einfachen Mehr der anwesenden Mitglieder. Be, Stimmen
gleichheit hat der Präsident den Stichentscheid. 
Abs. 6 1neu) 
Bei aen ubrigen Geschäften entscheidet der Prasident. bei 
w1cht1gen Geschaften nach Beratung mit den Mitgliedern 
der Direktion. 

Art. 24 
Proposition de la comm1ss1on 
Titre 
Direction du domaine des EPF 
Al. 1 
La direct1on du domaine des EPF se compose d'un presi
dent exerc;:ant son act1v1te a t,tre princ,pal ains1 que des 
presidents des ecoles et au moins d'un representant des 
etablissements de recherche. 
Al. 2 
Le president et le ou les representants des etablissements 
de recherche sont nommes par le Conseil tederal chaque 
to1s pour une periode de quatre ans. 
Al. 3 

a. Etablit. dans les limites des directives edictees par le 
Conseil des EPF, le reglement d'adm1ss1on, les plans 
d'etudes. les reglements des examens et les reglements 
disciplinaires; 
b. Adopte !es ordonnances et reglements qui relevent de sa 
competence au sens de la presente loi et des dispos1tions 
d · execut,on: 
c. Statue sur les recours formes contre des decisions des 
EPF et des etablissements de recherche. 
d. Biffer 
e. Biffer 
f. Bitter 
g. Biffer 
Al. 4 
Elle est competente ... , 
Al. 5 (nouveau) 
Elle prend !es decisions au sens du 3e alinea a la ma1orite 
relative des membres presents. En cas d·egal,te des vo,x. 
celle du president est preponderante. 
Al. 6 {nouveau) 
Dans les autres affaires. le pres1dent decide. Si l'affaire est 
d'imporrance. 11 consultera prealablement !es membres de la 
direct1on. 

Angenommen - Adopte 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Onken) 
Streichen 

Art 25 
Proposition de la commission 
Ma1onte 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Minonte 
(Onken) 
Biffer 

Le president: La propos1tion de m1nor1te de M. Onken 
tombe pu1sque nous avons pns une dec1s1on a l'article 22. 

46 E 

Angenommen gemass Antrag der Mehrheit 
Adopte seton la proposwon de la ma1onte 

Art. 26 
Antrag der Kommiss/On 
Mehrheit 
Abs. 1 

„ Natur. insbesondere bevor 

'er mars 1989 

a. und b. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
c. (neu) uber die Schaffung und die Aufhebung von Unter
richts· und Forschungseinheiten entscheidet. 
Abs. 2 
.... Stellungnahmen unterbreiten. Die Versammlung 1st 1m 
weiteren berechtigt. 1n den sie betreffenden Sachbereichen 
dem ETH-Rat oder der Direktion des ETH-Bereichs Antrag 
zu stellen. Die h1efür zuständige Instanz befindet daruber 
und teilt der Versammlung ihren Entscheid mit. 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Onken) 
Streichen 

Art. 26 
Proposition de la comm1ss1on 
Majonte 
Al. 1 
... fondamentales et. en particulier. avant 

a. et b. Adherer au proJet du Conseil federal 
c. (nouveau) Dec1de de la creation ou de la suppression 
d'unites d'ense1gnement et de recherche. 
Al. 2 
.... des avis. Dans les domaines la concernant. eile est aussi 
en droit de presenter des requetes au Conseil des EPF ou a 
la Direction du domaine des EPF. L'instance competente 
statue sur ces requetes et not1fie sa decision a !'Assemblee. 
Al. 3 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Minorite 
(Onken) 
Biffer 

Hänsenberger, Berichterstatter: Es ist nur eine formelle 
Aenderung vorzunehmen, ein Fehler 1n der Fahne zu kom· 
gieren. In der Fassung der Komm1ss1on des Ständerates 
müssen im Absatz 2 die beiden ersten Sätze wortlich über
einstimmen mit der Fassung des Bundesrates. Wir haben 
diese beiden ersten Sätze von Absatz 2 nicht geandert. Der 
Wortlaut des zweiten Satzes musste he1ssen: " .. Jederzeit 
Stellungnahmen und Vorschläge unterbreiten.» Nachher 
kommt die neue Fassung der Komm1ssionsmehrhe1t. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la propos,tion de ta ma1onte 

Art. 27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de ta commission 
Adherer au proiet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Abs. 1. 2 und 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
.... Rektors. der von Amtes wegen zur Schulleitung gehört. 
vorsehen. Er wahlt ihn auf Antrag der gewahlten Profes· 
soren. 

f 
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Art. 28 
Propos1t1on ae Ja comm1ss1on 
Al. 1, 2 et 4 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Al 3 
... sur propos1t1on ces orofesseurs el us. 

Angenommen - Aooote 

Art. 29 
Antrag der Kommrss1on 
Zustimmung zum Ertwurt des Bundesrates 
Propos1t1on de la ccmm1ss10n 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen - 4dopte 

Art. 30 
Antrag der Kommiss/On 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la comm1ss1on 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Hänsenberger. Berichterstatter: Die Komm1ss1on hat die an 
Jeder Schule bereits bestehende Hochschulversammlung 
aus dem Artike1 31 uoer die Mitwirkung herausgelost und in 
einem eigenen Artikel 30b1s geordnet. auf Antrag von Herrn 
Onken. und damit ihre Wichtigkeit betont. Wir regeln diese 
Versammlung 1m vorliegenden Gesetz nur rudimentar. aus 
Rücksicht auf die Jeder Schule zukommende Autonomie. 
Ausdrucklich festgehalten haben wir aber auch hier, dass 
die Hochschulversammlung Anträge sowohl an die Schullei
tung wie an die ubergeordneten Organe stellen kann. Nach 
der Beschlussfassung muss ihr der Entscheid mitgeteilt 
werden. 
Die Kommission hat auf diesem Gebiet bewusst zunickhal
tend leg,feriert. damit jede Schule selber ordnen kann und 
muss. was zu den Strategieaufgaben des ETH-Rates gehört. 
Was aber in der Kommission ganz deutlich festgehalten 
wurde: Aus der Formulierung von Artikel 30bis und Arti
kel 31 darf keine Verschlechterung der Mitwirkungsmög· 
lichkeiten der Hochschulangehörigen auf Abteilungs- und 
Schulebene entstehen. 
Herr Bundesrat Cott1 hat der Kommission zugesichert. dass 
er eine entsprechende Erklärung 1m Plenum abgeben wird. 
Ich bitte Sie. der Fassung der Kommission zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30bis (neu) 
Antrag Oer Kommission 
Titel 
Hochschulversammlung 
Abs. 1 
Der ETH-Rat setzt für 1ede ETH eine aus gewählten Vertre
tern aller Hochschulangehörigen bestehende Hochschulver
sammlung ein. 
Abs. 2 
Die Hochschulversammlung berät die Schulleitung und ist 
berechtigt. dieser 1m Rahmen ihres Zuständigke1tsbere1chs 
Antrag zu stellen. Die Schulleitung befindet daruber und teilt 
der Hochschulversammlung ihren Entscheid mit. 
Abs. 3 
Antrage der Hochschulversammlung, die in die Entschei
dungskompetenz ubergeordneter Organe lallen. werden 
diesen uber die Schulleitung zugeleitet. 

Art. 30bis (nouveau) 
Proposition de !a comm1ss1on 
Titre 
Assemblee de I EPF 
Al. 1 
Le Conseil des EPF inst1tue dans chaque EPF une assemb· 
lee composee oe representants elus des divers groupes de 
membres de 1·eco1e. 

S-S 

47 Eidgenoss1sche Techn1scre Hochschulen Bundesgesetz 

Al. 2 
L assemblee conse11/e la direct1on de 1·ecole: eile est habili
tee. dans !es l1m1tes de ses attnbutions. a faire des oropos1-
t1ons a celle-c1. La d1rect1on de I ecole examine les propos1-
tions et communioue a 1·assemblee les dec1s1ons qu eile a 
pnses a leur suJet. en !es mot1vant . 
Al. 3 
Les propos1t1ons de I assemblee au1 ressort1ssent au oouvo1r 
de dec1s1ons a organes suoerieurs a la d1rect1on de I ecole 
sont adressees a ceux-c1 par 1e canal de lad1te d1rect1on. 

Angenommen - t4dopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
.... Hochschulangehörigen. Diese und die Organisationen 
der ehemaligen Studierenden konnen . 
Abs. 3 
Streichen 
Abs. 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Onken) 
Abs. 1 
. ... der Hochschulangehörigen mit. (Rest streichen) 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
Der ETH-Rat regelt im übrigen Umfang und Ausgestaltung 
der Mitwirkung. Er trägt den verschiedenen Ebenen und 
Einheiten durch differenzierte Losungen Rechnung. 
Abs. 4 
Die Mitwirkungsregelungen werden von den Beteiligten alle 
vier Jahre auf ihre Tauglichkeit hin überprüft. Dem ETH-Rat 
ist über Verbesserungsmöglichkeiten Bericht zu erstatten. 

Art. 31 
Proposition de Ja comm1ss1on 
Majonte 
Al. 1 
Adherer au proiet du Conseil federal 
Al. 2 
.... informes. Ces dern1ers ains1 que !es organisat1ons d'an
c1ens etudiants peuvent soumettre 
Al. 3 
Bitter 
Al. 4 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Minonte 
(Onken) 
Al. 1 
.... membres des ecoles participent a la formation 
Al. 2 
Adherer au proiet du Conseil federal 
Al. 3 
Le Conseil des EPF reglemente en outre l'etendue et les 
modalites de la participat1on. II tient campte des d1tferents 
niveaux et unites par des solutions differenciees. 
Al. 4 
La reglementation relative a la participation est reexaminee 
tous les quatre ans par !es 1nteresses alin de determ1ner si 
eile repond toujours aux beso1ns. Un rapport do1t etre sou
mis au Conseil des EPF sur les poss1bilites d'ameliorat1on. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Hier soll zuerst Herr Onken 
seinen Minderheitsantrag begrunden. 

Onken: Sprecher der Minderheit: Mein Antrag zu diesem 
Artikel 31 beinhaltet mehrere, teils unterschiedliche Eie-

michael.tellenbach
Textfeld



Ecoles oolvtechniaues federales. Lo1 

mente. verteilt auf die verschiedenen Absatze. Sie sind auch 
unterschiedlich gew1cht1g. Da v1elle1cht aas eine cder 
andere durch Sie auch unterschiedlich bewertet wird. 
schlage ich vor. dass man ansatzweise abstimmt. Alle Anre
gungen. die ich hier macne. zielen darauf ab. a,e Mitwir
kungsrechte massvoll. moderat zu verbessern. Es 1st Kein 
kuhner Mitoest1mmungsentwurt der ri1er vorge1egt w1ra. 
sondern der Versuch. aas in einze1nen Punkten 
etwas we1terzuentw1cKein. 
Im Absatz 1 meines Vorschlages ubernehme ich die Fas
sung der Komm1ss1on. mit Ausnanme aer letzten vier Worte. 
naml1ch. .. sofern sie betroffen sind.n Diese vier Worte 
möcnte ich streichen. und zwar weil ich glaube. dass bei der 
Meinungso1ldung und bei der Entsche1dungsvoroere1tung -
und nur um diese geht es - nicht noch eine zusatzl1che 
EinschränKung auf die unmittelbar Betroffenen vorgenom
men werden muss. sondern dass eigentlich a!le angespro
chen und einbezogen werden soilten. die ein Interesse 
haben. die sich beteiligen. die mitwirken wollen an dieser 
Meinungsbildung und Entsche1dungsvorbere1tung. Es sollte 
demnach keine Einengung vorgenommen werden. wie sie 
durch diese vier Worte eben angedeutet 1st: also Streichung 
dieser «8etroffenhe1tsdemokrat1e» und Erweiterung auf 
einen grösseren Kreis. 
Absatz 2 übernehme ich von der Komm1ss1on. Absatz 3 mei
nes Minderheitsantrages entspricht dem Absatz 4 der bun
desratlichen Fassung, muss also mit 1enem verg11chen wer
den. Dort werden Sie zwei Dinge feststellen: 
1. Der Antrag will nicht den Bundesrat diese Mitbestim
mungs- oder Mitwirkungsregelung festlegen lassen. son
dern diese Aufgabe dem ETH-Rat zuordnen. also eine Dele
gation von der Stufe Bundesrat auf die Stufe des ETH-Rates. 
der näher an der Hochschule steht. der sie begleitet. führt 
und deshalb diese Aufgaoe meines Erachtens ohne weiteres 
und sogar sinnvoller übernehmen kann als der Bundesrat. 
Was soll sich der Bundesrat. der weiss Gott anderes zu tun 
hat. auch noch mit Mitbestimmungsregelungen an den Eid
genössischen Technischen Hochschulen auf Stufe Abtei
lung, auf Stufe Einheit usw. beschäftigen können? Diese 
Kompetenz kann wirklich delegiert werden. 
2. Das zweite Element ist der Satz: «Er (der ETH-Rat) trägt 
den verschiedenen Ebenen und Einheiten durch differen
zierte Lösungen Rechnung.» Man sollte natürlich Gewach
senes. jetzt schon Bestehendes. auf alle Fälle belassen. also 
diese Bes1tzesstandgarant1e. die Ja verschiedentlich durch 
den Komm1ss1onspräs1denten zugesichert wurde. vielleicht 
auch noch durch den Bundesrat bekräftigt wird. Das Rad 
sollte nicht hinter das zurückgedreht werden. was bereits 
erreicht ist. Differenzierte Lösungen wären eben zu treffen -
Je nach Abteilung, nach Einheit. nach der Ebene. um die es 
geht. 
Dann wird noch ein vierter, neuer Absatz vorgeschlagen. In 
ihm geht es darum. c1ese Mitwirkungsregelung - soweit sie 
dann einmal geschaffen sein wird - einer laufenden. regel
mäss1gen Ueberprufung durch die Beteiligten zu unterz1e
rien. also eine Evaluation mit der Möglichkeit. die Verbesse
rungsvorschläge dem ETH-Rat zu unterbreiten. ihm Bericht 
zu erstatten. ihm auch Antrag zu stellen. Ich will eine 
gewisse Dynamik in die ganze Sache hineinbringen, eine 
Verpflichtung zur Weiterentwicklung, zur Optimierung die· 
ser Mitbestimmungsregelung. Ich möchte verhindern, dass 
das ein für allemal festgeschrieben wird und dann einfach 
so bleibt. Auch die Mitwirkung sollte der Entwicklung ange· 
passt werden können. Darauf zielt dieser Absatz 4 ab. 

Abs. 7 - Al. 7 

Hänsenberger, Berichterstatter: Ich schlage vor. dass wir 
diesen Artikel absatzweise behandeln. und nehme Stellung 
zu Absatz 1. 
Herr Onken wünscht hier die Worte «sofern sie betroffen 
sind» zu streichen. 
Die Komm1ss1on 1st eindeutig der Meinung. dass diese 
Worte beibehalten werden sollen. Wir möchten für die Mit· 
w1rkung sowohl Kompetenz wie Betroffenheit verlangen. 

E 1 er mars 1989 

Bundesrat Cotti: Ich benutze die Gelegenheit. zu bestatigen. 
was aer Komm1ssionspras1dent gesagt hat. Es ist der Wille 
des Bundesrates. an den heutigen Mitwirkungsregelungen 
:nnernalb der Hochschulen nicht zu rutteln. also keine Rück
schritte irgendwelcher Art zu machen. Das soll die grund
satzliche Aussage sein. 
in bezug auf den Antrag von Herrn Onken bitte ich Sie. der 
Komm1ss1onsmehrhe1t zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag aer Mehrheit 
Für den Antrag aer Minaernen 

Abs. 2-AI 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

27 Stimmen 
8 Stimmen 

Hänsenberger, Berichterstatter: In Absatz 3 wünscht Herr 
Onken. dass der ETH-Rat und nicht der Bundesrat Umfang 
und Ausgestaltung der Mitwirkung bestimmt. Es 1st sem 
Absatz 3. er entspricht dem Absatz 4 des Textes des Bun
desrats. 
Es fragt sich. ob es für die Mitwirkung positiver ist. wenn der 
Bunaesrat oder wenn der ETH-Rat daruber entscheidet. 
Herr Onken befindet sich in einem Widersoruch. Er hat 
aestern diesen ETH-Rat als Rat der Eminenzen bezeichnet. 
der weit von den Schulen entfernt sei und den man unbe
dingt mit Vertretern der Gruppen aus den Schulen erganzen 
müsse. Das Wort «Eminenzen» ist mehrmals gefallen. 
Ich bin nicht so sicher, wo die studentische Mitbestimmung 
besser aufgehoben ist: beim Bundesrat. der politisch verant
wortlich ist und politisch argumentieren kann, oder beim 
ETH-Rat, der mehr ein Fachorgan ist. 

Bundesrat Cotti: Der Bundesrat möchte dem Ständerat -
insbesondere Herrn Onken - die Frage stellen, ob die 
Gewährleistung der Mitwirkungsrechte. an denen wir fest
halten - ich möchte das nochmals betonen -. besser 
gewährt ist. wenn die Kompetenz beim Bundesrat oder beim 
ETH-Rat liegt. 
Diese Frage muss Jeder für sich beantworten. Ich möchte 
nur betonen, dass die Antwort von der funktionsmassig 
besseren Gewährleistung abhängt. Darüber kann man strei
ten. Wir können sagen. dass sich der Bundesrat verpflichtet. 
die Mitwirkung zu gewährleisten. mochten aber betonen. 
dass grundsätzlich eine Uebergabe dieser Kompetenz an 
aen ETH-Rat durchaus in der Systematik des Gesetzes lie
gen würde. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 4-AI. 4 

31 Stimmen 
6Stimmen 

Hänsenberger, Berichterstatter: Herr Onken verlangt die 
Festschreibung eines Vierjahres-Turnusses für die Ueber
prüfung von Verbesserungsmöglichkeiten der Mitwirkung 
an den Hochschulen. Es ist durchaus möglich. das testzule· 
gen; ich bin Jedoch der Meinung, dass diese Ueberprüfung 
jederzeit möglich sein müsste. Ich würde der Aufnahme 
dieses Absatzes keine Opposition machen. obwohl ich es 
nicht besonders gut finde, wenn wir solche Termine ins 
Gesetz aufnehmen. 

Rüesch: Beim Lesen dieses Absatzes fragte ich mich. was 
wir eigentlich dem Bunaesrat noch alles vorschreiben 
wollen. 
Wir schreiben hier genau vor. in welchem Rhythmus die 
Mitbestimmung zu überprüfen ist. Herr Onken hat das 
begründet und gesagt, damit sei die Dynamik sichergestellt. 
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'Nenn d,e verantwortlichen Organe dynamisch sind. dann 
prufen sie nicht nur a1le vier Jahre. sondern immer dann. 
wenn es notwendig 1st. Wenn sie nicht dynamisch sind. 
werden sie alle vier Jahre einen Al1b1-Bencnt erarbeiten. 
Ich wehre mich mmer mehr gegen diese Art der Leg1fene
rung des Misstrauens gegen aen Bunaesrat. ces Misstrau
ens Sehorden. Nachdem wir nun Absatz 3 bereinigt 

·,on Herrn Bundesrat Cotll gehort haben. 
Bunoesrat a:eses Vertrauen durchaus 

schenKen 
Ich beantrage aen Antrag Onken abzulehnen. 

Onken. Sprecher aer Minderheit Es geht naturlich mitnich
ten um einen Misstrauensantrag an den Bunaesrat. Es geht 
hier nicht einmal um einen Auftrag an den Bundesrat. Es ist 
eigentlich ein Appell an die 1n den Hochschulen Beteiligten. 
diese Mitw1rnungsregelungen alle vier Jahre zu uberdenken. 
zu überprufen und gemeinsam nach Verbesserungsmog
lichke1ten zu suchen. um diese dann 1m Rahmen eines 
Berichtes. im Rahmen von Anträgen vielleicht we1terzu1e1-
ten. Nach meiner Vorstellung sollten diese Verbesserungs
vorschläge an den ETH-Rat gelangen. Jetzt musste es heis
sen «an den Bundesrat». der nach Ihrem Beschluss von 
vorhin für die Mitwirkungsregelung zuständig bleibt. Er 
entscheidet dann darüber. ob er den einen oder andern 
Vorschlag aufnimmt und in die Rege1ung einbaut. Das 1st 
der Auftrag, das ist die Möglichkeit. die hier geschaffen 
werden soll. Natürlich könnte man e1gentiich zu Jeder Zeit 
überprufen. aber genau das findet eben nicht statt. Man 
schreibt etwas fest. und es bleibt dann so. die Möglichkeit 
der Evaluation 1st nicht geschaffen. und sie wird dann auch 
nicht mehr genutzt werden. Aber mit diesem Auftrag ist sie 
festgeschrieben. und da wird es dann eben auch gemacht 
werden können. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art. 32 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja comm,ssion 
Adherer au proJet du Conseil federal 

30 Stimmen 
6 Stimmen 

M. Masoni: J'aurais du intervenir auparavant. lors du debat 
d'entree en mat1ere. ma,s Je n ai pu Je faire car J ai du 
m absenter. Je peux tra1ter ce probleme a cet art1cle. qu, se 
refere a /a planification. 
Das Gesetz. das wir durch das vorliegende ersetzen. wurde 
1854 vom Tessmer Bundesrat Fransc1ni durchgesetzt. Die 
italienische Bezeichnung der ETH «pol1tecnico" war direkt 
von den Ideen des lombardischen Politikers Carlo Cattaneo 
beeinflusst. der als politischer Flüchtling im Kanton Tessin 
eme bedeutende Funktion bei der Bildung des kantonalen 
Lyceums hatte. Die Zeitschrift, die Cattaneo gegründet 
hatte, hiess nämlich «II Politecn1co». was auf die direkte 
Verbindung hinweist. Das frühere Gesetz war am 7. Februar 
1854 in Kraft getreten. gerade vor 135 Jahren. Wir haben die 
gllickliche Koinzidenz. dass das neue Gesetz hier durch 
einen Tessmer Bundesrat verfochten wird. Wir hoffen. dass 
diese Koinzidenz dazu verhelfen wird. dass das heutige 
Gesetz ebenfalls so modern und weitblickend ist wie das 
frühere und für viele Jahre der ETH gestatten wird. erstklas
sige Leistungen zu erbringen. Gerade diese glückliche Koin
zidenz ermuntert mich. eine Frage an den Kommissionsprä
sidenten und an den Bundesrat zu stellen. Ganz realistisch 
hat unser Land sich auf zwei solche Institute beschrankt. 
Ganz realistisch. damit diese zwei auch wirklich auf der 
Höhe smd. Man spricht aber immer mehr von der Möglich
keit. Abteilungen oder Annexanstalten der ETH in der 1tal1e
nischen Schweiz anzusiedeln. Es wäre eine Möglichkeit. die 
im Kanton Tessin und auch im italienischen Bünden sehr 
geschätzt und dort sicher grosse Impulse bringen würde. 

Tecnn,scne hochscnuten. Bundesgesetz 

Sicher rage cas auch :m Interesse eines fodera11st1schen 
Landes w,e aer Schwe,z. Die Frage 1st die Könnte man nicht 
,m Gesetz selbst. oder mindestens a1s Emofehlung zu
handen des Zweitrats. dre Befugnis der ETH vorsehen. 
Annexanstalten und Atne11ungen ,n der ,talieniscnen 
Schweiz arzus,ecein? ich we1ss. es 1st an sich uberfluss,g: 
es steht den ETH frei. c1es zu tun· sie sind wahrscheinlich 
bereits aaran. Aber gerade ein todera11st1scher Rat wie unse
rer Konnte cafur Verstancn1s haoen. dass man es exoress1s 
verbis 1m Gesetz sagt; wurae aann tast 
als Ermunterung dienen. durcn-
zusetzen. Wollen wir r,crt als Standerat. unserer Ure1gen
schaft als Veneter aes Foaerailsmus. ,m Gesetz den Kleinen 
Satz aufnehmen •Die ETH 1st befugt. Abteilungen undAnnex
anstalten 1n der 1talien1schen Schweiz anzus1ede1n» cder 
ähnlich? Ich hoffe sehr auf e,ne pos1t1ve Stel!ungnanme des 
Bunaesrates und des Komm1ss,onspras1denten. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Herr Masoni kommt hier im 
Planungsartikel e1gentiicn aut Artikel 1 zu ruck. indem er die 
Wicht1gke1t der 1tal1enischsprach1gen Schweiz auch auf For
schungs- und wissenschaftlichem Gebiet betont. Artikel 1 
hat m der Komm1ss1on in dieser Hinsicht eigentlich zu kei
nen Interventionen Anlass gegeben. Es he1sst einfach: .. Der 
Bund fuhrt zwei Eidgenoss1sche Technische Hochscnulen 
und mit ihnen verbundene Forscnungsanstalten." Wir 
haben Keine Zahl aufgenommen und haben die Forscnungs
ansta1ten auch nicht umschneoen. Sie sind m der Botschaft 
autgezahlt: es 1st d1e Eidgenoss1sche Materialprufungs- und 
Versuchsanstalt für Industrie. Bauwesen und Gewerbe. die 
EMPA. es 1st die EAF. die Eidgenoss,sche Anstalt für das 
Forstliche Versuchswesen. es 1st nun das Institut für ReaK
torforschung. vereinigt m,t dem Institut für Nuklearfor
schung, und es ist die neuere Eidgenossische Anstalt für 
Wasserversorgung. Abwasserreinigung und Gewässer
schutz. EAWAG. Wenn man dem Wunsch von Herrn Masoni 
nachkommen wollte, müsste man im Artikel 1 noch schrei
ben:« .... und eventuelle in der italienischen Schweiz neu zu 
schaffende Annex- oder Forschungsanstalten." Ich glaube. 
dass das untunlich wäre. aber ich hätte gerne. wenn Herr 
Bundesrat Cotti. der direkt als Tessiner angesprochen 
wurde, dazu noch Stellung nimmt. Sonst müsste ich dann 
Herrn Masoni ersuchen. einen Rückkommensantrag in 
bezug auf Artikel 1 .zu stellen und zu überlegen. ob die 
allgemeine. Jetzt bestehende Formui1erung ...... und mit 
ihnen verbundene Forschungsanstalten» nicht genugt. 
denn es kann Ja keinesfalls Aufgabe der ETH sein. For
schungsanstalten zu gründen. Das 1st eine Aufgabe des 
Bundes. In der von Ihnen. Herr Mason1. Jetzt vorgeschlage
nen Formulierung könnte man es auf keinen Fall auf
nehmen. 

M. Cotti. conse1ller federal: La propos,tion de M. Mason1 me 
semble avo1r une s1grnficat1on plus pol1t1que que Juridique. 
M. Mason1 1 a d1t lui-meme. en so1. une ad1onct1on de ce 
genre n est pas necessa,re pour donner ie pouvoir au 
Conseil federal. voire au Conseil des ecoles de s organiser 
de maniere regionale. so1t de la maniere qu1 lui parait la plus 
contorme. J'a1oute que - M. Masoni le sait tres bien - des 
pourparlers et des disc1 '" 0 •·.,, 1s ont lieu actuellement quant a 
certaines poss1bilites de decentral1sat1on. sans qu il fa,lle 
une base legale specifique. Je le repete. 11 n y a pas de 
dispos1tion de loi qui etablisse une localisation specifique 
des etablissements annexes. 

Angenommen - Adopte 

Art. 33 
Antrag der Komm1ss1on 
Abs. 1 
Die ETH und die Forschungsanstalten konnen mit Ausbil· 
dungs- und Forschungsmst1tutionen des In- und Auslandes 
privatrechtliche und offentl1chrechtliche Vereinbarungen 
über die Zusammenarbeit abschliessen. 
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Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 3 
Streichen 

Art. 33 
Proposition de Ja comm1ss10n 
Al. 1 
Les EPF et 1es etablissemerts de recherche peuvent 
conclure avec des inst1tut1ons de format1on et de recherche 
de Su1sse et de I etranger des convent1ons ae cooperat1on. 
de dro1t oubl1c ou de dro1t prive. 
Al. 2 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Al. 3 
Bitter 

Angenommen - Adopte 

Art. 34 
Antrag der Komm1ss1on 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Jagg, 
Abs 3 
Streichen 

Art. 34 
Propos1t1on de Ja comm,ss,on 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Proposition Jaggi 
Al. 3 
Biffer 

Abs. 1 und 2 - Al. 1 et 2 
Angenommen - Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Finanzdelegation der 
eidgenössischen Räte hat uns den Antrag. den nun Frau 
Jaggi stellt mit einem Brief vom 15. August 1988 bereits 
zukommen lassen und uns ersucht diesen Absatz 3 von 
Artikel 34 über den Finanzhaushalt zu streichen. Ich zitiere 
aus diesem Brief: «Die Finanzdelegation ist deshalb einst1m
m1g der Auffassung. Absatz 3 des Artikels 34 sei zu strei
chen. und sie ladt Ihre Komm1ss1on ein. 1m Rat entspre
chend Antrag zu stellen.» Und ferner: "Jede Abweichung 
von den Grundsätzen des Haushaltungsrechts ist an sich 
problematisch und muss überzeugend begrundet sein. Das 
Finanzhaushaltgesetz 1st ein Koordinationsgesetz. Es wurde 
vor 20 Jahren erlassen. um das zersplitterte Finanzrecht 
zusammenzufassen und zu vereinheitlichen. Damit wurde 
die Voraussetzung zu einer effizienten Haushaltungsfüh
rung geschaffen .... Die Finanzdelegation 1st deshalb uber
zeugt. dass Artikel 34 Absatz 1 und 2 ausreichen. um den 
begründeten Interessen von Lehre und Forschung Rech
nung zu tragen.,. 
Die Komm1ss1on ist diesem Wunsch der Finanzdelegation 
nicht nachgekommen. und wir ersuchen den Rat. der Kom
mission zu folgen und diesen Absatz 3 im Gesetz zu belas
sen. Ein Ziel dieses Gesetzes ist es. den Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen auch in finanzieller Hinsicht 
einen grösseren Spielraum einzuraumen. als in der Verwal
tung möglich und gegeben 1st. In mancher Beziehung mus
sen diese Schulen und die Forschungsanstalten unterneh
merisch handeln können. Es kann auch 1m finanziellen 
Interesse der Eidgenossenschaft liegen. wenn der Hand0 

lungssp1elraum vergrossert wird. Nach Ueberzeugung der 
Kommission genugen die Absatze 1 und 2 nicht. um den 
Schulen die Mögl1chke1ten zur Uebertragung von Krediten 
auf andere RubnKen und zur Einführung eines transitori
schen Kapitalkontos zu geben. Es g1Dt verschiedene 
Modelle. auch im Ausland. die Ja in der FinanzKompetenz 
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der Schulen. der Un1vers1täten viel weiter gehen Wir konnen 
uns nicht mit ihnen vergleichen: w,r können nicht so 

· Wett 
gehen. Aber ich ware froh. wenn Sie diesen Absatz 3 
Sinne der Verstarkung der Autonomie der Schulen beibeh~: 
ten wurden. 

Mme Jaggi: Permettez a la v1ce-pres1dente de la Delegation 
des finances d exprimer 1c1 le point de vue ae I orthodo~ 18 
en mat1ere ae gest1on budgetaire et de controle parlemen. 
ta1re. dont cette delegat1on. on 1e sa1t. se la1t trad1t1onnelle
ment la ngoureuse detenderesse. 
Une chose est ctaire: tout le monde. et meme la delegation 
prec1tee. admet que 1·ense1gnement superieur et ia 
recherche ne saura1ent etre geres d apres les seuls cnteres 
de la stncte adm1nistrat1on des finances publiques. Auss, 
b1en. les Ecoles polytechn1ques ont ete m1ses au benef1ce de 
reglementat1ons particu/1eres qu1 olfrent manifestement la 
souplesse vou/ue. Je ne fa1s pas 1c1 allus,on aux so1ut1ons _ 
ou non-solut1ons - qu1 ont longtemps prevalu en mat1ere de 
prevoyance v1e1llesse des professeurs. Je pense plut6t aux 
directives de 1983. revues II y a tout iuste un an. concernant 
les contrats de recherche effectues pour des t1ers. Ces 
direct1ves autorisent expressement certaines derogat1ons au 
pnncipe du produ1t brut qu1 oblige a inscnre toutes les 
recettes et depenses et interd1t /es compensations. 
Je pense auss1 au cred1t int1tule «Ense1gnement et 
recherche» qu1 ex1ste deJa et dont les EPF peuvent disposer 
l1brement sans etre contraintes d'en faire un usage exacte
ment prevu. ce qui deroge a cet autre pnnc1pe budgeta1re 
qu ·est la spec1fic1te des rubriques. Je pense entin a la 
possibilite reservee aux Ecoles polytechn1ques de gerer 
certa1ns montants. ceux qu'elles re<;:01vent de t1ers. par /'in
termediaire de comptes extra-budgetaires. Ces montants 
representent quand meme un dixieme environ des depenses 
des EPF. soit pour mo1tie environ des fonds de tiers propre
rnent dit - 52 m1llions en 1986 - et des versements de la 
Confederation effectues indirectement par l'intermedia1re 
du Fonds national de la recherche sc1entifique principale
ment. 
Les possibilites deja olfertes actuellement ternoignent d'une 
reelle cornprehension a 1·egard de la s1tuation particuliere 
des etablissements d'enseignement superieur et de 
recherche. Dans ce sens. i'alinea 2 de /'article 34. dont nous 
parlons. confirme cette largesse dans l'interpretation des 
onnc1pes de gest1on budgetaire et 1ndique du meme coup la 
finalite des derogat1ons accordees. II s ag1t de «repondre 
aux besoins de /'ense1gnement et de la recherche». 
En revanche. /'alinea 3 de ce meme art1cle 34 ne donne pas 
de 1ust1ficat1on ma1s enumere de fa<;:on exemplative. donc 
non exhaust1ve. les differentes tacilites envisagees. En effet. 
/es pnnc1pes reg1ssant la gestion tinanc1ere ne sont pas 
expressement concernes. Je rappelle qu il s·agit ici des 
pnnc1pes de la legal1te. de /'urgence a1nsi que de /'emplo1 
efficace et rnenage des fonds. Pourtant. la loi sur /es EPF 
env1sage avec serenite des derogat1ons a quatre des c1nq 
pnncipes formels reg1ssant la tenue des comptes. Les 
entorses poss1bles concernent. en etfet. a la lettre a de 
1·annea 3 les pnnc1pes du produit brut. de 1·universalite et de 
la specialite du budget. A la lettre b. c est le pnncipe de 
1·annu1te qui est v,se. En definitive. seu1 le principe de l'unite 
semb/e devoir echapper a cette violation collective. 
Le Conseil tederal est consequent avec lui-meme puisque 
dans une autre propos1tion qu il nous a faite le 24 aout 
dernier. concernant la nouvel/e loi sur les tinances de la 
Contederation. 11 prevoit de tel/es exceptions. Je cite rarticle 
premier. alinea 2. derniere phrase: "Pour le domaine des 
EPF. le Conseil federal peut prevoir des derogations par voie 
d 'ordonnance». 
Mes chers collegues. c est a notre tour de nous montrer 
consequents. comme 1·a ete la Comm1ss1on des finances du 
Conseil national qu1 examine en pnonte ce proiet de loi sur 
les tinances de la Confederat1on. Cette commiss1on pro
pose. en elf et. de complet, r et de prec1ser la phrase precitee 
de Ja maniere swvante: «Dans le domaine des EPF. le 
Conseil federal peut» - et c·est la qu intervient /'ajout de la 
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comm1ss1on au 1. semo!e-t-11. devra1t oasser le cao du 01enum 
du Conseil nat1ona1 - "•Jans des cas part1cu1iers et en tenant 
campte des orrnc1oes ,nscnts oans la 101 sur ies f1nances ae 
la Conteoerat1on. orevo1r 
Ces onnc1oes aont notre oanement veut qu il so1t tenu 
campte sont ;ustement ceux aont ;e v1ens ae oarier et que 
lalmea 3 veut contourner de d:verses rnan1eres. 
Si cette 11ste suos1ste a I alinea 3. s1. end autres :ermes. ia !o, 
donne aux Ecores oorytecnrnaues des aees en manere 
d autonom1sation ae :eur propre gest1on financ,ere. a fort 
a paner que ces ,aees ne tarderont oas a oasser dans !es 
fa1ts. Du meme couo aura etendu la surface de 1a zone 
d ombre echaopam au controle oar1ementa1re. extens,on a 
laqueile nous ne pouvons ra1sonnablement donner notre 
accora. 
Encore une to1s. des exceptions doivent etre accordees 
dans 1e domaine des EPF. Cela peut. desorma1s. se faire -et 
non comme 1usqu ic1 sans base legale - grace aux a1soos1-
tions concordantes ae I art1c1e 34. alinea 2 du pro1et de loi 
sur les Ecoles 001ytechniques. et de I art1cle orem1er. ali
nea 2 de la luture 101 sur les finances de la Confederation. 
Nous pouvons tranqu1llement nous en tenir a cela et b1ffer 
ralinea 3 de I article 34 du proJet de 101 que nous etud1ons. 
C'est ce que Je vous inv1te donc a faire. sans mauva,se 
consc1ence v1s-a-v1s des Ecoles polytechniques. et avec 
lassurance de oreserver ce au1 peut I etre du controle 
pariementa1re dans ce doma1ne bien spec1al, nous en 
sommes tous d accora. de I ense1gnement et de la re
cherche. 

Danioth: Ich habe mich gestern beim Eintreten sehr für die 
nun gefundene Losung der Autonomie der Hochschulen im 
Rahmen unserer staatlichen Gesetzgebung eingesetzt und 
Extrempositionen in beiden Richtungen eine Absage erteilt. 
Die Kommission hat sich - ohne die Bedeutung der Finanz
delegation zu unterschätzen - mit diesem Problem befasst 
und ist der Meinung, dass bei Aufrechterhaltung des ganzen 
Gebäudes der staatlichen Kontrolle und damit auch der 
staatlichen Budgetplanung hier an dieses Gebäude ein klei
ner Erker angebaut werden kann, in Richtung eines Raumes 
für privatwirtschaftliche Unternehmensführung. Hier finden 
wir uns eigentlich wieder mit der Finanzdelegation. die im 
bereits zitierten Schreiben zu Beginn festgehalten hat: 
«Sowohl die Finanzkommission als auch die Finanzdelega
tion sind sich dann einig, dass die Interessen von Lehre und 
Forschung flexible haushaltrechtliche Regelungen erfor
dern." Es geht also hier nicht um die Frage: Wollen wir 
flexible Losungen? Sonaern: Wie sollen diese beschaffen 
sein? 
Nachdem Sie Absatz 2 genehmigt haben und der Antrag 
Jagg1 sich nicht gegen Absatz 2 richtet. stelle ich fest. dass 
der Rat der Meinung 1st. dass Ausnahmen vom Finanzhaus
haltgesetz moglich sein sollen. soweit - beachten Sie bitte 
die Zweckrichtung - der wirtschaftliche Betrieb und die 
Bedürfnisse von Lehre und Forschuna es erfordern. Es 
werden also hier nicht Tür und Tor zu ein-er Willkürhaushalt
führung geoffnet. sondern es 1st eine klare Zielsetzung da. 
Im weiteren ist darauf hinzuweisen. dass Absatz 3 nach 
unserer Meinung nicht eine Ausweitung dieser Ausnahme
kompetenz beinhaltet. sondern eine Präzisierung, eine Ein
schränkung, indem es Ja heisst: «Er» - der Bundesrat -
"kann insbesondere Abweichungen vom Prinzip der Brutto
darstellung sowie besondere Regeln über Vollständigkeit 
und Spezifikation des Voranschlages vorsehen, die den 
ETH-Rat ermächtigen: 
a. Kreditreste auf anaere Rubriken zu übertragen. 
b. Kredite für die Deckung von Ausgaben. die im Voran
schlagsJahr nicht fällig werden. auf einem transitorischen 
Kapitalkonto anzulegen." 
Das sind also nicht Ungeheuerlichkeiten. sondern Grund
sätze. welche 1n der Privatwirtschaft ja unbestritten sind. 
Nun verstehe ich natürlich die Finanzdelegation. dass sie 
sagt, man sollte den Anfängen wehren. Wenn nun dieses 
Departement mit solchen Einbrüchen kommt, dann 1st es 
eben auch moglich, dass das bei anderen der Fall ist. 
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'Nir sind der Meinung. dass allzu grossen Ausnahmen und 
Abenteuern der Riegel dadurch geschoben werden kann. 
dass die ZustandigKe1t sowohl tur Absatz 2. der unbestritten 
uno angenommen 1st. als auch fur Absatz 3. wo es um die 
S0ez1fiz1erung der Ausnahmen geht nicht etwa beim ETH
Rat auch nicht bei der Direktion des ETH-Bereiches 1iegt. 
sonaern dem Bunaesrat vorbehalten bleibt ohne 
d:ese ae1eg1eren zu Konnen. Das mussen 
heisst also: Der Bundesrat wird Ja Ausnahme·1 nur bewilli
gen. wenn sie erstens durch den Zweck gedecKt sind und 
zweitens auch formal snmmt. d h. wenn auch aas Eidgenos
sische Finanzdepartement zustimmt. Ich Kann mir nicht 
,orstellen. dass man sich uber die Einwendungen aes 
Departementes hinwegsetzt. insbesondere wenn auch die 
Finanzkontrolle hier das Placet gegeben hat. 
Mit anderen Worten Es ist hier eine Sicherung eingebaut. 
dass die ETH nicht 1n Eigendynamik Geld hin und her 
schiebt. Mit dieser bundesratiichen Kompetenz haben w,r 
auch die Transparenz sichergestellt. Man we1ss. was zuruck
gestellt. was übertragen wird. Diese ganz klar abgegrenzte 
Flex1b1lität kann mit entsorecnender Kontrolle - das Parla
ment hat Ja die Kontrolle über die bundesratliche Praxis zu 
diesem Artikel - zugestanden werden. Mit diesen Klauseln 
und Garantien sollten Sie eine massvolle Liberalisierung der 
Geschaftsführungsoefugnisse für die ETH zubilligen. 
Aus diesem Grund empfehle ,eh Ihnen. hier dem Bundesrat 
zuzustimmen. 

Frau Simmen: Wie der Herr Kommissionspräsident schon m 
seinem Eintretensreferat bemerkt hat, 1st die Komm1ss1on 
nicht auf Vorschläge eingetreten. die eine sehr grosse. eine 
praktisch unbeschrankte Freizüg1gKeit bei der Budget1erung 
verlangt hätten. Das kann für eine staatliche Hochschule 
nicht der richtige Weg sein. Aber wir mussen auf der ande
ren Seite sehen, dass die ETH natürlich mit den Universitä
ten in Konkurrenz steht. die diese grosse Freiheit gemessen. 
Wir verlangen in Artikel 1 Absatz 4 ausdrücklich. dass die 
ETH sich auf international anerkanntem Niveau bewegt. 
Damit sie dies kann, muss sie über einen bestimmten Frei
raum verfügen, auch über einen finanziellen Freiraum. 
Wie Herr Kollege Darnoth vorhin überzeugend dargetan hat. 
handelt es sich hier nicht darum. einfach unbesehen 
Schleusen zu öffnen. Ich denke, dass wir gut beraten sind. 
wenn wir den Hochschulen die massvolle Oeffnung. wie sie 
hier vorgeschlagen wird, gestatten. 

Affolter: Was von seiten der Kommission bisher ausgeführt 
wurde. hat mich nicht überzeugt. Auch der Erker. den Herr 
Darnoth an dieses Gebäude anbauen will, scheint mir eine 
Konstruktion zu sein. die fehl am Platz 1st. wenn man 
abwagt. was Frau Jagg1 vorgetragen hat. Ich gehore weder 
der Finanz- noch der ETH-Komm1ss1on an. Aber wenn ich 
diese Bestimmung lese. muss ich zum Schluss kommen, 
dass damit nicht eine VerstarKung der Autonomie der ETH
Anstalten bewirkt wird. Im Gegenteil: lesen Sie Absatz 2 -
«Der Bundesrat kann durch Verordnung Abweichungen vor
sehen. soweit der wirtschaftliche Betrieb usw. es erfordern ... 
-: die exemplifikat1ve Aufzählung m Absatz 3 läuft eher auf 
eine Schmälerung, eine Einengung der Bereiche hinaus, in 
welchen vom Finanzhaushaltgesetz abgewichen werden 
kann. So besehen öffnen Sie das vorhin erwähnte Fenster 
erst ganz. wenn Sie diesen Absatz 3 streichen. Ich habe 
Verständnis für die Betrachtungsweise und für den Antrag 
von Frau Jaggi. Die Enumeration. die beantragt wird. bringt 
eher Verwirrung statt Klarheit. Ich begreife, dass die Instan
zen. die die Verantwortung für die Finanzen tragen, Vorsicht 
gegenüber Sondervorschriften über finanzrechtliche Abwei
chungen walten lassen. 
Wenn der Bundesrat besagte Verordnung erlässt, wird er die 
Interessen der ETH und des Finanzdepartementes m1tembe· 
ziehen mussen: vereinzelte Sondernormen 1n diesem Gesetz 
erübrigen sich. Die ETH-Anstalten erleiden dadurch über
haupt keinen Anbruch. Das 1st eine spontane Meinung, die 
ich mir heute aufgrund der Diskussion gebildet habe. 
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1ch ersuche Sie c:eshalb, c:em Stre1chungsantrag von Frau 
... agg1 zuzustimmen. 

Rhinow: Ich habe rne Diskussion nicht ganz verstancen Ich 
gehore ebenfalis weder der Finanz- roch der ETH-Gesetz
Komm1ss1on an urd habe mich nicht vertieft mit der Frage 
beschaftigt. Aber tur mrch ,st ganz ><:1ar. dass der Absatz 3 
eine be1so1eihafte Aufzahlung 1st und a1e Komoetenz aes 
Absatzes 2 weder erweitert noch e1nschran1<t. ich g1aube. 
der Stellenwert. aer r1er beschworen worden 1st. das Fen
ster. das geotlnet werc:en so1:. ex1st1ert gar nicht. Es geht nur 
um a1e es sinnvo1i eine 

anzuhangen cder ob man es bei 
c1er allgemeinen Komoetenz Absatz 2 :Jerasst. ich meine 
Schon aus gesetzestechniscren Grunden so1lten wir diese 
exempl1flkat1ven Aufzahiungen sehr sparsam verwenaen. 
Sie ><:onnten wie Frau Jagg1 gesagt hat - eher zu Taten 
·,erle1ten, c1e sonst v1elle1cht untero11eben. Ich bin der Mei
nung, Absatz 2 genuge. Ich schilesse mich dem Antrag 
Jagg1 an. 

Bundesrat Cotti: In bezug auf die Interpretation des 
Absatzs 3 ist es auch aus der Botschaft ers1cntlich. aass aas 
von Ihnen. Herr Affolter und Herr Rhinow. Erwahnte durch
aus zutrifft Im allgemeinen Absatz 2 ist naturl1ch die Mög
lichkeit der Be1sp1ele, ci1e nachher 1m Absatz 3 erwahnt 
weraen. enthalten. Das 1st nie bestritten worden. Deshalb 1st 
auch die materielle Diskussion an und fur sich nicht so 
zentral wie die Frage. ob es zwecKmass1g sei, docn aufgrund 
von einigen. nicht ausschliessl1chen Be1sp1e1en die Rich
tung anzugeben. Ich glaube. aass a1ese Zweckmass1gKe1t 
gegeben 1st 
Ich darf Sie kurz auf die heutige Situation h inwe1sen. Frau 
Jagg1 hat sie zu Recht beschrieben. Es werden schon heute 
gewisse Einschrankungen zugelassen. Denn es ist ja an und 
für sich schon auf den ersten Blick undenkbar. zwei Hoch
schulen aieser Art nach den gleichen Grundsätzen zu orga
nisieren. nach denen einfache Bundesämter m Bern organi
siert werden. Was aber heute gemacht wird. geschieht ohne 
gesetzliche Grundlage. Frau Jaggi hat das zu Recht gesagt 
Ich füge gleich hinzu: Der Absatz 2 - das räume ich ein 
würde Jetzt die neue gesetzliche Grundlage schaffen. 
Aber aufgrund der Erfahrungen zeigt sich. dass es gerade 
Jene Sachgebiete sind. die m der Exemolifizierung dargelegt 
werden. m denen möglicherweise Abweichungen vorge
nommen werden müssten. Es ist namlich nicht so. dass man 
etwa der Gesellschaft fur Hochschule und Forschung folgen 
und alle Schleusen otfnen mochte. ganz 1m Gegenteil. Ein 
System - das ubrigens mancherorts m entwickelten For
schungsländern herrscht -. welches gleichsam als das 
System der Enveloppe oder des Globalkredites bezeichnet 
werden könnte. will hier niemand einfuhren. Aber gewisse 
punktuelle Elemente verdienen es nach meiner Auffassung. 
aufgezahlt zu werden. Es 1st ein Gesetz, Herr Rhinow, wel
ches sehr wenige Exemplifiz1erungen enthalt. Ich bitte Sie 
zu bedenken: Eine Exemo11fiz1erung hatte wohl eine 
gewisse qualifizierte Bedeutung, zumal Ja Jedermann we1ss 
- das hat Herr Affolter unterstrichen -. dass diese Ausnah
men nicht in Jedem Fall. sondern unter ganz spezifischen. 
präzisen Bedingungen vom Bundesrat angeordnet werden 
können. Zentral ist naturlich die übergeordnete Zielsetzung 
der Bedürfnisse von Lehre und Forschung (siehe Absatz 2): 
zudem besteht 1m Rahmen der neuen Regelung durchaus 
eine Finanzkontrolle. Es ist also nicht so. dass die Finanz
kontrolle etwa vom Tische gewischt würde. Es wird der 
Hochschule aber- auch mit Beispielen im Sinne einer Kann
Formel - eine etwas grossere Autonomie zugesprochen, 
was nach meiner Auffassung durchaus ze1tgemass 1st Es ist 
also kein Glaubenskrieg. Diese Möglichkeit besteht schon 
aufgrund von Artikel 2. Aber es 1st s1nnvoll. sie mit Beispie
len zu umschreiben. 

Schönenberger: Herr Bundesrat Cotti sagte soeben, man 
musse den ETH eine gewisse Autonomie zuerkennen. Das 
1st zwe1tellos richtig, aber es geht eben um die Frage, wie-

52 E 1 er mars 1 

weit aiese Autonomie zugestanden werden soll. Die Abi<ao
selung vom ordentlichen Haushaltsrecht darf emtacn nicht 
so weit gehen. cass Aufsicht una Einflussnahme von Bun
desrat und Parlament eingeschrankt oder gar verunmoq. 
i1cht weraen. D,e ETH absorbieren betrachtliche Steuerge~
der. Daher mussen sich die po11t1schen Behorden 
vergewissern 1<onnen. dass a1e Grundsatze der 
e<e1t. der SoarsamKe1t una der Wirtschaltl1chKe1t 
ten weraen. 
Mit Absatz 1 und 2 haben die ETH genugend Autonomie 
Auch der Komm:ss1onspras1dent verlangt die ETH mussten 
unternenmensch handeln Kannen Das unterstutze ich alles 
Aufgruna von Artikel 34 Absatz 1 und 2 1st das unternehme
rische Handeln onne weiteres gewahr1e1stet 
Der Herr Komm1ss1onspras1dent hat n1cnt gesagt weshalb 
aieses unternehmerische Handeln bei Streichung von 
Absatz 3 nicht gewahrle1stet sein soll. Ich verweise noch
mals darauf: Absatz 3 verstosst klar gegen die tragenden 
Buagetgrundsatze. gegen aas Bruttoonnzip, gegen die Prin
z1p1en der Vollstandigkeit. der Spez1tikat1on und der Jähr
lichke1t: er aussert sich nicht dazu. was die Grundsatzaowe1-
chungen zugunsten von Unterricht und Forschung errei
chen sollen. und schliesslich eroffnet dieser Absatz 3 die 
Möglichkeit zu unzureichend begrundeten Eingriffen in die 
Finanzhoheit des Parlamentes. Und hier wollen wir aen 
Anfängen wehren. 
Ich bitte Sie daher um Streichung des Absatzes 3. d. h. um 
Zustimmung zum Antrag Jagg1. 

Heft!: Was wir für die ETH brauchen. 1st in Absatz 2 enthal
ten. Absatz 3 dürfte in der Praxis leicht zu einer Eigendyna
mik führen, nicht 1m guten, sondern im schlechten Sinne. 
Ich glaube. es 1st wichtig, dass man den Ueberblick und die 
Kontrolle über das Finanzgebaren auch bei den ETH behält. 
damit man Jederzeit prüfen kann. ob es sich um Abweichun
gen handelt. welche tatsächlich durch den Betrieb und die 
Bedürfnisse von Lehre und Forschung erforderlich sind 
oder nicht darüber hinausgehen. 
Ich schliesse mich dem Antrag Jaggi an. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Ausführungen von 
Herrn Schönenberger haben mich überzeugt. dass wir die
sen Absatz 3 unbedingt beibehalten mussen. denn offenbar 
besteht die Absicht bei unseren Finanzexperten, gerade 
diese beiden Möglichkeiten nicht in die Verordnung aufzu
nehmen. 
Ich bitte Sie. der Kommission zu folgen. 

Abstimmung - Vote 

Für den Antrag der Komm1ss1on 
Für den Antrag Jagg1 

Art. 35 
Antrag der Komm1ss1on 
Abs. 1 

18 Stimmen 
19 Stimmen 

Die Direktion des ETH-Bereiches erlässt nach Anhören des 
Eidgenössischen Finanzdepartementes eine Gebührenver
ordnung. 
Abs. 2 
Streichen 
Abs. 3 
Sie kann Organisationen von Hochschulangehörigen bewil
ligen, .... 

Art. 35 
Proposition de la commiss,on 
Al. 1 
La Direct1on du domaine des EPF edicte un reglement des 
taxes apres avoir consulte le Departement tederal des fi
nances. 
Al. 2 
Biffer 
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Al. 3 
Elle peut autoriser ... 

Angenommen - Adopte 

Art. 36 
Antrag der Komm1ss1on 
Abs. 1 
Verfugungen von Organen der ETH und der Forschungsan
stalten unterliegen der Beschwerde an die 01reKt1on des 
ETH-Bereichs. 
Abs. 2 
Erstinstanzliche Verfügungen una Beschweraeentsche1de 
der Direktion des ETH-Bereichs sowie ersnnstanz11che Ver
fügungen des ETH-Rates unterliegen der Beschwerde an die 
Rekurs1rnmm1ssion ETH. Ausgenommen sind alle Ent
scheide in personalrechtlichen Fragen: für diese richtet sich 
der Rechtsschutz nach Artikel 58f Beamtengesetz. 
Abs. 3 
Organisation und Verfahren der Rekurskomm1ssion ETH 
richten sich nach Artikel 71 a ff. Verwaltungsverfahrensge
setz. Die Entscheide der Rekurskomm1ss1on ETH una der 
Personalrekurskomm1ss1on sind endgultig, wenn nicht Ver
waltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht geführt 
werden kann. 

Art. 36 
Proposition de la comm,ss,on 
Al. 1 
les decisions des organes des EPF et des etablissements de 
recherche peuvent faire I obJet d'un recours devant la Direc
tion du domaine des EPF. 
Al. 2 
Les decisions en premiere instance et les decisions relatives 
a un recours qui sont prises par la Direction du domaine des 
EPF de meme que les decisions de premiere instance du 
Consetl des EPF peuvent faire l'objet d'un recours devant la 
commission des recours des EPF. Sont exceptees tes deci
sions relatives au statut du personnel auxquelles s appli
quent les voies de droit prevues a l'article 58f de la loi sur le 
statut des fonctionnaires. 
Al. 3 
les modalites d'organisation et de procedure de la commis
sion des recours des EPF sont reg1es par I' article 71 a ss. de 
la loi sur la procedure administrative. Les decisions de la 
comm1ss1on des recours des EPF et de la comm1ssion des 
recours du personnel sont definitives, a moins que le 
recours de dro1t administrat1f au Tribunal tederal ne soit 
ouvert. 

Hänsenberger, Berichterstatter: Die Kommission ist zum 
Schluss gekommen. dass eine Rekurskomm1ss1on ETH 
geschaffen werden sollte. Es ist nicht nötig, dass diese 
Kommission hier naher umschrieben wird. Uebrige Gesetze 
genügen dazu. Ich erlaube mir, darauf hinzuweisen. dass 
diese RekursKomm1ss1on auf Anregung von Herrn Kollege 
Cottier geschaffen wurde, ohne dass sie von unsern 
Gesprächspartnern verlangt worden wäre. Sie fügt sich gut 
in die vielen Verbesserungen zugunsten der Studenten ein. 
insbesondere auch der Examensabsolventen. und wurde 
von jenen Fachleuten unserer Kommission, die grosse 
Erfahrung 1m Univers1tätsbere1ch und mit Examina haben. 
einhellig begrüsst. 
Ich bitte Sie. dieser Formulierung, die die Verwaltung auf 
unseren Antrag hin gefunden hat, zuzustimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 37 
Antrag der Komm1ss1on 
Abs. 1 
Mit Haft oder mit Busse wird bestraft. wer: 
a ..... 
Abs. 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art. 37 
Prooos,tion de ia comm1ss1on 
Al. 1 
.... toute personne aui. 
a ..... 
Al. 2 
Adherer au proiet au Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 38. 39. 40 
Antrag der Komm1sst0n 

Motion Roth 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Prooos1tion de la comm1ss1on 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Le president: M. Masonr desrre faire une declarat1on sur 
l'interpretation a donner a l'article prem1er. alinea 3. 

M. Masoni: En effet. il n'est oas opportun d'apporter a une 
loi genera1e une modificat1on en vue de sauvegarder des 
interets regionaux: il est d1ttic1le de prevoir un alinea spec1al 
concernant Je cas du Tessin. Je me contentera1 donc o·une 
declarat1on precrsant que l'article orem1er. alinea 3 «Sie 
berucksrchtigen die Bedürfnisse des Landes» ex1ge auss1 
oue l'on cons1dere seneusement la oossrbilite actuellement 
etudiee par le Conseil federal et 1es Ecoles polytechrnoues 
d'etabilr au Tessin des sections nouvelles ou «Annexan
stalten». 
Je prefere donc cette declaratron "platonique» a une modifi
cation qur risquerait de toucher a la qualite de la 101 dans son 
ensemble. 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 

Abschreibung - Classement 

34Stimmen 
(Einstimm1gke1t) 

Le president: Le Conseil federal propose de classer selon la 
page 1 du message !es Interventions parlementa1res sur
vantes: motions 10 283. 10 284. 10 295. 10 296. 

Zustimmung - Adhes,on 

An den Nationalrat - Au Conseil national 
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87.078 

Eidgenössische Technische Hochschulen. 
Bundesgesetz 
Ecoles polytechniques federales. Loi 

Botschaft una Gesetzentwurf vom 14 Dezember 1987 iBBI 19881741) 
Message et oro1et de 101 du 14 decemore 1987 (FF 1988 1 697) 

Beschluss des Ständerates vom 1. März 1989 
Dec1s1on au Conseil des Etats du 1 er mars 1989 

Kategorie 111:1. Art. 68 GRN - Categorie 111, I art 68 RCN 

Ordnungsantrag der grünen Fraktion 
Das Geschaft sei folgenden k'.ategonen zuzuweisen: 
Eintreten III (wie vorgeschlagen); Detailberatung 1. 

Motion d'ordre du groupe ecolog1ste 
Traiter l'objet en categone III pour le debat d'entree en matiere 
(seien programme) et en categone I pour la discussion par ar
ticles. 

Angenommen -Adopte 

Antrag der Kommission 
Eintreten 
Proposition de la commiss1on 
Entrer en matiere 

38 N 22 1991 

:,1 Guinand. rapporteur: 11 est assez rare qu une comm1ss1on 
car1ementa1re chargee d exam1ner un proJet de 101 presente 
oar le Conseil tedera1 mornfie ce proiet au oomt de soumettre 
un texte ennerement remarne. C'est pourtant ce qu1 s est oro
du1t avec ie proiet de IO! sur les Ecoles polytechniques federa
ies. Mais ,e t1ens d emo1ee a prec1ser aue ce n est pas oarce 
que 1e pro1et du Conseil federal eta1t mauva1s ou parce que le 
Conseil des Etats. conseil pnonta1re. ava1t mal ta1t son trava1I. 
en aucune marnere. Mais 11 s est trouve qu apres le debat au 
Conse1i des Etats 1es 1ntent1ons du Conseil federal quant a 
1 orgarnsat1cn cu dcma1ne des Ecoles oolytecnniques tedera
les n ont pas pu se real1ser L'urnon oersonnelle que prevoya1t 
e Conseli feaerai entre 1e chef du Groupement de la sc1ence et 
oe 1a recnerche cree au sein du Departement tederal de I inte
rieur et le ores1dent du Conseil des ecoles polytechniques fe
derales n a en effet oas ete acceptee. L'orgarngramme prevu 
pour le doma1ne oes Ecoles polytecnniques federales deva,t 
donc etre revu. 
J'a1outera1 au un large consensus s est trouve dans la Com
m1ss1on de la sc1ence et de la recherche du Conseil national 
pour doter nos Ecoles polytechniques federales et les etablis
sements de recherche qu1 leur sont rattaches d'une loi mo
derne leur permettant d'accomplir dans les meilleures condi
tions les buts qu ils ont pour m1ss1on de remplir. 
Le proJet qu1 vous est auiourd'hw presente est donc le resultat 
d'un trava1I intens1f de la comm1ss1on qui a oeuvre en etro1te 
collaborat1on avec les responsables du Departement federal 
de l'inteneur et des Ecoles oolytechniques federales. et en 
plem accord avec le chet du departement. C'est pour mo1 l'oc
cas1on de remerc1er les membres de la commiss1on et tous 
celles et ceux qu1 ont contribue a preparer et a mettre au pomt 
1e texte soum1s a votre approbation de leur dispornbilite et de 
leur engagement. 
La comm1ss1on a le sentiment. en I 'occurrence. d 'avoir fait veri
tablement oeuvre de legislateur. Pour en arriver la. il a fallu dix 
seances entre le 18 ma1 1989 et le 11 septembre 1990. Au 
cours de ses seances. la commission a procede a diverses au
ditions. mene un large debat d'entree en matiere. sollicite. pre
pare et etudie des proJets complementaires. Elle a procede a 
deux lectures de la loi et charge, avant la deuxieme lecture, un 
groupe de trava1I de faire la mise au point redactionnelle. A la 
fin de ses travaux. la commission a adopte le projet a l'unani
mite par 20 voix sans opposition et sans abstention. Elle vous 
invite donc a entrer en matiere et a adopter le pro Jet issu de ses 
travaux. proJet auquel adhere egalement le Conseil federal. 
Sans entrer dans trop de details. je me bornera1 a vous decrire 
les grandes lignes du oroiet de loi sur les Ecoles polytechni
ques federales que nous vous demandons d'adopter. Le pre
m1er chap1tre tra1te des dispositions generales: champ d' appli
cation et but de la 101. Nous y avons aioute une dispositions 
specifique sur la collaboration et la coordination. 
Le deux1eme chap1tre concerne les Ecoles polytechniques fe
derales. II est divise en deux parties: la premiere decrit le statut 
et les taches des Ecoles polytechniques federales. S'agissant 
du statut. notre comm1ss1on vous pne de reconnaitre aux Eco
les polytechniques la personnalite juridique. C'est une ma
rnere d'affirmer leur autonom1e. ma1s c·est surtout leur donner 
la poss1b1lite d'ag1r en tant que telles. par exemple lorsqu elles 
sont amenees a conclure des conventions de collaboration 
scientifique avec d'autres institutions d'enseignement et de re
cherche. 
En ce qui concerne les täches. la commission a repris la pro
pos1tion du Conseil des Etats relative aux buts generaux. La re
daction a ete quelque peu modifiee, mais sur le fond notre 
commiss1on n y a rien change. Parmi les täches d'enseigne
ment. la commiss1on a tenu a faire figurer expressement dans 
la loi l'organisation de cours postgrades et de formation conti
nue. de meme que l'organisation de cours de reinsert1on pro
fessionnelle. 
La deux1eme partie du chapitre consacre aux Ecoles polytech
niques concerne les personnes relevant de ces ecoles et leurs 
::ictivites. Le statut des differentes categones de personnes est 

rec1se. C'est evidemment celui des ense,gnants. appeles 
«ma,tres» seton la term,nologie de l'Ecole polytechnique fede
rale de Lausanne. qui a fait l'objet de longues discuss1ons au 
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sein de la comm1ss1on. Sans entrer dans tous les deta1ls. on 
relevera le pnnc1oe de l'examen oenod1que des qual1fioat1ons 
des professeurs et la souolesse souha1tee dans le statut 1und:
que qu1 devra1ent permet1re auss1 b1en des rapoorts de serv1ce 

dro11 publ1c que de dro1t pnve 
tra1te etabl1ssements de recherche 

oomame 
est su1vant: un 

federales. organe supe
neur et strateg1que. dont taches sont enumerees a 
1 amcle 23. et deoendant du Conseil des ecoies. les deux Eco
les polytechrnques et !es etablissements de recherche. Quant 
aux deux Ecoles poiytechrnques federaies. elles se compose
ront d'une direction. d'une assemblee d'ecole. d·organes cen
traux et d unites d'ense1gnement et de recherche. Cet organi
gramme est plus simple que ce!u1 presente par Je Conseil fe
deral II prec1se davantage la structure d'organisation des Eco
les polytechniques federales elles-memes qui benef1c1eront 
dans le cadre de la polttique generale definie par le Conseil 
des ecoles. d'une !arge autonofTl1e. 
La suopress1on de la d1rection du domaine impliquait que 
so1ent attribuees au Conseil des ecoles davantage de taches 
de gest1on. Ce fait pourra avrnr pour consequence que le 
Conseil des ecoles s01t moins l'organe strategique que sou
haita1t le Conseil federal. La commission estime cependant 
que le Conseil des ecoles devrait. malgre cela. etre a meme de 
jouer le role d'organe strateg1que. C'est dans ce sens que la 
commission a voulu laisser toute latitude quant a l'importance 
de l'engagement du president qui ne sera pas necessaire
ment une activite a plein temps. Nous y reviendrons lors du 
debat de detail, comme nous reviendrons sur le statut de la di
rection de chacune des Ecoles polytechniques federales. 
C'est au sein et par le biais de l'assemblee de chacune des 
ecoles que devrait s·exercer la participation. Ce su1et a bien 
entendu largement retenu l'attention de la commission. Nous 
y reviendrons taut a !'heure lors de la discussion par articles. 
lorsque nous tra1terons !es propositions de minorite. La com
mission est d'avis que la part1cipation de lautes !es personnes 
concernees doit se faire avant taut dans les unites d'enseigne
ment et de recherche. Les exoeriences menees dans ce sens. 
aussi bien a Lausanne qu'a Zurich. sont en effet concluantes. 
Et c·est pour nous l'occasion de dire clairement que notre 
comm1ssion n entend nullement restreindre le droit de part1ci
pation ou le rendre plus difficile qu'il ne l'est actuellement. Des 
craintes se sont manifestees dans ce sens. elles sont mal fon
dees. La preuve en est d'ailleurs que la commission elle
meme vous propose de completer l'article 31 oour lever toute 
amb1gu1te sur cette question. Nous y reviendrons lors de la 
discussion par art1cles. 
Le cinqu1eme chapitre de la loi a tra1t a la planification. aux fi
nances ainsi qu'aux voies de recours et aux dispositions pena
les. On relevera que la commission a introduit une disposition 
qui donnera a !'Assemblee federale l'occasion de se pronon
cer tous les quatre ans sur un rapport presente par le Conseil 
des ecoles au Conseil federal. Par a11teurs et contrairement au 
Conseil des Etats. notre comm1ssion se rallie aux propositions 
du Conseil federal permettant une plus grande souplesse 
dans la gestion financiere des Ecoles polytechniques et des 
etablissements de recherche. Pour eviter des abus et pour te
nir compte des reserves formulees par la Delegation des finan
ces. la commission a toutefo1s prevu que ce n'est que dans 
des cas particuliers que le Conseil federal pourra deroger a 
certains principes budgetaires, Telfes sont !es grandes lignes 
de ce pro1et de loi sur !es Ecoles polytechniques federales que 
nous vous demandons d'accepter. 
En conclusion. nous croyons pouvoir affirmer que ce proJet 
devra1t permettre a nos deux Hautes ecoles et aux etablisse
ments de recherche qui leur sont rattaches d'accomplir serei-
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nement. effrcacement. ma1s surtout avec un haut degre de per
tormance 1es täches ae tormat1on. oe recnerche et de services 
cu1 leur scnt ass,gnees. Nous exprimons le voeu que le 
Conseil des Etats acceotera de su1vre nos orooosit1ons sans 
tout remettre en cause, et nous esoerons que !es personnes 
concernees ass1stants. collaborateurs techni-
ques 21ns1 que 1es etudiants en 

naux matrere de technolog1e 

de recher-
1nternat10-

David, Berichterstatter der Schweiz 1st das Hochschulwe-
sen Sache aer Kantone. Doch schon in der er-
sten der Schweizerischen Eidgenossenschaft hat 
der Bund den Auftrag übernommen. eine polytechnische 
Hochschule zu schaffen. Dieser Auftrag wurde schnell erfüllt 
1854 wurden die Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
durch dieses Parlament gegründet Heute stehen wir vor der 
Aufgabe. dieses 137 Jahre alte Gesetz durch ein neues. zu
kunftsgerichtetes Gesetz zu ersetzen. Wie unsere Ingenieure. 
Naturwissenschatter. Mathematiker und Architekten denken. 
was für sie wichtig 1st. was sie für wertvoll halten und was nicht. 
hangt entscheidend davon ab. wie und was sie an den Eidge
nössischen Technischen Hochschulen lernen. Was dort pas
siert. hängt wiederum entscheidend von den Professoren ab, 
welche ihnen dort zum Vorbild werden. Die im Studium gebil
deten Werturteile und insbesondere die Vorurteile haben 
Langzeitwirkung. Das gilt ganz besonders für das Hochschul
studium, Es ist schwierig, dort einmal erworbene Vorurteile ab
zubauen. Die heute noch nicht überwundene Spannung zwi
schen Technik und Umwelt ist in meinen Augen ein sprechen
des Beispiel dafür. 
Verglichen mit den Einflussmöglichkeiten der Professoren 
sind jene des Gesetzgebers. um die es heute geht. gering. 
Dennoch ist das ETH-Gesetz durchaus der Ort. um den Tech
nischen Hochschulen in der Schweiz und den zugeordneten 
Forschungsanstalten Ziele zu setzen und ihnen Strukturzuge
ben. Angesichts der rasanten technischen. wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung an der Schwelle der Jahr
tausendwende können wir allerdings kaum erwarten. dass un
ser Gesetz. das wir hier schaffen. wiederum den Anfechtungen 
von mehr als hundert Jahren standhalten wird. Unser Bestre
ben muss es sein. in diesem Gesetz für möglichst alle Hoch
schulangenöngen motivierende Arbeitsbedingungen zu 
schaffen. Motivation wird gefördert das hat die Kommission 
erkannt und auch in den Vordergrund gestellt - durch Selbst
bestimmung. Autonomie und Mitwirkung aller Betroffenen am 
Prozess. der an den Hochschulen stat1findet. Die Schweiz 
muss im internationalen Wettbewerb der Naturwissenschaften 
und der technischen Wissenschaften bestehen können. Eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung o!eibt daher auch in Zu
kunft eine entscheidende Voraussetzung für eine gedeihliche 
gesellschaftliche. wirtschaftliche und politische Entwicklung 
unseres Landes. Das gilt für den Stellenwert unseres Landes 
auf globaler Ebene, aber insbesondere auch für seinen Stel
lenwert im Kreise der europäischen Staaten. 
Ausserdem. und das möchte ich als weiteren Grundsatz vor
anstellen. muss in diesem Gesetz zum Ausdruck kommen. 
dass die Hochschulen und die Forschungsanstalten sowie 
alte ihre Angehörigen eine Mitverantwortung tragen für den 
Gang von Forschung und lehre. Insbesondere trifft sie eine 
ganz wichtige Mitverantwortung für die Folgen der Technik im 
Hinblick auf den Menschen und seine Umwelt. Das müssen 
die Hochschulangehörigen bei Lehre und Forschung im Auge 
behalten. 
Die Zeit der Unschuld der Technik ist vorbei. Sie muss sich 
dem Urteil der Gesellschaft mit all ihren positiven und ihren ne
gativen Seiten stellen. Dazu mussen die Hochschulen einen 
ganz wesentlichen Beitrag leisten. 
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\Venn Sie die Fanne ansehen und da:nit korrn~e ich zum 
Gang der Komm1ss1onsberatungen senen Sie aass a,e 
Kornrn1ss1on Ihnen zahlreiche stellt die vorn Entwurf 
des Bundesrates und der 
cnen. Diese einer 

Vorlage 1n der Kornrn1ss1on ich 
aoer darauf h1nwe1sen. dass diese ;\use1nanoersetzung 

sehr konstruktiv 

lur 
Kornrn1ss1on hat die Vorlage so. wie sie Ihnen vorliegt. 

mit 20 zu O Stimmen und ohne Enthaltungen veraoscrnecet 
daraus. cass sich die auf einen ore1ten Kon-

sens abswtzen kann. 
Zu e1rngen der Gesetzesvorlage: Es s1rd dies 
die Autonomie. a1e Führungsstruk!Ur. der Finanzhaushalt und 
der Rechtsschutz sowie insbesondere die Rechtsstellung der 
Hochschulangenongen und ihre M1tw1rkung. 
Die Kommission hat gegenüber den vorschlagen des Bun
desrates und des Ständerates neue Akzente gesetzt und auch 
die Systematik des Gesetzes vereinfacht. 
Zum Thema Autonomie und Koordinaton einige Bemerkun
gen: 
Der Ständerat hat bereits m,t Recht - und von der Nat1onalrats
komm1ss1on bestatigt - eine Zielsetzung ,ns Gesetz e1ngefugt. 
wonach die Achtung vor der Würde des Menschen sowie die 
Verantwortung gegenuber seinen Lebensgrundlagen und der 
Umwelt die Leitlinie von Lehre und Forschung bilden Die Na
tionalratskommission unterstützt diese Zielsetzuna voll und 
ganz. Sie hat sie mit dem wichtigen Satz erganzt. dass die Ab
schätzung von Technologieauswirkungen Bestandteil von 
Lehre und Forschung bilden soll. 
Den ETH werden in diesem Entwurf wesentlich mehr Gebiete 
;;ur Selbstregelung auf unterer Stufe. d. h. auf Stufe der Schu
len, überlassen als im Entwurf des Bundesrates. Insbeson
dere gilt das für die Studienpläne. die Prüfungsordnungen 
und die Organisation der einzelnen Unterrichts- und For
schungseinheiten. Sodann schlagen wir Ihnen vor. den ETH 
und den Forschungsanstalten eigene Rechtspersönlichkeit 
zu verleihen. Damit sollen sie insbesondere auch in ihrem Auf
treten nach aussen mehr Eigengewicht erhalten. Die Autono
mie findet dort ihre Grenzen. wo langfristige Kooraination und 
Planung dies erfordern. Das wird im Gesetz ausdrücklich ge
sagt. Soll der Hochschulplatz Schweiz europafäh1g werden 
und soil eine Verschwendung der beschränkten personellen 
und materiellen Mittel vermieden werden. mussen 1n aen 
nachsten Jahren die Koordinationsanstrengungen zwischen 
allen Hocnschulen der Schweiz wesentlich verstarkt werden. 
Ich bin überzeugt. dass ,n diesem Punkt dem Buna eine ganz 
klare Führungsaufgabe zukommt. 
Eirnge Bemerkungen zur Führungsstruktur: 
Der Bundesrat hat in seinem Gesetzesentwurf zw,scnen dem 
ETH-Rat einerseits und den Hochschulen anderse,ts eine Di
rektion des ETH-Bereichs emgeschoben. Diese hatte sehr 
we1tgehenae Kompetenzen. Dieser macht1ge Administrator. 
der Direktor des ETH-Bereichs, wäre die Zentralfigur unserer 
Eidgenössischen Technischen Hochschulen und der For
schungsanstalten geworden. 
Der Ständerat ist mit Retouchen dieser Lösung gefolgt. Wir ha
ben uns entschieden. Ihnen vorzuschlagen. auf diese zusätzli
che Führungsebene vollig zu ve z1chten. Der Ueberbau wurde 
als zu schwer empfunden. Wir konnten diesen Schritt mit gu
tem Gewissen tun. nachdem auch alle Gruppen cer Hoch
schulangehörigen dieser Direktion des ETH-Bere1cns ableh
nend gegenüberstanden. 
Sodann haben wir in einem zweiten Schritt wesentliche Kom
petenzen vom ETH-Rat hinunterverlegt auf die Eoene der 
Schulen. 
Der ETH-Rat hat aber we1terhm gewichtige Richtlinien- und Ko
ordinationskompetenzen. Er entscheidet 1m Rahmen des 
Bundesbudgets über neue Lehrstühle und Institute. und er 
wählt die Professoren das ist nicht nur seme Hauptaufgabe. 
sondern insbesondere auch seine Hauptverantwortung. Der 
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ETH-Rat sc1i einen •:01iamtllct1en Delegierten erhalten. Der Rat 
se1ost soli nebenamtlich sein. Dieser Kann Mitglied 
des Rates sein. muss es aber nicht. 

zum Dienstrecht Die Komm1ss1on 
Ihnen 1n Artikel 15 vor dass ottenll!ch-recht11che und 

pnvatrechti1che sein sollen. 
dahin. aass dem privat-

Vertrag der gegeben v,;erden soll 
besser angepasst werden kann. Dies gilt na-

tur die Prctessoren 

an,oes1eae·11werden In der wird darauf zuruck-
se1n. 

Schl1esslich Ihnen die Komm1ss1on 1m Bereich des Fi
nanzhaushaltes eine vermittelnde Lösung zwischen dem Vor
schlag des Bundesrates und dem Vorschlag des Ständerates 
vor. 
Noch eine Bemerkung zum Rechtsschutz: Das Gesetz führt für 
den ETH-Bereich eine 1erwaltungsunabhäng1ge Rechts
schutz,nstanz ein. und zwar mit einer ETH-Rekurskamm,s
s,on. Bereits der Standerat hat diesen Vorschlag gemacht: die 
nat,onalratliche Kommission hat ihn ubernommen und noch 
etwas ausgebaut Diese Rekurskomm1ss1on soll als unabhän
giges Organ daruber wachen. dass dieses Gesetz und die dar
aus abgeleiteten Verordnungen eingehalten werden. Werden 
beispielsweise die gesetzlichen Mitw1rl<ungsregeln im Einzel
fall verletzt. so können betroffene Hochschulangehörige die 
Rekursk8mm1ssion anrufen. Die Rekurskommission 'Nlrd bei 
der Recntskontrolle im Einzelfall auch die Gesetzmässigkeit 
der Verordnungen des Bundesrates. der Richtlinien des ETH
Rates und der Reglemente der Schulleitung überprüfen kön
nen. 
Die Kommission legt Ihnen einen Vorschlag vor. der in die Zu
kunft schaut. Sie hat diesen Vorschlag - ich wiederhole dies -
konstruktiv erarbeitet und ihn mit 20 zu O Stimmen verabschie
det. 
Ich bitte Sie namens der Kommission. auf die Vorlage einzutre
ten. 

Frau Uchtenhagen: Wie Sie den Ausführungen der Kommis
sionsreferenten entnehmen konnten - und was ein Blick auf 
die Fahne bestätigt -. präsentiert Ihnen die Kommission ein 
stark abgeandertes. Ja eigentlich e,n neues ETH-Gesetz. Dies 
war nur möglich dank einem sehr grossen Einsatz der Kom
m1ss1onsmitglieder und einer effizienten und doch liberalen 
Führung durch die Komm1ss1onspräs1denten langet und Gui
nand. Die parlamentarische Arbeit ,n den Kommissionen 1st 
zumindest für unsere Fraktion ott recht frustrierend. Mehrhei
ten und Minderheiten sind vorgegeben. und oft werden Min
derhe,tsantrage ohne unvoreingenommene Prüfung abge
blockt. Be, der Beratung der ETH-Vorlage kam es mdessen 
wahrscheinlich weil kaum direkte Wirtschaftsinteressen be
ruhrt werden zu einer äusserst intensiven und offenen Aus
einandersetzung über die durch das Gesetz aufgeworfenen 
Fragen. Die ganze Kommissionsarbeit und das war für mich 
wirklich ein Aufsteller war geprägt vom Willen nach sachli
chen. den Anliegen und Interessen der Hochschule und ihrer 
Angehörigen dienenden Lösungen zu suchen. So sind denn 
auch die Anliegen der sozialdemokratischen Fraktion offen 
geprüft und nicht selten akzeptiert worden. 
Dabei war die Ausgangslage für eine gute Kommissionsarbeit 
alles andere als günstig. Ich teile da die sehr höflich ausge
drückte Meinung unseres Präsidenten nicht. 
Zwar werden im allgemeinen Teil der Botschaft viele schöne 
Dinge über die staats-, wirtschafts- und kulturpolitische Be
deutung der ETH ,n der schweizerischen Forschungs- und Bil
dungspolitik gesagt und daraus Folgerungen für ein Höchst
mass an Autonomie und Flex1b1lität und für die Bedeutung ei
ner zeitgemässen Mitsprache auf allen Stufen abgeleitet. Im 
nachfolgenden Gesetzesentwurf sucht man aber vergebens 
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nach derartigen Inhalten. Das prasent1erte Gesetz 1st vielmehr 
1n höchstem Grade techn0Krat1sch. mit einer extremen H1erar
ch1s1erung und Machtballung an der Spitze Zwar hatte der 
Standerat die Kopflast1gke1t etwas korrigiert. indem er die 
ubermass1gen Kompetenzen der vorgesehenen Direktion für 
beide ETH etwas nach unten delegierte Aber die Anlage des 
Gesetzes war nach wie vor unbefriedigend und hatte bestimmt 
wiederum zu einem Referendum getuhrt Auch stana am An
fang der Komm1ss1onsverhandlungen die noch in einer ande
ren Vorlage vorgesenene Personalunion zwischen ETH-Pras1-
dent und Direktor der Gruppe 1m Raum -- eine Konzeption die 
zwar praktisch niemand guthe1ssen konnte. die aber 1m Stan
derat noch knapp durchgegangen war. 
Die von Rolf Seiler und mir eingereichten Rückwe,sungsan
träge - nicht abgesprochen. aber fast gleichen Inhalts - gin
gen davon aus. dass es kaum möglich sei. eine so komplexe 
Materie durch Komm1ssionsarbe1t umzugestalten Die Ruck
weisungsantrage fuhrten dann aoer dazu. dass das Gesetz zu
nächst in den Grundzügen - Struktur. M1tbest1mmung. Auto
nomie usw. - durchdiskutiert wurde. so dass von den Grund
satzentscheiden her eine Modifikation der vielen gesetzlichen 
Bestimmungen möglich wurde. Nachdem -- allerdings nach 
recht harten Auseinandersetzungen m,t Herrn Bundesrat Cott, 
- entschieden wurde. auf die unglückliche Personalunion zu 
verzichten. hat die vorberatende Komm1ss1on auch die Direk
tion - ubergeordnet über beide ETH - und ebenso die - auch 
unseres Erachtens nicht sehr sinnvolle - Hochschulversamm
lung der beiden Hochschulen gestrichen 
Die sozialdemokratischen Fraktionsmitglieder hatten selbst
verständlich noch einige Anliegen gehabt. Wir hatten sicher 
gerne die Mitsprache auf allen Stufen realisiert gesehen. Herr 
Vollmer wird Ihnen noch einen solchen Antrag präsentieren. 
Wir hätten auch flachere Strukturen bevorzugt: Wir hatten es 
sinnvoll gefunden. zum Beispiel die Autonomie der beiden 
ETH dadurch noch etwas zu verstärken. dass dort kleine 
Schulräte zustandig gewesen wären: der übergeordnete 
ETH-Rat wäre dann nur für die Koordination und die Strategie
fragen zuständig gewesen. Bei kleinen Schulräten wäre es 
möglich gewesen. viel konkreter die Mitwirkungsrechte einzu
bauen, etwa bei der Wahl der Professoren usw. Was die For
schung betrifft. sind wir ebenfalls nicht ganz befriedigt. Wir hof
fen. dass die Vorlage über die Forschung hier unsere Schmer
zen etwas lindert. Für uns wäre es eine grosse Chance gewe
sen. die Annexanstalten aus der ETH herauszulösen und sie ,n 
eine gesamtschwe,zerische Forschungspolitik zu integrieren. 
Aber man kann 1n der Schweiz Ja nie etwas rasch realisieren. 
Vielle,cht kommt diese integrierte gesamtheitliche For
schungspolitik eines Tages trotzdem noch zustande. vor al
lem unter dem Druck der internationalen Konkurrenz. 
Bei der Mitwirkung geht es ,m wesentlichen darum. dass Sie 
zumindest die Minderheitsanträge gutheissen. die das beste
hende. bereits real1s1erte Mitwirkungsrecht festschreiben. Wir 
haben in letzter Minute in einer Sitzung. d,e sich gar nicht mit 
dem ETH-Gesetz beschäftigte. ,n Artikel 31 eingeführt. dass 
auf der Stufe der Unterrichts- und Forschungseinheiten die 
Mitsprache der Studierenden wirklich garantiert wird. Das 1st 
wichtig. weil es heute schon diese Mitsprache grbt. Ich bitte 
Sie ,n der Folge. auch jenen Antrag, den ich zu Artikel 30bis 
Absatz 5 noch eingereicht habe. ebenfalls gutzuheissen. nach 
dem nicht nur die Hochschulversammlung bei Vernehmlas
sungen beigezogen wird. sondern auch die einzelnen Grup
pen. Wenn das nicht der Fail ist. können zum Beispiel die Stu
dierenden überstimmt werden. so dass sie praktisch kein Ver
nehmlassungsrecht und damit auch kein Rekursrecht haben. 
Verknüpft damit müssen Sie dann noch den Antrag Keller gut
heissen, der das Rekursrecht der Hochschulgruppen in Arti
kel 36 fixiert. Ich bitte Sie also. unseren Minderheitsanträgen 
zuzustimmen. insbesondere dem Antrag Ulrich, der möchte. 
dass mindestens zwei Vertreter der Hochschulversammlung 
im ETH-Rat vertreten sind. Mein ursprünglicher Antrag wollte 
von Jeder Hochschulgruppe beider Hochschulen einen Vertre
ter im ETH-Rat: das 1st natürlich em hoffnungslos fortschrittli
cher Antrag. Wir sind dann Schritt für Schritt zurückgewichen 
und halten nun an «mindestens zwei» fest. Denn wenn Sie 
nicht mindestens zwei Vertreter der Hochschulversammlung 
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festlegen. dann kann man fast ausrechnen. dass das e,n Pro
fessor 1st - und der Mittelbau und die Studierenden. die die 
Zukunft der ETH pragen sind wieder einmal ausgeklammert. 
Wie Sie den verschiedenen Zuschriften der Studierenden und 
ihrer Organisationen entnenmen konnten. mochten sie eben
falls. dass diese wenigen Aenderungen noch aufgenommen 
werden. s,e sind dann mehr oder weniger m,t dem ETH
Gesetz einverstanden Ich bitte Sie also. die Minderhe,tsan
trage von uns und von Frau Paccolat und selbstverstandl1ch 
auch weitere Antrage 1n ahnl1cher Richtung zu unterstützen. 
Dazu gehört auch der Antrag Leutenegger Oberholzer. W,r ha
ben dre Wiedereingliederung der Frauen ,ns Gesetz aufge
nommen. aber das Gesetz muss sicher noch 1m Hinblick auf 
die Gleichstellung von Mann und Frau durchgesehen werden 
-- auch rein sprachlich Alles. was Frauenförderung beschlägt. 
wird von der Sozialdemokratischen Parte, natürlich ebenfalls 
gefördert. 
Gestatten Sie m,r noch eine Frage. Herr Bundesrat Cotti Vor 
ailem die Studierenden an der ETH Zürich - sie ist aus irgend
welchen seltsamen Gründen autoritärer strukturiert als die 
neuere ETH Lausanne - haben Angst. dass beim Ausformulie
ren der Verordnungen plötzlich zum Beispiel die Forschungs
e1nhe1ten als Departemente der Verwaltung deklariert werden. 
womit die Mitwirkungsrechte der Studierenden umgangen 
werden könnten. Ich mochte also sehr gerne von Ihnen. Herr 
Cott1. eine Bestätigung. dass die Unterrichts- und Forschungs
einheiten. auch wenn sie als Departemente bezeichnet wür
den. trotzdem die von uns festgehaltenen Mitwirkungsrechte 
bekommen. Das 1st e,ne ganz konforme Interpretation des 
Rechts. Sie wurde Ja auch von Herrn Professor Fleiner, den Sie 
Ja sicher sehr gut kennen. festgehalten. 
Ich bitte Sie. das so geänderte. schon stark verbesserte Ge
setz gutzuheissen und alle Anträge. die es noch weiter ver
bessern würden, ebenfalls. und ich danke Ihnen für Ihre Mit
arbeit. 

Frau Zölch: Die SVP-Fraktion beantragt Ihnen, auf die Vorlage 
einzutreten. Wir wollen eine Rechtsgrundlage schaffen für eine 
zukunftsgerichtete, international wettbewerbsfähige Hoch
schulpolitik des Bundes im Bereich der ETH; für eine Hoch
schulpolitik. die den Schulen möglichst viel Autonomie und 
Flexibilität gibt. die aber auch die Hochschulangehörigen ver
mehrt bei der Meinungsbildung, Entscheidungsvorbereitung 
und bei Entscheiden selber mitwirken lässt. 
Der von unserer Kommission erarbeitete Gesetzesentwurf 
stärkt und steigert die Autonomie der beiden ETH und der For
schungsanstalten: er schafft moderne und effiziente Struktu
ren. passt die Mitwirkung der Hochschulangehörigen inner
halb des ETH-Bereichs den heutigen Verhältnissen an und in
tegriert die Schulen und die Forschungsanstalten vermehrt in 
eine globale Bildungspolitik unseres Landes. 
Die SVP-Fraktion unterstützt die Ausgestaltung der ETH und 
der Forschungsanstalten als autonome. öffentlich-rechtliche 
Anstalten des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit. Der 
Autonomie sollen nur dort Grenzen gesetzt werden. wo langfri
stige Planung und Koordination von Lehre und Forschung 
dies erfordern. 
Wir begrüssen auch die Verschiebung von Kompetenzen zu 
den einzelnen Schulen hin und ganz generell die Vereinfa
chung der Organigramme. Durch die Streichung der Direktion 
und der Versammlung des ETH-Bereichs erhalten w)r eine we
sentlich einfachere Aufgabenteilung m,t kürzeren Wegen der 
Entscheidfindung. Als strategisches Organ funktioniert primär 
der ETH-Rat. dem neu als Linienorgan für die Erledigung der 
laufenden Geschäfte ein Delegierter im Vollamt beigegeben 
1st. Das Generalsekretariat ist als Stabsorgan des ETH-Rates 
ausgestaltet. 
Bezüglich der Zusammensetzung des ETH-Rates werden wir 
uns in Artikel 22 der Fassung der Mehrheit anschliessen. Da
nach setzt sich der ETH-Rat aus dem Präsidenten. dem Vize
präsidenten und sieben Mitgliedern zusammen. Die beiden 
Schulpräsidenten. die Direktoren der von Geschäften betroffe
nen Forschungsanstalten sowie je ein Vertreter der Hoch
schulversammlung sollen ,n der Regel zu den Sitzungen ein
geladen werden. 
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Auch der Gliederung der ETH 1n Schulleitung, Hochschuiver
sammlung, zentrale Organe und Unterrichts- und For
schungse1nhe1ten stimmen wir zu. Dabei unterstutzen wir 1n 
Artikel 28 Absatz 1 die Fassung der Mehrheit. die festlegen 
will. dass die Schulleitung aus einem Pras1aenten sowie weite
ren ihm unterstellten Mitgliedern besteht Der ETH-Rat soll die 
einzelnen Geschaftsbereiche bestimmen. fur die die Mitglie
der der Schulleitung verantwortlich sind 
Bei der Regelung der Zusammensetzung und der Aufgaben 
der Hochschulversammlung werden wir 1n Artikel 30b1s der 
Fassung der Komm1ss1onsmehrhe1t zustimmen. Vvir werden 
unsere Haltung darüber in der Detailberatung noch erlautern 
Bei der Ausgestaltung der Mitwirkungsrechte unterstutzen vv1r 
1n Artikel 31 ebenfalls die Fassung der Komm1ss1onsmehrhe1t. 
dies aoer mit der w1cht1gen Erganzung · wie sie anlassl1ch der 
letzten Sitzung unserer Komm1ss1on noch vorgenommen 
wurde-. wonach Vertreter aller Gruppen der Hochschulange
höngen nicht nur bei der Meinungsbildung und Entsche1-
dungsvorbere1tung. sondern auch beim Entscheid uber Fra
gen der Lehre, Forschung und Planung mitwirken sollen. so
fern sie betroffen sind. Auch diese Haltung werden wir 1n der 
Detailberatung noch naher erläutern. 
Der vorliegende Gesetzentwurf ermöglicht den ETH und den 
Forschungsanstalten, innerhalb den finanz- und bildungspoli
tischen Vorgaben des Bundes. eine freie Entfaltung ihrer wis
senschaftlichen Lehr- und Forschungstatigkeit Er verpflichtet 
die Schulen und Anstalten nicht nur zur Berucks1chtigung der 
Bedürfnisse unseres Landes. sondern auch zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben auf international anerkanntem Niveau und zur 
Pflege der internationalen Zusammenarbeit. Leitlinien von 
Lehre und Forschung Jedoch sollen die Achtung vor der 
Wurde des Menschen sowie die Verantwortung gegenüber 
unseren Lebensgrundlagen und der Umwelt bilden. 
Dies sind ganz zentrale, richtungswe1sende Bestimmungen 
dieses Gesetzentwurfs; ich bitte Sie, darauf einzutreten. 

Kuhn: Auch in der LdU/EVP-Fraktion haben wir das neue 
ETH-Gesetz vorbesprochen. Dabei kam übereinstimmend 
zum Ausdruck, dass nach den Ergänzungen der vorberaten
den Kommission von einem guten und fortschrittlichen Gesetz 
gesprochen werden darf. Einzig bei den Fragen der Mitbestim
mung ist unsere Fraktion engagiert verschiedener Meinung. 
Das ist auch der Grund, warum wir unsere Fraktionseintretens
referate auf zwei Sprecher verteilen. Paul Günter wird an
schliessend meine Ausführungen ergänzen und eventuell 
auch ein bisschen korrigieren. 
Ich möchte vorausschicken. dass ich erst in der zweiten Hälfte 
der Komm1ssionverhandlungen zur Komm1ss1on gestossen 
bin. Trotzdem habe ich rasch den Eindruck gewonnen. dass in 
diesem Gremium äusserst seriose Arbeit geleistet worden 1st 
Das Gesetz. wie es nun vorliegt. verdient wirklich breite Unter
stützung. Wir dürfen auch feststellen. dass es sich gelohnt hat 
ganze e1ndreiv1ertel Jahre lang am Gesetzesentwurf zu feilen 
und gezielt Ergänzungen anzubringen. Die Aenderungen ge
genüber der Botschaft des Bundesrates und der Fassung des 
Ständerates werden von unserer Fraktion begrusst. Auch die 
sorgfältige und fortschrittliche Abfassung des Zweckartikels 
und der allgemeinen Ziele haben uns überzeugt Es darf als 
ein hoffnungsvolles Zeichen des Umdenkens gewertet wer
den. dass in einem Gesetz von der Achtung vor der Würde des 
Menschen. von der Verantwortung gegenüber den Lebens
grundlagen und von der Notwendigkeit die Auswirkungen der 
Technologie abzuschätzen. gesprochen wird. Auch die neue 
Organisationsstruktur der Technischen Hochschulen verdient 
Beachtung. Wir können uns vorstellen. dass mit dem ETH-Rat 
einem vollamtlichen Delegierten des Rates. einem Generalse
kretariat sowie der Schulleitung und der Hochschulversamm
lung eine optimale Organisation vorgesehen ist Wird diesem 
Gesetz zugestimmt. so dürfen wir annehmen. dass gute Vor
aussetzungen geschaffen worden sind. der Schweiz und ihrer 
Wirtschaft im harten internationalen Konkurrenzkampf eine si
chere Stellung zu erhalten. 
Nun zu den umstrittenen Minderheitsanträgen: In Artikel 10 
geht es um die Unterrichtssprachen. Wir haben uns gefragt 
ob an einer technischen Hochschule heute noch auf die engli-
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scne Spr3c11e ver:1chtet werden kann Es fehlt at)er nicnt am 
Verstandnis dafur. dass nicht noch eine ,duntte Landesspra
cne" 1m Gesetz aufgefuhrt v1erden so1I. 
D1e ubr1gen vier Minderhe1tsantraqe aus cJer Komm1ss1on und 
die vielen neuen Antrage aus dem Plenum t)etreffen zur Haupt
sache die M1tw1rkungsrechte der Studenten Hier gehen -- wie 
gesagt - die Meinungen 1n unserer Fr3kt1onsgeme1nschaft 
stark auseinander M11 meiner Haltung. die sich mit cJer Mer,r
he1t der Komm1ss1on deckt blieb ich so z1eml1ch alleine Ich per
sonl1ch bin der Ansicht. dass dieses Gesetz oere1ts eine ganz 
erheol1che M1tbete1ligung aer Stud1erenaen und des Mittel
baus vorsieht Dies tr:fft besonders dann zu. wenn wir heute 
,jem e1ns:1mm1g verabschiedeten Komrrnss1onsantrag zu Arti
kel 31 zustimmen werden. Ich unterstutze diese Erganzung, da 
es nicht verstandl1ch ware. wenn oas neue Gesetz hinter die 
bereits bestehenden Rechte der Studenten zuruckfallen 
wurde 
Hingegen lehne ich alle übrigen Antrage ab die eine noch wei
tergehendere Mitsprache und Vertretung anstreben. Ich bin 
der festen Ueberzeugung - und meine eigenen Erfahrungen 
wahrend der Stud1enze1t. 1m Geschaft und 1n Organisationen 
haben es bestätigt - . dass h1erarch1sch aufgebaute Strukturen 
mit klarer Zuweisung von Kompetenzen. aber auch von Ver
antwortung. die besten Voraussetzungen für aussergewcihnli
che Leistungen schaffen. Kollektive Führung. kollektive Ver
antwortung, zu grosse Gremien und Mitsprache in allen Belan
gen erschweren die Arbeit verlangsamen die Entscheide und 
bringen eine Tendenz zum Mittelmass. Aber m1ttelmäss1ge 
Hochschulen wollen wir nicht: solche gibt es bereits genug. 
Ich finde es richtig, dass 1e ein Vertreter der Hochschulver
sammlung an den Sitzungen des ETH-Rates teilnehmen soll. 
Aber Je zwei Vertreter, also total vier Leute 1m neunköpfigen 
ETH-Rat sind unverhältnismässig. Ebensowenig verstehe 
ich, warum in der Schulleitung die Mitglieder dem Präsidenten 
nicht unterstellt sein sollen. Der Schulpräsident trägt mit Recht 
die Gesamtverantwortung für die Führung der Hochschule. 
darum muss er auch führen dürfen. Wer trägt sonst die Verant
wortung? Das Kollektiv wohl kauml 
Ob sich die Hochschulversammlung einer technischen Uni
versität in die Professorenwahlen einschalten soll, ist für mich 
sehr fraglich. Ich glaube, dass wirkliche Spitzenfachleute be
rufen werden mussen und dass sie kaum durch ein grösseres 
Gremium herbeidiskutiert werden können. Zudem glaube ich. 
dass es richtig ist dass die Hochschulangehörigen nur in den 
Bereichen Mitwirkungsrechte erhalten. von denen sie auch 
betroffen sind. 
Aus all diesen Gründen ermuntere ich Sie. auf das Gesetz ein
zutreten und - was die Minderhe1tsantrage betrifft - voller Ver
trauen mit der Mehrheit zu stimmen. 

Günter: In der Demokratie muss man manchmal sehr lange 
warten. Ich habe 1968 als Student noch mitgeholfen. Unter
schriften zu sammeln für das Referendum gegen das ETH
Gesetz - das quasi als politische Jugendsünde. Ich habe die 
Kollegen an der ETH bewundert. die 1969 den Abstimmungs
kampf nicht nur geführt. sondern zu Jedermanns Ueberra
schung dann auch noch gewonnen haben. Zentral war damals 
bereits die Mitwirkung von Studenten und Mittelbau bei mög
lichst vielen Vorgängen. welche das Studium beeinflussen. 
Der Landesring hat schon damals diese Anliegen unterstützt. 
Es liegt in unserem Credo. dass man verantwortungsvolle Bür
gerinnen und Bürger auch verantwortlich handeln lassen soll. 
An unseren Hochschulen studiert die Elite der Nation. Alle dort 
Anwesenden sind. sofern sie Schweizer sind. stimm- und 
wahlberechtigt. Alle sind daran interessiert. guten Unterricht 
zu erhalten: alle sind daran interessiert. erfolgreich zu studie
ren und sich gut auf das kommende Berufs- und Erwerbsle
ben vorzubereiten. Alle sind am direktesten betroffen von den 
Entscheiden. die an diesen Institutionen getroffen werden: All 
das spricht dafür. sie an diesen Entscheiden zu beteiligen. Na
türlich werden gegenüber demokratischen Entscheiden im
mer die gleichen Bedenken angemeldet. namlich: ob das 
«tumbe» Volk dann auch wirklich die Vorlagen bzw. Wahlen 
nchtig begreife und ob man so «komp11z1erte Entscheide» 
nicht Spezialisten überlassen solle. 

michael.tellenbach
Textfeld



22 Jzinuar 1991 

Unser Staat 1st mit diesem System 01s Jetzt eigentlich c:ar:z gut 
gefahren. An der Hochschule sind gegenuoer Volksabstim
mungen die Verhaltnisse sogar noch viel 1deaier mdem dort 
Junge Menschen mit einer hervorragenden Bildung zum Mit· 
machen herangezogen werden sollen 
Es 1st 1m ubrigen w1cht1ger Teil ihrer Bildung. diese Prozesse 
und Entscheidungsmechanismen kennenzulernen und m:t ih
nen umgehen zu lernen lcn dart als Exkurs 1n die Unterneh· 
mensfuhrung doch darauf h1nwe1sen. dass das Unternehmen 
das dem Landesring immer noch nahesteht. e,ne starke M1tbe
teil1gung und Mitverantwortung von Konsumenten vv1e Ange· 
stellten kennt. una zwar viel weitergehend als das sor:st 1n der 
Wirtschaft ublich 1st V1elle1cht gerade wegen dieser Tatsache 
1st es auch w1rtschaftl1ch ein ausserordentl1ch erlolgre,ches 
Unternehmen. 
Der Pras1dent und die Professoren der ETH durten ihre Aeng
ste vergessen: Niemand will e1r1e schlechte ETH: auch die Stu
denten flicht und der Mittelbau schon gar flicht Die Vor
schlage der Minderheit für mehr Mitwirkung werden keines
falls zu einer schlechter funktiofllerenden ETH führen. Was in· 
vestiert werden muss. wenn Entscheide in etwas grosserem 
Kreise gefallt werden. 1st etwas mehr Zeit. Diese Zeit aber ist 
ausserordentlich gut investiert. wenn wir bedenken. dass die 
ETH künftige Kader ausbildet. Ich kenne viele Junge Leute. 
welche studieren. Ich we1ss daher, dass ihre überwaltigende 
Mehrheit das Beste für ihre Institutionen will. Vielleicht 1st aller
dings das. was sie als das Beste für diese lnst1tut1onen anse
hen. nicht ganz genau dasselbe wie das. was ihre zwanzig bis 
vierzig Jahre alteren Professoren für das Beste halten. Ange
sichts des rasenden Wandels unserer Gesellschaft kann es 
aber nur von Gutem sein. wenn die Meinung deqefllgen 1n die 
Entscheidungsprozesse mitetnfliesst. die dann spater die Fol
gen dieser Entscheide auszubaden haben. Ich möchte hier 
noch einmal darauf hinweisen: An der ETH werden Kader aus
gebildet; und Jeder der eine Kaderstelle einnimmt, weiss. 
dass er mindestens emen Drittel seiner Zeit für Dinge braucht, 
die gar nichts mit seinem Beruf im engeren Sinn zu tun haben, 
sondern mit Entscheidungsprozessen: Es geht darum zu wis
sen, wie man mit dieser Gesellschaft umgeht; zu wissen. wie 
man Stellen bekommt: zu wissen. wie man zu Finanzen 
kommt. Das lernt man nicht im Fachstudium. Schon daher 1st 
es absolut zwingend und notwendig, dass unsere zukünftigen 
Kader möglichst frühzeitig miteinbezogen werden und in 
diese wichtigen Dinge hineinwachsen. 
In diesem Sinne befürwortet unsere Fraktion emhellig Eintre
ten auf das Gesetz. Sie stimmt aber grossmehrheitlich den 
Minderhe1tsantragen zu. welche die Mitwirkungsrechte der 
Studenten und des Mittelbaus etwas ausbauen möchten. 
Noch eine Bemerkung: Wir haben gesehen. dass die Anliegen 
der Frauen im Gesetz vergessen wurden Wir sind der Mei
nung. dass die entsprechenden nun noch eingereichten An
trage zu unterstützen sind. Die LdU/EVP-Fraktion wird mit ei
nem Antrag zu Artikel 12 -Absatz 6 (neu) - versuchen. einen 
Weg aufzuzeigen. wie man die Zahl der Frauen 1m Kader der 
ETH vermehren und damit auch noch die Oualitat steigern 
könnte. 
Ich danke Ihnen und bitte um Zustimmung zum Gesetz. 

Büttiker: Seim ETH-Gesetz geht es darum. dass das Monopol 
der Hochschulausbildung und Hochschulforschung im Be
reich der Technik in der Schweiz wieder auf Jahre hinaus gere
gelt wird. Deshalb müssen wir ein gutes Gesetz machen. und 
ich glaube. Frau Uchtenhagen. auch wenn wir flicht allen Min
derheitsantragen zustimmen. dass das ein gutes Gesetz wird. 
Wir müssen uns das Ziel setzen, die beiden ETH wieder an die 
Weltspitze der techfllschen Hochschulen zu bringen. Dies hat 
nichts mit Rekordsucht zu tun. sondern damit. dass der Faktor 
«Wissen» die zentrale Grösse für unsere zukünftige Lebens
qualitat sein wird. Es ist bekannt: Die Schweiz verfügt weder 
über Rohstoffe. noch ist sie in der Lage, im Bereich der Mas
senproduktion mit anderen. grösseren und lohngünst1geren 
Ländern zu konkurrieren. Wollen wir dennoch unser Wohl
standsniveau bewahren. stnd wir auf die Erhaltung und auf 
den Ausbau stark wertschöpfender Produktionszweige und 
der Dienstleistungen angewiesen. Wesentliche. wahrschein-
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:,eh o;e w1cnt1gsten Voraussetzungen dafur sind die Oual,fika
r:Dnen der Arbe1tskrafte der Bevolkerung insgesamt. eine 
Grundlagenforschung auf Weltniveau sowie Methoden. Instru
mente una Anreize. um Ergeor11sse der Forschung moglichst 
rasch 111 die Praxis umzusetzen Der Ze1tge1st hegt hohe Erwar
'ungen an die ETH 1m Rollenspiel Wirtschaft;Staat:Hoch
schule. Die Halbwertszeit gult1gen. neuen Wissens schrumpft 
stand1g. und die Marktgang1gke1t industrieller Produkte wird 
·nmer kurzer Die Erstausbildung von Hochschulabsolventen 
genug! nicht mehr ein Leoen lang: der Schulsack muss immer 
·Nieder neu oestuckt v,eraen Rekurrente Bildung 1st gefragt. 
An diese neuen Herausforderungen muss srch eine moderne 
technische Hochschule rasch anpassen ohne dabei die auf 
1angfrist1ge Problemstellungen ausgerichtete Vordenkerrolle 
zu vernachlass1gen. Ausgehend von diesen Ueberlegungen 
begrusst die FDP-Fraktion die weitgehende Autonomiestel
lung der ETH als autonome ciffentl1ch-rechtliche Anstalten des 
Bundes mit Rechtsperscinl1chke1t. 
Die den ETH und den Forschungsanstalten durch das Gesetz 
ausdrucklich verliehene Autonomie grundet 1n erster Linie auf 
der Lehr- und Forschungsfreiheit sowie auf der Lernfreiheit, 
aber auch auf der Erkenntnis. dass dynamische Anpassungen 
nur durch moglichst selbstandiges Handeln und durch die 
Uebernahme von unternehmerischer Verantwortung möglich 
stnd. Eng verbunden mit der Forderung nach moglichst gros
ser Autonomie der ETH und der Forschungsanstalten 1st nach 
Meinung der FDP der Ruf nach möglichst einfachen Organisa
tionsstrukturen Die Organisation des gesamten Bundeshoch
schulbere1ches muss so strukturiert v,erden. dass möglichst 
viel Autonomie der Hochschulen und Forschungsanstalten re
sultiert und dass sich die Lehr- und Forschungsbetriebe effizi
ent und dynamisch entfalten können. Daher mussen die Kom
petenzen möglichst weit unten angesiedelt und die Abläufe 
möglichst einfach gestaltet werden. 
Deshalb unterstützt die FDP-Fraktion die neue Lösung der Na
tionalratskommission. die eine klare politische Linienorgani
sation schatten will. Danach wird der Bundeshochschulbe
reich künftig flicht mehr dem Gesamtbundesrat. sondern dem 
EDI unterstellt, und der ETH-Rat erhalt als strategisches Organ 
die unternehmerische Hauptverantwortung für den gesamten 
ETH-Bereich. Folgerichtig im Sinne der Vereinfachung der Or
ganisationsstrukturen und einer echten Verschiebung der Auf
gaben und Kompetenzen nach unten ist die ersatzlose Liqui
dierung des operativen Führungsorgans ETH-Bereich-Direk
torium; denn damit werden gleichzeitig die Schul- und For
schungsanstaltsleitungen aufgewertet und gestarkt. weil sie 
nun weitgehende operattve und direkte Führungsbefugnisse 
erhalten. 
Die FDP-Fraktion befürwortet in diesem Zusammenhang auch 
den Kommissionsvorschlag, der sowohl auf ETH-Ratsebene 
als auch auf der Ebene der Führungsorgane der Hochschulen 
und Forschungsanstalten ein prasidiales Führungssystem 
vorsieht. Dies hat den Vorteil. dass die Verantwortung rechtlich 
und politisch jeweils von einer Einzelperson und flicht durch 
ein Kollegialorgan wahrgenommen wird. Im Bereich der Mit
wirkungsrechte der Hochschulangehörigen mochte die FDP
Fraktion das. was sich unter dem Regime der Uebergangslö
sung seit 1970 bewährt hat. ergänzt mit einigen gezielten Ver
besserungen. zur Gesetzesnorm erheben. Das heisst: eine 
verstärkte Mitwirkung der Hochschulangehörigen bis und mit 
Entscheidungsfindung auf Stute Abteilung 1m Departement 
und auf Stufe Hochschulleitung ist zu begrüssen. 
Durch die extreme Verschiebung der Aufgaben und Kompe
tenzen nach unten. vor allem auf die Stufe Schulleitung, erge
ben sich zwangsläufig vermehrte Einflussmöglichkeiten der 
Hochschulangehörigen. Dies müsste man bei der gesamten 
Diskussion um die Mitwirkungsrechte auch berücksichtigen. 
Dass vor allem aus Kreisen der Studentenoroan1sationen eine 
verstärkte Einflussnahme der Hochschulba-s1s auf Professo
renwahlen gefordert wird. können wir durchaus verstehen. 
Aber aus den bisherigen Ertahrungen. aus Gn..inaen einer sau
beren Kompetenzenabtrennung und 1m Interesse eines rasch 
funktiofllerenaen Rekrutierungssystems fur wirklich gute 
Leute lehnt die Mehrheit der FDP-FraKtion 1n diesem Weichteil 
eine verstarkte Mitwirkung der Hochschulangehörigen ab. 
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Hingegen unterstutzt die Mehrheit der FDP-Fraktion 1n Artl· 
kei 22 Absatz 2 den Minderheitsantrag Uir:ch. weli w:r bereit 
sind. hier den eine Ooppelvertre· 
tung zuzugestehen damit die Studenten auch w1rki,ch e,ne 
Chance hilben. zu ,hrer zu koJT1men Auch 
stutzen wir 1n Artikel 30b1s Absatz 5 

h1 findet 
Landessprachen olus das Rätoromaniscne nicht 
mass und in Artikel 10 das Temtonalpnnz10 zu 
verankern. Hier wir die Minderheit Fierz. 
Unterstutzung durch die Fraktion linden 1m neuen ETH-Gesetz 
die Vorkehren. die sicherstellen sollen. dass der ETH-Bere1cn 
an den gesamtschwe1zenschen Bestrebungen zur Koorrnna· 
t1on und Planung im Hochschulwesen m1tw1rkt und an gle1· 
eher Stelle die internationale Oeffnung und Ausrichtung unse
rer Technischen Hochschulen nachhaltig gefördert werden 
Der ETH-Bereich erhält nach Auffassung der FDP-Fraktion m1! 
diesem neuen Gesetz eine moderne und gute Rechtsgrund
lage. mit der wir 1n den technisch-wissenschaftlichen D1sz1pl1-
nen einen qualitativ hochstehenden Nachwuchs 1n ausre1· 
chender Zahl ausbilden können und über die Hochschulfor
schung 1n den für unser Land wichtigen Grundwissenschaften 
den unerlässlichen Nährboden bereitzustellen vermögen. 
Der Stossrichtuna aes neuen ETH-Gesetzes - Autonomie. Ei· 
aenverantwortuna, einfache und moderne Oraanisat1ons
strukturen. dynamische Anpassungen an neue -Entw1cklun· 
gen. innerstaatliche Koordination und internationale Ausrich
tung - kann die FDP-Fraktion vorbehaltlos zustimmen. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb. auf die Vorlage einzutreten und 
dem Vorschlag der Mehrheit der Nationalratskomm1ss1on mit 
den erwähnten Ausnahmen zuzustimmen. 

Fierz: Die grüne Fraktion 1st für Eintreten. Wir möchten hier 
nicht alles wiederholen, was schon gesagt wurde. Wir möch· 
ten nur auf einige Punkte. die nicht erwähnt wurden. eingehen. 
Wir haben schon in der Kommission festgestellt: Der Bund 
gibt den kantonalen Hochschulen und den Höheren Techni
schen Lehranstalten immer mehr Geld und bemuht sich rm· 
mer mehr um Koordination auch in diesem Bereich. Er muss 
deshalb auch dort eine gewisse Mitsprache erhalten. Und 1n 
diesem Sinne hat das ETH-Gesetz eben auch einen Modell
charakter: es widerspiegelt. was wir in der Hochschulool1tik 
überhaupt wollen. Es wirkt über die ETH hinaus und verdient 
deshalb, dass wir eingehend darüber nachdenken. was wir in 
der Kommission auch getan haben. Es ist sozusagen ein Mo· 
dellgesetz. das zeigt. worauf es ankommt. 
Ferner kann man feststellen. dass die ETH eigentlich die e1nz1-
gen Hochschulen in der Schweiz sind. die mühelos den Ver
gleich mit den besten Institutionen auf der ganzen Welt aushal
ten. Wir können da Nobelpreise anführen und eine grosse Tra
dition von produktiven Instituten. Wir müssen also zu dieser 
Qualität sicher Sorge tragen, das heisst natürlich insbeson
dere. dass die Berufungsveriahren weiterhin von hoher Ouali· 
tät sein müssen. 
Die grüne Fraktion sieht in diesem Gesetz folgende Schwer· 
punkte: 
1 Die regelmäss1ge Ueberprüfung der Professoren war uns 
sehr wichtig. Gewiss. das passiert an den ETH bereits. Aber 
auch hier geht es um den Modellcharakter: es passiert eben 
nicht in den Kantonen. Ich erinnere z. B. an den Fall eines ge· 
richtsmedizinischen Professors. der sich an der Berner Univer
sität seit Jahren unmöglich benommen hatte und nicht abge· 
wählt werden konnte. Das hat Unsicherheiten 1n der Rechts· 
pflege bewirkt Wir sagen mit diesem Gesetz auch den Kanto
nen: Wenn 1hr weiterhin Geld wollt. dann müsst 1hr eure Do
zenten überprüfen. 
2. Wichtig erscheint uns die Möglichkeit der privatrechtlichen 
Anstellung für Professoren und Direktoren. Das wirkt der Ver-
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lceamtung und der Verkrustung entgegen und 1st 1m Sinne 
von uns zu unterstutzen. 

uns daruber auiha1ten auch ich selber als 
Wir haoen die 

weniger Gerontokratre Die 
aer Zukunft. ich erinnere 

Nie Mark einmal definiert hat "Die Schule 1st 
die organisierte Abwehr cer Alten gegenuber der 
Solche Mechan:smen mussen wir vermeiden. Denn es 1st uns 
schon e!\.vas unbehaglich. wenn wir auf die verganqenen 
Jahre der zuruckbl1cken: Wurden dort 1n 
den grossen Linien nicht gewisse zukunftsträchtige Enrwick· 
lungen vergessen oder verschlafen? Hat die ETH zum Beispiel 
neue Werkstoffe wie die Keramik ze1tgemäss aufgenommen? 
Wird die t1ergerechte Nutztierhaltung, die Nutzt1eretholog1e, so 
gefördert. wie sie es verdient? Wird die Landwirtschaft ohne 
Chemie mit Kreisläufen 1m Sinne der Permakultur so erforscht 
und gefördert. wie es heute nötig wäre? Wird an der Architek
turabteilung die Sonnenarchitektur der dritten Generation. die 
sogenannte Klimatektur, so erforscht und gelehrt. wie es notig 
wäre? Wir mussen uns auf eine Welt einstellen, 1n der es kein 
Oe! mehr geben wird. Gerade heute dari man das wieder sa· 
gen. Es ist möglich. ohne Oel warme Häuser zu haben. Aber 
man muss sie auch bauen und diese Bauweise unterrichten. 
Seit Jahren wollte das Pau1-Scherrer-lnstitut mehr Geld in die 
Entwicklung von Alternativenergien stecken. Es wurde daran 
gehindert Wir mussen unseren Freunden von der Linken sa
gen, dass es von Herrn Direktor Kiener (SP) behindert wurde. 
Und zur Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald. 
Schnee und Landschaft: Seit 1983 geht es dem Wald nie so 
schlecht wie heute. und nie waren die Communiques dieses 
Instituts so beruhigend wie heute: da stimmt etwas nicht. 
Wurde ein bequemer Direktor eingesetzt? Auf diese Fragen 
kann das Gesetz keine Antwort geben. Aber was nützt das be
ste Gesetz. wenn wir die Anliegen der Zukunft und der Jugend 
vergessen? 
In diesem Sinne möchte ich all den leitenden Gremien mitge· 
ben. dass sie diese Anliegen nicht vergessen sollten. auch 
wenn man in Einze1fragen der M1tbest1mmung geteilter An
sicht sein kann. 

Mme Paccolat: Le proJet de loi sur les Ecoles polytechniques 
federaies propose par la comm1ss1on est l'emanation dun tra
va1I de reflexion. de concertation politique et de v1sion mo
derne de la politiaue d'ense1gnement et de recherche scient1fi
que ouverte sur I avernr. Le groupe democrate-chret1en est 
sensible au travali qu1 a ete fourn1 par la comm1ss1on pour at· 
te1ndre ces ob1ectifs et a la collaborat1on efficace de l'adm1rns· 
trat1on qu1 a favorise I evolution positive du proJet: un proJet qu1 
vise un modele de structure efficace. un systeme de participa
tion applicable et une concept1on plus souple du reg1me finan
cier. Plut6t que de renvoyer le proJet a son auteur, la commis
s1on. avec la bonne volonte de chacun des membres et l'enga· 
gement quasi professionnel du president. a assume la respon
sabilite du travail et la recherche du consensus. Le resultat est 
appreciable. 
Apres ces remarques liminaires, nous en venons aux conside· 
rations generales. II est temps, a !'heure au se prepare l'es
pace europeen educatif. que notre pays se dote d'une loi mo
derne sur !es Ecoles polytechniques. Le provisoire qu1 dure 
depuis 1969 a perm1s il est vrai de proceder ä des experiences 
qu1 ont servi a l'elaboration de cette nouvelle 101. Toutefois. une 
nouvelle 101 s '1mpose rap1dement. une loi qu1 reponde ä la plu
part des attentes legitimes des partenaires impliques. 
qu01qu·11 sera1t b1en 1llusoire. meme en cette annee de l'utooie. 
de cro1re a la confection de la loi ideale. La souplesse des ins· 
truments et l'ouverture d'espnt des responsables de 1·ense1-
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gnement et de la rechercne sont des garants du m,eux. de 
1 aaaotat1on et du cnangement poss1bles Reuss1ra+on aans 
ce debat a eviter que I en1eu focal1se sur 1a oar11c1oation 
iusqu a lut1liser comme un 1nstrurnent menace du 
dum7 Nous le souhartons et rev1endrons plus tard sur le mo-
dele de part1cipat1on prooose oar comrrnss1on 
Dans le cadre des cons,derat,ons generales. nous souha11e-

presence de deux Eco!es 
ia fille. 1mpliquera1t deux dispos1trons tant la 
realite de I une et de I autre. dans cer1ains cas. sont differentes. 
Nous demandons donc que !es efforts de collaboration s in
tensrfient a commencer oar la mobilite des etudrants. des 
professeurs et des chercheurs. car significative est la statist1-
que de la mob1lite et que la permeabil1te s·opere egalement 
avec les unrversites et les Ecoies technrques superieures. 
Le Parlement a :·opportunrte. par rexamen quasi simultane 
des lo1s sur I aide aux universrtes et sur \es Ecoles polytechnr
ques. de mettre raccent sur 1a politique d·ense1gnement et de 
recherche de nos hautes ecoles dans un temps de change
ment influence par le processus europeen Le groupe demo
crate-chretien souscrit a la volome aue le Parlement dans le fu
tur pu1sse se prononcer chaaue quatre ans sur les rapports 
ex1ges tant dans res deux presentes lois que dans la 101 sur la 
recherche. Non seulement ce processus va favonser une vue 
d'ensemole. ma1s il ne peut que stimuler la collaborat1on sou
haitee entre les differents organes tant consultatifs qu·execu
tifs. 
Nous ajouterons egalement que rarticle 4bis des Buts gene
rauxest nettement plus digeste dans sa mouture actuelle. Si le 
Conseil des etats a ete bien rnspire. la forme toutefois meritait 
d'etre ciselee. Les principes d·ethique. d'espnt d'ir)1tiat1ve. de 
pensee 1nterdisciplina1re nous paraissent d'autant mieux fon
des en cette periode de mutation economique que nous tra
versons car globalement notre economie su,sse se tertiarise 
et de nouveaux profils de qualification professionnelle emer
gent II s·ensu1tque le rythme auquet ceschangements se pro
duisent exige des capacites individuelles de mobilite d'esprit 
de flexibilite des savoirs. de capacite de communication et de 
cooperation. pour ne citer que quelques comportements in
dispensables. 
Le potentiel de creativite sc1entifique et technologique dev1ent 
de plus en plus. dans la concurrence econom1que. un enieu 
centraL D'ou la necess1te du developpement de la recherche 
fondamentale et appliquee qu, exige des ressources croissan
tes de la part des institutions et des entreprises. II nous appa
rait que le developpement de la formation continue est la stra
tegie tout a fa1t adeauate pour conserver ce potentiel d' innova
tion et de creativite indispensables au maintien de la compet1ti
v1te. ne sera1t-ce que dans les perspectives qu ouvre la dyna
m,que europeenne c·est pourquoi 11 est tout a fait aoproprie 
d'etendre la m1ss1on des Ecoles polytechn1ques federales 
egalement a l'organ,sation de la post-formation et de la forma
tion continue. tache appelee a se developper. pour autant que 
les moyens suivent. 
Le groupe democrate-chretien entrera en matiere sur ce projet 
de loi et apprecie favorablement les modifications apportees 
par la comm1ssion. Pour s'en tenir a l'essent1el. nous dirons 
que l'attribution de la personnalite juridique aux deux Ecoles 
polytechn1ques et aux etablissements de recherche leur oc
troie une gestion efficace all1ee a une responsabilite engagee. 
Ce statut se 1ustifie au regard de l'ouverture des Ecoles poly
techniques vers l'economie. la cotlaboration avec des centres 
d'excellence. 
A t1tre d'exemple. !'Ecole polytechnrque federale de Lausanne 
envisage de creer une nouvelle sect1on de formation d·inge
nieurs en systemes de communications. Telecom Paris, la 
grande ecole francaise formant des Ingenieurs des telecom
municat1ons. est etro1tement assocree a ce proJet. Les PTT, 
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;,SCOM. ont egalement oart1c1pe a son elaborat1on. D autres 
oartena1res su1sses et etrangers. notamment la technopole de 
Sooh1a Antiool1s pres de N,ce. seront assoc1es. Cette collabo
rat1on EPFL Te1ecom Par:s.S0ph1a Ant1poi1s s ,nscnt ple1ne-
rnent I Europe en devenir. 
De plus. env,sageons qu un pays de la Communaute la 

le EPF 

nnnc,,i;rc, )Uf1d1que. Ce a QUOI ti faul 
1moose par !es l1mnes de planrfi-

cooramat:on sur le plan de et de 

La structure de est un element central de cette 
!01. La oec1s1on du de !a sc1ence et de !a recher-
che a onente la dec1s1on de suppress;on des echelons de la 
d1rect1on du doma1ne des Ecoles polytechnrques et de ras
semblee commune aux deux ecoles. Par rapport au proiet ini
tial. cette structure presente ravantage de la souplesse. de la 
condu1te et de l'efficac1te de la consultation. Mais il 1mporte 
que cette structure tavonse veritablement la realisat1on des oo
Jectifs de collaboration et de coordrnat1on expltc1te a l'article 
nouveau 2bis. 
Nous en venons au po1nt central. le systeme de part1cipat1on. 
La partic1pat1on a la place de travatl et la part1c1pation foncnon
nelle rev1ennent au gout du Jour dans les moceles de manage
ment et de culture d·entrepnse qui sont stimules par la concur
rence qui tend a se deplacer au niveau de la motivation et de la 
creativite. La part1cipation au nrveau unrversitaire s · inscrit dans 
cette vis1on de cu lture et de management d · entreprise Cepen
dant. soyons realistes et reconnaissons que du principe a la 
fonctionnalite. le degre d·enthousiasme peut diminuer. 
Le groupe democrate-chretien defend le principe de la partici
pation en tant que droit concret et effectif des membres des 
Ecoles polytechniques federales. la ou ces derniers sont di
rectement concernes. La participation devrait pouvoir s·exer
cer largement dans le cadre de l'assemblee d·ecole. 
Nous pensons que la volonte de participation n'existe que 
pour autant que les personnes impliquees se sentent concer
nees et engagees dans le processus. A l'article 31, le groupe 
democrate-chretien est favorable a la version de la majorite de 
la comm1ssion qui a clanfie le texte pour expliciter la co-deci
sion des etudiants dans les unites d·enseignement et de re
cherche. 
Finalement la conception plus souple du reg1me financier au
torise les Ecoles polytechnrques federales a se gerer selon 
des regles de gestion d·entreprise. Dans le contexte d'evolu
tion technologique rapide et de collaboration qu1 se veut inten
s1f1ee avec 1·economie. le groupe democrate-chretien ap
prouve ces d1spos1tions financieres adaptees aux beso1ns de 
notre temps. 
En conclus,on. ce proJet de 101 permet d·etre confiant a l'egard 
de radaptat1on de l'ense1gnement et de la recherche de nos 
Ecoles polytechniques federales et de nos instituts de recher
che, face a la rapide evolution technologique internationale et 
face aux changements de notre soc1ete. Le groupe demo
crate-chretien vote l'entree en matiere et souscnt aux proposi
tions de la comm1ssion. 

Präsident: Die liberale Fraktion verzichtet auf das Wort. Sie ist 
mit dem Eintreten einverstanden. 

M. Cotti, president de la Confederation: La loi sur les Ecoles 
polytechniques federales date de 1854. En 1855. fut creee a 
Zurich la premiere Ecole polytechnique federale de Suisse par 
Stefano Franscini, le premier Tessinois membre du Conseil fe
deral. le seul QUI ait ete avant moi au Departement federal de 
1·1nterieur. II s agissait d'une toute petite ecole qu, a joue un 
role essentiel dans le developpement socio-economique de 
notre pays. et l'on pourrait facilement etablir des paralleles 
etonnants entre l'evolution economique du pays. surtout dans 
le secteur de l'innovation sc1entifique. et l'activite et le develop-
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pement de I Eco1e poivtechn1que ae Zc:nch 
rneres annees, de ceile de Lausanne Nous avons 
avec une tres pet1te ecole en 1855: ;1ous 3'1ons au,ourd hü1 
deux ecoles. plus de 1 O 000 personnes y tr2vaillent 
get deoasse le m11iiard: ces tout 
consc1ent. sont 

fa1ts et feront dans 1e futur. 
que les cmions sc1ent1fiques uiteneures pas de 
la 101 qu1 les quest1ons de I orgarnsat1on. des structures. 
de personnel et des finances. En aucun cas cette 101 ne 
fixer les contenus. les et les ocnons ae la polit1que des 
ecoles pour ces procnaines annees. 
C'est pourquo1 Je tiens a soul1gner que les opt,ons 
dans le secteur de Ja politique sc1ent1flque (Mme Uchtenhagen 
a dit1ci qu II taut larealiserau furet a mesure. Jen a1 convenu olu
sieurs fo1s dans le cadre de la comm1ssicn) seront cla1rement 
tormulees. fondees sur des pnontes evidentes et real1sables 
partout le monde, L cn pourra b1en sur etre d acccrd ou non 
avec cette politique. ma1s eile do1t de toute marnere faire son 
cnemin. Ja1 meme lespoir. Madame Uchtenhagen. que cette 
recherche d'une oolitique plus solide pourra etre condu1te en 
part1e au moins deJadans le cadre du message concernant I en
couragement de la recherche sc1ent1fique durant la penode 
1992-1995. Non seulement le Conseil federal montre cla1re
ment par des demandes financieres tres elevees que la recher
che fait partie de ses priorites, mais 11 indique auss1 quelles se
ront ces priorites. Nous avons essaye pour cela de nous don
ner. dans le cadre du departement des structures plus fort es et 
plus solides dans ce secteur. Avec ou sans l'union oersonnelle 
a laquelle vous avez fait allusion et a laquelle nous avons re
nonce, ces structures devront nous a1der a m1eux condu,re 
cette politique. a la soumettre au Parlement et a voir s1 ce oernier 
l'approuve ou s'il propose eventueflement des mod1fications 
que nous serons touiours disposes a examiner. Donc une loi 
qu1 ne prevoit rien de materiel. mais qui cree !es structures for
melles, les bases de l'organisation, devrait permettre de m1eux 
degager qu · auparavant les options essentielles des ecoles. Je 
le repete, cette loi-cadre. cette loi forme1le. peut certa1nement 
etre amelioree. J'atteste ici, Monsieur le President de la com
mission. Monsieur le Rapporteur de langue allemande. 1 excel
lent travail effectue par la comm1ssion dans les oifferents sec
teurs. meme dans ceux ou eile a voulu modifier les propos1t1ons 
du Conseil federal. Nous allons en grande part1e, vous le verrez. 
accepter les modifications apportees par la commission et 
avant d'entrer dans le detail de ces modifications. Je voudra1s 
preciser quelles sont les conditions-cadres auxqueiles le 
Conseil federal t1ent. II y en a deux. 
Elles se referent a la flexibilite ment1onnee par Mesdames Pac
coiat. Zölch et Uchtenhagen, qu1 est necessa1re, vo1re obl1ga
toire au niveau .ie l'ecole. Ces limites sont posees par 1·exi
gence de la conduite de l'ecole. c est-a-dire de par la neces
site d'appliquer la plus grande souplesse possible tout en gar
dant les responsabilites essentielles de conduite. le transfert 
vers le bas de certaines responsabilites de direction de l'ecole 
a ete propose par la comm1ssion de maniere a introdu1re da
vantage de flexibilite tout en evitant de remettre en cause la 
conduite, C' est la ra1son pour laquelle le Conseil federal peut 
donner son aval sur ce premier element de renforcement 
Le deuxieme aspect a trait a la participation. Je prevo1s que la 
discussion au sein de ce conseil se deroulera essentiellement 
autour de ce probleme. Le Conseil federal a touJours attirme. 
et Je l'ai confirme plusieurs fois, notamment en recevant des 
representants des etudiants des EPF. que nous sommes ab
solument favorables a la part1cipat1on la plus large poss1ble 
dans le cadre des EPF. Je tiens a repeter cette affirmat1on une 
nouvelle fois devant vous, avec la plus profonde conv1ct1on. 
Mais, la participation doit auss1 avoir des lim1tes. Ou sont-
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GIJ cx1gences a ur,e conduite c,a1re et perior-
ao•·,ent prevalO!r On exam1nera aans ie debat de deta1i 

ies formu1at1ons prooosees en mat1ere de part1c1oat1on. Le 
eu une vue trcs 1arge ae aerniere cn 
cons:1tut1on a une assemoiee du Conse!I 

laauelle tous proo!emes et tou-

contre 
par SOUCI de 

preferables 
ra1son ae opposer 

Jen v1ens rna1ntenant a auelques elements soec1fiaues des 
oropos1t1ons de la comm1ss1on, J'ai mennonne la flexio1-
l1te et l'auronom1e qu1 sont transferees vers le bas. dans !es 
structures, est-a-dire en d1rect1on des ecoles. Cette opera
t,on est tcut de meme prat1quee avec so1n, de maniere a main
tenir !es competences du Conseil des EPF au niveau de la co
ord1nat1on des ecoles, Ces elements peuvent etre acceptes 
par 1e Conseil lederaL O'aiileurs. ce transfert vers les echelons 
h1erarch1oues mleneurs represente egalement un facteur sup
piementaire contnbuant au renforcement de la part1c1patton. 
La ccmm1ss1on a eu une longue discuss1on relative aux struc
tures de conduite plus spec1/1ques et a la fameuse direction du 
doma1ne des EPF que lexecut1f ava1t suggere de mettre sur 
p1ed. La commiss1on a modifie les propos1t1ons du Conseil fe
deral en creant. au lieu d'une direction. ce qu'elle appelle un 
delegue du Conseil des EPF. Nous n·avons aucune raison de 
nous opposer a cette suggest1on. II me parait d'ailleurs de plus 
en plus que. independamment de la personne. le delegue as
sumera un role tres important au rnveau des ecoles. Au fond. 
cela revient a confirmer l'exigence d'une structure centrale et 
solide. Nous sommes donc tout a fait d'accord avec la propo
sition presentee, 
Comme an ra vu. la commission a aussi transfere vers le bas 
certaines competences du Conseil des EPF. Cela est accepte 
par le Conseil federal, meme s'il estime que la tres haute fonc
tion strateg1que de ce dernier est un peu touchee par cette pro
position, Cependant-je reviens sur ce que Je disa1s precedem
ment-la m1se en place au Departement federal de 1 · interieur du 
Groupement de la science et de la recherche avec des fonctions 
eminemment strategiques contrebalance partiellement les ex1-
gences strategiques affaiblies par les prooos1t1ons de la com
rrnssion, Nous esperons ainsi que la restructurat1on du reseau 
des diverses inst1tutions reste acceotable. rationelle et n'en
trave pas. Monsieur Kuhn. cette necessite de conduite lerme 
qui reste une exigence essentielle oour le Conseil federaL 
Je t1ens a remercier auss1 la comm1ssion d'avoir soutenu. dans 
lopt1que de l'autonomie des ecoles. les propos1tions du 
Conseil federal qui ava1ent ete reietees par le Conseil des 
Etats. concernant lart1cle 34 relalif a la gestion financ,ere, II ne 
fait aucun doute qu'une Ecole polytechnique represente une 
ent1te administrative tres differente de l'adm1nistrat1on federale 
courante, et il taut donc envisager pour ces ecoles certains ele
ments de flexibilite - Je dirais meme certaines exceptions. 
comme en prevoit l'article 34. De meme, le fait que les Ecoles 
polytechniques soient desormais subordonnees directement 
au Departement de !'Interieur et non plus au Conseil federal 
dans son ensemble - il est toujours utile de consolider les 
competences aupres d'un departement ,_ nous rassure. Je le 
repete: l'autonom1e en matiere de finances et de personnel ne 
sera mise en Jeu qu'en cas de besoin absolu pour la bonne 
conduite de l'ecole. 
Enfin. ce souci d'autonomie s'expnme aussi par le fait que la 
nom1nation des professeurs incombe desormais exclus1ve
ment au Conseil des EPF, sans passer par le Conseil federaL 
J'ai pu constater moi-meme pendant quatre ans que le 
Conseil federal n assumait qu·une tache tout a fait formelle. !es 
professeurs doivent etre cho1s1s par les 1nstances cornpeten
tes. Le Conseil des EPF est certa1nement l'instance ici compe
tente, 
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En conclus1on 1e rnra1 que propos1t1ons du Co;1se!I federal. 
mod1f1ees au trava!I de la comm1ss1on. reoresentent de
sorma1s un oas en avant 1moortant oour assurer a raven1r a 

et pour ieur permettre ae 
develoopement soc10-eco-

cont1nuer dans le futur 

sprachliche 
leistet 1st und die sprachliche 

wird. 

Proposition Leutenegger Oberholzer 
Formulation non sex1ste de ia 101 

et do1t 

das ETH-Gesetz 

La Commission de redact1on est 1nv1tee a amender le tex1e du 
proJet 87.078 sur le EPF de maniere a el1miner toute trace de 
sexisme dans la formulation de la loi. 

Frau Leutenegger Oberholzer: Ich beantrage Ihnen. das 
ETH-Gesetz sprachlich durch die Redaktionskomm1ss1on da
hingehend bereinigen zu lassen. dass Jede sprachliche Diskri
minierung beseitigt wird und die sprachliche Gleichbehand
lung von Frau und Mann gewahrle1stet ist. «C'est touiours la 
meme h1sto1re». vernahm ich. als ich den Antrag einreichte. Ja. 
leider, muss ich sagen' Dieser Antrag müsste eigentlich zehn 
Jahre nach Annahme des Gleichberechtigungsartikels in der 
Verfassung überflüssig sein. aber er 1st es. wie ein Blick in den 
Gesetzesentwurf zeigt. leider immer noch nicht. 
Wir tun uns offenbar sehr schwer mit der sprachlichen Gleich
behandlung der Geschlechter. denn der Gesetzesentwurf 
strotzt vor Diskriminierungen. Er widerspricht damit auch ganz 
klar den Empfehlungen des Bundesrates. die er 1986 im 
Rechtsetzungsprogramm «Gleiche Rechte für Mann und 
Frau» sich selbst und den Kantonen gegeben hat. Darin ver
sprach der Bundesrat. immer dann. wenn materielle Erlasse 
geändert oder neue erlassen werden. eine sprachliche Berei
nigung vorzunehmen. und zwar in dem Sinne. dass die 
Frauen sprachlich nicht mehr diskriminiert werden. Das glei
che Vorgehen empfahl er den Kantonen. Wenn trau sich aber 
die Erlasse. die seither in Kraft getreten sind. vor Augen führt. 
so muss trau feststellen. dass sich der Bundesrat nicht einmal 
an seine eigenen Richtlinien halt und dass er die notwendige 
sprachliche Sensibilität noch immer nicht entwickelt hat. Das 
ETH-Gesetz legt dafür beredtes Zeugnis ab. Darin suchen Sie 
die Frauen vergebens; die Frauen wurden einfach vergessen. 
Da gibt es Dozenten. aber keine Dozentinnen. da gibt es Pro
fessoren. aber keine Professorinnen. es gibt Assistenten. aber 
keine Assistentinnen. es gibt Horer. aber keine Hörerinnen. es 
gibt Mitarbeiter. aber keine Mitarbeiterinnen. Präsidenten. 
aber keine Prasidentinnen. Weitere Aufzählungen möchte ich 
Ihnen ersparen. Ich möchte nur einmal mehr festhalten. dass 
die Negation von uns Frauen diskriminatorischen Charakter 
hat. denn in der Sprache w1dersp1egeln sich die herrschenden 
Verhältnisse. werden Jahrhundertelange männliche Privile
gien und Rollenverteilungen abgebildet und zementiert. Mitei
ner Aenderung der Sprache sollen notwendige Veranderun
gen auch ins Bewusstsein vordringen. denn die Sprache ist 
Form und Inhalt. Um die inhaltlich notwendigen Aenderungen 
kämpfen wir Frauen seit Jahren. Wir wollen auch nicht länger 
«mitgemeint» sein. sondern wir wollen ausdrücklich ange
sprochen werden. 
Der Bundesrat hat theoretisch die Bedeutung der sprachli
chen Gleichbehandlung der Geschlechter durchaus aner
kannt. Im Rechtsetzungsprogramm empfahl er den Kantonen. 
in der Gesetzgebung darauf zu achten. Es grbt nun Kantone. 
die sich das zu Herzen genommen haben. So hat zum Beispiel 
der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beschlos
sen, Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung der Ge-
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schlechter zu erl3ssen Und auch 1n der franzos1schen 
Schweiz. der rns1ang jede Sens1bliit3t 1n dieser Richtung abge
sorocnen worden ,st. zeigen sich bemerkenswerte Entw1ck-

1v1eines Wissens wurden 1m Kanton Genf R1cntl1nien 
der Geschlechter aus-

e,ner technokratischen Männerhoch
he:sst es in einem Aroe1tspap1er von Assistentinnen der 
nicht Maturandinnen mussen davor zuruck-

schrecken. ein an der ETH aufzunehmen. Und m,t 
der Sprache. die in diesem Gesetz angewendet wird. zemen
tieren wir dieses Bild noch. denn sie verunmöglicht den 1un
gen Frauen Jede Identifikationsmöglichkeit. 
Ich bitte Sie deshalb: Machen Sie Ernst. auch mit dem Auftrag 
zur sprachlichen Gleichbehandlung. und stimmen Sie dem 
Antrag zu. Beim ETH-Gesetz 1st die sprachliche Bereinigung 
sehr einfach. denn es handelt sich um einen neuen Erlass. so
rrnt haben wir auch ke1nerle1 Anpassungsprobleme. Ich wollte 
die Bereinigung auch nicht selbst m,t Dutzenden von Einzel
anträgen vornehmen. sondern ich glaube. dass die Redak
tionskomm1ss1on das geeignete Organ dafür ist. 

Frau Haering Binder: Diesen Antrag habe ich selber in der 
Kommission eingebracht. er ist noch pendent. Die Kommis
sion hat entschieden. ihn nach dem Differenzbereinigungsver
fahren zu behandeln. 
In diesem Sinne bitte ich Sie. den Antrag von Frau Leuteneg
ger Oberholzer zu unterstützen; er stärkt uns in der Kommis
sion den Rücken. 

M. Guinand, rapporteur: Comme Mme Haering Binder vient 
de le dire. la proposition a ete presentee ä la commission dans 
le meme sens que celle de Mme Leutenegger Oberholzer. 
Nous n·en avons pas discute. Je crois savoir que. dans le ca
dre d'une autre loi. on a renvoye la question a la Commission 
de redaction. Par consequent. ce probleme releve egalement 
de ladite commission. Mais ä la lecture de la version de 
Mme Leutenegger Oberholzer. Je n ai pas l'impression que le 
texte de loi que nous avons adopte contient des discrimina
tions ou des traces de sex1sme. Je suis donc d'avis que ce 
n est pas dans cet esprit que nous avons redige cette loi, et je 
suis convaincu que la Comm1ssion de redaction agira dans le 
meme sens. s, necessa,re. 

David, Berichterstatter: Dieser Antrag richtet sich an die Re
daktionskomm1ssion. Für mich ist es selbstverständlich. dass 
die Redaktionskomm1ssion Gesetze redaktionell so bereinigt. 
dass weder Frauen noch Männer diskriminiert werden, dass 
also die Redaktionskommiss1on diese Aufgabe wahrnimmt. 
Ich bin auch nicht der Meinung, dass es absolut notwendig 
wäre. dass wir unserer eigenen Kommission nochmals einen 
solchen Auftrag erteilen müssten. 
Wehren muss ich mich aber gegen die Aussage im Antrag, 
man wolle die Frauen diskriminieren: das trifft einfach nicht zu. 
Die Sprache gibt Probleme. und diese Probleme müssen wir 
lösen: aber wir wollen nicht die Frauen diskriminieren. 
Ich bitte die Redaktionskommission. die in allen Gesetzen 
ständig mit dieser Frage konfrontiert ist. uns einmal eine 
grundsätzliche Regelung zu unterbreiten und zu sagen, wie 
wir alle möglichen diskriminatorischen Elemente aus der deut
schen Sprache beseitigen können. Ich glaube aber nicht. 
dass der vorliegende Gesetzesentwurf in irgendeiner Weise 
Frauen disknm1nieren möchte. Im Gegenteil. ich bin der Mei
nung, dieses Gesetz strebt die Gleichbehandlung der Ge
schlechter auf allen Stufen an. 

michael.tellenbach
Textfeld



Ecoles polytechniques federales. Loi 48 N 22 janv1er 1991 
---- ------~---------~-----~,,-·----·-- ·------- ------- ----------~---~~-------- -·- ----- --------~-

Wenn Sie den Antrag guthe1ssen. verstarkt dies nochmals den 
Auftrag an die Redaktionskomm1ssion. hier alles zu unterneh
men. aber für mich 1st das eigentlich eine Selbstverstandlich
ke1t. 

Zwingli: Als Mitglied der Redakt1onskomm1ss1on fuhle ich 
mich herausgefordert. zu diesem Antrag einige Worte zu sa
gen. Erstens glaube ich festhalten zu dürfen. dass weder mit 
der einen noch mit der anaeren Formulierung eine D1skrim1na
t1on der Frau beabs1cht1gt 1st. Zweitens bedeutet dieser Antrag 
an die Redakt1onskomm1ssion. dass die Redaktionskomm1s
s1on uber den Grenzbereich der formalen Korrektur hinausge
hen muss und 1n den Grenzbereich der materiellen Diskussion 
und Veranderung kommt. Wir riskieren damit. dass die Redak
t1onskomm1ss1on die Vorlage an das Plenum zuruckgeoen 
muss. weil dieser Grenzbereich überschritten wird. Sie riskie
ren ausserdem. dass diese Vorlage eine wesentliche Verzoge
rung erfährt. weil die seit einiger Zeit versprochenen Grundla
gen für die geschlechtsneutrale Formulierung von Gesetzes
texten noch immer nicht verfügbar sind. 
Ich möchte Sie bitten. diese Tatsachen bei der Abstimmung zu 
berücksichtigen und deshalb den Antrag von Frau Leuteneg
ger Oberholzer abzulehnen. 

Frau Leutenegger Oberholzer: Ich nehme es den Kommis
sionssprechern sehr wohl ab. dass sie das nicht diskrim1nato
risch meinen. Aber es ist halt trotzdem so. Wenn Frauen nicht 
erwahnt werden, sondern unter mannlichen Begriffen immer 
blass «m1tgemeint» sind, dann hat dies eine diskriminierende 
Wirkung. Ich habe schon gesagt: Sprache 1st Form und Inhalt. 
Die Sprache widerspiegelt die Rollenverteilung in dieser Ge
sellschaft, und deswegen verlangen immer mehr Frauen -
und verlangen vor allem auch zahlreiche Sprachwissenschat
terinnen -, dass die Frauen ausdrücklich erwähnt und nicht 
blass «m1tgemeint» werden. 
Ich möchte nochmals darauf hinweisen. dass der Bundesrat 
selbst 1m Rechtsetzungsprogramm die Empfehlung abgege
ben hat. die Kantone sollten dies beachten. Er hat sich auch 
selbst einen entsprechenden Auftrag erteilt, doch leider hält er 
sich nicht daran. Ich wäre Herrn Cotti schon sehr dankbar ge
wesen. wenn er zu diesem Problem auch mal Stellunggenom
men hätte. 
Es ist wichtig, dass die Redaktionskommission den klaren Auf
trag dazu erhält. Wir haben gesehen, zu was für verunglückten 
Lösungen es führen kann, wenn die sprachliche Bereinigung 
nicht konsequent durchgeführt wird. Dazu möchte ich an die 
Revision des Bürgerinnenrechtsgesetzes erinnern und an die 
halbherzige Lösung im Konsumentinnen-Informationsgesetz. 
Also bekennen Sie sich jetzt auch zu der sprachlichen Gleich
behandlung, und geben Sie der Redakt1onskomm1ss1on bitte 
diesen Auftrag. 

Bundespräsident Cotti: Ich muss zum Begehren von Frau 
Leutenegger Oberholzer nicht Stellung nehmen. Ich kann 
dem Parlament nur mitteilen, dass der Bundesrat der Bundes
kanzlei den Auftrag gegeben hat. diese Problematik - die sich 
ja nicht nur bei diesem Gesetz präsentiert - näher zu prüfen 
und einer Lösung zuzuführen. die Problematik nämlich der for
mellen Gleichberechtigung im Rahmen der Gesetzgebungs
tätigkeit. Ich kann Ihnen leider in diesem Moment nicht sagen. 
wie weit die Bundeskanzlei mit diesen Arbeiten gekommen ist. 
Ich möchte keinen Kommentar abgeben zu diesem Antrag, 
möchte vielleicht aber eines sagen: Ich persönlich habe das 
Gefühl - bei aller Bedeutung, die man den Worten geben 
kann. Frau Leutenegger Oberholzer -. dass es viel mehr als 
eine kleine Revision des Textes zu einem deutlich grösseren 
Anteil an Professorinnen an den ETH beitragen könnte. wenn 
man ihnen z. B. - es sind eben deren wenige - das Präsidium 
eines Wissenschaftsrates oder das Präsidium eines "Forums 
Holz» geben könnte. wie wir das materiell gemacht haben. Ich 
unterscheide damit doch zwischen dem Materiellen und dem 
Formellen. 

Abstimmung - Vote 
Fur den Antrag Leutenegger Oberholzer 
Dagegen 

Detailberatung - 01scuss1on par amcles 

Titel 
Antrag der Komm1ss10n 
Zustimmung zum Beschluss des Standerates 

Antrag Seder Rolf 

50 Stimmen 
61 Stimmen 

Bundesgesetz uber die Eidc0noss1schen Technischen Uni
vers1taten (ETU-Gesetz) 

Titre 
Propos1t1on de la comm1ss,on 
Adherer a la dec1s1on du Conseil des Etats 

Proposition Seiler Rolf 
Lo1 sur les Universites techniques federales (loi sur les UTF) 

Seiler Rolf: Ich stelle eine Frage zur Diskussion. die in Jungster 
Zeit aus den Kreisen der ETH Zürich - nicht aus Studentenkrei
sen - an mich herangetragen worden ist, naml1ch die Frage. 
ob der Name der Schulen «Eidgenössische Technische Hoch
schulen" noch ze1tgemäss sei. 
Es wird vorgeschlagen - und ich tue das ebenso-. dass wir in 
einem Gesetz. das Ja 1n die Zukunft weisen soll. auch den Na
men entsprechend anpassen und diese Eidgenossischen 
Technischen Hochschulen in Zukunft Eidgenössische Techni
sche Universitäten nennen. 
Herr Bundespräsident Cotti hat bereits auf die Entstehungsge
schichte dieser Schulen hingewiesen. Ich möchte noch ein 
weiteres Datum beifügen: Der Name «Eidgenössische Techni
sche Hochschule" existiert seit 1911. Damals hatte man die 
«Eidgenössische Polytechnische Schule» eben zur «Eidge
nössischen Technischen Hochschule» umbenannt. Man ent
sprach - wie man mir gesagt hat - damals auch dem. was bei 
anderen technischen Hochschulen im deutschsprachigen 
Raum - in bezug auf den Namen - passierte. 
Zwei Gründe sprechen vor allem für diese Umbenennung: 
Die ETH sind eigentlich schon lange im besten Sinne Universi
täten. vor allem wenn der Begriff Universität Anspruch auf 
ganzheitliches universitäres Denken erheben soll. Die ETH be
mühen sich seit jeher um dieses ganzheitliche Denken. Vor al
lem aber kommt das zum Ausdruck in den neuen Studiengän
gen. Ich erwähne nur einen. weil er mir speziell nahe liegt: die 
Umwelt-Naturwissenschaften. Dieser Studiengang strebt Ja 
eine Synthese zwischen Naturwissenschaften, Techrnk und 
Sozialwissenschaften an. Im übrigen werden bereits gemäss 
Artikel 2 der Uebergangsregelung nebst den technischen Wis
senschaften auch Disziplinen der Geistes- und Sozialwissen
schaften einbezogen. allenfalls in Zusammenarbeit mit kanto
nalen Hochschulen. Heute darf man feststellen, dass diese 
Zusammenarbeit mit den kantonalen Universitäten bestens 
funktioniert; und die Gefahr, dass gewisse Eifersüchteleien 
zwischen diesen Hochschulen entstehen würden. besteht 
nicht 
Ein zweiter Grund ist die europäische Entwicklung. Seit zwei 
Jahren enthalten die Botschaften jeweils noch einen Abschnitt 
über die Europafähigkeit. Diese Botschaft datiert aber von 
1987. und damals hat man diesem Problem noch nicht die ent
sprechende Aufmerksamkeit geschenkt. Diese europäische 
Entwicklung möchte ich nur mit Stichworten skizzieren: die 
Freizügigkeit - auch Stichwort «Hochschulkonvention» -. das 
Austauschprogramm Erasmus. die gegenseitige Anerken
nung von Studienleistungen und Diplomen. Man hat mir ge
sagt, dass ein ETH-Diplom im Ausland nicht ohne weiteres als 
akademischer ntel anerkannt wird. dass dort nur der Doktorti
tel als solcher anerkannt wird. Kurzum. es geht um die Europa
fähigkeit unserer Technischen Hochschulen. 
Ich habe bereits darauf hingewiesen. dass die Namensände
rung von 1911 nicht zuletzt auf die Namensänderung dieser 
Hochschulen im deutschsprachigen Raum zurückgeht. Heute 
müssen wir feststellen, dass in diesem deutschsprachigen 
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Raum die technischen Hochschulen 1n «technische Un1vers1-
täten» umbenannt wurden. so die Technischen Universitäten 
München. Berlin. Karlsruhe. Wien usw. 
Man hat auch Bedenken geäussert 1n bezug auf rne Verfas

wenn man die Schule «Univers1tat» nennt. 
Artikel 27 unserer sagt. dass der Bund be-

ist. ausser der Un1vers1tat zu 
errichten In diesem Hause haben mir Juristen erklart dass 
verfassungsmass1g keine Bedenken bestenen wurden fur 
dleSe 1'1;..JfTHJfl<;;.!f'l/1 

a~ ~r 
an 

An-

M. Guinand, rapporteur La comm1ssion n a pas tra1te la pro
position de M. Rolf Seiler, de sorte que Je ne peux pas vous 
donner son av1s. Je souligne simplement que l'atfirmat1on de 
M. Seiler vaut peut-etre dans le cadre suisse aleman1que par 
rapport ä l'Allemagne. mais en tout cas pas dans le cadre 
su1sse romand par rapport ä la France. La Suisse romande 
tient beaucoup a ce que rEcote polytechnique federale de 
Lausanne reste une «ecole» polytechnique. Cette comparai
son est tout ä fait admissible par rapport ä la France qui a auss1 
ses grandes ecoles et des ecoles polytechniques. Par conse
quent. je regretterais beaucoup que l'on modifie l"intitule de la 
101 pour ce qu1 concerne le texte frarn;ais. 
Quant au texte allemand. Je ne me prononcerai pas directe
ment. Je pense toutefois que rundes arguments de M. Seiler 
est qu'il faudrait tenir campte du developpement europeen. 
M. Seiler aurait raison s'il existait un concept europeen d'uni
versite. Or. cela n'est pas le cas. La Suisse est precisement en 
train de negocier avec l'Allemagne une convention de re
connaissance des diplömes ou toute la difficulte reside dans la 
question de savoir ce qu 'il faut comprendre par universite. tant 
en Allemagne qu'en Suisse. Ce n'est donc pas en appelant 
desormais l'Ecole polytechnique federale: Universite techni
que federale que l'on resoudra le probleme de l'unification du 
concept europeen d'universite. 
A titre personnel. je souhaite que l'on ne donne pas suite ä la 
proposition de M. Seiler. 

David, Berichterstatter: Rolf Seiler nennt zwei Gründe für sei
nen Antrag. die ich von der Sache her durchaus verstehe: Er
stens ist es sicher zutreffend. dass an den Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen ganzheitliches Denken ebenso in 
den Vordergrund gestellt werden soll wie an den Universitä
ten. Zweitens spricht er die Europafähigkeit an. und es trifft zu, 
dass in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum. ins
besondere in Deutschland. die technischen Hochschulen in 
«Technische Universitäten» umbenannt worden sind. 
Was gegen den Antrag spricht. hat Herr Guinand ausgeführt: 
Es ist die Zweisprachigkeit unseres Landes. die Tradition aus 
dem französischsprachigen Raum, aus Frankreich, die für 
diese Schulen eben den Begriff «Hochschulen» geprägt hat. 
Aus der französischen Tradition heraus wurde der Begriff in 
die Deutschschweiz hinübergenommen. Es ginge jetzt um die 
Frage, ob wir das ändern wollen. Persönlich bin ich der Mei
nung, dass wir hier auf die Tradition unserer französischspra
chigen Mitbürger Rücksicht nehmen sollten. Von der Sache 
her könnte man Ja sagen; von der französischen Schweiz her 
würde ich jetzt eher nein sagen. 
Darum komme ich zum Schluss: Bleiben wir bei dem. was Ih
nen die Kommission vorschlägt. Aber ich muss sagen: Die 
Kommission hat das nicht diskutiert; letztlich ist es an Ihnen. 
hier die Gewichte zu legen. 

Bundespräsident Cotti: Ich verzichte darauf. Ihnen noch zu 
sagen, was aus der Sicht der italienischen Schweiz darüber 
gesagt werden müsste. nachdem sie «noch» keine technische 
Hochschule hat. Von seiten der Techniker teilt man m,r mit. 
dass z. B. die Universite technique. die in Frankreich bekannt 
ist. nicht dasselbe Studienniveau aufweist wie unsere ETH. Die 
Frage der Europafähigkeit könnte durchaus zur Diskussion 

7 N 

49 Eidgenoss1sche Technische Hochschulen. 

gestellt werden. und dazu stelle ich wiederum fest: Wenn es 
einen r\larnen zu andern. um zu werden. 

cann hatten wir ein einfaches Problem vor uns. Eu
ropa wird weneroestehen. auch ·Nenn 1n den Landern ver
schiedene bleiben. und ich bitte Sie doch. an 
o,esem La.bei "ETH» festzuhalten. sowohl im Deutschen wie 
1m Franzos1schen und ltalie111schen. Warum wollen wir uns 
Fantasien hingeben 01e meiner wirklich 
nicht sind? 

Seiler Rolf 
und Welsch aufre1ssen und noch we111ger einen ge
dem Kanton Tessin. Zweitens hat mich die 

aes Komrrnss:onsoras1denten dass 111 Europa ir-
gendwann einmal ein europa1sches der Univers1taten 
erarbeitet werden solle. und ich nehme an. dass wir zu diesem 
oder Jenem allenfalls auf diesen Titel zurückkom
men müssen. 
In diesem Sinne ziehe ich meinen Antrag zurück. 

Angenommen gemäss Antrag der Komm1ss1on 
Adopte selon la proposit1on de la comm1ss1on 

Ingress 
Antraq der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Preambule 
Proposition de la commiss1on 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Titel 
Geltungsbereich 
Abs. 1 
Dieses Gesetz gilt für den Bereich der Eidgenössischen Tech
nischen Hochschulen (ETH-Bereich). 
Abs.2 
Zum ETH-Bereich gehören und werden vom Bund geführt: 
a. die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 
(ETHZ): 
b. die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne 
(ETHL): 
c. die mit den ETH verbundenen Forschungsanstalten. 
d. (Hinfällig. siehe Art. 2) 
Abs. 3. 4 
(Hinfällig. siehe Art. 2) 
Abs. 5 
Streichen 

Art. 1 
Proposition de la commission 
Titre 
Champ d'application 
Al. 1 
La presente loi s'applique au domaine des Ecoles polytechni
ques federales (doma,ne des EPF) 
Al. 2 
Font partie du domaine des EPF et relevent de la Confedera
tion: 
a. l'Ecole polytechnique federale de Zurich (EPFZ); 
b. l'Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL); 
c. les etablissements de recherche rattaches aux EPF. 
d. (caduc, vo,r art 2) 
Al. 3, 4 
(Caduc. voir art. 2) 
Al. 5 
Biffer 

Angenommen -- Adopte 
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Art. 2 
Antrag aer Komm1ss1on 
Titel 
Zweck 
Abs. 1 
Die ETH und die solien 

Studierende und Fachkrafte auf w1ssenscnaftl1chem u:1d 
technischem Gebiet ausrnlden und permanente 

wissenschaftlichen 

Nachwuchs 
d. w1ssenschaftiiche und technische D1enstle1stungen 

die Bedürfnisse des Landes. 

Sie erfüllen ,hre Aufgabe auf international anerkanntem Ni-
veau und die internationale Zusammenarbeit. 

Antrag Fierz 
Abs. 4 /neu) 
Die Achtung vor der Würde des Menschen sowie die Verant
wortung gegenüber seinen Lebensgrundlagen und der Um
welt bilden Leitlinien der Tätigkeit. 
Abs. 5 (neu) 
Die Abschatzung von Technologieauswirkungen bildet Be
standteil von Lehre und Forschung. 

Art. 2 
Proposition de la commission 
Titre 
But 
Al. 1 
Les EPF et les etablissements de recherche ont pour mission: 
a. de former des etudiants et du personnel qualifie dans les 
domaines sc1entifiques et techniques et d' assurer la format1on 
cont1nue: 
b. de se consacrer a la recherche en vue de faire progresser 
les connaissances scientifiques; 
c. d'encourager la releve scientifique; 
d. de fournir des services de caractere scientifique et techni
que. 
Al. 2 
lls tiennent compte des besoins du pays. 
Al.3 
lls accomplissent leurs täches a un niveau reconnu a 1·echelon 
international et favonsent la cooperation internationale. 

Proposition Fierz 
Al. 4 (nouveau) 
Le respect de la dignite humaine ainsi que la responsabilite a 
l'egard des bases d'existence de l'homme et de son env1ron
nement guident l'ense1gnement et la recherche. 
Al. 5 (nouveau) 
L·estimation des efforts technologiques const1tue une partie 
integrante de 1·ense1gnement et de la recherche. 

Titel. Abs. 1-3 - Titre, al. 1-3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 4, 5 -Al. 4, 5 

Fierz: Dieser Antrag ist rein redaktioneller Natur. Ich möchte, 
dass man vom Artikel 4bis die Absätze 1 und 3 in Artikel 2 hin
aufnimmt. Der Anstoss dazu ist aus Hochschulkreisen gekom
men. die nicht recht verstanden haben, dass man die «Ach
tung vor der Würde des Menschen sowie die Verantwortung 
gegenüber seinen Lebensgrundlagen und der Umwelt" ir
gendwo da unten versorgt, obwohl es doch eigentlich an den 
Anfang gehöre. 
Ich habe die Frage in der Kommission gestellt. Es wurde mir 
dann gesagt, auch Artikel 4 gelte für sämtliche Institute und 
Forschungsanstalten, weil in Artikel 21 festgehalten sei. dass 
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sinngemass alles. W3S iur 01e ETH geite. auch fur die For
sohungsanstaiten geite. Somit 1st der Text durchaus 

mit dem. den ,eh beantrage. 
lmmerr1n mocnte ich doch darauf hinweisen. dass wir in der 

,dm Namen Gottes des 
auch n1cnt 1n Artikel 4 oder 6 oder 27 versorgen und dann zu-
ruckverwe1sen. sondern Satz steht 

Bedeutung hat. 
kommt. Es 1st ebenso w1cht1g. 

der Mitbestimmung sind. 
nen wir ihnen doch 

M. Guinand, rapporteur: Comme I a releve M. Fierz. c est une 
quest1on de redact1on. une quest1on de place dans la 101 de 
ces disoos1tions generales. M. Fierz fait egalement remarquer 
que l'amcle 4b1s s·applique non seulement aux Ecoles poly
techmques ma1s auss1 aux etabl1ssements de recherche. 
Faut-il indiquer cela a !'article 2 ou a l'art1cle 4b1s? Au sein de la 
comm1ss1on. nous avions le sent1ment que l'equilibre eta,t 
meilleur sous la forme proposee. dans la mesure ou les tro1s 
prem1ers art1cles sont des art,cles d'introduct1on qu, precisent 
ce que doivent faire les Ecoles polytechmques et les etablisse
ments de recherche. Nous pensions en effet que c·est au mo
ment ou la loi nomme les Ecoles polytechniques en tant que 
telles qu i' taut indiquer le cadre dans lequel elles doivent exe
cuter leur miss,on. 
Cette quest,on est purement technique et Je vous laisse juges 
de savoir s'il taut deplacer les dispos,tions de l'article 4bis a 
l'article 2. 

David, Berichterstatter: Herr Fierz will den Zielartikel in Arti
kel 4bis in den Absätzen 1 und 3 nach vorne. in den Artikel 2. 
stellen. 
Ich kann diesem Antrag durchaus einen Sinn abgewinnen. 
weil das. was in Artikel 4bis in den Absätzen 1 und 3 steht. mit 
Sicherheit auch für die Forschungsanstalten gilt. Von der Sy
stematik her ist es durchaus verständlich. wenn dieser wich
tige Zielartikel nach vorne genommen wird. Natürlich steht hin
ten. in Artikel 21. im Abschnitt betreffend die Forschungsan
stalten. dass das Hochschulrecht in der Regel sinngemäss 
auch aut die Forschungsanstalten angewendet werde. Man 
darf aber beim Zielartikel die Gewichte doch so setzen. dass 
man die Ziele als für das Gesamte geltend vorne in Artikel 2 
unterbringt. um sie mit dieser Stellung hervorzuheben. 
In der Kommission haben wir über den Antrag in dieser Form 
nicht 01skutiert. Wir haben nicht darüber entschieden Nach 
meiner Meinung könnte man dem Antrag Fierz zustimmen. 

M. Cotti. president de la Confederation: Jene m·oppose pas 
non plus a la propos1t1on de M. Fierz. Le Conseil federal ava,t 
envisage une 101-cadre plut6t techmque. mais le Parlement 
peut introduire taute la Charte des droits de l'homme dans 
cette loi c·est a vous de decidertranqu1llement si vous trouvez 
cela necessaire ou non. 

Angenommen gemäss Antrag Fierz 
Adopte selon ta proposition Fierz 

Art. 2bis 
Antrag oer Kommission 
Titel 
Zusammenarbeit und Koordination 
Abs. 1 
Die ETH und die Forschungsanstalten arbeiten mit andern 
schwe,zenschen oder ausländischen Ausbildungs- und For
schungsinstitutionen zusammen. Sie fördern den Austausch 
von Studenten und Wissenschaftern und die gegenseitige An
erkennung von Studienleistungen und Diplomen. 
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Abs. 2 
Sie schliessen zu diesem Zweck privatrechtliche und öffent
lichrechtliche Vereinbarungen ab. 
Abs. 3 
Sie koordinieren ihre Tätigkeit und wirken an den gesamt
schweizerischen Bestrebungen zur Koordination und Pla
nung nach der Gesetzgebung uber die Hochschulförderung 
und die Forschung mit. 

Art. 2bis 
Proposi/1on de la comm1ss1on 
Titre 
Collaborat1on et coord1nat1on 
Al. 1 
Les EPF et !es etablissements de recherche collaborent avec 
d'autres 1nst1tut1ons de format1on et de recherche en Su1sse ou 
a l'etranger. lls encouragent les echanges d'etudiants. de 
scientifiques et la reconnaissance mutuelle des penodes 
d'etudes et des d1plomes. 
A/2 
A cet effet. ils peuvent conclure des conventions de droit pu
blic ou de droit pnve. 
Al. 3 
lls coordonnent leurs activ1tes et partic1pent aux efforts de
ployes en vue de coordonner et de planifier conformement a la 
loi sur l'aide aux urnversites et a la recherche a l'echelon natio
nai. 

Angenommen - Adopte 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Wortlaut 
Die ETH und die Forschungsanstalten sind dem ETH-Rat und 
dieser dem Eidgenössischen Departement des Innern (Depar
tement) unterstellt 
Abs. 2, 3 
Streichen 

Art. 3 
Proposition de Ja commission 
Texte 
Les EPF et !es etablissements de recherche sont subordonnes 
au Conseil des EPF et celui-ci au Departement federal de l'in
terieur. 
Al. 2. 3 
Bitter 

Angenommen -Adopte 

1. Abschnitt 
Antrag der Komm1ss1on 
Titel 
Stellung und Aufgaben der ETH 

Section 1 
Proposition de Ja commission 
Titre 
Statut et täches des EPF 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die ETH Zürich und die ETH Lausanne sind autonome öffent
lichrechtliche Anstalten des Bundes mit Rechtspersönlich
keit. 
Abs. 2 
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 
Abs. 3 
An den ETH .... 
Abs.4 
Der Autonomie der ETH sind dort Grenzen gesetzt. wo langfri
stige Planung und Koordination von Lehre und Forschung 
dies erfordern. 
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Art. 4 
Proposition de la comm1ss1on 
Al. 1 
Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des etablissements 
autonomes de dro1t public et relevent de la Confederat1on; 
elles JOUISsent de la personnalite 1urid1que. 
Al 2 
Eiles adm1rnstrent et condu1sent leurs affa1res comme elles 
1 entendent. Elles sont sur un pied d'egalite. chacune gardant 
toutefo1s son caractere specif1que. 
Al. 3 
Dans !es EPF la l1berte d·enseignement. de recherche et de 
cho1x des ense1gnements est garant1e. 
Al. 4 
L'autonom1e des EPF est soumise a des restrict1ons dans la 
mesure oü une planificatlon a long terme et la coordinat1on sur 
le plan de l'ense1gnement et de la recherche le requ1erent. 

Angenommen - Adopte 

Art. 4bis 
Antrag der Kommission 
Titel 
Allgemeine Ziele 
Abs. 1 
Die Achtung vor der Würde des Menschen sowie die Verant
wortung gegenüber seinen Lebensgrundlagen und der Um
welt bilden Leitlinien von Lehre und Forschung. 
Abs. 2 
Die ETH befähigen ihre Studierenden zu selbständigem Arbei
ten nach wissenschaftlichen Methoden. Sie fördern fächer
übergreifendes Denken. Eigeninitiative und Weiterbildungs
bereitschaft. 
Abs.3 
Die Abschätzung von Technologieauswirkungen bildet Be
standteil von Lehre und Forschung. 

Antrag Fierz 
Abs. 1, 3 
Streichen 

Antrag Leutenegger Oberholzer 
Abs. 4 (neu) 
Die ETH achten auf die Gleichstellung der Geschlechter in 
Lehre und Forschung. Die Schulbehörden ergreifen geeig
nete Massnahmen zur Herstellung der Chancengleicheit von 
Frau und Mann an den ETH und zum Ausgleich struktureller 
Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts. 

Art. 4bis 
Proposition de la commission 
Titre 
Buts generaux 
Al. 1 
Le respect de la dignite humaine ainsi que la responsabilite a 
l'egard des bases d'existence de l'homme et de son environ
nement guident l'enseignement et la recherche. 
Al. 2 
Les EPF rendent leurs etudiants aptes a travailler de maniere 
autonome selon des methodes scientifiques. Elles encoura
gent l'approche interdisciplinaire. !'initiative individuelle et la 
volonte de se perfectionner. 
Al. 3 
L'estimation des effets technologiques constitue une partie in
tegrante de l'enseignement et de la recherche. 

Proposition Fierz 
Al. 1, 3 
Bitter 

Proposition Leutenegger Oberholzer 
Al. 4 (nouveau) 
Les EPF s·employent a assurer l'egalite des sexes dans l'en
seignement et la recherche. Les autorites scolaires prennent 
les mesures propres a etablir au sein des EPF l'egalite des 
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chances entre hommes et femmes et a reou1re les d1scrnn1na
t1ons structurelles a 1·encontre de rautre sexe. 

Titel. Abs. -- Titre. al. 2 
Angenommen Adopte 

Abs. 1 - Al. 7 

Präsident: Gemass Ihrem Entscheid 

Abs. 4 ·· Al. 4 

Artikel 2 die 

Frau Leutenegger Oberholzer: Herr Bundesprasident Cott1 
hat soeben gesagt, er wurde lieber über materielle Inhalte 
sprechen als über die Form. Ich meine. beides ist für die 
Durchsetzung der Gleichstellung der Frauen w1cht1g. Ich be
antrage Ihnen deshalb - neben der sprachlichen Anpassung. 
die Sie nun leider abgelehnt haben einen materiellen Auhrag 
zur Durchsetzung der Chancengleichheit von Frau und Mann 
1m Gesetz. 
Die ETH haben. das wurde verschiedentlich gesagt. gesamt
schwe,zensch eine Vorbildwirkung 1m Hochschul-. aber auch 
im Wirtschaftsbereich. Deswegen hat auch das neue ETH
Gesetz sichernch in vielen Belangen eine Pionierrolle zu uber
nehmen. 
Das Gesetz soll auch die bildungspolitischen Vorgaben von 
se1ten der Bundesbehörden verankern. Ein Aspekt der mir in 
der Forschungs- und Bildungspolitik der Zukunft als sehr 
wichtig erscheint. 1st die Förderung der Gleichstellung und die 
bessere Verankerung der Frauen in allen bildungspolitischen 
Institutionen der Schweiz. Leider fehlt dieser Aspekt im vorlie
genden Gesetzesentwurf fast ganz. mit Ausnahme der Förde
rung des beruflichen Wiedereinstiegs. 
Von der Nichtexistenz der Frauen in der Sprache habe ich be
reits gesprochen. Sie ist auch nicht ganz zufällig, denn sie wi
derspiegelt die Realität. die Untervertretung der Frauen an den 
Eidgenössischen Technischen Hochschulen als Studentin
nen. aber auch als Dozentinnen. 
Im Rahmen einer modernen Bildungspolitik muss dem 
Frauenaspekt besondere Beachtung geschenkt werden. 
denn die Diskriminierung der Frauen ist augenfällig, und das 
gilt für alle Universitäten und Hochschulen. 
Ich möchte Ihnen dazu ein paar Zahlen nennen. und zwar für 
die ETH Zürich wie auch für die ETH Lausanne. Sie beziehen 
sich auf die Jahre 1987 bzw. 1989/90. 
Der Anteil der Studentinnen beträgt 16 bis 18 Prozent 
(1989/90): im Mittelbau ist der Anteil der Frauen 11 bis 12 Pro
zent: bei den Lehrbeauftragten sind es dann noch 6 bis 8 Pro
zent und bei den Professorinnen Obis 1 Prozent (1987): Je hö
her die Stufenleiter. desto geringer der Frauenanteil. Während 
w,r noch eine beachtliche Anzahl Studentinnen registrieren 
können. fehlen die Frauen in den oberen Hierarchiestufen fast 
ganz. Damit stehen die ETH obwohl dies gerade für den 
technisch-naturwissenschaftlichen Bereich typisch erscheint 

beileibe nicht allein da. An den Universitäten 1st die Situation 
nicht viel besser. 
Aber gerade die jungen Frauen - und das müssten wir heute 
zur Kenntnis nehmen - geben sich mit dieser Situation nicht 
zufrieden. Sie sind nicht mehr bereit. diese Diskriminierung 
gleichsam als gottgegeben hinzunehmen und zu warten. 
Nein. sie verlangen konkrete Massnahmen zur Durchsetzung 
der Gleichstellung; sie verlangen Instrumente. Und diese Be
wegung vonseiten der Frauen manifestiert sich an allen Hoch
schulen. So hat z. B. auf Druck einer universitären Frauen
gruppe an der Universität Basel die Regenz im Dezember 
1990 ein eigentliches. umfassendes Frauenförderungspro
gramm beschlossen. Dieses sieht u. a. folgendes vor: eine Er
höhung des Dozentinnenanteils mit festen Quoten: die Schaf
fung von lnfrastruktureinrichtungen. die es den Frauen über
haupt erlauben. eine wissenschaftliche Karriere einzuschla
gen; die Einrichtung von Teilzeitstellen usw. 
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oer ETH ze1c11net sich otfenbar eine annliche Bewe
So hat die Ass1stent(lnn1enverein1gung der ETH 

J ul1 1990 ein Arbe1tspap1er verabscn1edet. das die 
des Student1nnenante1ls zurn Ziel hat. Die AVETH 

eines frauenpol1tischen Kon-
eines Frauenreferates. die Einnch-

,md 
mocnte darauf hinweisen. 

entsprechende 
der Univers1tat Base! verlangt dass 1m Uni-Gesetz aus

cruckl1ch ein zur verankert wird. 
und auch für das Gesetz der Univers1tat Genf liegt ein entspre
chenaer Rev1s1onsentwurf vor. 
Die Verankerung ein.es Gleichstellungsauftrages im ETH
Gesetz 1st aus meiner Sicht genau so dnngend wie der Auhrag 
zur Wahrung oer gegenüber der Umwelt und 
zur Technolog1eabschatzung. beide im Zweckartikel fest-
gehalten sind. Im Rahmen dieses generellen Auftrags zur 
Gleichstellung soll es dann den Schulbehörden selbst über
lassen bleiben zu entscheiden. welche konkreten Massnah
rnen sie ergreifen ,vollen Wünschbar ware sicher die Ausar
beitung eines Frauenförderungsprogramms. wie es andere 
Hochschulen inzwischen verabschiedet haben. 
Gerade an techn1sch-natur\'v1ssenschaftlichen Schulen droht 
der Gleichstellungsauftrag vergessen zu werden. Das zeigt 
auch dieser Gesetzesentwurf. Ich hoffe. die ETH werden eine 
Pionierrolle übernehmen. Die ETH haben - wie bereits gesagt 

oft den Ruf von technokratischen Männerhochburgen. Ge
rade an diesen Schulen sollte die Auseinandersetzung mit der 
Rolle und der Stellung der Frau in Lehre und Forschung in den 
Naturwissenschaften zur Pflicht werden. 
lch ersuche Sie deshalb. die Zielsetzungen in Absatz 4 mit 
dem Auftrag zur Durchsetzung der Gleichstellung zu ergan
zen. Nachdem Sie dem Antrag Fierz zugestimmt haben. wäre 
im Sinne einer redaktionellen Anpassung vorzusehen. dass 
mein Antrag ebenfalls in Artikel 2 aufgenommen würde. 
Ich ersuche Sie. dem Antrag zuzustimmen. 

Frau Haering Binder: Ich kann Ihnen auch bei diesem Antrag 
meine Stellungnahme nicht ersparen: Ich habe im Rahmen 
der Kommission einen entsorechenden Antrag gestellt. den 
Antrag eines generellen Grundsatzes zur Frauenförderung auf 
der Zielebene. Die Diskussion meines Anliegens im Rahmen 
der Kommission liess mich aber zum Schluss kommen. dass 
eine so generelle Formulierung auf der aostrakten Zielebene 
uns Frauen wenig bringen wira. Es bringt wenig. wenn wir die 
Konkretisierung dieses Anliegens einer zu 100 Prozent mann
i,ch dominierten Schulleitung überlassen. Ich habe mich des
halb auf den für meine ehemaligen Mitstudentinnen wohl 
wichtigsten - Aspekt beschränkt und diesen konkret ausge
führt und auch in der Komm1ss1on durchgebracht. namlich 
den Auftrag. dass die ETH den beruflichen Wiedereinstieg er
leichtern 1üssen. Gerade im wissenschaftlich-technischen 
Bereich 1~. ·s für uns Frauen nach einigen Jahren Familienur
laub beinane unmöglich. wieder auf den Zug aufzuspringen. 
Ein kurzes Aussteigen aus dem Beruf bedeutet in diesem 
hochtechnischen Bereich mit seinem enormen Wandel das 
berufliche Aus. 
Wir haben deshalb verankert. dass die ETH den beruflichen 
Wiedereinstieg -- und er wird je länger. je mehr nicht nur 
Frauen. sondern auch Männer betreffen - ganz konkret för
dern sollen. 
Wenn nun aber dieser Antrag auf der generellen Zielebene 
wiederum vorliegt. so bitte ich Sie selbstverständlich. ihn 
zu unterstützen. Ich hoffe nur. er werde nicht leere Floskel 
bleiben. 
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Dreher: Ich bitte Sie. den Antrag Leutenegger Oberholzer ab
zw1ehnen Was wir 1n Wirtschaft und Wissenschaft braucnen 
1st Qualitat und Oual1f1kat1on und nicht Stellenbesetzung auf
grund des alleinigen Kriteriums. ob da irgendwer irgendwel
che ausseren Merkmale aufweist. 

M. Guinand, rapporteur· La comm1ss1on n a pas d1scute 
la propos1t1on teile qu eile vous est presentee par 
Mme Leutenegger Oberholzer. ma1s eile a d1scute de la propo
s1t1on de Mme Haenng Binder ou1 alla1t dans le meme senset 
qu1 a ete reietee par 6 vo,x contre 5. Je ne reorendra1 pas 1c1 le 
debat aue nous aurions pu avo1r sur les 01soos1tions relatives 
aux buts generaux qu on les mette a l'art1cle 2 ou qu on les 
rnette a 1·art1cle 4. Je cro1s qu II taut vo1r les l1m1tes d'une 101 
teile que celle que nous d1scutons. qu, est une 101 essentielle
ment organique. une 101-cadre. Je crois qu·un certam nombre 
de quest1ons qu1 relevent davantage d'une politique qu1 doit 
etre menee dans le cadre des inst1tut1ons sont diffic1les a regler 
dans la loi elle-meme. II me semble que ce que souha1te 
Mme Leutenegger Oberholzer do1t etre mene dans le cadre de 
la politique de 1·1nst1tution. sans qu'il SOi! besoin d'avoir une 
dispos1tion legale dont. de toute maniere. la mise en oeuvre 
reste d1scutable. 

David. Berichterstatter: Die Kommission hat die Frage der 
Frauenförderung behandelt und einen ahniichen Antrag von 
Frau Haenng Binder abgelehnt. und zwar mit 5 zu 6 Stimmen. 
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen namens der Kommis
sion. den gle1chgenchteten Antrag von Frau Leutenegger 
Oberholzer abzulehnen. Aber es war naturlich nicht die Auffas
sung der Kommission, man musse an den Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen nichts furdie Frauenförderung tun. 
In der Kommission haben wir das ganz konkrete Problem des 
Wiedereinstiegs der Frauen 1n die akademische Laufbahn auf
gegriffen. Frau Haering Binder hatte uns einen entsprechen
den Antrag präsentiert. Dieser Antrag ist zum Kommissionsan
trag geworden und steht Jetzt ,m Gesetz. Das 1st meiner Mei
nung nach eine ganz konkrete und wichtige Massnahme zur 
Frauenförderung. Ausserdem sind wir der Meinung. dass 1m 
Selbstregelungsbereich. ,m Autonomiebereich der Hoch
schulen viel Raum besteht. die Chance wahrzunehmen. durch 
Selbstregelung Frauenförderung zu betreiben. Die Hoch
schulversammlungen haben die Aufgabe. hier tätig zu werden 
und Anträge zu stellen. Das gehört fur mich auch zur Autono
mie, dass man diese Möglichkeit dort wahrnimmt 
In diesem Sinne ersuche ich Sie. den Antrag Leutenegger 
Oberholzer abzulehnen. 

Bundespras1dent Cotti: Ausnahmsweise will ich Sie mit eini
gen Zahlen konfrontieren. damit der Nationalrat etwas mehr 
über die Präsenz der Frauen an unseren Hochschulen erfahrt. 
Diese Zahlen werden am Schluss ohne Zweifel die direkte Be
ziehung zwischen der wichtigen. ernstzunehmenden Forde
rung von Frau Leutenegger Oberholzer und der Untauglich
keit ihres Vorschlags zur Lösung des Problems herstellen. 
Ich erwähne einige Zahlen: Die Zahl der Professonnnen an 
den schwe,zenschen Hochschulen betragt 2 Prozent aller 
Professoren: eine bedrückend niedrige Zahl. Immerhin darf 
ich erwahnen. dass die Beteiligung von Frauen an National
fondspro1ekten 30 Prozent beträgt 
Ich füge noch hinzu: Wir haben in der Schweiz schon eine Uni
versität, wo es eine Mehrheit von Studentinnen gibt: Das ist die 
Uni Genf mit 52 Prozent. In Lausanne sind es 47 Prozent und 
in Neuenburg 45 Prozent. An der ETH Zünch haben wir z. B. 
an der pharmazeutischen Abteilung 370 Studentinnen und 
17 4 Studenten. also doppelt so viele Studentinnen wie Stu
denten. Aber andererseits haben wir 16 Maschineningenieur
Studentinnen gegenuber 960 Studenten. oder 19 Elektroinge
nieur-Studentinnen gegenuber 1500 Studenten. Was kann ich 
aus diesen Zahlen schliessen? Folgendes: 
Dass die Entwicklung eindeutig und klar in die richtige Rich
tung geht. Wer hätte sich vor zwanzig Jahren vorstellen kön
nen. dass heute die Anzahl der Studentinnen an den schwei
zerischen Hochschulen praktisch gleich hoch sein wird wie 
die Anzahl der Studenten? Das wird ohne Zweifel auch Folgen 

;1aben bei der Besetzung von Professorenstellen: daran habe 
:eh keine Zweifel. Diese Chancengle1chhe1t besteht schon 
heute. Es 1st aber w1cht1g. dass der Nachwuchs so stark wird, 
dass das Angebot an Professorinnen weiter steigt. Ich werde 
nie aufhoren. auch gegenuber den Vertretern der ETH dieses 
Problem zu unterstreichen Es 1st wichtig. dass uberall dort. wo 
die Mogl1chke1t besteht. Frauen zu wahlen. diese Möglichkeit 
auch genutzt wird. Und wir haben es 1m Kleinen auch getan. 
:eh habe vorner die zwei sehr w1cht1gen Wahlen an a1e Spitze 
des W,ssenscnaftsrates und an die Spitze des «Forums Holz» 
erwahnt Die Entwicklung geht also in die richtige Richtung. 
Der taugliche Wegware aber - und ich wende mich insbeson
dere an 01e Damen. die hier anwesend sind -. auch gegen
uber den Jungen Frauen Einfluss auszuuben. damit sie ,n die 
technischen Berufe einsteigen und nicht nur die Ge1stesw1s
senschaften belegen. Das ist zwar selbstverstandlich ausser
ordentl,ch w1cht1g: aber das Einsteigen in die technischen Be
rufe würde ohne Zweifel die Gleichberechtigung auch dort 
herstellen und wurde Libngens auch unserem Land sehr die
nen. Denn wir haben z. 8. an Ingenieuren einen starken Man
gel. 
Ich habe versucht. ganz sachlich zu argumentieren. und 
möchte zum Schluss sagen: Damit man den Jungen Frauen 
den Einstieg in die technischen Berufe erleichtert. musste man 
auch em bisschen an die Technik glauben 

Abstimmung - Vote 
Fur den Antrag Leutenegger Oberholzer 
Dagegen 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
... und in den verwandten Gebieten. 

Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.3 

39Stimmen 
60Stimmen 

Sie fördern die fächerubergre,fende Lehre und Forschung. 

Art. 5 
Proposition de la comm1ss1on 
Al. 1 
Les EPF dispensent un enseignement et font de la recherche 
dans !es domaines des sciences de l'ingenieur. des sciences 
naturelles. de l'arch,tecture. des mathemat,ques ains, que 
dans !es disciplines connexes. 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 3 
Elles favonsent l'ense,gnement et la recherche pluridisciplinai
res. 

Angenommen -Adopte 

Art. Sbis 
Antrag der Kommission 
(Hinfällig. siehe Artikel 4bis) 
Proposition de la commission 
(Caduc. vo1r 1·article 4bis) 

Angenommen - Adopte 

Art.6 
Antrag der Kommission 
Die ETH erfüllen ihre Aufgaben in der Lehre. indem sie insbe
sondere: 
a. Studierende in einem Fachstudium ausbilden. das auf den 
Lehrprogrammen der Mittelschulen aufbaut. den Erfordernis
sen der zukünftigen Berufsausubung entspricht und mit dem 
Diplom abschliesst: 
b. die Promotion ermöglichen; 
c. Nachdiplomstudien und andere Weiterbildungskurse 
durchführen: 
d. besondere Kurse durchführen: 
e. Kurse für den beruflichen Wiedere,nstieg anbieten. 
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Art. 6 
Proposition de Ja comm1sslon 
Les EPF accomp1issent leurs täches d·enseignement. en part1-
culier: 
a. en donnant aux etudiants une format1on specialisee. con-
c;:ue sur la base des programmes des ecoles du se-
conda1re. qu1 est appropnee aux ex1gences de la de 
leurs futures et qut est sanctionnee par un di
plöme: 
b. en offrant la poss1b1lite de preparer un doctorat: 

pcstformation et la format1on cont1nue: 
r,u,,u11cc,,nr des spec1aux: 

des cours de reinsenion orofess1onne!le 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die ETH ertül!en ihre Aufgaben in der Forschung. indem sie 

Abs. 2 
Sie berücksichtigen die Bedürtnisse der Lehre. 

Art. 7 
Proposition de ta commiss1on 
Al. 1 
Les EPF accomplissent leurs taches de recherche: 

Al. 2 
Elles t1ennent campte des besoins de renseignement. 

Angenommen -Adopte 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Titel 
Dienstleistungen 
Abs. 1 
Die ETH. 
Abs.2 
Bei Dienstleistungen. die gleichwertig durch die Privatwirt
schaft erbracht werden können. dart der Wettbewerb nicht ver
fälscht werden. 

Art. 8 
Proposition de /a commission 
Titre 
Prestations de service 
Al. 1 
Les EPF .. 
Al. 2 
Pour les prestations qui peuvent egalement etre assumees par 
l'econom1e pnvee. la libre concurrence ne doit pas etre alte
ree. 

Angenommen -Adopte 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Titel 
Soziale und kulturelle Dienste 
Abs. 1 
Die ETH richten soziale und kulturelle Dienste zugunsten der 
Hochschulangehörigen ein oder beteiligen sich an bestehen
den Diensten. 
Abs. 2 
Sie können Stipendien und andere Studienbeihilfen gewäh
ren. 

Art. 9 
Proposition de la commission 
Titre 
Services sociaux et culturels 

Al. 1 
Les EPF mettent sur p1ed des services sociaux et culturels a 
l'intent1on des personnes qu1 dependent d elles ou collabo
rent avec des ser-11ces de1a etablis 
Al. 2 
Elles peuvent accorder des bourses d etudes et d'autres a1des 
aux etud1ams. 

Adopte 

Art. 10 
oer Kommission 

Abs. 1 
Mehrheit 
Die Unterrichtssprachen an beiden ETH sind Deutsch. Franzö
sisch und Italienisch. Es gilt grundsätzlich das Terntor1al1täts
pnnz1p. 
Minderheit 
(Fierz. Allenspach. Frey Claude) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3 
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 

Art. 10 
Proposition de la commiss1on 
Al. 1 
Majorite 
Aux deux EPF. !es langues d'enseignement sont l'allemand. le 
frarn;:ais et l'italien. Dans la regle. le principe de territorialite de 
la langue est applique. 
Minorite 
(Fierz. Allenspach, Frey Claude) 

Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.3 
Les EPF favorisent l'usage des langues nationales et encoura
gent la comprehension des valeurs culturelles qu'elles vehicu
lent. 

Abs. 1 -Al. 1 

Fierz. Sprecher der Minderheit: Ich spreche im persönlichen 
Namen für die Minderheit. während die Fraktion die Mehrheit 
unterstützt. Worum geht es? Wir haben in der Fassung von 
Bundesrat und Ständerat einfach drei Unterrichtssprachen 
festgehalten für die Eidgenössischen Technischen Hochschu
len: dazu haben diese die Nationalsprachen zu pflegen und 
das Verständnis für deren kulturelle Werte zu fördern. 
Die Kommissionsmehrheit will jetzt weitergehen. Sie verlangt 
grundsätzlich das Territorialitätsprinzip. Doch mir und unserer 
Kommissionsminderheit schien das etwas eng. Wir möchten 
schon, dass in Lausanne französisch unterrichtet wird und in 
Zürich deutsch. Das ist klar und wurde bisher auch so gehal
ten nach dem Gesetzestext. Aber wir möchten doch auch, 
dass ein Professor einmal ausgetauscht werden und von Lau
sanne aus ein oder zwei Semester einen speziellen Kurs in Zü
rich anbieten kann! und wir sehen bei einer nationalen Schule 
- und unsere Nation ist dreisprachig - keinen Makel, wenn die
ser Professor aus Lausanne in Zürich ein oder zwei Semester 
auf französisch unterrichtet. Wir sehen dasselbe auch für Lau
sanne, wo man einmal deutsch reden dürfte. Wir sehen weiter
hin ein Problem bei dem nationalen Rechenzentrum im Tes
sin. wo jemand für spezielle Simulationen oder Aufgaben drei 
Monate oder ein halbes Jahr arbeiten muss, vielleicht einen 
Einführungskurs besucht: Da ist es einfach nicht denkbar, 
dass wir diese Kurse in Italienisch machen; denn die Leute 
sind ja nur kurz dort für spezielle Aufgaben. Doch auch die 
Kommissionsminderheit ist der Meinung, dass man im allge
meinen die Sprache des Ortes sprechen soll. 
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Bern 1st ein 
ton w1ra norma1er,ve1se die 

benutzt. aber 1m Univers1tatsso1tal des Kantons Bern 1m 
zu arbeiten. we1i 
- obwohl wir auf 

Krank enge-

consu!tat1on sur le 
en Su1sse. proiet d article const1tutionnel. le 

avart ins1ste sur le onnc1pe de la temtonalite qu1 est une 
des manieres de garannr ie ma1nt1en des langues v1vantes 
dans toutes !es reg,ons de notre pays 
Voic1 encore quelques ra1sons qui nous poussent a soutenir 
avec energ1e la propos1tion de la ma1onte Taut d abord. II me 
semble 1naispensable que dans le domaine sc1ent1fique on 1n
c1te. vrnre on oblige. a s expnmer dans la langue de Voltaire. a 
faire paraitre des manuels et autres publications en frarn;:a1s 
Ce sont la des contnbutions fondamentales pour le mamtlen 
de I usage du fran9a1s dans !es cercles sc1ent1fiques. 
Deux1emement. 11 laut que les etud1ants continuent a devoir 
s expnmer et a rendre leurs rapports dans cette langue. Cest 
un effort qu on leur demande. car c est indispensable pour 
maintenir la place du fran9a1s. De plus. Lausanne est une ou
verture sur la francophonie. Parm, les 30 pour cent d'etudiants 
etrangers dans cette ecole. une maJorite prov,ent des pays 
francophones. en particulier europeens et africams. lls repre
sentent ainsi un apport culturel ,mportant dont on aurait bien 
tort de prendre le risque de se priver en ne maintenant pas 
cette caracteristique specifique d'une ecole poly1echnrque en 
frarn;:a,s. 
Je voudrais ajouter taut de meme que Je ne conteste pas du 
taut le princ,pe exoose en debut de cet alinea. qui pose le prin
cipe de rusage des trois langues nationales dans les deux 
Ecoles poly1echniques. ni meme le deuxieme alinea qui ouvre 
la porte a 1·anglais en particul,er. ma,s peut-etre aussi au 
suisse allemand s1 fen cro1s certains echos. Mais f insiste sur 
une tres large preponderance du fran9ais a Lausanne et sou
ha1te voir les haoitudes actuelles ancrees dans la loi. 
Un dernier point sur ce theme. II me para1t evident que l'encou
ragement des langues et des cultures qu·elles veh1culent se 
realisera beaucoup m1eux en favorisant les echanges. c·est
a-dire la possibilite pour les etudiants de Lausanne et de Zu
rich de passer un ou deux semestres dans rautre ecole. dans 
le cadre de leurs etudes: J/ faut organrser les programmes 
d·etudes afin de rendre possible ces echanges et donc ame
liorer la cooperat1on nationale entre les differentes ecoles de 
ce niveau. de meme que la cooperation internationale. Ce sera 
beaucoup plus efficace qu·en ouvrant largement la porte au 
melange des langues. Le sabir germano-anglo-franc;;a,s pour 
inities n·a plus rien a voir avec la beaute d'une langue qu·on a 
pla1sir a utiliser; Lausanne n·aurait peut-etre plus d'attrait pour 
les etudiants qui y venaient approfondir leurs connaissances 
lingu,stiques et culturelles. 
En conclusion. voici les ra1sons qui nous poussent a deman
der de soutenir la proposition de la maJorite qu, reste certes 
moderee. pu,squ'elle prevoit que c·est «dans la regle» seule
ment que l'on maintient le principe de territorialite. Mais les 
idees fondamentales qu'elle resout sont importantes et Je 
vous remercie de soutenir la maJonte. 

M. Pidoux: L'enferest pave de bonnes 1ntentions' La commis
sion du Conseil national vous propose d'introdurre une dispo
sition qu, va a 1·encontre de la veritable terntorial,te des lan
gues. Ce principe. auquel nous sommes attaches. garantit en 
effet que taut adminrstre pu,sse s adresser a l'adm1nistration 
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dans !a propre langue de cette pame au pays. !I oermet aue 
1 eco!e ut1!1se ie franca1s en Suisse romande. 1 allemand en 
Su1sse a!emamque c·est un princ1pe sage comme on 1e vo1t 
dans certa1ns cantons from1eres. 
Je vous 1nv1te toutefo1s a soutenir la prooos1t1on de M. Fierz. 

du Conseil tederal. 11 es! faux 

Allenspach: VVir sind stolz darauf. dass 1n der Schweiz drei eu
ropa1scne Hauptspracnen als Landesspra
chen nebeneinander oestehen. eine S1tuat1on. die kein ande
res Land kennt. Wir smd stolz darauf. dass Sorachbarneren 
uns nicht trennen. Wir mussen darauf achten. dass auch wei
terhin eine gewisse Durchlässigkeit zwischen den Landestei
len gewahrle1stet 1st: wir sollten kernen «Röstigraben» auf
bauen. 
Wir wollen eine Hochschule Schweiz. Die Eidgenoss,schen 
Technischen Hochschulen haben den Charakter einer Hoch
schule Schweiz: wir wollen nicht zwei Eidgenoss1sche Techni
sche Hochschulen. eine für die deutsche Schweiz und eine für 
die französische Schweiz. Wenn wir nicht mehr von einer 
Hochschule Schweiz ausgehen würden. sondern von zwei 
gleichgeordneten parallelen Hochschulen. dann hätten wir 
den ersten Schritt zur Prov1nzialis1erung unseres Hochschul
wissens eingeleitet. Wir können die Qualität nur aufrechterhal
ten. wenn wir vom Prinzip der Hochschule Schweiz ausgehen 
und nicht von zwei verschiedenen Landesteii-Hochschulen. 
Wir müssen alles tun. damit die Eidgenössischen Techni
schen Hochschulen weiterhin internationale Beachtung fin
den. Es sollten dort die besten oder wenigstens die zweitbe
sten Lehrkräfte wirken. Das ist nicht möglich. wenn wir engstir
nige und engherzige Sprachbarrieren aufrichten. 
Ich bitte Sie deshalb zusammen mit dem Bundesrat. dem Min
derheitsantrag Fierz zuzustimmen. 

Burckhardt: Als ehemaliger ETH-Student von Zürich und als 
ETH-Professor von Lausanne erlaube ich mir doch. in ein paar 
kurzen Worten den Antrag von Herrn Fierz zu unterstützen. Es 
ist in der Tat eine technische Hochschule der gesamten Eidge
nossenschaft An sich sollten alle. welche die Ehre und den 
Vorzug haben. diese Schule besuchen zu dürfen. ubrlingue» 
sein. Nehmen wir uns ein Beispiel an unserem Bundespräsi
denten. der drei Sprachen gleich gut spricht - wenn er Italie
nisch so gut spricht wie Deutsch und Französisch, was ich an
nehme' Ich glaube. es gehört zu einer akademischen Bildung 
1n der Schweiz. dass man zwe, Sprachen spricht. Im übrigen 
ist die Fachsprache die Hauptsprache. das fachliche Können 
geht allem vor. 
Ich bin 1n der Tat auch der Meinung Es darf hier nicht eine 
Trennung zwischen ETH Lausanne und ETH Zürich stattfin
den. Man muss im Prinzip an beiden Orten alle Sprachen. wel
che eidgenössische Rechtsgrundlage haben. erlauben. Es 
wird sich auch 1n der Praxis so ergeben. Wohl habe ich in Lau
sanne französisch gelesen. Es wäre manchmal gescheiter ge
wesen, ich hätte es deutsch machen dürfen. weli die Fach
sprache manchmal ausserordentl,ch schwierig 1st. Ich habe 
aber in Zürich auch französische Vorlesungen gehört. weil da
mals Lausanne noch gar nicht existierte. Die Mischung mit den 
welschen Kollegen an der ETH ist grossart,g gewesen. Ich 
habe dort viele Freunde welscher Zunge kennengelernt. Das 
ist auch ein Aspekt 
Ich bitte Sie. dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Mme Paccolat: Aares avoir entendu differents collegues s ex
primer a cette tnbune. 1\ me parait important de clarrfier d'une 
part la vo/onte manrtestee par les rnit1ants de cette proposition 
au sein de la comm1ssion et d'autre part l'espnt dans lequel la 
majorite de la comm,ssion a voulu apporter cette modification. 
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Jene oeux pas vous su1vre. Monsieur Pidoux dans votre argu- Abs. 3 
mentat1cn. car eile est celle de la ae la comm1ss1on. 
En eftet. en posant le princ1pe de la temtor:allte. nous a-,ons 
voulu un de man1ere a preserver 1 1dent1te 
cultureile oroore a chacune des Ecoles 
Comme Mme Gardiol !'a fort 1ustement 

d1fterents argumenrs. ce pnnc1oe 
tant m1eux. meme 

ra1son pour laquelle nous ne sommes oas opposes a 
ouverture Lorsqu·on defend d·ailleurs le pnnc1oe de la 

mob1l1te. II faut bien etre en mesure de comprenare les diffe
rentes de notre pays. Mais nous voulons poser un 
pnncipe qui servira de garde-fou pour la preservat1on de 
l 1dent1te culturelle propre ä chacune des Ecoles polytechni
ques. Cest pourquoi Je vous 1nvite a soutenir la propos1tion de 
la maionte de la comm1ss1on. 

M. Guinand, rapporteur La comm,ssion a 1ntrodu1t le princ1oe 
de la temtorialite s agissant des langues. J att1re votre atten
tion sur 1e fait que le texte frarn;:a1s d1t cec1: «Dans la regle. le 
pnnc,pe de la territoriaiite des langues est applique . " Le 
texte allemand parait un peu plus restrict1f dans la mesure ou ii 
parle de «es gilt grundsätzlich das Territoriaiitätspnnz1p». Si 
vous acceptez cette proposition. la comm1ss1on de reaaction 
devra peut-etre harmoniser les deux textes. 
La proposition a ete acceptee par 8 voix contre 5. Elle signifie 
donc qu·en principe on parlera le frarn;;ais a Lausanne et l'alle
mand a Zurich. Vous me permettrez de dire que. quelle que 
soit la decision que prendra votre conse1I. la s1tuation restera /a 
su1vante: on enseignera principalement en fran9ais a Lau
sanne et accessoirement en allemand. et principalement en 
allemand a Zurich. accessoirement en frarn;:ais. II est a esperer 
que !'on ense1gnera en italien aussi bien a Zurich qu·a Lau
sanne. mais il estcertain qu'on enseignera en anglais dans les 
deux Ecoles polytechniques federales. Je ne pense pas qu·i1 
sera necessaire d'enseigner en romanche. mais permettez
moi de conclure en disant qu il est hautement souhaitable que 
1 · on renonce a enseigner en su1sse allemand. 

David. Berichterstatter: Die Kommission hat mit 8 zu 5 Stim
men diese Ergänzung im Artikel 10 Absatz 1 vorgesehen. Sie 
beantragt Ihnen in dem Sinne auch. den Minderheitsantrag 
Fierz abzulehnen. 
Ich bitte Sie. bei der Abstimmung die französische Fassung 
des Artikels vor Augen zu haben. Die Meinung 1st: In der Regel 
gilt das Terntonalitätspnnzip. Dem Wort «grundsätzlich» im 
deutschen Text wird zu grosses Gewicht beigemessen. Diese 
Bestimmung soll eine gewisse Schutzfunktion für die französi
sche Sprache haben. Das ist der Sinn der Regel. Ein Profes
sor. der nach Lausanne kommt, soll sich im Prinzip anpassen 
und die französische Sprache sprechen. Mit einer solchen Re
gel sichern wir auch die Zweisprachigkeit. Der deutschspra
chige akademische Lehrer, der nach Lausanne geht. we1ss: 
Ich kann mich ausnahmsweise der deutschen Sprache bedie
nen. aber 1n der Regel soll es die französische Sprache sein. 
Aber. das ist ganz klar, es sollen an beiden Schulen alle drei 
Landessprachen und natürlich auch die englische Unter
nchtssorache möglich sein. Das möchte ich betonen. 
Ich bitte Sie in dem Sinne. wie ich es Jetzt erläutert habe, dem 
Antrag der Komm1ss1onsmehrheit zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

40 Stimmen 
39 Stimmen 

N 22 Janv1er 1991 
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2. Abschnitt 
Antrag der Kommission 
Hochschulangehörige und deren Tätigkeit 

Section 2 
Proposition de la commission 
Personnes et activites des personnes relevant des EPF 

Angenommen -Adopte 

Art. 11 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

~:·die Dozenten (ordentliche und ausserordentliche Professo
ren. Assistenzprofessoren. Privatdozenten und Lehrbeauf
tragte); 
b. die Assistenten. die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die 
Doktoranden; 
c. die Studierenden und die Hörer; 
d. die administrativen und die technischen Mitarbeiter. 
e. Streichen 
Abs. 2 
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 

Art. 11 
Proposition de Ja commiss1on 
Al. 1 
Relevent des EPF: 
a. les maitres (professeurs ordinaires. professeurs extraordi
naires, professeurs-assistants, privat-docents et charges de 
cours); 
b. les assistants. les collaborateurs scientifiques et les candi
dats au doctorat: 
c. les etudiants et les auditeurs; 
d. les collaborateurs administratifs et techniques. 
e. Biffer 
Al. 2 
Le Conseil federal peut creer d' autres categories de maitres. 

Angenommen -Adopte 

Art. 12 
Antrag der Kommission 
Titel 
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 

8 N 
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Abs. 1 
Die Dozenten lehren und forschen 1nnernalb ihres Lehr- und 

und tragen dafür die Verant
wortung. 
Abs.2 
Der ETH-Rat wahlt die ordentlichen und ausserordentlichen 
Professoren und bezeichnet ihr Lehr- und 
Die erste Wahl erfolgt 1n aer Regel für drei Jahre. 

hJr sechs Jahre. Für die 11r,rh'""''t' 

eine 

Abs. 3 
Der ETH-Ra: u0erpruft regelmass,g die 
ren. 
Abs. 4 

der Professe-

Er wählt die Assistenzprofessoren für drei Jahre. Er kann sie 
einmal wiederwahlen. 
Abs. 5 (neu, 
Die Schulle;tung verleiht die vema und bezeichnet die 
Lehrbeauftragten. 

Antrag Gard10/ 
Abs.3 
... der Professoren im Bereich von Lehre und Forschung. Ver

treter der Assistenten und der Studenten wirken an der Ueber
prüfung in geeigneter Form mit. 

Antrag Günter 
Abs. 6 (neu) 
Bei gleicher Qualifikation wird bis zum Erreichen eines einiger
massen ausgeglichenen Zahlenverhältnisses der Geschlech
ter bei Wahlen einer Frau der Vorzug gegeben. 

Art. 12 
Proposition de la commission 
Titre 
Maitres 
Al. 1 
Les maitres donnent leurs cours et font de la recherche en 
taute autonomie dans le cadre de leur mandat d'enseigne
ment et de recherche. lls en assument la responsabilite. 
A/2 
Le Conseil des EPF nomme les professeurs ordinaires et extra
ordinaires et de!imite leur doma1ne d'enseignement et de re
cherche. En regle generale. les professeurs sont d'abord 
nommes pour une penode de trois ans: ensu1te, leur mandat 
est renouvelable tous les six ans. En regle genera!e. une com
m1ssion speciale est creee pour la preparation de la nomina
tion des professeurs. 
Al. 3 
Le Conseil des EPF examine periodiquement !es qualifications 
des professeurs. 
Al. 4 
II nomme les orotesseurs-assistants pour une periode de trois 
ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. 
Al. 5 (nouveau) 
La direction de l'ecole confere la vema legendi et designe les 
charges de cours. 

Proposition Gardiol 
Al. 3 
.... des professeurs, sur !es plans de l'enseignement et de la 
recherche. Des representants des assistants et des etudiants 
participent de maniere appropriee a cette evaluation. 

Proposition Günter 
Al. 6 (nouveau) 
Aussi longtemps que les ense1gnantes ne sont pas represen
tees dans la merne proportion. a peu pres. que les ense1-
gnants. on nommera. a qualifications egales. de preference 
unefemme. 
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Abs, 1, 2 ,~Al. 1, 2 
Angenommen Adoore 
Abs. 3 -Al. 3 

Mrne Gardiol: Je voudra1s tout d abord rnent1onner 
fact1on generale auant a rexcellent trava1I de notre ccrnm1s
s1on dans 1·elaborat1on de cette io1. ains1 que pour les 
rations apoortees en qu1 concerne la 

Cer 12. en oart1culter. 

ref1exion. J a1 dec1de de 
et d' ouvnr ains1 la discuss1on Le ore

rn1er poim est I evaluat1on qw do1t porter sur les deux au 
professeur, tanr sur l'enseignant que sur le chercheur. Ces 
deux roles doivent rester en interaction constante et en J1en 
etro1t. Jene voudra1s pas que l'on tornbe aans le travers d un 
certa1n nornbre d'un1vers1tes nord-america1nes. et pas ies 
moins prest1g1euses. ou la recherche seule campte; eile est 
mise en ev1dence par les publications et traduite par 1e Slogan 
«publish or perishn. II est clair que cet aspect international des 
hautes ecotes est capital. mais il ne do1t pas faire oublier le vo
let ense1gnemenr qui est le but fondamentai des hautes ecoles 
ment1orc1e en orem1er dans notre loi. Ces deux parties de 
i'evaluat1on ne se feront vra1semblablement pas par la meme 
equ1pe, et pas forcement au meme moment ceia me parait 
clair. 
Le deuxieme point que Je desire preciser a i'art1cle 3. c est de 
m · assurer que la participation des etudiants et des ass1stants a 
ce processus d'evaluation est comprise. M. Cotti. lors du de
bat au Conseil des Etats, au printemps 1989, reclama1t pour 
les etudiants en particulier la possibilite de s·exprimer de ma
niere forte. complete, systematique et reguliere. Je VOIS donc 
J'occas,on, lors de ces evaluations periodiques ou lors des 
reelections, de mettre en pratique ces voeux par une participa
tion efficace et non seulement symbolique des assistants et 
des etudiants. II n ·y a pas de raison de se priver de leurs obser
vat,ons, d'entendre leurs souha1ts. de voir preciser leurs atten
tes ou leurs critiques en vue d'ameliorer en particulier notre 
enseignement. Ecouter les avis des etudiants. !es mettre en 
perspective avec ceux des autres examinateurs me semble 
devoir representer un apport constructif pour les professeurs 
qu1. dans leur grande maiorite. n'ont re<;u aucune format1on 
pedagog1que et n·ont que leur vecu personnel comme base. 
Tels sont les deux points que Je souhaitais prec1ser et 1e me re-
1ouis d'entendre M. Cotti pour savoir si c·est b1en l'espnt dans 
lequel cet alinea a ete compris. Je vous remerc1e donc d'ac
cepter ma propos1tion en instaurant le dialogue avec les pnnc1-
paux interesses. Je suis conva1ncue que cette ouverture et 
cette transparence seront des elements tres pos1tifs dans la 
bonne "1arche globale aes unites. des depanements et des 
ecoles. De telles expenences positives en mat1ere de oart1c1-
pation sont vecues partiellement a Lausanne. II n y a pas de 
probleme. Cela confirrne donc mon point de vue. 

M. Guinand. rapporteur: La commission n'a pas traite de Ja 
propos,tion de Mrne Gardiol teile qu eile nous est presentee. 
rnais eile a eu de nombreuses discussions au suiet du pro
bleme de l'examen periodique des quatificat1ons des profes
seurs. 
Elle a finalement decide. par 15 voix contre 4, que l'exarnen 
des qualifications ne concernerait que les professeurs et. par 
13 voix contre 6. que cet exarnen serait periodique. rejetant 
toute autre proposition visant a preciser a quel moment l'exa
men devra1t avoir lieu. En effet certa1ns suggeraient que l'exa
rnen devrait intervernr necessa,rement chaque fois qu·un pro
fesseur serait nomme a nouveau. Je pense que nous avons 
trouve la une solut1on qui pose le principe et laisse au Conseil 
des ecoles un !arge pouvoir s·agissant de la maniere dont 
l'examen des qualificat1ons des professeurs se deroutera. 
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C est ia rarson pour laqueile nous vous dernanoons a en res
ter au texte oe la comm1ss1on qu1 io1sse ouverte orocedure 

de toute prec1sant la procedure et 

·;orn1mrnt. ·.velche 
Ze1:abstanden er 

vor: 

'Ni€ 

er einsetzen und 1n weichen 
Frau Gard1ol uns Er-

w11I sie «Lehre und Forschung" Die Kornm1s-
s1on hat sich mit dieser Frage n1cnt befasst. Fur mich - ich 
mochte das der Antragstellerin sagen 1st klar. dass die Eig
nungsuberprufung «Lehre und Forschung» umfasst. wenn ein 
Professor sowohl 1n der Lehre als auch 1n der Forschung tätig 
ist. Die Kommission geht durchaus davon aus. dass beide Ge
biete 1n die Ueberorufung einbezogen werden sollen. 
Mit der zvve1ten Ergänzung wunscht Frau Gard1ol die Bete1li
gui-g von Assistenten und Studenten in geeigneter Form. Ich 
sch11esse keineswegs aus, dass eine solche Möglichkeit des 
Einoezugs besteht Ich bin auch der Meinung. dass es durch
aus sinnvoll ist die Studenten e1nzubez1ehen. wenn es um die 
Lehre geht. Es könnte auch sinnvoll sein, wenn es um die For
schung geht. die Assistenten in einer r;ee1gneten Form m1tzu
berucksicht1gen. Die Kommission will aber die Frage, wie die 
Ueberprüfung zu machen 1st. welche Mittel einzusetzen sind, 
dem ETH-Rat uberlassen. Er soll hier entscheiden können. 
Was Frau Gardiol will, ist nicht ausgeschlossen. aber es 1st 
auch nicnt in Jedem Fall zwingend vorgeschrieben. 
Ich bitte Sie, bei der Komm1ss1onslösung zu bleiben und den 
Antrag Gard1ol abzulehnen. 

Frau Uchtenhagen: Ich hätte es trotzdem gern, wenn Sie zu 
dieser Frage Stellung nähmen. Herr CottL Wie wollen Sie die 
Eignung von Professoren. die unterrichten, uberprufen. wenn 
man nicht Jetzt irgendwie feststellt, dass man auch die Studen
ten einbezieht? Und wie sollen in Forschungsinstituten die 
Professoren überhaupt evaluiert werden. wenn die Assisten
ten flicht 1n irgendeiner Form einbezogen werden? 
Ich kann nur sagen: Wenn Sie tatsächlich zuhören, was die 
Studierenden und die Assistenten uber ihre Professoren sa
gen. erhalten Sie häufig einen besseren Eindruck uber das. 
was diese Leute in ihrem Gebiet tatsächlich leisten. als wenn 
Sie irgenawelche Kollegen fragen. Man könnte zumindest sa
gen. dass es dem Sinn entspricht. Eine Ueberprufung macht 
überhaupt nur Sinn. wenn die Beteiligten. die den Unterricht 
gernessen - oder eben flicht gefllessen - gefragt werden und 
sich äusseri- können. 

Bundespräsident Cotti: Ich hätte den Entscheid dem Natio
nalrat ohne weiteres überlassen. Ich benütze die Gelegenheit 
die mir durch die Aufforderung von Frau Uchtenhagen ver
schafft wird. um eine Korrektur anzubr·,.,gen. Es stimmt nicht. 
Frau Gardiol. dass die Professoren in bezug auf Didaktik völlig 
unvorbereitet sind. Unter den Kriterien. die schon für die Pro
fessorenwahl gelten, spielt die Lehrfähigkeit eine wesentliche 
Rolle. Die ETH Lausanne und die ETH Zürich bieten immer 
wieder Möglichkeiten an. sich didaktisch «up to date» zu hal
ten. Insofern bedarf Ihre Behauptung einer Korrektur. Die 
Mögl1chke1t für die Studenten, sich über ihre Professoren zu 
äussern. wird durch das Gesetz nicht ausgeschlossen. Ich bin 
nach wie vor der Auffassung, dass es den einzelnen Schulen 
überlassen werden sollte, gewisse Verfahrensfragen der Si
tuation entsprechend zu regeln. 
Sie haben sich vorher - ich habe das nicht bestritten - für die 
Delegation einer Reihe von Kompetenzen nach unten einge-
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setzt Lassen Sie somit Je nacn Schule auch unten entsche1-
den1 Was Sie vorschlagen. wird 1a durch das Gesetz nicht ver
boten. aber so detailliert regeln zu wollen 
würde den ailgeme1nen Kriterien eines onne 
Zweifel zuwiderlaufen. 

Abs. 6 ~Al. 6 

45 
26 

Günter: Mit unserem schlagen wir Ihnen vor. dass oe1 
gleicher Oua11fikat1on bis zum Erreichen eines e1nigermassen 
ausgegiichenen Zahlenverhältnisses der Geschlechter bei 
Wahlen einer Frau der Vorzug zu geben 1st Das Problem der 
Chancengle1chhe1t und der Förderung von Frauen. insbeson
dere 1n Kaderpos1tionen, wurde bereits heute morgen reich
lich erörtert. Herr Bundespräsident Cottl hat dazu eindrückli
che Zahlen zitiert Er hat uns auch gezeigt. dass zwar die Zahl 
der studierenden Jungen Frauen massiv zunimmt. dass aber 
gleichze1t1g beim Kader die Spitze sehr schmal ist bei der 
ETH ganz besonders. Es ist eine Erfahrungstatsache. dass es 
einer kritischen Grösse bedarf. bis eine Entwicklung voran
schreiten kann. Eine Studie von Claude Langchamp im Zu
sammenhang mit Mandaten 1m Nationalrat hat ergeben. dass 
es erst von einer aew1ssen Prozentschwelle an für Parteien 
interessant wird. F(auen 1n aussichtsreiche Pos1t1onen zu lan
cieren. 
Wir müssen den Jungen Frauen, die jetzt studieren, eine Si
cherheit geben, damit sie später gegen die männlichen Mit
konkurrenten eine Chance haben. Diese Chance wird durch 
die Möglichkeit einer Schwangerschaft bereits beeinträchtigt, 
denn sie bedeutet Zeiteinbrüche, Unterbrüche in der Lehrtä
tigkeit Ein Wahlgremium wird schon daher und auch aus der 
Tradition heraus dazu neigen, heute bei gleicher Qualifikation 
den Mann zu bevorzugen. 
Wenn wir eine Traditionsänderung erreichen wollen. d. h. 
wenn wir mehr Frauen in Kaderpositionen haben wollen. be
darf es eines bewussten politischen Aktes. Wir glauben. dass 
unser Antrag einen Weg weist diese Förderung unter Wah
rung hoher Qualitätsansprüche. wie sie die ETH zu Recht 
stellt. vorzunehmen. Es ist für die Entwicklung unserer Gesell
schaft als eines Ganzen wichtig. dass wir das intellektuelle 
Potential unserer Frauen ausschöpfen. Ihre Sicht der Dinge 
wird für unsere Zukunft. ja möglicherweise für unser Ueberle
ben immer wichtiger, und zwar auch in technischen Berei
chen. 
Wir von der LdU/EVP-Fraktion sind daher überzeugt dass wir. 
wenn diesem Antrag zugestimmt wird. nicht nur etwas für die 
Frauen tun. was lobenswert. richtig und nötig ist sondern 
dass wir damit auch etwas Positives für unsere Gemeinschaft 
als Ganzes und somit für uns alle tun. 
Ich bitte Sie daher. dieser Ergänzung von Artikel 12 mit einem 
neuen Absatz 6 zuzustimmen. 

M. Guinand. rapporteur: La comm1ssion n'a pas discute de la 
propos1tion de M. Günter qui pose un probleme general. que 
l'on retrouve dans une ecole polytechnique. dans une univer
site. et dans b1en d'autres domaines. de savoir qw preferer 
quand il y a plusieurs candidats qui ont des qualificat1ons ega
les. Dans les urnvers1tes vous pouvez avrnr une regle qui dicte 
de preferer lhomme a la femme ou la femme ä l'homme. ou de 
preferer un candidat suisse a un candidat etranger. un candi
dat de la maison qu·un candidat exterieur. Vous voyez 

peut y avoir toute une sene de criteres pour cho1s1r. a qua-
quel est le candidat sera fmalement re-

tenu. Je crrns que c·est la du Conseil des ecoles 
aue de fixer ies relatives a ces et 1e ne oense 
pas qu'une teile devra1t dans !a 101-cadre 
que nous vous proposons. Raison pour laquelle. au nom de la 
commiss1on. 1e vous propose de ne pas su,vre la propos1t1on 

a une femme ou qu·on donne 
un cand1dat su,sse ou a un 

Ich 
die Komm1ss1on mehrhe1t-

war. dass bevvusster Akt ,n dieser Form 
ich nehme an dass dieses An-

trags in der Komm1ss1on entschieden worden wäre. 
Entscheid. ob eine Frau Professorin oder ein Mann Profes

sor wird. fallt ETH-Rat Der erste Schritt zur Frauenförde
rung liegt beim Bundesrat. indem er dafür sorgt -- ich nehme 
an. er wird auch irgendwann dazu Gelegenheit erhalten -. 
dass 1m ETH-Rat eine Frau oder mehrere Frauen Einsitz neh
men. Das 1st der erste Schntt der getan werden muss viel
leicht kann Herr Bundesprasident Cotti darüber etwas sagen. 
Dann liegt es 1n der Verantwortlichkeit des ETH-Rates. dass 
bei gleicher Qualifikation Frauen in die Professorenschaft 
kommen. 
Ich bin nicht so oess1m1stisch bezüglich der Situation der 
Frauen. Wir haben heute die Zahlen gehört. Es gibt Wissen
schaftsbereiche. in welchen die Frauen schon Jetzt in der 
Lehre und bei oen Studenten die Hälfte der Hochschulange
hörigen ausmachen. Der Prozess 1st im Gang. In zehn Jahren 
werden wir auch in den ETH ganz andere Verhältnisse haben 
als heute. In das Gesetz müssen wir keine besondere Bestim
mung aufnehmen. Durch die Frauenförderung in den Orga
nen werden wir mit dem Heranwachsen des akademischen 
Nachwuchses das Ziel besser und sicherer erreichen können. 
Ich bitte Sie daher. diesen Vorschlag abzulehnen: aber in der 
Zielsetzung glaube ich, Herr Günter - bestehen eigentlich 
keine Unterschiede. 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag Günter 
Dagegen 

Art. 13 
Antrag der Komm1ss1on 
Titel 

25 Stimmen 
52 Stimmen 

Assistenten. wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden 
Abs. 1 
Die Schulleitung stellt Assistenten für eine zeitlich begrenzte 
Tätigkeit in Lehre und Forschung an. Die Assistenten haben 
Gelegenheit. sich durch Forschung oder den Besuch von 
Lehrveranstaltungen weiterzubilden. 
Abs.2 
Wissenschaftliche Mitarbeiter können von der Schu!leitung 
auch zeitlich unbefristet werden 

regelt die Zulassungsbedingungen für Dok-
toranden 

Art. 13 
Proposition ae la commission 
Titre 
Assistants. coilaborateurs sc1entifiques et candidats au docto
rat 
Al. 1 

engage des ass1stants pour leur confier 
et de a titre tempora1re. 

en fa1sant de la recher-

La direclion de i ecole peut auss1 engager des collaborateurs 
sc1ent1fiques pour une penode indeterm,nee. 
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Ai. 3 
La direction de I ecole fixe les cond1t1ons d'adm1ss1on pour les 
cand1dats au doctorat. 

Angenommen - Adopte 

Art. 13bis 
Antrag der Komm1ss1on 
Streichen 
Propos,tron de la comm1sst0n 
Bitter 

Angenommen Adopte 

Art. 14 
Antrag der Kommission 
Titel 
Studierende und Hörer 
Abs. 7 
Als Studierender an einer ETH wird zugelassen. wer: 
a. einen eidgenössischen oder eidgenössisch anerkannten 
Matuntätsausweis oder einen gleichwertigen Ausweis einer 
schwe1zenschen oder liechtenste1nischen Mittelschule be
sitzt: 
b. einen gleichwertigen Abschluss einer Mittelschule eines an
dern Landes besitzt: oder 
c. eine Aufnahmeprüfung bestanden hat 
Abs. 2 
Die Schulleitung regelt die Zulassungsbedingungen für Nach
diplomstudierende und Hörer. 

Art. 14 
Proposition de la commission 
Titre 
Etudiants et auditeurs 
Al. 1 
Est admis comme etudiant dans une EPF quiconque: 
a. est titulaire d'un certificat federal de maturite. d'un certificat 
de maturite reconnu par la Confederation ou encore d·un certi
ficat equivalent delivre par une ecole secondaire superieure 
de Suisse ou du Liechtenstein: 
b. est t1tulaire d'un diplome equivalent delivre par une ecole 
seconda1re superieure etrangere. ou 
c. a reussi un examen d'admission. 
Al. 2 
La direction de l'ecole fixe les conditions d'admission pour les 
etudiants postgrades et !es auditeurs. 

Angenommen - Adopte 

Art. 15 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Der Bundesrat regelt das Dienstrecht und die berufliche Vor
sorge der Professoren, des Delegierten des ETH-Rates. der 
Schulpräsidenten und der Direktoren der Forschungsanstal
ten. Das Dienstrecht muss öffentlichrechtliche und privatrecht
liche Arbeitsverhältnisse ermöglichen. 
Abs.2 
Für das übrige Personal gilt grundsätzlich das Dienstrecht der 
allgemeinen Bundesverwaltung. Soweit besondere Bedürf
nisse von Lehre und Forschung dies erfordern, kann der ETH
Rat mit Ermächtigung des Bundesrates Sonderregelungen er-
lassen. • 
Abs. 3 
Vor dem Erlass dienstrechtlicher Vorschriften sind die Perso
nalverbande anzuhören. 
Abs. 4 
Streichen 

Antrag Bore/ 
Abs. 2 
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.. von Lehre und Forschung dies erfordern. kann der Bundes
rat Sonderregelungen erlassen. Der Schulrat kann dienst
rechtliche Vorschr1tten für die Teilzeitangestellten 1n Lehre und 
Forschung erlassen. 
Abs. 3 

dienstrechtl1cher Vorschntten sind mit den Personalver
banden Verhandlungen zu fuhren. 

Art. 15 
Propos1t1on de Ja comm1ss,on 
Al. 1 
Le Conseil federal reglemente les dispos1t1ons de serv1ce. la 
prevoyance profess1onnelle des professeurs du delegue du 
Conseil des EPF. des pres1dents des ecoles et des directeurs 
des etablissements de recherche. 
Al. 2 
Les autres collaborateurs sont. en principe. soumis a un statut 
administrat1f de dro1t public. Si le Conseil des ecoles n'adopte 
pas, sur autorisation du Conseil federal, une reglementation 
extraordinalfe repondant aux beso1ns particuliers de l'ensei
gnement et de la recherche. les dispositions valables pour le 
personnel de l'administration tederale de la Confederation 
sont applicables. 
Al. 3 
Avant d·arreter les d1spos1t1ons concernant !es rapports de ser
v1ce, les assoc1at1ons de personnel seront consultees. 
Al. 4 
Bitter 

Proposition Bore/ 
Al. 2 

.. Si le Conseil federal n'adopte pas une reglementation 
extraordinaire .... Le Conseil des ecoles peut reglementer les 
rapports de service des employes qui exercent une activite 
temporaire dans l'enseignement et la recherche. 
Al.3 
.... rapports de service. des negociations seront menees avec 
!es associat1ons du personnel. 

Abs. 1 -Al. 1 

M. Guinand, rapporteur: Je souligne a l'intention des parle
mentaires de langue fran<;aise qu·ils ont re9u un complement 
au depliant pour l'alinea premier. lequel precise bien qu·en ce 
qui conceme les professeurs. le delegue. !es presidents des 
ecoles. d1recteurs des etablissements de recherche, le statut 
juridique doit permettre des rapports de services de droit pu
blic et de droit prive. II est 1mportant de savoir que c'est le pnn
cipe qui est pose au prem1er alinea. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2, 3-AI. 2, 3 

M. Borel: Je ne fa1s pas une ma1s deux propositions qui se 
trouvent dans le meme art1cle. Je vous prierai donc, Monsieur 
le president. taut a !'heure de faire deux votes, car cela 
concerne deux obJets taut a fait differents. 
Premiere proposition. Le personnel des ecoles polytechni
ques federales ne peut pas etre assimile au personnel de la 
Confederation dans son ensemble. San statut est clairement 
different. A l'alinea 1 de cet article 15 la commission vous pro
pose de prevoir clairement des dispositions particulieres pour 
le corps enseignant. le corps des professeurs et le delegue du 
Conseil des EPF, les presidents et les directeurs des etablisse
ments de recherche. Sur ce point j'approuve la decision de la 
commission. 
Viennent ensuite les autres collaborateurs pour lesquels man 
point de vue differe de celui de la commission. Le statut peut 
etre different. il devra meme probablement l'etre dans certains 
cas et l'avenir nous montrera certainement de plus en plus de 
cas ou une reglementation differente devra1t etre introduite 
pour certaines categories de collaborateurs des EPF. Ma di-
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·,ergence avec la comm1ss1on v1ent de qu1 dec1de de cette re
g!ementat1on dif:erente. La comm1ss1on a dec1de. a une courte 
ma1orne 1une vo1x) que c eta1t de la competence du Conseil 
des ecoles. avec une autonsation a caractere donnee 

Conseil !ederal. Ma propos1t1on v1se a ce que taute 

sera1t 

rc,1·onr,r,c, de collabora
Ceta1t d a1I-

orooose de ne 
il IUI a 

pol1tique de Ams1 la qu1 vous est soum1se 
a ete prise par une vo1x de majonte. Cela a cree une certa1ne 
1nsecunte dans la comm1ss1on. ou1 a dec1de de consulter les 
assoc1ations pour connaitre leur av1s. Toute
fo1s un oubli a ete cornmis et cette lertre n a pas ete envoyee. 
et aucun membre dont rno1-meme - ne s·est inquiete de 
connaitre la reponse En vertu du que «qui ne dit mot 
consent,,. un certa1n nombre de membres de la cornmission 
sont part1s du po1nt de vue que comme il n y avait pas de re
ponse a certe lettre. qui malheureusement n ·ava1t pas ete en
voyee. cela s1gnifiait que les assoc1ations profess1onnelles 
eta1ent d'accord avec cette proposition 
II apparait que ce n est pas le cas et nous revenons a la situa
t1on initiale que nous ava1t decrite le Conseil federal a I epo
que. c est-a-d1re que les quest1ons ae statut du personnel sont 
fort delicates et que peut-etre 11 conv1endra1t de revenir a la pro
position initiale du Departement federal de l'inteneur qui 
consista,t a confier la responsab1lite de decision en la matiere 
non pas au Conseil des ecoles. ma1s au Conseil federal. Gest 
la raison pour laquelle Je vous prie d'accepter mon amende
ment a l'alinea 2. Concernant ce meme alinea 2. reste le cas 
du personnel temporaire. Pour clarifier les choses. il m'a paru 
opportun de preciser que. pour les temporaires. veritablement 
cela deva,t rester de la competence du Conseil des Ecoles car 
la je partage I avis de la maionte de la commission: il s·ag,t de 
details que le Conseil des Ecoles peut regler et qui n'ont pas 
besoin de charger !'ordre du Jour du Conseil federal. 
J'en viens a ma deuxieme proposition. qui concerne l'alinea 3. 
La comm,ssion propose de mentionner explicitement que 
lorsque des dispositions en matiere de rapports de services 
sont arretees. les assoc1at1ons de personnel sont consultees. 
Dans l'etat d'espnt des discussions qui ont eu lieu en commis
sion. cela signifiait qu'elles etaient reellement consultees. 
c est-a-dire que l'on tiendrait compte. en princ1pe. de leur avis. 
que ce n eta,t pas une consultation pour la forme. II me para1-
tra,t preferable. pour les futurs ut1l1sateurs. de remplacer le mot 
«consulter» par le terme de negoc,ations pour qu'il SOlt bien 
clair que l'autonte federale considere les assoc1ations de per
sonnel comme des partenaires sociaux et non pas s1mple
ment comme des organes que I on consulte en derniere m1-
nute pour obternr leur blanc-seing. II ne s ag,t pas du tout 
dune mefiance a regard des d1scuss1ons qu, ont eu lieu au 
sein de la commiss,cn. ou letat d'espnt m·a paru correspon
dre en fait au sens de ma proposition. mais pour clarifier les 
choses v,s-a-v,s de l'exterieur il me para1tra1t opportun d'adop
ter ma propos1tion a l'alinea 3. 

M. Guinand. rapporteur: Le deuxieme alinea prevo1t que !es 
autres collaborateurs sont normalement soumis a un statut 
administrat1f de dro,t public. Toutefois. la commission a sou
haite laisser une certame marge de manoeuvre pour un certain 
nombre de collaborateurs qui devraient pouvoir. le cas 
echeant. etre SOUm1S a un Statut de droit prive OU a un Statut qui 
deroge au statut ordina1re de droit public. D'ou la phrase qui 
laisse au Conseil des Ecoles la possibilite de prevoir une regle
mentation differente. mais sur autorisation du Conseil federal. 
Comme l'a dit M. Bore!. c·est par 8 voix contre 7 que la com
m,ssion a dec1de que ce sera1t le Conseil des Ecoles qui regle
rait la situat1on. sur autorisat,on du Conseil federal. et non pas 
le Conseil federal qu1. sur demande du Conseil des Ecoles, re
glementerait de marnere speciale certains rapports de service. 
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ivl Borel a dit oue les assoc1at1ons profess1onnelles aura1ent 
:Ju consu1tees. ce en quo1 II a ra1son je bats ma coulpe ic1. 
oans la mesure ou (aura1s effect1vement du ve1ller a 

que cette ccnsultat1on so1t fa1te. Ce ne fut pas le cas, ma1s 
comme le doss1er repart au Conseil des Etats. Je pense qu·en 
tout etat de cause cette consultat1on oourra avo1r ileu dans le 
cadre des travaux oe la comm,ss:or: du Conseil des Etats. 

oropos1t1on de 2. :e voudra1s 1n-
volonte 

obternr I autonsat1on du 
nous souha1tons pu1sse une 

Quant a la deux1eme propos1t1on de M 
oar la comm1ss1on de b1en prec1ser que 

que les assoc1at1ons seraient consultees. non pas sur 
statut oarncul1er qu, aux pnnc,pes 

raux. mais d'une man1ere generale sur le cadre dans lequel le 
Conseil federal autonserait le Conseil des Ecoles a deroger 
aux du dro,t admmistrat1f. M. Borel va encore plus 
io1n puisqu d prevoit non seulement une consultation ma1s 
une negoc1atron. Ce n est toutefois pas le sens de ce qu a sou
ha1te la comm1ssion au tro1s1eme alinea ae 1·article 15. Par 
consequent ie vous 1nv1te a suivre les propos1t1ons de la com
m1ssion. 

David. Berichterstatter: Der Artikel 15 des Gesetzes 1st sicher 
von grosser Tragweite. In Absatz 1 schlagen wir Ihnen als we
sentliche neue Regelung vor. dass das Dienstrecht öffentlich
rechtliche und privatrechtliche Arbeitsverhältnisse ermögli
chen muss. Die beiden Arten von Arbeitsverhältnissen werden 
auf die gleiche Ebene gestellt. in der Meinung, dass bei dem 
hier erwähnten Personenkreis. insbesondere bei den Profes
soren, auch die privatrechtliche Anstellung möglich sein 
muss. 
Zu Absatz 2: Hier haben wir einen Antrag von Herrn Bore!. Ab
satz 2 betrifft das übrige Personal. d. h. jenes Personal. das 
nicht in Absatz 1 erwähnt ist. also nicht die Professoren. nicht 
den Delegierten des ETH-Rates, die Schulpräsidenten und Di
rektoren der Forschungsanstalten. Es sind dies insbesondere 
die Assistenten. aber auch die übrigen Mitarbeiter, die in den 
Schulen und in den Anstalten tätig sind. Für sie gilt im Grund
satz das Beamtenrecht des Bundes. 
Die Kommission unterbreitet Ihnen den Vorschlag. dass vom 
allgemeinen Beamtenrecht abgewichen werden kann, wenn 
es Lehre und Forschung erfordern. Diese Abweichungen sol
len durch den ETH-Rat mit Ermächtigung des Bundesrates 
vorgenommen werden können. 
Herr Bore! beantragt, dass der Bundesrat derjenige ist. der im 
Grundsatz diese Abweichungen anordnet. diese Sonderrege
lungen trifft. Die Kommission hat hierüber abgestimmt und mit 
8 zu 7 Stimmen der Fassung in der Ihnen vorliegenden Form 
zugestimmt. Die Meinung war die. dass der Autonomiegrund
satz auch im Bereich der Regelung der Arbeitsverhältnisse 
zum Tragen kommen soll. dass man also. soweit dies möglich 
ist. die Regelungskompetenz an die Stufe der ETH abgeben 
soll. Der Kommission scheint es vertretbar. den ETH-Rat ein
zusetzen. allerdings unter der Voraussetzung einer ausdrück
lichen Ermächtigung des Bundesrates. 
Der Bundesrat hat es in der Hand, zu entscheiden. ob er diese 
Ermachtigung erteilen will. Erteilt er sie nicht, ist er selbst kom
petent. auch für jene Personalkategonen die Sonderregelun
gen zu erlassen. Wir geben damit die Kompetenz in die Hand 
des Bundesrates. Der Bundesrat wird von dieser Möglichkeit 
nach sorgfältigem Ueberlegen und auch nach Rücksprache 
mit den betroffenen Personalverbänden Gebrauch machen. 
Er wird nicht willkürlich entscheiden. Die Kommissionsmehr
heit ist der Meinung, dass diese Flexibilität gewährt werden 
soll. 
Zu Absatz 3: Hier schlägt Herr Bore! vor. die Personalver
bände seien vor Erlass dienst rechtlicher Vorschriften nicht nur 
anzuhören. sondern es seien mit ihnen Verhandlungen zu füh
ren. Vorerst muss ich Ihnen sagen. dass die Fassung der Kom
mission bereits im Entwurf des Bundesrates enthalten ist, 
namlich in Artikel 38 Absatz 4. Er wurde nur nach vorne ver-
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schoben. Der Bundesrat hat die Anhorung also bereits selber 

Von mir aus gesehen geht es um das Verstandrns der Worte 
,,anhoren» und "verhandeln" Bei ,,verhandeln„ meinen \Vif 

auf derselben Ebene stehen und r,c,,mcc<nc 

entgegennimmt. daruber auch 
Sinne verhandelt und den eigenen Standpunkt korrigiert 
letztlich es rne Behorde. die die Vorschnft erlasst. 
Junst1sch-tecnrnsch 1st es besser, von «anhoren» zu sprechen. 
um nicht falsche zu wecken. 
Ich bitte Sie daher. den Antragen der Kommission zuzustim
men. 

Abs. 2 --Al. 2 

62 22 1anv,er 1991 

L alrnea c!o:t donc se l1re a1ns1: "Le Conseil des Ecoles polv
techrnques peut creer d autres t1tres». 1 al1nea 3: ules Eco
les oolvtechn1ques peuvent decerner aes cert1ficats et des at
testatronsn 
Par consequent. en au1 concerne l'aiinea 2. !a vers1on du 

Etats do1t etre su1v1e. et non ce1le de comm1s-
nat1onal sur le dep11ant 

Al 
Ar:genor0men AaoDte 

Art. 18 

Art. 18 
la comm1ss1on 

Titre 
Titres de professeurs et docteurs honons causa 
Al. 1. 2 
Adherer a la aecis1on du Conseil des Etats 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Borel 

71 Stimmen Angenommen -Adopte 

32 Stimmen 

Abs. 3-AI. 3 

M. Bore!: Etant donne que les rapporteurs de comm1ss1on ont 
bien situe le contexte juridique dans lequel les termes doivent 
etre compris. Je considere que l'interpretation va suffisamment 
loin pour que Je puisse retirer mon amendement. 

Präsident: Herr Borel zieht seinen Antrag zu Absatz 3 zurück. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de Ja cammiss,an 

Art. 16 
Antrag der Kommission 
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 

Art. 16 
Proposition de la comm,ssion 
Taute personne relevant d'une EPF. qui a collabore a une pu
blication sur le plan sc1entifiaue. do1t y etre citee nommement. 

Angenommen Adopte 

Art. 17 
Antrag der Kommission 
Titel 
Akademische Titel. venia legendi und Zeugnisse 
Abs. 1. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3 
Die ETH können Zeugnisse und Bescheinigungen verleihen. 

Art. 17 
Proposition de Ja comm1ss1on 
Titre 
Titres. venia legendi et certificats 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al.3 
Les EPF peuvent decerner des certificats et des attestations. 

Abs. 1 -Al. 1 
Angenommen Adopte 

M. Guinand, rapporteur: Dans la version frarn;:a,se. il y a eu un 
probleme entre la mise au point du texte et la publicat,on. Le 
depliant contient en effet une erreur. 

Art. 19 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Forschungsanstalten sind autonome öffentlichrechtliche 
Anstalten des Bundes mit Rechtspersönlichkeit. 
Abs. 2 
Sie forschen 1n ihrem Aufgabenbereich und erbringen wissen
schaftliche und technische Dienstleistungen. 
Abs. 3 
Sie stehen nach ihren Möglichkeiten Hochschulen für Lehre 
und Forschung zur Verfügung. 

Art. 19 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Les etablissements de recherche sont des etablissements au
tonomes de droit public et relevent de la Confederation: ils 
jouissent de la personnalite juridique. 
Al. 2 
(La mod1fication ne concerne que le texte allemand) 
Al. 3 
lls sont. dans la mesure de leurs possibilites. a la dispos,tion 
des hautes ecoles pour assumer des taches d'ense,gnement 
et de recherche. 

Angenommen - Adopte 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Prapos1t1on de la comm1ss1on 
Adherer a la decis1on du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Soweit für die Forschungsanstalten keine gesetzlichen Son
derregelungen bestehen. gelten die Vorschriften über die ETH 
sinngemäss. 

Art. 21 
Proposition de Ja commission 
Les dispos,tions regissant les EPF s'appliquent par analogie 
aux etablissements de recherche. dans la mesure ou ils ne 
sont pas regis par des dispos1tions legales specifiques. 

Angenommen -Adopte 
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1. Abschnitt 
der Kommission 

Titel 
ETH-Rat 

Section 1 
la comm1ss1on 

Titre 
Conseil EPF 

Aciopte 

Art. 22 
der Komm1ss1on 

Titel 
Zusammensetzung 
Abs. 1 
Der ETH-Rat setzt sich aus dem Präsidenten. dem Vizeprasi
denten und sieben Mitgliedern zusammen. Sie werden vom 
Bundesrat für eine Amtsdauer von vier Jahren gewahlt. 

Abs.2 
Mehrheit 
Die beiden Schulpräsidenten. die Direktoren der von Geschäf
ten betroffenen Forschungsanstalten sowie Je ein Vertreter der 
Hochschulversammlungen werden in der Regel zu den Sit
zungen eingeladen. Sie haben beratende Stimme. 
Minderheit 
(Ulrich. Borel. Brügger. Haenng Binder. Keller. Uchtenhagen) 
.... sowie 1e zwei Vertreter der . 

Abs.3 
Der Bundesrat wählt auf Antrag des ETH-Rates einen vollamtli
chen Delegierten des ETH-Rates. Wenn dieser nicht Mitglied 
des ETH-Rates ist. nimmt er an den Sitzungen mit beratender 
Stimme teil. 
Abs. 4 
Der ETH-Rat verfügt über ein Generalsekretariat. Der General
sekretär des ETH-Rates nimmt mit beratender Stimme an den 
Sitzungen teil. 

Antrag Vollmer 
Abs. 1 
Der ETH-Rat setzt sich aus dem Präsidenten. dem Vizepräsi
denten und elf Mitgliedern zusammen. Sie werden vom Bun
desrat für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt Vier Mit
glieder. welche je eine Gruppe von Hochschulangehörigen 
vertreten. werden auf Vorschlag der Hochschulversammlung 
gewählt. 
Abs. 2 
Die beiden Schulpräsidenten und die Direktoren der von Ge
schäften betroffenen Forschungsanstalten werden zu den Sit
zungen eingeladen. Sie haben beratende Stimme. 

Art.22 
Proposition de la commission 
Titre 
Const1tution 
Al. 1 
Le Conseil des EPF se compose du president. du vice-presi
dent et de sept membres. lls sont nommes par le Conseil fede
ral pour une periode de quatre ans. 

Al. 2 
Majonte 
En regle generale, les deux presidents des ecoles. les direc
teurs des etablissements de recherche, pour les affaires qui 
les concernent. ains, qu'un representant de chacune des as
semblees des ecoles sont invites aux seances; ils ont voix 
consultative. 
Minorite 
(Ulrich. Bore!. Brügger. Haering Binder, Keller, Uchtenhagen) 
.... ainsi que deux representants .... 
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Al. 3 
Sur prooos1t1on du Conseil des EPF. le Conseil federal nomme 
un du Conseil des EPF a ple1n temps Si ce dern1er 
n est pas membre du Conseil des EPF. !I prend part aux sean-
ces vo1x consultat1ve 
Al. 4 
Le Conse1i des EPF d1spose d un secretanat Le secre
ta1re du des EPF prend oart aux seances avec 
VOIX 

Vollmer 

Le Conseil des EPF du president du vice-pres1-
jent et de membres l!s sont nommes par le Conseil fe
deral pour une oeriode de quatre ans. Ouatre membres. repre
sentant chacun un grouoe de personnes relevant des EPF 
sont nommes sur prooos1t1on des assemblees d'ecole. 
Al. 2 
Les deux oresidents des ecoles et !es directeurs des etablisse
ments de recherche. pour les affaires qui les concernent. sont 
inv1tes aux seances: ils ont vo1x consultat1ve. 

Abs. 1 -Al. 1 

Vollmer: Mein Antrag hat das Ziel. dass alle Gruppen von 
Hochschulangehörigen 1n diesem ETH-Rat vertreten sein kön
nen. Konkret bedeutet das, dass die bis Jetzt nur mit beraten
der Stimme vorgesehenen Vertreter der Hochschulversamm
lungen voll stimmberechtigte Mitglieder dieses ETH-Rates 
sein sollen - verglichen mit vergangenen Diskussionen also 
ein sehr moderater Antrag. Er verlangt keine Dritteisparität 
oder ähnliches. Jede Gruppe von Hochschulangehörigen soll 
zumindest nur durch eine einzige Person in diesem ETH-Rat 
vertreten sein. Die Zahl der effektiven Sitzungsteilnehmer wird 
damit auch nicht tangiert. Wir machen also den ETH-Rat nicht 
etwa schwerfälliger oder komplizierter. 
Andererseits -und das 1st mir sehr wichtig- zielt der Antrag auf 
die Verwirklichung eines zweiten Prinzips. das eigentlich un
bestritten sein sollte: den Einbezug aller Grupppen in diesen 
ETH-Rat. also Dozenten. Mittelbau. Studenten und auch das 
übrige Personal, dessen Bedeutung gerade bei der zuneh
menden Technisierung vor allem im ETH-Bereich immer wich
tiger wird. Beim Verfahren lässt der Antrag sogar den Spiel
raum. dass der Bundesrat unter Umständen aus mehreren 
Vorschlägen. die von beiden Hochschulversammlungen ge
macht werden. auswählen könnte. 
Man kann sich Jetzt die Frage stellen: Brauchen wir diese Mit
bestimmung. diese Einsichtnahme mit vollem Stimmrecht. 
auch auf dieser Ebene? Ganz unten. 1m ETH-Bereich im enge
ren Sinn. bei den Instituten. sind Ja Mitwirkungen vorgesehen. 
Ich meine. wir brauchen diese Mitbestimmung auch auf dieser 
Ebene. Es ist eine logische Konsequenz des organisatori
schen Aufbaus. Der ETH-Rat ich bitte Sie. dazu Artikel 23 
/Aufgaben des ETH-Rates) zu lesen ist zuständig für alle 
wichtigen strategischen Entscheidungen. So entscheidet er 
u. a. über die Schaffung oder Aufhebung von Forschungs
und Untemchtseinheiten. Das sind die ganz zentralen Berei
che, von denen dann alle Hochschulangehörigen betroffen 
sind. Was nützt eine Mitwirkung der Hochschulangehörigen 
aller Gruppen im Bereich eines Instituts. wenn der ETH-Rat be
schliesst. eine bestimmte Forschungs- oder Unterrichtseinheit 
überhaupt aufzuheben? Hier. wo die strategischen Entschei
dungen gefällt werden. brauchen wir eine .echte Mitbestim
mung aller betroffenen Gruppen. Ich trage dann wirklich. wel
che der verschiedenen Hochschulangehörigen von solchen 
strategischen Grundentscheiden nicht betroffen sein sollten. 
Es ist darum naheliegend. dass sich Bekenntnisse zu einer 
echten Mitbestimmung, wenn sie nicht zur Farce verkommen 
sollen. gerade hier aufdrängen. 
Ich gehe davon aus. dass wir jetzt nicht nochmals über den 
Grundsatz der Mitbestimmung streiten müssen. In der Eintre
tensdebatte sind dazu weitere wichtige Anmerkungen ge
macht worden. Ich stelle einfach fest. dass die Mitbestimmung 
heute in allen - ich möchte fast sagen nur halbwegs vernünf
tigen Stellungnahmen zu einer ze1tgemässen Hochschul- und 
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Bildungspolitik unbestritten 1st Echte aas 
wurde heute 1n der Eintretensdebatte bereits gesagt stark! 
doch die entsprechenden lnst1tut1onen: wir verhindern Rei
bungsverluste. wir starken auch die 
setzung und den 
'Nenn wir hier von aller 
gen sprechen. sollten Sie nicnt nur an die Studenten denken: 
es g1Pt eben auch Dozenten. es gibt den Mittelbau. es 
die wissenscnaltlichen M1tarbe1ter. es gibt das 
nal. das genauso 1n Einheiten von den 

ETH-Rates voll betroffen 
darum. dass 
zumindest mit einem e1nz1gen Vertreter in diesen ETH-Rat Ein
sitz nehmen können. 
Ich meine auch. dass wir damit die vorgesenene Konstruktion 
des ETH-Rates in keiner Weise schwachen oder verwassern 
Im Gegenteil: Ich bin der Auffassung. wir starken diesen ETH
Rat damit: wir machen ihn auch nicht grösser sondern wir ge
ben denjenigen Gruppen. die betroffen sind. eine Stimme 
Und eine Stimme zu haben. hat nocn nie geschadet. Wenn 
man aber davon ausgehen wurde. dass die Arbeit und Wir
kungsweise des ETH-Rates durch diese Mitbestimmung be
einträchtigt werden könnte. sollte man lieber von allem Anfang 
an auf dieses Organ verzichten: dann taugt es naml1ch gar 
nichts. 
Im Ernst: Es kann doch nicht wahr sein. dass wir 1991 meinen. 
ein zukunftstrachtiaes ETH-Gesetz zu schaffen. wenn bei der 
Schaffung eines so bedeutenden Organs. wie das der ETH
Rat eben ist. Jegliche M1tbest1mmung einfach negiert wird. 
Ich bitte Sie deshalb um Unterstützung dieses Antrags. 

Frau Zölch: Ich bitte Sie. den Antrag von Herrn Vollmer abzu
lehnen. Er will die Zahl der Mitglieder des ETH-Rates auf 13 er
höhen, wobei 4 Mitglieder auf Vorschlag der Hochschulver
sammlung bestimmt werden sollen. Das Konzept unserer 
Kommission war aber ein ganz anderes. Wir wollten neun der 
besten Köpfe in diesem strategischen Organ haben. Wir woll
ten also bewusst ein kleines, führungskräftiges und auch 
schlagkraftiges Organ mit möglichst viel Flexibilität schaffen. 
Je grösser dieses Organ wird. desto eher wird es kompliziert 
und zum Wasserkopf. 
Ich bitte Sie auch. den Absatz 2 nach dem Vorschlag von 
Herrn Vollmer abzulehnen. Es muss möglich bleiben. dass der 
ETH-Rat in Ausnahmefällen unter sich tagt. gerade wenn es 
z. B. um Personalfragen oder um Fragen geht die die Schul
präsidenten und die Direktoren der Forschungsanstalten di
rekt betreffen. Diesen Freiraum müssen wir dem ETH-Rat be
lassen. 
Ich bitte Sie. den Antrag Vollmer abzulehnen. 

M. Guinand, rapporteur: La propos1tion de M. Vollmer 
contient une autre concept1on du Conseil des ecoles que celle 
conc;ue par le Conseil federal et adoptee par la comm1ssion. 
En effet le Conseil federal est parti de l'idee que le Conseil des 
ecoles devait etre un organe compose d'un nombre restreint 
de personnes. neuf selon les propos1tions. et que l'execut1f de
vait tenter de trouver. pour cet organe strategique. les meilleu
res personnes possible. 
Comme je l'ai souligne lors du debat d'entree en matiere. au 
depart il y avait le Conseil des ecoles et a cote la direction du 
domaine. On a supprime cette derniere. De ce fait. le Conseil 
des ecoles se voit reconnaitre des competences qu'il n'ava1t 
pas dans le proJet initial. II n'en demeure pas mo1ns que la 
commission tient a maintenir le Conseil des ecoles en tant 
qu'organe strategique. essentiellement de reflexion, partant 
de l'idee que tout ce qui concerne la marche des ecoles et des 
etablissements de recherche se fera essentiellement dans les 
unites d'enseignement et de recherche et que c·est la que la 
participation devra trouver taute sa place dans le sens des pro
positions que nous discuterons tout a !'heure aux 
articles 30bis et 31. 
Nous souhaitons laisser au Conseil federal une large latitude. 
tant dans le choix des membres du Conseil des ecoles que de 
leur activ1te. En outre, nous avons expnme le voeu que le presi
dent ne soit pas necessairement une personne engagee a 
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ple1n temps. de man1ere que le Conseil federal dispose du 
plus grand cho1x poss1ble. 
Cest l'occas1on pour mo1 J ouvre 1c1 une petite n:,,,on,th,,c:,, 

prec1ser que s1 ie pres1dent n ·est pas a ple1n temps 
!I faudra nommer un Toutefo1s. le systeme a ete con-

de !accn que. s1 trava1lle a ple1n temps. ie dele-
sera superflu. pres1dent pouvan! rempl1r lu1-meme la tä
du delegue On ev1tera1! ains1 ure double fonct1on. 

une fo1s sur le fa1t que la conception du 
et de Ja comm1ss1on d1ffere de de 

feaeral aoprouvee par la 
des ecoles compose d'un 

nombre ae persannes nous y rev1endrons 1orsque 
tra1terons la propos1t1on de minonte Mme Ulrich a 

1 a!1nea 2 et la comm1ss1on vous demande ae 

David. Berichterstatter Die Kommission sieht mit dem Bun
desrat 1m ETH-Rat ein strategisches Organ. das die wichtigen 
und prosoektiven Entscheide für den ETH-Bereich treffen und 
die Richtlinien festlegen soll. 
Sicher 1st es eine w1cht1ge Frage. wie dieses Organ zusam
mengesetzt weraen soll. Die Komm1ss1on schlagt Ihnen vor. 
die Zusammensetzung 1n die Hand des Bundesrates zu legen. 
Ihm obliegt die Verantwortung, diesen Rat so zu besetzen. 
dass er die ihm ubertragene wichtige Aufgabe auch erfüllen 
kann. 
Ein Wort noch zur formalen Zusammensetzung: Die Komm1s
s1on - der Prasident hat es bereits angesprochen sieht die
sen ETH-Rat aus einem Präsidenten. einem Vizeprasidenten 
und sieben Mitgliedern zusammengesetzt Ausserdem wer
den Sie feststellen das kommt in Artikel 24 -, dass ein Dele
gierter erscheint. Es scheint mir wichtig. die Funktion dieser 
Personen noch etwas zu erläutern. 
Die Meinung der Kommission ist, dass der ETH-Rat ein Kolle
gialorgan ist und kollegial entscheidet Dem Präsidenten und 
dem Delegierten sind Vollzugsaufgaben zugewiesen; das 
steht in Artikel 24 Absatz 1 : Der Präsident kann die Entscheide 
treffen und vollziehen, die ihm durch die Geschäftsordnung 
vom Rat übertragen werden. Und der Delegierte vollzieht die 
Geschäfte ebenfalls so, wie sie ihm vom Rat übertragen wer
den. Das Kollegialorgan entscheidet also durch seine Ge
schäftsordnung, was und welche Entscheide es an diese bei
den Einzelpersonen, Präsident und Delegierter. übertragen 
will. Der Rat kann diese Delegation zurücknehmen oder än
dern. wenn es ihm zweckmäss1g erscheint Der ETH-Rat soll 
volle Flexibilität haben. Aber es stehen alle neun Mitglieder 
des ETH-Rates in der gleichen Verantwortung. 
Was wir klar nicht wollten, war ein «Zweiklassensystem» mit ei
gentlichen vollverantwortlichen Mitgliedern und teilverant
wortlichen Mitgliedern. Wir wollen grundsätzliche keine Ent
scheidverlagerung auf Einzelpersonen. Die neun Mitglieder 
sind gleich verantwortlich und Jeder voll verantwortlich. 
Herr Vollmer stellt den Antrag. erstens die Zahl der Mitglieder 
auf elf zu erhöhen und zweitens vier Mitglieder auf Vorschlag 
der Hochschulversammlung wählen zu lassen. Die Kommis
sion hat eine Erhöhung der Mitgliederzahl um zwei mit 11 zu 5 
Stimmen abgelehnt Dabei ging es dem Antragsteller in der 
Kommission ebenfalls darum. Platz für Mitglieder aus der 
Hochschulversammlung zu schaffen. Die Kommission hat 
sich für die Konzeption des Bundesrates entschieden, wo
nach der ETH-Rat ein Organ sein soll. das aus hervorragen
den Persönlichkeiten zusammengesetzt werden kann. Dem 
Bundesrates steht die freie Wahl zu. Es soll kein Vertretersy
stem installiert werden. Also kein System. in welchem be
stimmte Interessengruppen ein Vertretungsrecht beanspru
chen können. Das ist der Entscheid der Kommission. 
Aber und damit komme ich zur Frage der Mitbestimmung 
der Kommission war klar, dass Mitbestimmung und Mitspra
che nach Möglichkeit gewährleistet sein müssen. Herr Vollmer 
hat angesprochen. dass wir die Mitbestimmung auf die Ebene 
der Abteilungen und Institute gelegt haben; das steht in Arti
kel 31 Absatz 3. Auf Jener Ebene können die Hochschulange
höngen 1n den leitenden Organen an den Entscheiden teilneh
men. Auf der Ebene des ETH-Rates ist verankert- über den Ar
tikel 30b1s -, dass die Hochschulversammlung ein Antrags-
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recht hat. genen •:vesentlrch uber Büttiker: Ir An:1kel 22 2 ceantragt Ihnen die FDP· 
das hinaus. was der Standerat beschlossen hat. 
Zwertens 1st rn Absatz 4 von Artrkel 30b1s verankert. dass e111 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag der Kcn:miss1on 
Für den Antrag Vollmer 

Abs. 2-AI. 2 

ETH.Rat die 

SB Stimmen 
42St,mmen 

Präsident: Durch Ihren Entscheid entfallt der Antrag Vollmer 
zu Absatz 2. 

Frau Ulrich, Sprechenn der Minderheit Nachdem Sie nun 
aen Antrag Vollmer aogelehnt haben. cer Ja eine Mitbestim· 
mung aer Hochschulangehöngen 1m ETH·Rat fordert. mochte 
1cn Ihnen beliebt machen. dass Sie meinem Antrag zust1m· 
men. Er hält sich an das Svstem der Kommission. nämlich 
dass die Vertreter der Hochschulversammlungen Mitsprache 
-- und nicht Mitbestimmung - haben. aber er erweitert die Zahl 
der Vertreter der Hochschulversammlung von einer Person 
pro Hochschulversammlung auf zwei Personen. 
Warum das? Die Befürchtungen bestehen zu Recht dass. 
wenn jede Hochschulversammlung nur einen Vertreter oder 
eine Vertreterin in den ETH-Rat delegieren kann. dies dann ein 
Professor sein wird. 
Es ergäbe sich, dass dann also Assistenten, Studenten. aber 
auch die administrativen und technischen Mitarbeiter, die 
auch zu den Hochschulangehörigen zu zahlen sind. nicht zum 
Zuge kommen. Es 1st aber doch sehr wesentlich. dass auch 
diese Soarten im ETH-Rat oehört werden. und zwar eben nicht 
nur zu Beschlüssen. die die Hochschulversammlung einmal 
gefasst hat und die dann weitergegeben werden. sondern sie 
sollen statt dessen auch an der Diskussion ,m ETH-Rat selber 
teilnehmen können: denn es 1st etwas anderes. ob sie einfach 
fernmündlich quasi über einen Boten oder über einen Brief -
ihre Meinung kundtun können oder ob sie anwesend sind und 
auch das Für und das Wider abwagen. mitbestimmen oder 
besser gesagt mitsprechen konnen. 
Warum ist es w1cht1g für alle Angehörigen. vor allem für die Stu
denten. aass sie im ETH·Rat auch vertreten sein konnen? Der 
ETH-Rat hat unter anderem die Kompetenz. Richtlinien für das 
Studium zu erlassen und uber die Schaffung und Aufhebung 
·1on Forschunas- und Unterrichtse1nhe1ten zu entscheiden 
Von diesen beiden Punkten sind vor allem die Studenten und 
die Assistenten sehr direkt betroffen. 
Ich bitte Sie deshalb. aus Gerechtigkeitsgründen. dann aber 
auch aus einem anderen Grund. nämlich der Aufgabe der 
ETH. meinem Antrag zuzustimmen. Die ETH hat den Auftrag. 
die jungen Leute auszubilden und wie es in Artikel 4bis 
heisst - sie zum selbständigen Arbeiten zu erziehen. 1hr fä
cherübergreifendes Denken. ihre Eigeninitiative zu fördern 
alles Erfordernisse für die zukünftigen Führungskräfte unseres 
Landes. unserer Wirtschaft. Wenn diese Leute dazu erzogen 
werden sollen. müssen wir ihnen auch die Möglichkeit geben. 
ihre so geschulten Fähigkeiten 1n Form der Mitsprache 1n den 
ETH-Rat einbringen zu können. 
Kurz: Um zu gewährleisten. dass nicht nur der oberste Teilei
ner Hochschulversammlung namlich die Professoren - im 
ETH-Rat mit beratender Stimme teilnehmen kann. sondern 
auch Studenten und Assistenten. bitte ich Sie. meinem Min
derheitsantrag zuzustimmen. 

,, N 

1m E1ntretensvotum 
unterstutzen. \N1r sind zwar mit 

se!bstverstanalich 
nat die Hochschulver

Ein studenti
sches Ueberoe1n 1m 1st also nicht zu befürchten Es ist 
auch nicht zu befurchten. aass die Besren der Besten - wie 
sich Herr Bundespras1aent Cott1 auszuarücken nur 
wegen ein bis zwei Studentenvertretern 1m beratenden Bei
s1tzerstatus nicht mehr 1m ETH·Rat mitmachen wurden. 
Deshalb ist die FDP·Frakt1on l)ere1t. diesen Vernunftschritt zu
gunsten der studentischen Basis zu tun und den Minderheits
antrag Ulrich zu unterstützen. 

M. Guinand. rappon:eur: La propos1t1on de mmonte a 
iart1cle 22. alinea 2. a trait a 1a quest1on de savo1r qu1 do1t etre 
1nv1te a part1c1oer aux seances du Conseil des ecoles avec vo1x 
consultative dans i'espnt que vous avez accepte tout a l'heure 
a lalinea premier. II est cla1r que les deux pres1dents des eco
les. a1ns1 que les directeurs de recherche sont inv1tes pour !es 
affaires qui les concernent. La propos1tion de la comm1ssion y 
aioute un representant de chacune des assemblees des eco
les. Cela signifie concretement qu a chaque seance du 
conse1I quatre personnes au moins y part1ciperont: les deux 
presidents et les deux representants des assemblees des eco
les. Si un etablissement de recherche est concerne. cinq ou 
s1x personnes assisteront a la seance. La minorite suggere 
que deux representants des assemblees prennent part aux 
reunions du conseil. II est vrai qu·une teile solution permettrait 
une plus !arge representation des membres des assemblees 
des ecoles. ma1s ce serait alors six personnes au m1nimum qui 
y participeraient chaque fois. Or. comme on l'a dit au premier 
alinea. il y a neuf membres au conseil. II faudrait eviter qu·un 
nombre presque egal. voire superieur de personnes assistent 
a la seance avec une vo1x consultative. II y va de l'efficacite du 
travail. C'est la raison pour laouelle la commiss,on a tenu a re
tenir un seul reoresentant de chacune des assemblees. La de
cision a ete phse par 11 voix contre 5. Je vous inv1te donc a sui
vre la maiorite de la commiss1on. 

David, Berichterstatter: Der Mmderhe1tsantraa Ulrich stand in 
der Komm1ss1on zur Abstimmung. Mit 5 zu 11 Stimmen vvurde 
er abgelehnt Die Gründe der Kommission waren folgende: 
Der ETH-Rat habe neun Mitglieder und nach dem Konzept der 
Kommission funf Be1s1tzer. das ergebe 14 Mit-
gi1eder: diese Grösse sei noch angemessen. um ver-
nünftige Verhandlungen zu führen. Wenn man noch zwei da
zunehme und so zu 16 Mitgliedern komme. erreiche man be
reits eine Grösse. die bei Beratungen schwierig zu führen sei. 
Hauptsächlich aus diesen Ueberlegungen hat sich die Kom
mission entschieden. die Zahl nicht zu hoch festzusetzen und 
sich mit dem Minimum zu begnügen. 
Ich darf daran erinnern. dass ursprünglich auch die Auffas
sung bestand. die Forschungsdirektoren müssten alle dabei 
sein, das wären fünf gewesen. Auch diese Kategorie hat sich 
den Abstrich gefallen lassen mussen. Die Forschungsdirekto
ren sind nur dann beteiligt, wenn sie von einem Geschäft be
troffen sind. Es wird also in der Regel nur ein Forschungsdirek
tor an einer Sitzung teilnehmen können. 
Ich glaube. die Möglichkeit von einem oder zwei Teilnehmern 
wird hier überschatzt. Im wesentlichen aeht es darum. dass 
der Betreffende die Meinung aer Hochschulversammlung ein
bringt: er 1st von der Hochschulversammlung delegiert. Wenn 
die Hochschulversammlung einen Professor delegiert, dann 
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muss dieser Professor. wenn er sein Amt korrekt ausubt. auch Bundes:)rasident Cotti: Olme Z,ve1tel. 
die der Studenten in den ETH-Rat e1nor1ngen. Wenn 
hier gesagt wird. es soiite eben immer ein Student daoe1 Angenommen Adopte 
sein. damit die volle Breite der zum Ausdruck 
kommt. dann 
Hochschule. be1so1elswe1se 

wenn von einer 
die Hochscnuiversamm-

reorasent1ert die ~~~h 0~·~· 

dieser Sicht durfte man nicht zu 
wenn nur ein Vertreter 

hat das und kann 
fur die Begründung des Antrags noch einen Vertreter entsen
den. Bei der Aufhebung oder Schaffung von und 
Unterrichtsemhe1ten hat die Hochschu1versammlung be1-
sp1elsweise das Recht. einen Vertreter zur Begründung ihres 
Antrages zu diesem Geschart in den ETH-Rat zu entsenden. 
Sie kann dann einen Studenten entsenden. wenn dort schon 
ein Professor sitzt 
Ich bin der Meinung. dass es eine ausgewogene Lösung ist. 
ich gebe aber zu, dass es letztendlich ein Ermessensent
scheid 1st. wie Sie hier befinden wollen. Die Komm1ss1on Je
denfalls hat mit 5 zu 11 Stimmen so entschieden. 

M. Cotti, president de la Confederation: II va de so1 que ie re
fus de la proposition precedente a largement cianfie le pro
bleme de la composition du Conseil des EPF. auquel ie ne 
voudra,s pas donner une trop grande importance. Nean
moins. Je rappelle que le Conseil federal a toujours eu l'inten
tion de faire du Conseil des EPF l'organe strategique par ex
cellence des EPF. et donc de determmer sa composition en se 
basant sur les forces les plus importantes et les plus valables 
de notre pays. J'ai toujours fait allusion a une espece de 
groupe d'elite de la recherche sc1entifique du pays. On ava1t 
meme pense aux differents porteurs du pnx Nobel qui v1vent 
en Suisse. II va de so1 que toute extension, meme pour des 
avis consultatifs, pourrait retenir des personnes de Ja fortement 
engagees dans leur vie professionnelle d accepter une place 
dans cette espece d'areopage des me1lleurs du monae sc,en
tifique. C'est la ra1son pour laquelle le Conseil federal. dans le 
cadre des travaux de la comm1ss1on. ava1t adm1s la propos1t1on 
de la maiorite en tant que comprom1s par rapport a ia sienne. 
Ainsi. sans faire de cette histo1re une question fondamentale. 
le gouvernement se ralile a la proposition de la maJorite de la 
commiss1on. 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Abs. 3-AI. 3 

70Stimmen 
53Stimmen 

Frau Uchtenhagen: HerrGuinand und Herr David haben zwar 
sehr klar gesagt, was die Aufgabe des Delegierten ist aber ich 
möchte eigentlich von Herrn Bundesprasident Cotti bestatigt 
bekommen. dass er mit der Darlegung der Kommissionsrefe
renten einverstanden ist In Ihrem Votum haben Sie nämlich 
gesagt. dass statt der übergeordneten Direktion ein Delegier
ter vorgesehen ist Ich möchte ganz klar festhalten: So war es 
nicht gemeint Wir haben die übergeordnete Direktion abge
schafft und die Strukturen verflacht. und wir möchten natürlich 
jetzt nicht. dass durch die Hintertür wieder so etwas wie ein 
übergeordneter Direktor hineinkommt. 
Sind Sie einverstanden das 1st für die Materialien wichtig -
mit der Definition, wie sie Herr Guinand und Herr David darge
legt haben? 

Abs. 4 4 
Angenornrnen Aäoore 

Art. 23 
Kornrr11ss1on 

nPm,ornn Poi1t1k des ETH
Jede ETH und 

b. gene'lm1gt die des ETH-Bereichs und 
kontrolliert ihren 

ubt die unmittelbare Aufsicht über den ETH-Bereich aus: 
d. wacnt uber die Koordination: 
e. erlasst Richtlinien für das Studium: 
f. entscne1det über die Schaffung und die Aufhebung von Un
terrichts- und Forschungseinheiten: 
g. nimmt die in seine Zuständigkeit fallenden Wahlen vor; 
h. erfüllt die weiteren Aufgaben. die 1hm durch dieses Gesetz 
oder dessen Ausführungsvorschriften ubertragen werden; 
1. gibt sich eine Gescnäftsordnung. 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 3 
Er informiert die Angehörigen der Hochschulen und der For
schungsanstalten über alle sie betreffenden Geschafte. 

Art. 23 
Proposition de /a commiss10n 
Titre 
Täches 
Al. 1 
Le Conseil des EPF: 
a. etablit les directives concernant la politique generale a sui
vre par le domaine des EPF et fixe les ob1ectifs fondamentaux 
de chaque EPF et de chaque etablissement de recherche; 
b. approuve les plans de developpement du domaine des 
EPF et controle leur execution: 
c. exerce la surve1llance directe du domaine des EPF; 
d. ve1lle a la coordinat1on: 
e. etabl1t des directives concernant les etudes: 
f. decide de la creat1on et de la suppression d'unites d'ensei
gnement et de recherche: 
g. procede aux nom1nat1ons qu1 relevent de sa competence: 
h. rempilt les autres täches qui lui incombent en vertu de la 
oresente loi ou des dispos1t1ons relatives a son execution; 
i se donne un reglement. 
Al. 2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Ai 3 
II mforme les personnes relevant des Ecoles oolytechniaues et 
des etablissements de recherche sur toutes les affaires qui les 
concernent. 

Angenommen ·- Adopte 

Art. 24 
Antrag der Komm1ss1on 
Titel 
Präsident und Delegierter des ETH-Rates 
Abs. 7 
Der Präsident des ETH-Rates leitet die Geschäfte des ETH
Rates und trifft die ihm durch die Geschäftsordnung übertra
genen Entscheide. Er vertritt den ETH-Rat nach aussen. 
Abs. 2 
Der Delegierte erledigt im Rahmen der Geschäftsordnung die 
laufenden Geschatte. 
Abs. 3--{! 
Hinfällig 
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Art. 24 
Proposition cfe ia comm1ss1on 
Trtre 
Pres1dent et delegue au Conseil des E?F 
Al. 1 
Le presrdent du Consed des EPF 

EPF et prend oec1s1ons 

Al. 2 

Adopte 

Art. 25. 26 
Antrag oer Komm1ss1on 
Streichen 

cadre du 

Propos1t1on de la comm1ssion 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 
Antrag der Komm1ss1on 
Titel 
Gliederung 
Abs. 1 
Die ETH gliedern sich in die Schulleitung, die Hochschulver
sammlung, die zentralen Organe und 1n Unterrichts- und For
schungseinheiten. 
Abs. 2 
Der Bundesrat legt die Organisation der ETH in ihren Grundzü
gen fest und bestimmt. für welche Fachgebiete sie Diplome er
teilen können. 
Abs. 3 
Der ETH-Rat regelt im einzelnen die Aufgaben. Zusammenset
zung und Befugnisse der Schulleitung, der zentralen Organe 
sowie der Unterrichts- und Forschungseinheiten. 

Art. 27 
Proposition de la commission 
Titre 
Structure 
Al. 1 
Les EPF se composent d'une direction. d'une assemblee 
d'ecole. d'organes centraux et d'unites d'enseignement et de 
recherche. 
Al. 2. 3 
(La modification ne concerne que le texte allemand) 

Angenommen -Adopte 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Die Schulleitung besteht aus einem Präsidenten sowie weite
ren ihm unterstellten Mitgliedern. die für einzelne vom ETH-Rat 
bestimmte Geschäftsbereiche verantwortlich sind. 
Minderheit 
(Bore!. Brügger. Haering Binder, Uchtenhagen. Ulrich) 
.... aus einem Präsidenten sowie weiteren Mitgliedern. die für 
einzelne vom ETH-Rat bestimmte Geschäftsbereiche verant
wortlich sind. 

Abs. 2 
Die Schulleitung wird vom ETH-Rat für eine Amtsdauer von 
vier Jahren gewahlt. 
Abs. 3 
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 

Abs. 4 
Die 

T,?chnrsche Hochschulen 

erlasst 1m Rahmen cer vom ETH-Rat festgeiegten Richt!1-
Stud1enolane. 

Gesetz 

und For-

mit oem 

Bei den ubngen Geschaften entscheidet der Pras1dent. bei 
wichtigen Geschäften nach mit der 

Art. 28 
Proposition ae la comm1ss1on 
Al. 1 
Ma;onte 
La direct1on de 1·ecole se compose d'un ainsi que 
d·autres membres qu1 lui sont subordonnes et qu1 sont res
ponsables de secteurs oarticuliers determmes par le Conseil 
des EPF. 
Minonte 
iBoreL Brügger. Haenng Binder. Uchtenhagen. Ulrich) 

. d"autres membres qu1 sont responsables de secteurs .. 

Al. 2 
La direction de l'ecole est nommee par le Conseil des EPF 
pour une periode de quatre ans. 
Al. 3 
Le Conseil des EPF peut creer un poste de recteur qui sera 
d"office membre de la direction de l"ecole. Le recteur est 
nomme par le Conseil des EPF sur proposition des profes
seurs elus. 
A/.4 
La direction de l'ecole: 
a. etablit. dans les limites des directives edictees par le 
Conseil des EPF. l'ordonnance d"admission. les plans d'etu
des, !es reglements d'examens et !es reglements disciplinai
res; 
b. adopte les ordonnances et reglements qui relevent de sa 
competence au sens de la presente loi et des dispos1tions 
d'execution: 
c. definit l'organisation des unites d'ense1gnement et de re
cherche et etablit les reglements internes de l"ecole. 
Al. 5 
Elle prend les decisions au sens du 4e alinea a la majorite rela
tive des membres presents En cas d"egalite des voix. la vo1x 
du president est preponderante. 
Al. 6 
Dans toutes les autres affaires, la decision appart1ent au presi
dent: dans des affaires importantes. II prendra prealablement 
1 av1s des autres membres de la direction de i ecole. 

Abs. 1 -Al. 1 

M. Borel, porte-parole de la minorite: L'Ecole polytechnique 
en France, par exemple. a une structure ou pour le moins des 
formes militarisees - !es eleves portent !'uniforme, pas force
ment tous !es Jours - mais eile a une structure militaire. 
Le projet du Conseil federal. tel qu'il est ressort1 du Conseil des 
Etats, avait une structure tres militaire. tres hierarchisee, et vo
tre commission. que vous avez suivie sur la plupart des points, 
a elabore une structure un peu plus moderne. un peu plus 
axee vers le management d'entreprise que vers l'armee. 
Reste une petite scorie dans cet article 28. La direction de 
l'ecole se compose d'un pres1dent ainsi que d'autres mem
bres. dit la maionte de la commiss1on -- et la m1norite est d'ac
cord avec eile -- qui lui sont subordonnes - nous prefererions 
pour notre part ne pas le preciser Nous estimons que dans la 
conception suisse de la gestion, une certaine gestion colle-
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q1a1e devra1t se faire au sein de la d1rect1on qu 11 van un pres1-
dent de I ecole. c·est evident. qu II y a1t d autres m·embres. ce1a 
met tres cla1rement en ev1dence les rapports entre le ores1dent 
et les autres membres de la rnrect1on. ma1s 11 ne s pas de 
dire que le directeur est colonel et les autres rnemores l1eute
nants-colonels. Cela me 

Meier-Glattfelden Die ETH 
1 "Ecole 1n Pans. 

tarschule. wirkt nach. wie viele von uns arn 
erfahren haben. das wirkt bis auf den heutigen nach. 
In den fünfziger Jahren. als viele rne1ner Kolleginnen und Kol
legen zum Teil an der Univers1tat Zürich und an der ETH stu
dierten. genossen wir an der Urn unsere studentischen Frei-
heiten. um die uns die Kollegen am beneideten. 
Vor ungefähr zwei Jahren hatte ich an einer Be-
sprechung einer Abteilung der ETH teilzunehmen. Vorne sass 
der Chef. die Professoren waren um ihn herum gruppiert. Ich 
kam mir vor wie bei einem Rapport 1n einem Reg1mentsstao: 
Zuvorderst der Oberst: die Mitglieder aes Stabs haben nur zu 
antworten una zu reden. wenn sie gefragt werden. 
Da lobe 1r:n mir doch unsere Regierung, den Bundesrat. Un
sere Vorfahren wussten 1848. warum sie rncht einen Chef er
koren. sondern sieben Chefs. Und ich möchte. dass die Schul
leitung an der ETH so organisiert 1st wie die Leitung unseres 
Bundesstaates und nicht wie die Leitung in einem Reg1ments
stab. 
Deshalb bitte ich Sie, den Minderheitsantrag Barei zu unter
stützen. 

M. Guinand, rapporteur: Je laisserai a MM. Bore! et Meier
Glattfelden la responsabilite de leurs comparaisons m1litaires. 
Je ne pense pas qu il faille se placer sur ce terrain-la. II me 
semble toutefois que la question posee par M. Bore! est fonda
mentale. II s'agit en fait de savoir si nous voulons que !es Eco
les polytechniques soient dirigees par un systeme pres1dent1el 
ou par un systeme co!legiaL Actuellement, les deux Ecoles po
lytechrnques sont dirigees par un systeme presiaentieL Le 
Conseil federal et la commission vous proposent de mamtenir 
ce systeme qui a fait ses preuves. Le pres1dent de l'ecole as
sume la responsab1lite globale de la direct1on de l'ecole et re
pond de sa gestion devant le Conseil des Ecoles polytechni
ques. C'est ce que dit expressement l'article 29. Si le president 
assume la responsabtlite a titre personneL il doit auss, avo1r le 
pouvoir de trancher et de decider. ma1s et J attire ic1 votre at
tention car (a1 le sentiment qu'on a occulte cet asoect du oro
bleme - le systeme propose par la loi est loin d'etre absolu. 
Tout d'abord. le pres1dent doit proceder a des consultat1ons 
avant de prendre une dec1sion. ma,s surtout l'al1nea 5 de 
l'art1cle 28 dont nous parlons garant1t le systeme maiontaire 
par consequent le systeme colleg1al pour toutes les ques
tions importantes qui figurent et qui sont ment1onnees expres
sement a l'alinea 4. II ne s'agit donc pas de donner un pouvoir 
exclusif au president mais de lui garantir un pouvoir suffisant 
dans le cadre des responsabilites qu'il doit assumer. 
Certes. on peut faire la compara1son entre ce qu1 se passe 
dans les Ecoles polytechniques et dans /es un1vers1tes. Dans 
les urnversites, c'est generalement le systeme collegial qui a 
ete introduit, ceci parce qu'il existe un rectorat compose d'un 
recteur et de vice-recteurs. mais la difference essentielle entre 
le systeme d'une universite et la presidence d'une Ecole poly
techn1que federale reside dans le fait que le recteur exerce ses 
fonctions dans un temps limite et qu'il retourne a son ense1-
gnement - il fait office simplement d'un seMce a l'universite -· 
alors que le president d'une Ecole polytechnique est amene a 
exercer ses fonctions a plein temps et pour une penode beau
couo plus longue. 
La commission vous propose donc d'adopter le texte de la 
majorite. Jene crois pas que des grands risques puissent etre 

G8 N 22 1anv1er 1991 

er~courus. compte tenu encore une fo1s de I ex1stence des 
0 1:neas 4 et 5 texte de la comm1ss1on a ete accepte par 
1 vo1x contre en faveur de la propos1tion de m1nor:te de 
M Borel et Je vous oropose de su1vre la rna1onte de la comm1s
s1on. 

911! 'Nonach 
ubere1nst:rnmen rnussen. Wenn w,r 1n 

Schulpras1denten fur 
Hochschule 

Kompetenzen haben. 
he1t hat er eme den anderen 

der kann anderen Mitglie-
dern für den Vollzug von Aufgaben. die der Schulleitung uber
tragen sind. Weisungen erteilen. Das 1st mit dem Ausdruck 
"ihm unterstellt" gemeint Ich gebe Ihnen durchaus recht 
dass die Fassung «ihm unterstellt" etwas Militärisches an sich 
hat Die Formulierung 1st aber rncht militansch gemeint; ge
meint ist die We1sungsbefugnrs. Daruber müssen wir uns eirng 
werden. nicht über m11itarische Formeln. 
Ich bin mit der Komm1ss1onsmehrheit der Meinung, es sei rich
tig. dass der Präsident den Schulleitungsmitgliedern im Voll
zug Weisungen erteilen kann. Nur so kann er überhaupt seine 
Gesamtverantwortung für die Schule wahrnehmen. Aber er ist 
nicht allmachtig: In Artikel 28 Absatz 4 und Absatz 5 ist festge
legt. dass für wichtige Entscheide das Kollegialprinzip gilt, das 
Mehrheitsprinzip. Er muss mit seinen Kollegen reden. um ei
nen Mehrheitsentscheid herbeizuführen. Schon das wird ihn 
davon abhalten. mit seinen Kollegen 1m Stil eines Obersten zu 
verkehren. 
Von der Funkti··.., der Schulleitung und von der Verantwortung 
des Schulprä, nten her 1st es ricr,· •;J, dass dem Präsidenten 
die Weisungst .gnis zusteht. 
Ich bitte Sie daner, der Mehrheit der Kommission zu folgen. 

M. Cotti, president de la Confederation: Les representants de 
la commission se sont expnmes. II ne s'ag1t pas d'une bata1ile 
qui oppose systeme presidentiel ou collegiaL Nous sommes 
plutöt en presence d un systeme mixte. qu1 accorde une part 
preponderante a la collegial1te. Les elements pnncipaux sont 
definis SU1vant l'alinea 4 de rarticle 28 sur la base du systeme 
collegial dont les representants aupres du Conseil federal 
vous proposent une appl1cation comme on me l'ava1t decnte 
en comm1ss1on. 
Je dirai enfin a M. Meier-Glattfelden que l'Ecole polytechnique 
ass1m1lee au systeme du «Garde-a-vousi Fixei„ est une image 
interessante, mais grotesque: il sa1t b1en que cela ne corres
pond pas a la realite. J'y su1s alle plus1eurs fo1s et(y ai constate 
une atmosphere prop1ce au qu1 depasse de loin !es 
regles prevues 1ci 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 2-6 --A, 6 
Angenommen Adopte 

Art.29 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

69 Stimmen 
42 Stimmen 

Der Schulprasident trägt die Gesamtverantwortung für die 
Führung der Hochschule. Er ist dem ETH-Rat für seine Ge
schäftsführung verantwortlich. 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 29 
de la cornm1ss10n 

Al. 1 
Le ores1dent de recole assume ia responsab1l1te globale de la 
direct1on de recoie. II repond sa gest1on devant Conseil 

EPF 
2 

t,dherer a 

Art. 30 

(Die 
Abs. 

du Etats 

Die Konferenz setzt sich aus Vertretern der 
men. Sie berät die 1n allen 
zenten gesamthaft betreffen. 
Abs. 2 

zusarr1-
Do-

Die Dozenten bestimmen Wahlverfahren und Geschaftsord
nung der Konferenz. 

Art. 30 
Proposition de la commission 
Titre 
Conference des maitres 
Al. 1 
La conference est composee des representants des maitres. 
Elle donne son av1s a ladirection de l'ecole sur toutes les ques
tions qui concernent l'ensemble des maitres. 
A/.2 
Les maitres fixent eux-memes la procedure de nomination et le 
reglement interne. 

Angenommen -Adopte 

Art. 30bis 
Antrag der Kommission 
Titel 
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 
Abs. 1 
An jeder ETH besteht eine paritätisch zusammengesetzte 
Hochschulversammlung aus gewählten Vertretern aller Hoch
schulangehörigen. 

Abs. 1bis (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Haenng Binder. Bore!. Brügger. David. Paccolat. Uchtenha
gen. Ulrich) 
Die Hochschulversammlung wählt ihre Vertretung 1n 
Wahlvorbereitungskomm1ss1onen für Professoren 

Abs. 2 
Die Hochschulversammlung hat das Recht. Antrage zu stel
len: 
a. zu allen rechtsetzenden. die ETH betreffenden Erlassen des 
ETH-Rates und der ihm untergeordneten Organe: 
b. zum Budget und zur Planung der ETH sowie zur Schaffung 
und Aufhebung von Unterrichts- und Forschungse1nhe1ten: 
c. zu Struktur- und Mitwirkungsfragen. 

Abs. 3 
Mehrheit 
Sie nimmt zuhanden des ETH-Rates Stellung zum Jährlichen 
Geschäftsbericht des Schulpräsidenten. überwacht die Mitwir
kung und gibt sich eine Geschäftsordnung. Der Bundesrat 
kann ihr durch Verordnung weitere Befugnisse zuteilen. 
Minderheit 
(Paccolat. David. Deglise. Haering Binder. Ulrich) 
.... die Mitwirkung, ordnet einen Vertreter in die allfällige Wahl
vorbereitungskommission für Professoren ab und gibt sich .... 

69 Eidqenoss1sche Techrnsche Hocnschulen. 

die in die E11tsche1-
!ailen. werden die

!m ETH-Rat kann die 
Hochschulversammlung ihre Antrage durch etnen Vertreter 
oegrunaen 

Gara;oi 
7 IJtS 

wahlt 1hr oder Mil-
Rechte und Pflichten t1aoen wie die 

111 Wahlvorbere1tungskomm1ss1onen !ur 
Im Rahmen des sorgt sie dafur. dass 

auch Frauen 111 diesen Komm1ss1onen vertreten sind. 

Antrag Uchtenhagen 
Abs. 5 

. nach Konsultierung der Hochschulversammlung und der 
Gruppen der Hochschulangehongen. 

Art. 30bis 
Proposmon de /a cornm1ss1on 
Titre 
Assemblee d ecole 
Al. 1 
Chaque EPF comprend une assemblee paritaire composee 
de representants elus des divers groupes de personnes rele
vant de l'ecole. 

Al. 1bis 
Majorite 
Reieter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Haering Binder. Bore!, Brügger. David, Paccolat. Uchtenha
gen. Ulrich) 
L'assemblee paritaire elit ses representants au sein des even
tuelles commissions preparatoires pour la nomination des 
professeurs. 

Al. 2 
L'assemblee d'ecole a le droit de faire des propositions 
concernant: 
a. tous les arretes legislatifs du Conseil des EPF et des orga
nes qui lui sont soumis et qui concernent les EPF: 
b. le budget et concernant la plarnfication des EPF. ainsi qu·en 
ce qui tauche a lacreation ou a l'abolit1on d'un1tes d'ense1gne
ment et de recherche; 
c. les structures et la participation. 

Al. 3 
Ma1orite 
Elle se prononce sur le rapport d'activite annuel du president 
de l'ecole a l'intention du Conseil des EPF. veille a la participa
tion et edicte son propre reglement interne. Le Conseil federal 
peut lui attribuer d'autres täches par vo1e d'ordonnance. 
Minorite 
(Paccolat. David. Deglise. Haering Binder. Ulrich) 
... veille a la participation, delegue un representant dans les 
eventuelles commissions preparatoires pour la nominat1on 
des professeurs et edicte son propre reglement .... 

Al. 4 
Les proposit1ons de l'assemblee qui ressortissent au pouvoir 
de dec1sion d'organes superieurs a la direction de l'ecole sont 
adressees a ceux-c1 par le canal de ladite direction. Au sein du 
Conseil des EPF, l'assemblee d ecole peut faire 1ustifier ses 
propositions par le biais d'un representant. 
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Ich bitte oeshalb. legen Sie doch h:er Ihr Misstrauen für e1n-
La airect1on de I ecole et le Conseil des EPF orennent dec1- mal ab una stimmen Sie unseren1 Anliegen zu. 
s1ons qu1 ont un 1ntcret general pour I ecoie apres que I assem-

d ecole a ete consultee Mme Paccolat. oorte-oarole !a 1rnnonte Dans le debat 
d entree en mat1ere. (a1 prec1se la pos1t1on ou groupe demo

oamc1oat1on En preambule. 

que Pm exempie. 
Al 5 1 Ecole oolytechrnaue de Lausanne une exoenence de la 

que rassernblee d·ecole et 
nes relevant de I ecole ont 

de person- part1c1pat1on depu1s 1969. En la creat1on d'un 

Abs. 1 bis. 3 Al. 7 ÖIS, 3 

Frau Haering Binder. Sprecherin der Minderheit D,e Hoch
schulpolitik hat zwei hauptsachliche Eckpfeiler Der eine be
trifft die Allokation der zur Verfugung stehenden Mittel. der an
dere die Wahl der Professorinnen Um diesen zwe1teri ::::::Kpfei
ler gent es 1n unseren Mmderhe1tsantragen. Die Wahl c1er Pro
fessorinnen ich schliesse m dieser Formulierung c1e Profes
soren immer mit ein besnmmt weitgehend den Alltag an ei
ner Hochschule. Ihre Didaktik und Forschungsoual1tät. ihre 
Offenheit und Bege1sterungsfäh1gkeit pragen einen Studien
gang. prägen die Forschungsergebnisse eines Instituts. und 
dies im positiven wie auch im negativen Sinne. Deshalb ist die 
Wahl der Professorinnen ein Angelpunkt der Hochschulpoli
tik. 
Wir haben unsere Forderung nach Mitwirkung der Hochschul
gruppen im Schulratsbereich auf ein Minimum reduziert. auf 
ein Minimum. das ich mir vor 18 Jahren. als ich durch dieses 
ETH-Gesetz politisiert wurde. wohl nie hätte ausmalen kön
nen. Hier. in diesem zentralen Punkt. beharren wir jedoch auf 
dieser Forderung. allerdings in einer durchaus moderaten 
Form. Wir fordern. dass die pantatisch zusammengesetzte 
Hochschulversammlung eine Vertretung in allfällige Wahlvor
bere1tungskomm1ssionen für Professoren delegieren kann 
Dabei nehmen wir mit unseren Anträgen bereits Rücksicht auf 
verschiedene Einwände die im Rahmen der Komm1ss1onsdis
kuss1onen erhoben worden sind. So berücksichtigen wir be1-
SP1elsweise den Umstand. dass nicht in Jedem Fall solche 
Kommissionen eingesetzt werden. Husarenntte der Schullei
tung soilen auch in Zukunft möglich bleiben. 
So fordern wir weiter auch nicht die Einsitznahme der vier 
Hochschulgruppen in diese Komm1ss1on. sondern ied1glich 
eine Vertretung der paritätisch zusammengesetzten Hoch
schulversammlung. Und dennoch stossen diese Vorste!lun
gen auf Opposition. Befürchtet wird in erster Linie. dass sich 
diese von der Hochschulkonferenz entsandten Komm1ss1ons
m1tglieder nicht an die Spielregeln. vor allem nicht an das Still
schweigen werden halten können. dass sie sich also gegen
über der sie wählenden Hochschulkonferenz zur Information 
und damit zwangsläufig zur Indiskretion verpflichtet fühlen. 
Nur lassen sich diese Befürchtungen leider nicht belegen. im 
Gegenteil. Das Beispiel der Hochschule St. Gallen beweist 
dies seit Jahren. Hier funktioniert das System der Vertretung in 
Wahlvorbere1tungskomm1ssionen ohne Probleme. Es gibt ·· 
für mich zumindest - keinen Grund. weshalb an der ETH Zü
rich. an der ETH Lausanne nicht funktionieren soll. was in 
St. Gallen funktioniert Selbstverständlich sind auch dieJeni
gen Kommissionsmitglieder. die von der Hochschulkonferenz 
entsandt werden. zu Stillschweigen verpflichtet. Ihr Einbezug 
in diese Kommissionen wäre aber ein wichtiger Schritt in Rich
tung auf mehr Vertrauen innerhalb der ETH. e,n wichtiges Zei
chen dafür. dass alle Hochschulstande gleich ernst genom
men werden und ihnen zumindest die entsprechende Chance 
zur Mitsprache eingeräumt wird. 

Consei! la part1c1oat1on ae quatre corps. a mon-
tre Justernent !lm1tes d une aoprocne 1nsuttisamment prag-
matique 
Sen v1ens a iart1cle 30b1s au1 forme avec 1·article 31 un oomt 
central ae cet1e 101 f1xant la part1cipat1on. L·art1cle 30b1s cancre
t1se le pnnc1pe de la oart1c1oation pour les erud1ants et !es diffe-
rents grouoes de !ecole dans le cadre de l'assemblee de 
lecole. II s agilen fa1t d·un deux1eme niveau de part1c1pat1on. 
1 autre etant ie niveau de l'unite d'ense1gnement et de la re
cherche ou1 est en fa1t oius proche de letudiant La part1cipa
tion au sein aes comm1ss1ons preparatoires pour la nomina
tion des professeurs elarg1t la not1on de partic1pation Elle est 
meme. Je dirais. part1ellemem ettect1ve. au sens ou nous l'en
tendons. a l'Ecole poly1echnique federale de Lausanne: a la 
difference toutefo1s. et Je t1ens a le prec1ser. qu'il ne s·agit pas 
d'une oart1cipat1on a la decis,on. mais d'une oarticipation a la 
definit1on du profil. ce qu1 n ·est pas negligeable c·est un pro
cessus egalement important amsi qu'a 1·audition de la le<;:on 
test du professeur candidat. 
Je suis consciente que l'elargissement de la participation a la 
nomination des professeurs peut. dans certains cas, repre
senter un handicap. Ces cas ne sont peut-etre pas legion. 
mais cependant determinants quant au rnveau d'exigence de 
qualite que l'on souhaite du corps professoral. La pratique a 
demontre. dans quelques cas. que 1·engagement d'un profes
seur exige une decision rapide qui ne s·accomode pas avec 
une procedure de consultat1on tant soit peu lourde. Je 
conviens donc qu 'il sera1t regrettable au· une Ecole poly1echn1-
que se orive des competences et de la reputation d·une per
sonnalite scientifique etrangere ou su,sse iustement par man
que de souplesse de procedure Mais II laut taut de meme re
connaitre que ces cas ne sont oas la maJonte 
Considerant que la nommat1on des professeurs doit aussi etre 
1·atta1re des membres des ecoles pour donner plus de sens a 
la part1c1oat1on et aussi a cet1e prat1que experimentee de 
l'Ecole poiy1echnique que Je viens de citer. (ai depose cette 
propos1t1on oour favonser la part1cipation lorsque - precision 
importante - des commiss1ons oreparatoires existent. Par rap
port a la proposition qu1 v1ent d'etre developpee par 
Mme Haenng Binder. :i est 1rr;portant pour comprendre la dif
ference car la nuance n est peut-etre oas necessairement bien 
comprrse. Ma proposition s·expl1que avec l'evolution du debat 
qu1 s·est deroule au sein de la comm1ssion: la commiss1on 
s·est prononcee dans un premier temps sur l'obligation ou 
non d'instituer des commissions preparatoires. raison pour la
quelle la propos1tion parle de commissions eventuelles et, 
dans un deuxieme temps. eile s'est prononcee sur la participa
tion a ces commissions. Ma proposition s'inscnt donc dans ce 
contexte en proposant la participat1on de !'Assemblee de 
l'ecole par un representant au sein d'une commiss1on prepa
ratoire pour la nomination des protesseurs. commission even
tuelle mais non pas obligatoire. 
La propos1tion de Mme Haering Binder. intervenue seulement 
en deuxreme lecture. va plus loin J'y souscns egalement dans 
la mesure ou le premier pas ne pourrait pas etre fait. 
J'en viens maintenant a une propos1t1on qu1 sera developpee 
par Mme Gard1ol. Elle prec1se au'il faut. au niveau de la partici
pation. des personnes nommees ad personam. Je souscns a 
ce critere et su1s prete a modifier les termes pour bien clarifier 
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ia voionte de cette propos1t1on. Au ireu ae d1re ,de!eque un re
presentant» 1e su1s prete a dire «aes1gne un memore» de ma
n1ere a ce que nous ayons les memes devo1rs et drorts. notam
ment le devo1r de cont1dent1al1te lors de ia part1c:panon qu1 
s exercera1t par un representant de l'Assemolee I ecoie 
dans une comm1ssron preparatorre la norrnnat1on des pro-

1.1me Gardiol Ma prcpos1t1on deux 
rapport aux proposmons qu1 v1ennent a·etre presentees 
Mmes Binder et Paccolat et qu1 avaient ete detendues 

discutees en comm1ssion. Je ne rev1ens donc pas sur le 
iond de questton qu1 a ete abondamment develoopee. 
s1ste 1uste sur les deux nuances de rna propos1t1on. 
Tout d·abord, le fait d·elire des rnernbres est tres 1mportant. 
Nous n · avons plus affaire a des representants - Mme Paccolat 
y a fa1t du reste allus1on - et c·est 1mportant. car ces elus n au
ront pas a faire rapport a l'assemblee par1ta1re qu1 les aura 
elus. ni a la consulter avant une dec1sion eventuelle. Donc lis 
part1ciperont ad personam. en pnnc1pe porteurs de l'op1nion 
du corps des etudiants ou des assistants qu ils representent. 
Je rappelle en passant que font part1e des etud1ants auss1 des 
etudiants de tro1sierne cycle ou des etud1ants portgraaes. 
cornme on l'a vu a 1·article 14. et qui donc ont une experience 
!arge. qu, ont peut-etre ete dans des univers1tes a letranger. et 
ont certamernent quelque chose a apporter dans le cadre de la 
nornination d'un nouveau professeur. 
D'autre part. le corps des assistants est forme. en plus des as
s,stants. aussi des doctorants et des collaborateurs scien!lft
ques. par consequent des collaborateurs perrnanents. II y a 
donc la de nombreuses personnes qui peuvent avoir des 
points de vue qui meritent d·etre pris en campte dans le cadre 
d'une comm1ss1on de nominations. 
Le deux,eme point de ma proposition. c'est que ces elus. en 
tant que membres apart entiere des commissions de nornina
tion. seront tenus de respecter le principe de conf1dentialite au 
rnerne titre que les autres membres. lls sont lies oar les rnemes 
dro1ts. ma,s aussi les rnernes devoirs et je pense que cela peut 
elirniner les craintes de certains de voir ces discuss1ons au su
Jet des nominations de professeurs devenir trop publiques. 
Cette ouverture. cette partic1pation. ne met donc pas en dan
ger cet aspect de perte de la confidentialite. D·autre part, vu 
que ce sont des personnes elues ad personam. il n ·y a pas non 
plus ralent1ssement de procedure que certa1ns sernbla,ent 
craindre. Je rappelle en passant - cela a deja ete dit que 
cette participatton est deja appliquee - si mes 1nforrnat1ons 
sont correctes - aux universites de Saint-Gall et de Bale. et ce. 
sans probleme 
Au vu des decisions de ce matin Je retire. a regret. la deux1eme 
phrase de ma proposition concernant la compos1tion de la 
comm1ss1on. Ma proposit1on se termine donc avec: " .... aux 
comrn1ss1ons preparatoires pour la nomination des protes
seurs». Je vous remerc,e de soutenir cette propos1t1on. 

Reichling: Ich möchte vorausschicken, dass die Mehrheit der 
Kommission mit ihren Anträgen zu Artikel 30bis und insbeson
dere zu Artikel 31 die Mitwirkungsrechte auf der Stufe der 
Hochschule ganz entscheidend gestarkt hat. Und wenn Sie 
heute die Verhandlungen mitverfolgt und das Gesetz noch
mals durchgelesen haben. dann haben Sie gesehen. dass es 
ein Hauptanliegen der Kommission war. für stufengerechte 
Autonomie und stufengerechte Verantwortung zu sorgen. 
Im Gesetz regeln wir die Grundsatze. und der Bundesrat ist 
gehalten, im Rahmen dieser Grundsätze weitere Bestimmun
gen für diese Mitwirkungsrechte zu erlassen. Der Bundesrat 
würde aber einen Fehler machen. wenn er das abschliessend 
tun wollte. wenn er nicht dem ETH-Rat und den beiden Hoch
schulen noch einen grossen Spielraum von Eigenverantwor
tung auch ,m Bereich der Mitwirkung überlassen würde. Wir 
haben m Kontakten m,t der ETH in Lausanne gesehen. dass 
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!;1er rncht genau q1e1ch wird wie in Zuncn. cass 
aber c1e aller aller Gruppen an beiden 
Hochschulen schon heute stattfindet und gehananaot wird 
und. wie es scheint zumindest 1n Lausanne auch weitgehend 
zur Zulneaenhell aller Gruppen Von dort natie ich wenigstens 
keine re1cnliche Literatur zu diesen ernaiten. 
Nun zum Artikel 30b1s Die Wahl und Wieaerwah1 

Geschatt des ETH-Rates. Er tragt 

wird, neun Koofe zu finden 
Wahl 

Es oass auch 
Rat tatsacnl1ch das Vertrauen damit 

wir umschrieben haben. eriu;len Kann. 
Wir ubertragen ihm. gerade was die Wahl und Wiederwahl der 
Dozenten betr1fft eine spezielle Auch 1st er-
.vahnt dass er 1n aer er-
nennen soll. Der ETH-Rat merkt also. dass das fur 1hn keine 
Nebensache 1st sondern dass er hier hauptsachlich die Ver
antwortung trägt. 
Ich beantrage Ihnen dringend, dem ETH-Rat rn seiner Zusam
menarbeit mit den Schulleitungen für die Wahl von neuen Do
zenten und fur die Wiederwahl von b1shenqen Dozenten 
grosstrnögliche Flex1bil1tät zu belassen. Er muss die Mögl1ch
ke1t haben. auch ohne eigentliche grosse Vorprufungsveriah
ren einen Dozenten oerufen zu konnen. aer sich n,cht einem 
grossen Prozedere und der Diskussion. ob man ihn wolle oder 
nicht wolle. aussetzen will. Vielleicht verhindern wir die 
bestmogl1chen Norn1nat1onen durch ein solches inst1tut1onel
les Prozedere. 
Weil der ETH-Rat allein die Verantwortung trägt, soll er auch 
die Berater bestimmen. die für die Prüfung und Auswahl rnass
geblich sind, nicht Leute. die von Jemandem delegiert sind. 
um die Meinung zu sagen, sondern Leute, die eine eigene Ver
antwortung tragen. auch in der Vorprüfungskommission. 
Wenn Sie dieser Philosophie folgen. müssen Sie den Minder
heitsantrag ablehnen. Sie müssen auch den Antrag Paccolat 
ablehnen. und Sie müssen den Antrag Gardiol ablehnen. Und 
weil ich nachher nicht noch einmal sprechen will. sage ich Jetzt 
bereits: Sie müssen auch den Antrag von Frau Uchtenhagen 
zu Absatz 5 ablehnen. 
Ich empfehle Ihnen. überall der Kornrn1ss1onsrnehrhe1t zu fol
gen. 

Allenspach: Wir dürfen davon ausgehen. dass die Auswahl 
der Dozenten wohl die wichtigste Zukunftsaufgabe der Eidge
nössischen Technischen Hochschulen ist das gilt sowohl 
bezugl1ch der Lehre als auch bezüglich der Forschung. Denn 
mit der Auswahl der Dozenten wird auch die Qualitat der For
schung bestimmt 
Der Ruf der Hochschule hängt von qualifizierten Dozenten ab. 
Wir sollten - wenn möglich - vorn Grundsatz ausgehen Nur 
der Beste 1st fur unsere Hochschulen gut genug. Die besten 
Dozenten drangen sich aber nicht 1n Scharen an unsere Eid
genössischen Technischen Hochschulen. Sie sind ,n vielen 
Fällen rncht bereit. sich einem langen burokrat,schen und 
standespol1t1schen Wahlprozedere zu unterziehen. Gelegen
heiten müssen ergriffen werden. wenn s,e sich bieten. Ver
handlungen müssen flexibel geführt werden. und Entscheide 
müssen rasch gefällt werden können. wenn uns daran liegt. 
möglichst die besten Dozenten für unsere Hochschulen zu ge
winnen. 
Aus dieser Sicht ist es problematisch. dass wir dem ETH-Rat 
für die Vorbereitung der Professorenwahl spezielle Wahlkom
m,ssionen aufgezwungen haben. Immerhin sind dort die Zu
sammensetzung und das Verfahren flexibel und nicht 1n allen 
Teilen vorbestimmt. Der ETH-Rat der letztlich die Verantwor
tung tragt, verfügt dennoch über die für ihn notwendige Flexi
bilitat. 
Die Minderheitsantrage zu Artikel 30bis Absatze 1 bis und 3 
wollen die geringe noch bestehende Flex1b1litat be, den Wahl
vorbereitungskomm,ss,onen eliminieren. Sie wollen bürokrati
sieren. Es müssten die Zusammensetzungen dieser Kommis
sionen reglementiert werden; es müssten Behandlungsfristen 
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festqelegt werden: es mussten die Wahlen 1n der Hochschul· 
versammlung abgewartet werden. Es musste letztlich noch 
ein Reglement uber die Wahl der M1tgl1eder 1n die Wahlvorbe· 
re1tungskomm1ss1onen fur Professoren geschaffen werden 
Damit wurden Sie dem Ruf der Hochschule kein Ruhmesblatt 
zufugen. Damit tragen Sie nichts dazu bei. dass unsere Hoch· 
schulen weltweit das hohe Niveau behalten konnen 
Zurzeit durften etwa 60 bis 80 derartige Wahlkomm1ss1onen an 
der Arbeit setn Jedes Jahr mussten etwa 30 bis 40 so1cher 
Wahlkomm1ss1onen neu gebildet werden Stellen wir uns a,e 
Hochschulversammlung vor. die gew,ssermassen Jeden Mo· 
nat uber dermassen viele Vorschlage !ur Wahlkomrrnss1onen 
zu befinden hatte' 
Wenn wir eine gute Hochschule haben wollen. mussen wir die 
Vorbereitung dieser Wahlen und damit auch die Zusammen
setzung der Wahlvorbere1tungskomm1ss1onen 1n dte Hande 
des ETH-Rates legen. Er 1st !ur die etnwandfre1e Fuhrung dte· 
ser Hochschulen verantwortlich. 
Im ubrigen mochte ich noch darauf aufmerksam machen. 
dass verschiedene formelle Unstimrn1gke1ten zwischen den 
Antragen der Damen Haering Binder und Paccolat vorliegen 
Der eine Antrag spricht von einem Vertreter: der andere Antrag 
soncht von Vertretung. Der eine Antrag spricht von Kornm1s
s1onen: der andere Antrag spricht von einer Kornrn1ss1on. Wir 
mussten auf jeden Fall die Redakt1onskomm1ss1on bitten. die 
formale Ordnung wiederherzustellen. Besser ware es. alle 
Minderheitsanträge abzulehnen. 
Ich bitte Sie darum. der Komrn1ss1on zu folgen. 

Fierz: Ich bin bei dieser Frage der Berufungskommission 1n et· 
nem Dilemma. Ich habe dargelegt dass mir die Mitsprache 
und die Gesichtspunkte der Jugend. der Jüngeren Leute. zen
tral wichtig sind. Churchill hat irgendwo einmal geschrieben. 
dass er 1n irgendeinem Gremium immer besonders auf die JUn· 
gen Leute geachtet und gehört habe. Denn der Durchblick 
und das Feuer der Ueberzeugung linde man ofter dort als bei 
den Aelteren. 
Nun möchte ich etwas zur Funktion dieser Vorbere1tungskorn
m1ss1onen sagen. Diese Vorbere1tungskornrn1ssionen enthal
ten Jeweils Vertreter der Abteilung. die wissen. worum es in die
sem ETH-Institut geht. Sie enthalten einen Vertreter der 
Schwesterhochschule in Lausanne oder in Zürich. Des wei
tem enthalten sie Vertreter von auswärtigen Hochschulen aus 
dem In- und Ausland. und es wird immer darauf geachtet. dass 
die Mehrheit dieser sechs oder acht M1tgl1eder auswart1ge 
sind. 
Wenn wir uns fragen. wieso die ETH bisher eine derart glückli
che Hand 1n der Berufung der Professoren hatte. im Gegen
satz zu manchen medizinischen Fakultäten. die in Provinz1ali
tat verkommen. ist es eben so: Wenn eine Fakultat durch «In
zucht» und «Kooptation» wahlt. nimmt sie einfach Jeweils wie
der einen. der niemandem «gefährlich» wird und der keine Un
ruhe 1n den «Laden» bringt. Mit der externen Wahlberatung ha
ben wir an der ETH eine Tradition. mit der wir die «gefahrl1-
chen» Leute bekommen. 
Diese vorgeschlagenen Mitbestimmungsregelungen enthal
ten alle ein Element der Inzucht Sie sind schon zugunsten der 
Jugend. aber 1rgendw1e ist mir nicht ganz wohl. Wohler ware 
mir. wenn der Bundesrat im Namen der ETH-Gremien versi
chern könnte. dass man in Zukunft einen Stuaenten - nicht 
einmal der gleichen Hochschule. er kann auch auswärtig sein 
·-. einen guten Diplomanden. einen guten Doktoranden 1n eine 
solche Vorbere1tungskommiss1on wählt. damit der Gesichts
punkt der Zukunftssicherheit nicht verlorengeht. Wieso mus
sen die Leute alle schon einen Nobelpreis haben und arriviert 
sein? Vielleicht haben sie dann die Aktualität .vergessen. 
Wenn die ETH schon früher diesen Gesichtspunkt wahrge
nommen hätten. was ··· sehr selten -· schon passiert ist. aber 
eben nur als Ausnahme. hätten wir vielleicht diese D1skuss1on 
hier gar nicht nötig. 

Herczog: Wenn man die beiden Herren Reichl1ng und Allens
pach gehort hat. könnte man der Meinung sein. dass der An
trag der Minderheit, wie ihn Frau Haering Binder vertreten hat. 
nicht 1n erster Linie die hohe Qualität. die hehrsten und fähig-
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sten unter den Professoren. wahlen mochte. sondern „ quasi 
durch burokrat1sche Willkur . eher die schlechteren. Dem 1st 
selbstverstandl1ch ntcht so Ich gehore auch zu den Veteranen 
des ETH Gesetzes wie Frau Haering Binder. Was mich am 
meister; erstaunt. ist. dass c1ese Diskussion seit zwanzig Jah
,en nicnt geandert hat. 
Aber geandert 1n diesen zwanzig Jahren haben sich die An
soruche und Anforderungen sowonl an die w1ssenschaftl1che 
Bildung und Ausbildung als auch an die Professoren und die 
V'Jaht der Professoren. Mit anderen Worten·· wir durien es wohl 
hier often aussprechen - Es gent selbstverstandlich auch an 
der Hochschule um ool1t1sche und wirtschaftliche lnteressen
ausmarcnungen. Im speziellen f.:twa um Sponsoring an der 
Hocnschule. 
Ich wtll nicht so weit gehen dass gewisse Professoren mit Auf
schriften vor den Studenten stehen sollen. aber wir wissen. 
dass diese Interessen teilweise unmittelbar an bestimmte For
schungsprobleme geknupft sind und geknupft sein werden. 
Das he,sst. dte Minderheit will nicht die Hehrsten und Fähig
sten nicht wahlen. sondern man wtll innerhalb dieser Interes
sen - die halt durch die e1nse1t1gen Wahlmogltchke1ten be
dingt sind. weil sich die Leute in Verwaltungsraten. in Mtlitärpo
s1t1onen usw. treffen; man bespricht sich und man befördert 
steh. wie das in der Wirtschaft eben auch der Fall ist. und es 1st 
an der Hochschule nicht anders - lieber ein bisschen mehr 
,Bürokratie» als e:nen Klüngel. der letztlich den Namen Spon
soring tragt. 
Mit anderen Worten: Die verlangte M1tw1rkung he1sst e1gent
l1ch nichts anderes. Sie ist schon lange nicht mehr die be
kannte «dnttelspantätische». «revolut1onare» Forderung der 
Mitbestimmung. sie 1st lediglich eine kleine Interessenkorrek
tur. die wir brauchen. um an der Hochschule. die für die deut· 
sehe Schweiz wie auch für die welsche Schweiz eine enorm 
wichtige Rolle spielt. die Qualität. wie sie Herr Allenspach an
getönt hat. zu erreichen. Sie ist Ja te1lwe1se innerhalb der Abtei
lungen gar nicht mehr so hoch. und sie soll wirklich auch er
reicht werden können. Weil man sie nur einseitig auf be
stimmte Interessen ausrichtet - diese Gefahr. das mussen Sie 
mir zugestehen. ist nicht von der Hand zu weisen -. mussen 
wir auf alle Fälle dem Minderheitsantrag zustimmen. 
Ich bitte Sie. auf alle Fälle dem Minderheitsantrag zuzustim
men. 

M. Guinand. rapporteur: Les proposit1ons de minorite posent 
la question de savo1r s1 l'assemblee d'ecole aura ou non droit a 
etre representee dans les commiss1ons preoaratoires pour la 
nominat1on des professeurs. pour autant que ces comm1s
s1ons soient m1ses sur p1ed. ce qu1 n est parait-il pas touJours 
le cas. Ce po1nt est evidemment delicat. nombre d·arguments 
ont ete tnVOQU8S a Ce SUJ8l. 
Les pres1dents des ecoles et le president du Conseil des Eco
les polytechniques federales ont expl,que a notre comrn,ssion 
aue les procedures de preparat1on pour la nomination des 
~ 'Olesseurs n ·etaient pas tou1ours 1dentiques. Dans la plupart 
des cas. une comm1ss1on preparato1re est en effet constituee 
et eile est chargee de faire rapport pour permettre au pres1dent 
de l'ecole de presenter des propos1t1ons de nominat,on au 
Conseil des ecoles (actuellement au Conseil federal). Ces 
comm1ss1ons sont nombreuses dans chacune des ecoles. 
Elles necessitent donc une grande disponibtlite et. surtout. 
c est Je plus 1mportant. une grande d,scretion a 1·egard des 
candidats qui sont examines et qui ne souhaitent generale
ment pas ·- on peut parta,tement le comprendre - que l'on sa
che qu ils ont fait acte de candidature. En effet. s'ils ne sont 
pas retenus. le simple fait d'avoir ete canaidats peut. dans cer
ra,ns cas. leur porter pre1udice. c·est pourquoi la d1scretion. 
1c1. est absolument indispensable. 
Si l'assemblee d'ecole deva,t elire ou deleguer un represen
tant - Mme Hearing Binder ut1lise le terme «elire» et 
Mme Paccolat le mot «deleguer» 1e cons1dere que ces deux 
propos1t1ons vont dans le meme senset 1e n'ai pas perc:u la 
nuance = ·tre les deux - on devra1t cons1derer que le represen
tant ou ,e: delegue de 1·assemolee d'ecole devrait ensuite. 
comme cela se do1t. faire rapport a 1·assemblee d'ecole. Or. 
une teile prat1que ne garantirait plus la discretion souhaitee. 
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Cest ra1son pour iaquelie la rnrec11on des oeux ecoles ia re-
JCtte tcrmement 
Ces cons1derat1ons ne pas pour autant la com-
rrnss1on exc1ut tcute part1c1pat1on. toute o ass1stant 

dociorant ou d'cturnant dans un processus de nom1nat1on 
oue ma1onte 

discuss1on. 
De plus dans la procedure de nom1nat1on d un nouveau oro-
fesseur. 11 faut deux phases: la est genera-
!ement la plus 1mportante et res1de dans le de determ1ner le 
profil du poste que I on souha1te remplir et celu1 que le orofes
seur devra11 avoir. En ce qu1 concerne la determinat1on du pro
fil. la oart1c1pat1on est garant1e. pu1sque cette determ1nat1on se 
fart a la base dans !es urntes d'ense1gnement et de rechercne 
ou la oart,c1pat1on est largement assuree. Ensu1te. la quest1on 
du cno1x oes personnes est differente. plus oel1cate et sur ce 
po1nt. la comm1ss1on vous inv1te a su,vre sa vers1on et a re1eter 
les propos1tions de minor1te a1ns1 que celle de Mme Gard1oi 

David. Berichterstatter: Die Kommission hat mit 8 zu 6 Stim
men entschieden. die Anträge Haering Binder und Paccolat 
abzulehnen. Es ist in zwei verschiedenen Phasen oer Kommis
sionsberatungen so abgestimmt worden. an unterschiedli
chen Orten mit leicht unterschiedlichen Formulierungen. da
her haben wir zwei Minderheitsanträge. Beide Anträge bein
halten 1m wesentlichen dasselbe. 
Ich kann der Begründung von Frau Paccolat entnehmen. dass 
sie eher darauf tendiert. den Vertreter der Hochschulversamm
lung in die Wahlvorbereitungskommission ad personam abzu
ordnen. Der Vertreter hat in der Wahlvorbereitungskommis
sion für sich selbst zu entscheiden und muss - da habe ich 
vielleicht eine Differenz mit dem Präsidenten - nicht der Hoch
schulversammlung rapportieren. 
Es sind drei Gründe. warum die Kommissionsmehrheit diese 
Anträge abgelehnt hat. Sie sind bereits wiederholt aufgeführt 
worden: 
1 Man fürchtet. dass Bewerber abgeschreckt werden könn
ten. Die besten Kandidaten für eine Professur könnten beim 
Beizug eines Vertreters der Hochschulversammlung abge
schreckt werden. sich überhaupt um eine Professur zu bewer
ben. 
2. Man befurchtet. dass das Verfahren burokrat1sch sein 
könnte. dass rasche Entscheide nicht waren una 
dass eine grosse Zahl von Wahlvorbere1tungskomm1ss1onen 
beschickt werden müssten. 
3. Die Diskretion wäre vielleicht nicht gewahrt. weil Personen. 
die von der Hochschulversammlung benannt werden. diese 
Diskretion nicht wahren könnten. 
Aus diesen Gründen hat die Kommissionsmehrheit mit 8 zu 6 
Stimmen entschieden. diesem Anliegen nicht Rechnung zu 
tragen. Ich selbst habe mich den Minderheitsanträgen ange
schlossen. wie Sie aus der Fahne ersehen. 
Zum Antrag von Frau Gardiol: Frau Gard1ol hat den letzten 
Satz in ihrem Antrag gestrichen. so dass darauf nicht mehr ein
gegangen werden muss. Im ersten Satz wechselt sie das Wort 
«Vertreter» durch das Wort «Mitglied» aus. Sie bringt damit of
fenbar noch mehr zur Geltung, die von der Hochschulver
sammlung bezeichnete Person sei ad personam gewählt Im 
ubrigen sehe ich keine grosse Differenz. so dass die Argu
mente. die die Komm1ssionsmehrhe1t gegen die Mindert1e1ts
antrage Haenng Binder und Paccolat angeführt hat. von 1hr 
auch gegen den Antrag Gardiol angeführt werden müssen. 
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';1 Cotti. ores1dent ae !a Confederanon Apres tout ce qu1 a ete 
d1t. Je pourra1 etre tres bref. Je soui1gne une nouvelie fois que la 
nom1nat1on des prolesseurs represente un des elements es
sent1els aes orocedures relatives aux Ecoles po1ytechn1ques 

la 101 ne frxe les rnodal,tes de ces dern,eres. 
la rn1se sur 01ed d'une comm1ss1on 

L·mst1tut1on de comm,s-

oans aebats 
la 101 les Ecoles polytechrnques federales. II faut !a1sser 

ces orccedures en mam ae l'autonte responsaole de la nom1-
nat1on. qu1 est Conseil des EPF II oourra. le souha1te. 
orern1erement creer une commiss1on et. deuxiemement. 
cas ecneant. determ1ner 1e profil des membres de celle-c1. II 
:aut donc ev1ter de f1ger de marnere excess1ve des procedures 
qu1 peuvent etre differentes en ra1son des ex1gences et su1vant 
ies condinons de depart. 
Jen arnve meme a affirmer qu II sera1t souhaitable - Je le d1s a 
1 adresse des representants des ecoles - toutes les fois ou 
ceia est poss1ble. d'inclure un ou deux representants des as
semblees des ecoles. Pourquo, pas? Je constate oue le pro
fesseur Crottaz fa,t des s1gnes d assennment Tres bien. ma1s 
on ne peut pas fixer cette prat1que comme une regle generale 
ei absolue. parce qu il peut y avo1r des s1tuations ou eile ne se 
JUSt1fie pas. voire ou eile sera1t contra-product1ve. 
C'est pourquoi. JC vous irwite a approuver la propos,tion de la 
ma1orite de la comm1ss1on. 

Abstimmung Vote 

Erste Eventualabstimmung Premier vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit Paccolat 75 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit Haering Binder 50 Stimmen 

Zwette Eventualabstimmung - Oeuxieme vote preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit Paccolat 76 Stimmen 
Für den modifizierten Antrag Gardiol 55 Stimmen 

Defimtiv - Oetinitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit Paccolat 

Abs. 2. 4 -Al. 2, 4 
Angenommen - Adopte 

Abs. 5-AI. 5 

77Stimmen 
76Stimmen 

Frau Uchtenhagen: Wir ringen uns - wie die Abstimmungen 
zeigen - we1ss Gott rncht zu aufsehenerregenden neuen Lo
sungen 1n den Mitw1rkungsrecnten durch. sondern wir versu
chen. zumindest das zu retten. was die Studierenden heute 
schon haben. Ich glaube. die einzige Hoffnung. d,e wir auf die
sem Gebiet noch haben können, ist die We1terentw1cklung der 
Integration. Denn in allen Ländern Europas sind die Mitwir
kungsrechte der Beteiligten auf allen Stufen viel besser. 
Mein Antrag will nun gar nichts anderes als das bisherige 
Recht beibehalten. Sie haben in Artikel 31 einen Vorschlag der 
Kommission. der ganz klar sagt, was wir immer wollten: die ei
gentliche Entscheidungsmitbestimmung in Fragen auf der 
Schul- und Unterrichtsebene, wo die Studierenden direkt be
troffen sind. ohne das Wort «betroffen» allerdings. denn wir 
möchten nicht. dass es von andern rnterpretiert wird. 
Der Antrag, der von der Kommission kommt. wurde in letzter 
Minute gutgehe1ssen, weil man realisiert hatte. dass man hin
ter die bestehende Uebergangsregelung zurückgeht: das 
wollte eigentlich niemand. 
Um genau das gleiche geht es nun be1 meinem Antrag. In der 
bestehenden Uebergangsregelung haben die Studierenden 
und alle Gruppen ein Recht. angehört zu werden. Es heisst 
dort, Beschlüsse von allgemeinem Interesse für die Hoch-
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schule fasse der Schulrat nach der Dozenten. 
der Assistenten und wissenschaftlichen der Stu-
dierenden sowie der Bediensteten beider Hochschulen Wir 
haben n1er aiso ein ausgesprocnenes 
recht Mir es um das genau In der Fassung. 
wir sie zuletzt 1n der Kommission gutgehe1ssen haben -
dmgs ohne das zu oeaohten man 

der Hochschulversammlung 

IOfi>nr1Pn In 
dann keine u,,~l,r,·,!, 

Meinung kundzutun. 
Dieses Kundtun der hat nur den Sinn Vernenm-
lassung und keinesfalls emer M1tbest1mmung. Es handelt 

nicht um etwas entsetzlich Revotut1onares. 'Nenn wir den 
Gedanken der der 
und der Gruppen der Hochschulangehongen nicht 
men. geht man hinter die Uebergangsregelung 
zuruck. Ich glaube aber. dass das eigentlich niemand 1n der 
Kommission wollte. 
Ich bitte Sie daher, diesen Antrag gutzuheissen. wenn Sie aas 
bestehende Recht nicht verschlechtern wollen Wir haben Ja 
im Bereich Mitwirkung nichts verbessern konnen. aber wir soll
ten sicher nicht hinter das bestehende Gesetz zuruckgehen 

M. Guinand. rapporteur: La comm1ssion n a pas d1scute de la 
proposit1on de Mme Uchtenhagen, ma1s dans la mesure ou 11 
y a lieu de reorendre dans !a loi une situat1on etablie et qu·il ne 
s'agit d'aucune maniere de restreindre !es droits de participa
tion ex1stants. ie considere que cette propos1tion peut etre ac
ceptee. Elle va d'a1lleurs dans le meme sens que celle presen
tee par la commission a l'article 31 et dont je reparlera1 dans 
un Instant. 

David, Berichterstatter: Der Antrag lag in dieser Form der 
Komm1ss1on nicht vor. aber - wie bereits der Präsident gesagt 
hat - es war nicht die Meinung der Kommission. Vernehmlas
sungsrechte der Gruppen der Hochschulangehöngen zu ver
kürzen. Die heutige Uebergangsregelung sieht in Artikel 11 
vor. dass die Gruppen von Hochschulangehörigen eine Ver
nehmlassung abgeben können und dass sie eben in diesem 
Sinne konsultiert werden sollen Ich sehe wie der Präsident 
keinen Anlass, Ihnen eine Ablehnung des Antrags zu empfeh
len. Im Gegenteil. ich bin der Meinung. dass wir diesem Antrag 
zustimmen können. 
Herr Reichl1ng beantragt ausdrucklich. man möge den Antrag 
Uchtenhagen ablehnen. Ich bin der Meinung. dass man sich 
seinen Ueberlegungen nicht anschliessen sollte 

M Cotti, president de la Confederation: Nous sommes d'ac
cord avec la proposition de Mme Uchtenhagen. Avec un sup-

d'evaluat1on. eile a dit que cette loi n a r:en realise 
dans le cadre ae la part1cipation. On fera a la fin un pet1t b1lan 
qui sera certainement positif, Madame. et l'on en tirera les re
sultats finals. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Uchtenhagen 
Für den Antrag der Kommission 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 

98 S' ·1men 
14 Stimmen 

(Die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 
Mindert1e,t 
(Haenng Binder. Bore!. Brugger, Martin. Paccolat. Philipona. 
Uchtenhagen. Ulrich) 
Streichen des letzten Nebensatzes «sofern sie betroffen sind». 

~, 
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:.bs. 2 
1 Die Aenderung betrifft nur den franzos1schen Text) 
Abs. 3 
D1e Unterrichts- und 

1;;1,,rn,;,n Seiler Rolf 
(sofern der Antrag der Minderheit wird\ 
Abs. 1 
.. wirken Vertreter aller Gruppen der 

mit sofern sie interessiert sind. 
Abs. 3 
D1e Unterrichts- und Forschungseinheiten werden von Orga
nen geleitet 1n denen alle interessierten Gruopen der Hoch
schulangehörigen angemessen vertreten sind. 

Antrag Me1er-Gfattfelden 
Abs. 2b1s 1neuJ 
Beschlüsse von allgemeinem Interesse. insbesondere in Fra
gen der Lehre. Forschung und Planung. fasst die Schulleitung 
nach Konsultierung aller Gruppen der Hochschulangehon
gen. 
Abs. 3 
.... werden von Organen geleitet, die paritätisch aus Vertretern 
aller Gruppen der Hochschulangehörigen zusammengesetzt 
sind. 

Art. 31 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorite 
Les representants de tous les groupes de personnes relevant 
des ecoles, dans la mesure ou ils sont concernes. participent a 
la formation de l'opinion et a la preparation de dec1s1ons. en 
part1culier lorsqu'elles concernent I enseignement. la recher
che et la planification de chaque EPF et de ses un1tes d'ense1-
gnement et de recherche 
Mmorite 
(Haenng Binder. Bore!. Brugger. Martin. Paccolat. Philipona. 
Uchtenhagen. Ulrich) 

personnes relevant des ecoles participent .. 

Al. 2 
La direct,on de chaaue ecole veille a ce que les personnes re
levant de l'ecole soient amplement 1n/ormees Elles peuvent 
soumettre des propositions a tous !es organes, tout comme 
!es organisations d'anciens etudiants. 
N3 
Les unites d'enseignement et de recherche sont gerees par 
des organes composes de tous !es groupes concernes de 
personnes relevant de l'ecole. 
Al. 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Nouvelle proposition de /a commiss,on 
Al. 1 
Les representants de tous les groupes de personnes relevant 
des ecoles. dans la mesure ou ils sont concernes. participent a 
la format1on de l'opinion et a la preparation de decis1ons. en 
particulier lorsqu'elles concernent l'enseignement, la recher
che et la planificat1on de chaque EPF: dans leurs unites d'en
seignement et de recherche, 1ls prennent part a la decision re
lative a ces questions. 
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Propos,t,on subs1d1atre Seiler Rolf 
(en cas de reJet de la propositron de mrnonte) 
Al. 1 
Les representants de tous les groupes de personnes relevant 
des eco1es. dans la mesure ou rls sont 1nteresses 
part1c1pent 
Al. 3 
Les unrtes d ensergnernent et de recherche sont gerees oa1 
des organes ou tous les groupes 1nteresses de personnes re
levant de l'ecole sont equ11ablement representes 

Proposition Me1er-Glattfelden 
Al. 2b,s 1nouveau1 
Les dec1s1ons cJ1nteret qeneral en part1cul1er lorsqu elles 
concernent rense1gnerne-nt. la recherche et la p1anif1cat1on 
sont prrses par la d1rect1on de l'ecole apres consuitatron de 
tous les groupes de personnes qu1 en relevent. 
Al. 3 
. gerees par des organes composes a egalite de tous les 

groupes concernes de personnes relevant de 1·ecole. 

Abs. 1 -Al. 1 

M. Guinand, rapporteur: La comm1ss1on vous propose de 
completer le premier alinea de l'article 31 en precisant que 
dans leurs unites d·ense1gnement et de recherche. les repre
sentants de tous les groupes de personnes relevant de 1·ecole 
prennent part aux decis1ons relatives a 1·enseignement. a la re
cherche et a la planificat1on. II s ag1t ici simplement de conf1r
mer une situat1on qui existe deJa. Le pres1dent de I Ecole poly
technique federale de Zurich a lui-meme pris !'initiative d'une 
teile propos1tion, constatant que le texte adopte par la com
mission avait suscite la crainte d'une restriction du dro1t de par
ticipation. Siegeant le 15 janvier dernier, la comm1ss1on a 
adopte cette proposition a l'unanimite en soulignant bien 
qu'eHe n'avait nullement eu l'intention de restre1ndre la partici
pation mais au contraire, comme nous l'avons deJa dit. d'affir
mer son importance dans le cadre de l'assemblee de chaque 
ecole. ma1s surtout au sein des unites d'enseignement et de 
recherche ou se prennent des decisions qui concernent direc
tement les etudiants. assistants et collaborateurs techniques 
et administratifs. 
La commission vous propose donc d'accepter le complement 
a l'article 31 alinea premier. II n'en demeure pas moins qu'il 
subsiste la proposition de minorite de Mme Haer1ng Binder 
qui demande que J'on supprime le membre de phrase «dans la 
mesure au !ls sont concernes» (en allemand: «sofern siebe
troffen sind») Nous rev1endrons sur cette proposit1on de m1no
rite ulterieurement. 

David, Berichterstatter: Die Kommission schlägt Ihnen 1n Ab
satz 1 eine Ergänzung des Textes vor. und zwar in dem Sinne. 
dass die heutige Situation und das. was wir Ihnen 1n Absatz 3 
vorschlagen. bestätigt werden sollen Es geht hier um eine 
textliche Koordination im Mitwirkungsartikel. Zu den Mitwir
kungsrechten zählen wir auch die Entscheidungsrechte in 
dem Umfang, wie sie in Absatz 3 enthalten sind und Jetzt noch
mals ausdrücklich in Absatz 1 erv,.,ähnt werden. Mitwirkung be
deutet in dem im Gesetz bestimmten Bereich auch Mitent
scheidung. Wir nehmen das auf. was sich unter dem Regime 
der Uebergangsregelung bewährt hat. Die Kommission 1st der 
Meinung, dass die Befugnis zur Mitentscheidung auf Ebene 
der Unterrichts- und Forschungseinheiten weitergeführt wer
den soll. 
Ein Wort noch zu dem. was Frau Uchtenhagen vorhin ausge
führt hat. nämlich dieses Gesetz bringe kein Mehr an Mitwir
kung. Herr Bundesprasident Cotti hat schon gesagt. er könne 
das nicht so sehen. Ich kann es auch nicht ganz so sehen. so
wohl was die Hochschulversammlung als was diese Regelung 
hier betrifft. Beides bringt ein Plus gegenüber dem. was insge
samt gesehen bisher Geltung hatte. Man darf nicht gerrng
schätzen, was die Kommission an Mitwirkungsmoglichkeiten 
für die Hochschulversammlung und die Gruppen der Hoch
schulangehörigen vorschlägt. Ich bitte Sie also. dem neuen 
Antrag der Kommission zu folgen. 
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Zum M1nderhe1tsantraq von Frau Haer1ng Binder werden wir 
anschl1essend Stellung ner1men 

Frau Haering Binder, Sprecherin der Minderheit· Unser Mrn
derhe1tsantrag. der die Streichung des letZ1en Nebensatzes. 

sofern sie betroffen sind» empfiehlt. ging von einer ande
ren als der Jetzt vorliegenden Formulierung dieses Absatzes 1 
aus Er g1rg davon aus. dass dieser AtJsatz 1 e1nz1q und allein 
,j1e Entsche1dvorbere1tung, c11e Meinungsolldung umfasst So 
lag dieser AtJsatz bei Anschluss der zweiten Komm1ss1onsle
sung vor Unter diesen Umstanden wollten wir uns hier ganz 
heftig dafür einsetzen. dass 1n diese Entsche,dvorbere1tung 
selbst·1erstandl1ch samtl1che Gruopen embezogen sind. ob 
sie nun direkt. nur mittelbar oder indirekt von einem Problem 
tJetrotten sind. 
Letzte Woche hat nun die Komm1ss1on - anlassl1ch einer Sit
zung zu einem anderen Thema - diesen Absatz nochmals ge
andert Er bemhaltet nun nicht nur rne Entsche1dungsvorbere1-
\ung, sondern auch den eigentlichen Entscheid in den Berei
chen der Unterrichts- und Forschungseinheiten. Mein Antrag 
1st deswegen mit dem nun vorliegenden Antrag der Kommis
sion nicht mehr «kompatibel» Ich ziehe ihn zurück. aber nur 
deshalb. weil der Antrag von Lilian Uchtenhagen und der Arti
kel 31 bis angenommen wurden. Dieser Artikel garantiert. dass 
alle Gruppen, alle Hochschulstande direkt 1n die Vernehmlas
sung der Entscheide. d. h. 1n die Entscheidungsvorbereitung, 
einbezogen sind. 

Seiler Rolf: Nachdem Frau Haenng Binder ihren Antrag zu
rückgezogen hat. macht natürlich mein Antrag. der als Even
tualantrag konzipiert war. auch keinen grossen Sinn mehr. 
Ich hätte zu dieser neuen Formulierung, wie sie Jetzt die Kom
mission vor9elegt hat. doch einige, zumindest zwei Fragen: 
Hier wird gesagt. dass am Entscheid über diese Fragen in ih
ren Unterrichts- und Forschungseinheiten Vertreter aller Grup
pen mitwirken. Gehe ich nun recht in der Annahme - wir haben 
Ja drei Juristen hier vorne -, dass. wenn man formuliert «in ih
ren Unterrichts- und Forschungseinheiten», der letzte Neben
satz - «sofern sie betroffen sind» - für diese Unterrichts- und 
Forschungseinheiten nicht gilt? Sandern dass sie, indem man 
sagt: «in ihren» usw., automatisch betroffen sind? Ist da meine 
Auffassung richtig, dass dann die Betroffenheit nur noch bei 
der allgemeinen Meinungsbildung und Entscheidungsvorbe
reitung eine Rolle spielen würde? 
Eine weitere Frage in bezug auf die Definition von Unterrichts
und Forschungseinheiten. Hier können wir in der Botschaft le
sen. dass die ETH in Zürich und Lausanne in der Ausgestal
tung und Bezeichnung dieser dezentralisierten Einheiten frei 
sind. Ich stelle nun die Frage. ob diese Mitwirkungsrechte. wie 
sie in Absatz 1 formuliert sind, ebenfalls für die Departemente 
gelten. In Lausanne ist das offenbar kein Problem - es war es 
noch nie. 
Bei der ETH Zürich wurden nun auf den 1 Januar 1990 Depar
temente gebildet. Nicht unbedingt mit grossem Erfolg. Ich zi
tiere einen Departementsvorsteher. der 1n einem Interview 
schreibt: «Doch da 1st vieles schiefgelaufen bei der Reorgani
sation der Schule: es ist auch alles undurchsichtig. Wahr
scheinlich we1ss heute niemand mehr. wer für was verantwort
lich ist.» So spricht ein Departementsvorsteher der ETH Zü
rich Dann gibt es ein Reglement, das mir zur Verfügung stand. 
fur das Departement Physik der ETH Zürich. Dort ist auch kein 
Wort über diese Mitwirkung geschneben. Also die konkrete 
Frage: Gelten die Mitwirkungsrechte. wie sie hier formuliert 
sind. generell auch für Departemente? 
Nun möchte ich trotzdem meinen Antrag in bezug auf die Inter
essierten als Hauptantrag formulieren und aufrechterhalten. 
Man hat Jetzt immer davon gesprochen. dass man die heutige 
Situation weiterführen will. weil sich die Uebergangsregelung 
bewährt hat. Wenn Sie nun schreiben:" .. sofern sie betroffen 
sind». dann machen Sie gegenüber der heutigen. bewährten 
Regelung und Lösung eine ganz wesentliche Einschränkung. 
Was passiert namlich? Wer stellt diese Betroffenheit fest? 
Diese Betroffenheit wird von ooen verfügt. Gegen diese Verfü
gung besteht ein Rekurs recht. erstens an den ETH-Rat und als 
zweite Instanz an die unabhang1ge Rekurskommission. 

michael.tellenbach
Textfeld



Ecoles polytechnioues fecJerales Lo1 

Ich 01tte S!e zu oo das nun ein Fortscnrrtt sei 1n be-
zug auf die 
erkampft werden muss ich. cass wir wenn wir 
von «Interesse" sprechen. heullge 
schreiben. denn diese 1st bereits 1n .t\rt:kel 12 cer 

David. Berichterstatter: der 
Haenng gehe ich aavon aus. dass sie Jetzt den 
zept1ert hat. wie er von der Komm1ss1on gestellt wird. mit dem 
hinten Nebensatz «sofern sie betroffen sind" Kol-
lege Seiler nun vor. dieses «sofern sie betroffen 
sind" zu ersetzen durch das Wort «sofern sie 1nteress1ert sind." 
Das 1st die Differenz. die nocn zur Abstimmung gelangen 
muss. 
Ich möchte mich zum Begriff der ,,Betroffenheit» aussern 
Nach meiner Meinung 1st ,,Betroffenheit» rncnt 1n einem engen 
Sinne zu 1nterpret1eren. Das gilt auch für den Forschungsoe
re1ch. Dort. wo Studenten oder Assistenten von dem tangiert 
sind. was 1m Forschungssektor lauft. sind sie auch betroffen. 
Das 1st eine ganz klare Sache. Herr Seiler hat das Departement 
für Physik an der ETH Zürich erv,ahnt. Im Orgarnsat1onsregle
ment dieses Departementes steht in Artikel 2: «Das Departe
ment koordiniert den gesamten Physikunterricht an der 
ETHZ.» Für mich gibt es keine Diskussion. dass in diesem De
partement die Betroffenheit für die Studenten besteht und da
mit auch die Mitwirkungsregel gilt. Das Departement ist eine 
Forschungs- oder Unterrichtseinheit oder beides miteinander 
- man kann es auch unter beides subsumieren. Aufgrund von 
Artikel 31 Absatz 3 ist ganz klar und undiskutabel. dass im De
partement Physik die Mitwirkung spielen müsste. Wenn das 
bis Jetzt nicht so gehandhabt worden 1st. würde das jedenfalls 
nicht dem Sinn des neuen Gesetzes entsprechen. In dem 
Sinne kann ich zu dem Begriff «Betroffenheit» stehen. Sie müs
sen den Begriff umkehren und fragen: Sollen Leute mitent
scheiden. die nicht betroffen sma? 
Es ist meines Erachtens falsch. Leute mitbestimmen zu las
sen. die nicht betroffen sind. Herr Seiler hat mit Recht gesagt. 
der Begriff der Betroffenheit set 1ust1tiabel Wenn es zu einem 
Streitfall kommt. weil ein ETH-Präsident erklart. die Studenten 
seien nicht betroffen und eine Teilnahme sei daher ausge
schlossen. dann kann eine entsprechende Anordnung 1m Ein
zelfall an die ETH-Rekurskomm1ss1on gezogen werden. ein 
unabhängiges Verwaltungsiust1zorgan. das den der 
Betroffenheit aufgrund unserer heutigen Ueberiegungen kor
rekt auslegen muss. Willkür der Schulleitung 1st nach meiner 
Meinung ausgeschlossen. Der Begriff »interessiert» -- ich 
muss Herrn Seiler Recht geben - findet sich tatsachlich in Arti
kel 12 der Uebergangsregelung. Nacn meiner Meinung ist er 
aber juristisch nicht richtig greifbar. 
Ich ziehe den Begriff der Betroffenheit. der rechtlich klar ist. vor 
und bitte Sie daher. beim Kommissionsantrag zu bleiben. 

M. Cotti. president de la Confederat1on: Je voudra1s preciser 
tout d abord a Mme Uchtenhagen a1nsi qu·a Mme Haenng 
Binder. qui ont pose la question. que les nouveaux departe
ments de l'Ecole polytechnique federale de Zunch sont evi
demment cons1deres comme des unites de recherche et tom
bent par consequent sous la definition de l'art1cle tel qu'il nous 
est propose II est propose sous cette forme oarce qu·on s est 
apercu. pendant les debats en comm1ss1on. que contra1re
ment a la volonte generale. la formu1at1on presentee par la ma-
1orite de la commiss1on aura1t s1grnf1e un recul par rapport a la 
situation actuelle. recul dont personne ne voulaii. c·est pour-
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ouo1 ia ncuvelie orooos1t1on que nous avons oresentee en 
teure Cern1ere n,1nute a la co:nm1ss1on a ete acceptee par 

1 unan1m1te. C(?tte propos1t1on egaiement ete d1scu
reoresen:ants de I ecoie. J a1outera1. a l'intent1on 

Präsident: Der 

quest1on. aue 1orsau · on parle au 
des .,LJntemcnts- und 

und 
Ihnen eine 

den neuen Antrag der Komm1ss1on 
Fur den Antrag Seiler Rolf 

74 Stimmen 
51 Stimmen 

Abs. 2 Al 
Angenommen AcJoote 

Abs. 2b1s Al. 2b1s 

Präsident: Der Antrag Me1er-Glattfelden zu Absatz 2bis ist zu
ruckgezogen. 

Abs. 3 Al. 3 

Präsident: Herr Seiler F hat seinen Antrag zurückgezogen. 

Meier-Glattfelden: In Artikel 30 haben wir festgelegt. dass die 
Hochschulversammlungen pantät1sch aus gewählten Vertre
tern aller Hochschulangehörigen zusammengesetzt werden. 
Nun wird in Artikel 31 Absatz 3 die Leitung auf der Ebene der 
Unterrichts- und Forschungseinheiten an die betroffenen 
Hochschulangehörigen delegiert. 
Die Mitwirkung aller betroffenen Gruppen der Hochschulan
gehörigen darf aber rncht nur vorgetäuscht werden. Sie muss 
konsequent eingehalten werden. Falls nun diese leitenden Or
gane nicht paritätisch zusammengesetzt sind. so wird die Mit
wirkung auf unterer Ebene für einige Gruppen der Hochschul
angehongen zur reinen Augenwischerei. Ich bitte Sie deshalb. 
:n Artikel 31 Absatz 3 das Wort «paritat1sch» e1nzufugen. 

r ... 1 Guinand, raoporteur La commiss1on n a pas discute de la 
orooos;t1on de M. Me,er-Glattfelden. Les urntes d'ense1gne
ment et ae recherche seront gerees par des organes compo
ses de reoresentants de tous les groupes concernes. Nous es
timons que cela suffit de I indiquer dans la loi Aller au-dela et 
:ndiquer qu lls doivent obl1gatoirement etre composes de ma
n,ere ega11taire -- ou par1taire. mot qu1 se raooroche davantaae 
du terme ailemand - ne nous oarait pas oooortun dans la m-e
sure ou nous ne savons pas s1 dans toutes les unites d'ense1-
gnement et de recherche cette parite pourra toujours etre res
pectee. II faut donc 1a1sser a l'ordonnance d'applicat1on et aux 
organes aes ecoles re soin de determiner la composition 
exacte de ces organes. 

David. Berichterstatter· Dieser Antrag hat der Kommission 
rncht vorgelegen. Herr Me1er-Glattfelden möchte 1n Absatz 3 
festlegen dass die Leitungsorgane »pantatisch». d. h. -- nach 
dem Begriff. wie wir ihn bei der Hochschulversammlung be
reits verwendet haben - paritätisch aus den vier Gruppen der 
Hochschulangehörigen. mit gleicher Zahl. zusammengesetzt 
werden. Die Kommission hat bei den Leitungsorganen der Un
terrichts- und Forschungseinheiten die zahlenmassige Zu
sammensetzung offenlassen wollen und diesen Entscheid de
legiert. orimär an den Bundesrat. der laut Absatz 4 den Um
fang der '1itwtrkung regeln muss. Zum Umfang der Mitwir
kung ge" ·Jrt insbesondere die Frage. wie die Leitungsorgane 
zahlenmass1g zusammengesetzt sein sollen. 

michael.tellenbach
Textfeld



22. Januar 1991 N 

Es scheint mir problematisch hier generell den Pantatsgrund
we1I die Unterrichts- und 

sehr verschiedene 
ben können Es gibt sehr verschiedene Institute. 
r~1en1e und 

Vote 
der Komm1ss1on 
Meier -Glattfelden 

Abs. 4 Al. 4 
Angenommen Adopte 

Art. 32 
Antrag der Kommission 
Abs. 7 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2 
Die Planung umfasst namentlich: 
a. die Ziele: 
b. die Mehrjahresprogramme: 
c. die Personalplanung; 
d. die Finanzplanung und die Voranschläge. 

Art. 32 
Proposition de la comm1ssion 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 
La planification comprend notamment: 
a. les objectifs; 
b. les programmes pluriannuels; 
c. la planification du personnel; 
d. la planification financiere et les budgets. 

Angenommen - Adopte 

Art. 32bis 
Antrag der Kommission 
Titel 
Bericht 
Wortlaut 

St,mmen 
35 Stimmen 

Der ETH-Rat erstattet dem Bundesrat zuhanden der eidgenös
sischen Räte alle vier Jahre Bericht über seine Tätigkeit. Pla
nung, Zielsetzung und Zielerreichung und legt ein Le1tb1ld vor. 

Art. 32bis 
Proposition de la comm1ssion 
Titre 
Rapport 
Texte 
Le Conseil des EPF fa1t tous les quatre ans rapport au Conseil 
federal a lintent1on des Chambres federales sur son act1vite. 
sa planificat1on, ses ob1ect1fs et les buts qu'il a atteints et pre
sente un plan directeur. 

Angenommen -- Adopte 

Art. 33 
Antrag der Kommission 
(Hinfällig, siehe Artikel 2bis) 
Proposition de la comm,ssion 
(Caduc. vo1r article 2b1s) 

Angenommen -·- Adopte 
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Art 34 
Antrag der Kommission 
Abs 1 

Art. 34 
comm1ss1on 

des ETH
Oktober 

La le et la financ1ere du do-
rname des EPF sont par pnnc1oe. 101 du 6 octobre 
; 989 Sur :es f1nances de la Confederat1on. 
Al. 2 
Adherer a la decis1on du Conseil des Etats 
Al. 3 
1: oeut dans des cas particuliers 
(pour le reste adherer au proiet du Conseil federall 

Angenommen - Adopte 

Art. 35 
Antrag der Komm1ss1on 
Abs 1 
Der ETH-Rat erlässt nach Anhören des Eidgenössischen Fi
nanzdepartementes eine Gebührenverordnung. 
Abs. 2 
Er kann den Organisationen von Hochschulangehörigen be
willigen, Beiträge für Dienstleistungen zu erheben. die sie im 
Interesse der ETH oder der Hochschulangehörigen erbringen. 
Abs. 3 
Streichen 

Art. 35 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Le Conseil des EPF edicte une ordonnance sur les taxes apres 
avoir entendu le Departement federal des finances. 
Al. 2 
II peut autoriser des organisations regroupant des membres 
des ecoles a percevoir des cotisat1ons pour des prestat,ons 
qu elles fournissent dans l'interet de l'EPF ou de ses mem
bres. 
Al. 3 
Bitter 

Angenommen - Adopte 

Art. 36 
Antrag der Komm1ss1on 
Abs. 1 
Verfügungen von Organen der ETH und der Forschungsan
stalten unterliegen der Beschwerde an den ETH-Rat 
Abs. 2 
Verfügungen und Beschwerdeentscheide des ETH-Rates un
terliegen der Beschwerde an die ETH-Rekurskommission. 
Ausgenommen sind Verfügungen und Beschwerdeent
scheide betreffend öffentlichrechtliche Dienstverhältnisse; für 
diese richtet sich der Rechtsschutz nach dem Beamtengesetz. 
Abs. 3 
Entscheide der ETH-Rekurskommission sind endgültig, wenn 
nicht Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht 
geführt werden kann. 
Abs. 4 
Die ETH-Rekurskomm1ssion ist verwaltungsunabhängig und 
entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern. Der Bun
desrat wählt den Präsidenten, den Vizepräsidenten sowie die 
übrigen Mitglieder und regelt Dienstrecht und Geschäftsord
nung. 
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Antrag Keller 
Abs. 5 meuJ 

federales. Lo1 

Die ist bei Verlogungen betrettend 
a1e zur Bescmverde befugt. 

Art. 36 
Prooos1t1on 
Al. 1 

t1/s au statut de dro1t public auxquels s appi1auent les vo1es 
droit prevues a I art1cle 58 ss de 101 statut 
na1res. 
Al. 3 
Les dec1sions de la Comm1ss1on de recours des EPF sont def1. 
nitives a mo:ns que le recours de dro1t adm1nistrat1f au Triounal 
federal ne so,t ou·,ert 
Al. 4 
La Comm1ss1on de recours des EPF ne releve pas de I ad
ministration: pour prendre des decis1ons. eile es! 
de tro1s membres. Le Conseil federal nomme le pres1dent. le 
v1ce-pres1dent et !es autres memores. II definit !es rapports de 
service et ediere le reglement interne. 

Proposition Keller 
Al. 5 (nouveau} 
L'assemblee d'ecole est habilitee a recourir contre les deci
s1ons relatives a la part1cipat1on. 

Abs. 1-4-AI. 1-4 
Angenommen -Adopte 

Abs 5 -Al. 5 

Keller: Ich möchte Sie bitten, bei Artikel 36 einen neuen Ab
satz 5 anzunehmen Artikel 36 äussert sich zur Beschwerde
befugnis und zur Rekurskommission. 
Mein Antrag lautet: «Die Hochschulversammlung ist bei Verfü
gungen betreffend die Mitwirkung zur Beschwerde befugt.» 
Die Hochscnulversammlung ist in Artikel 30b1s als reprasenta
tives Gremium umschrieben. Es ist eine aus gewählten Vertre
tern aller Hochschulangehörigen bestehende Versammlung. 
Der Ständerat hat ihre Bedeutung gegenüber dem bundesrät
lichen Projekt bereits vertieft und der Nationalrat hat diese Be
deutung der Hochschulversammlung noch verstarkt. Diesem 
Gremium wird ein bedeutender Anteil beigemessen als Motor 
bei der Mitgestaltung an der Gesamtw1rksamke1t der Hoch
schule selbst. In Artikel 30b1s und Artikel 31 wird dieser bedeu
tende Anteil umschneben. vor allem die anregenae Kraft. die 
von 1hr ausgehen soll. und auch die kontrollierende. und zwar 
mit einem ausgebauten Antragsrecht. In diesem Antragsrecht 
selber 1st auch die Formulierung aer 
gen selbst enthalten. 
Es ist zweckmässig und angezeigt. diesem Hochschulorgan 
eine Beschwerdebefugnis einzuraumen. damit es die ihm ge
gebenen Möglichkeiten auch wirklich ausschöpfen kann. 
Diese Beschwerden gehen an das unabhängige Organ. das Ja 
darüber dann gemäss Artikel 36 entscheidet. 
Es geht also nicht vor allem darum. die Mitbestimmung im Re
glement selber festzuhalten. sondern es geht darum. dass die
ses Organ im Einzelfall überprüfen kann. ob seine Mitwir
kungsrechte vom ETH-Rat und auch von der Schulleitung 
wahrgenommen und respektiert werden. 
Wenn die Hochschulversammlung diese Beschwerdebefug
nis haben soll. dann muss man sie 1m Gesetz ausdrücklich ver· 
ankern. Ich habe mich diesbezüglich von bedeutenden Juri
sten beraten lassen. Es sind Kollegen aus unserem Rat und 
hier gibt es nur bedeutende Juristen! 
Mit Blick also auf die Wichtigkeit der Hochschulversammlung 
und mit Blick auch darauf. dass dieses wichtige Organ seine 
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entfalten kann. 01rte rch Sie um Annahme mei
nes muss Klarheit herrschen. dass diese M1tw1r
kung der bedeutenden 1n allen Tei
len auch wirklich 

Uchtenhagen: Ich kann es in drei Satzen sagen 
rrn M1tw,rkungsoere,ch keine revoiut1onaren 

Minimum von 
das Konsulneriweraen. das S1cr:-oescnweren-Durfen 1st. 

Wenn wir das nicht mehr haoen. cann mochte ich wissen 
unter 

S1e also. den Antrag Keiler zu unterstützen. 

M. Guinand. rapporteur La 
ete discutee en comm1ss1on. 
semblee c eccle le aro1t de recourir contre les decis1ons relati
ves a la part1c1Pat1on Je ne pu1s 1c1 que vous donner mon av1s 
personnel. Dans le systeme que nous avons etabli. lassem
b!ee d ecole a un large dro1t de propos1t1ons. eile peut interve
nir aans :es structures de la part1cipation. En ce qui me 
concerne personneilement. Je ne souhaitera1s pas que cette 
assemblee se transforme en une instance qui fa1t des recours 
systemat1ques. C'est la raison pour laquelle Je sera1s plutot re
trcent face a Ja proposit1on ae M Keller. 

David. Berichterstatter: Der Antrag von Herrn Keller lag der 
Kommission nicht vor. Ich kann Ihnen nur meine persönliche 
Meinung bekanntgeben. 
Wir haben 1n Artikel 36 des Gesetzes eine Rekurskommission 
geschaffen, und Beschwerde bei dieser Rekurskommission 
kann nach den allgemeinen Regeln 1n Artikel 48 des Verwal
tu- sverfahrensgesetzes deqenige fuhren. der durch eine 
«Verfügung berührt 1st und ein schutzwürdiges Interesse an 
deren Aufhebung oder Aenderung hat». Eine Organisation 
oder Behörde hingegen kann nur Beschwerde führen, wenn 
sie ausdrücklich durch das Bundesrecht dazu ermächtigt ist. 
Herr Keller möchte der Hochschulversammlung diese Be
schwerdeoefugnis geben. und zwar beschränkt auf den Be
reich der Mitwirkung. Diese Befugnis 1st ein notwendiger Teil 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Wir ordnen das Organisat1-
onsrecnt der ETH und sind daran 1nteress1ert, dass es korrekt 
durchgeführt wird und dass vor allem im Bereich der Mitwir
kung die Rechte und Regeln. die wir festgesetzt haben. einge
halten werden. Dafür brauchen wir die unabhang1gen Kontroll
instanzen der VerwaltungsJust1z. hier die ETH-Rekurskommis
s1on. 
Im Bereich der Mitwirkung ist es richtig. dass wir der Hoch
schulversam.rilung die Beschwerdebefugnis geben. Gerade 
weil es sich um einen sensiblen Bereich handelt. ist es durch
aus sinnvoll. dass eine unabhang1ge Rekurskommission im 
Streitfall be1sp1elswe1se daruber entscheiden kann, ob Betrof
fenheit vorliegt oder nicht, und dass die Hochschulversamm
lung eine solche Streitfrage der ETH-Rekurskommission zum 
Entscheid vorlegen kann. 
Damit könnte man Streitfälle auf einem ordnungsgemässen 
und relativ friedlichen Weg aus d8r Welt schaffen. Der Antrag 
Keller hat durchaus seine Berec gung. Ich werde ihm daher 
zustimmen 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag Keller 
Dagegen 

Art. 37 
Antrag der Kommission 
Abs 1 
Mit Haft oder mit Busse wird bestraft. wer: 

79 Stimmen 
14 Stimmen 

a. sich als Dozent einer ETH ausgibt, ohne dass er dazu er
nannt worden 1st: .... 
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Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 37 

Al. 1 
Sera 

Adherer 

Art. 38 

la comm1ss1on 

de 1·emprisonnement ou de l'amende toute 

un ense1gnant d une EPF sans 
a cette fonction: 

decis1on Conseil des Etats 

Adopte 

der Komm1ss10n 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Aos. 2 
Er erlässt die Ausführungsvorschriften. Er kann die Regelung 
von Einzelheiten an den ETH-Rat übertragen. 
Abs. 3 
Er kann im Rahmen dieses Gesetzes und der bewilligten Kre
dite völkerrechtliche Verträge abschliessen. 
Abs. 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 38 
Proposition de la commission 
A/.1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
A/.2 
II edicte les dispositions d'execution. II peut deleguer la regle
mentation de detail au Conseil des EPF. 
Al. 3 
(Ne concerne que le texte allemand) 
Al. 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 39, 40 
Antrag der Kommißsion 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de fa commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabsttmmung - Vote sur f'ensemble 

Für Annahme des Entwurfes 122 Stimmen 
(Einstimm,gke,t) 

Abschreibung ·- Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Seite 1 der Botschaft 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
selon la page 1 du message 

Angenommen - Adopte 

An den Ständerat -Au Conseil des Etats 

79 

90.038 

Eidgenössische Technische Hochschulen. 
Bauvorhaben 
Ecoles polytechniques federales. 
Projets de construction 

Antrag der Komm1ss1on 
Eintreten 
Propos1t10n de Ja comm1ssron 
Entrer en mat1ere 

M. Guinand. rapporteur: Pour diverses constructions aux 
Ecoles polytechniques tederales et a certains etablissements 
de recherche rattaches aux Ecoles polytechrnques. le Conseil 
federal nous demande de voter un credit d'engagement de 
333 855 m1lle francs. Ce type de proiet pose essent1ellement 
tro1s quest1ons. Une question d'opportunite: ces proiets sont
ils necessaires a l'accomplissement des taches d'enseigne
ment et de recherche des beneficiaires?: une question tinan
c,ere: la Confederation est-elle a meme d'assurer le finance
ment des proiets? et, enfin. une question technique: les pro
Jets presentes sont-ils bien corn;:us, sont-ils adaptes a leur but 
et sont-ils bien prepares? 
La Commission de la science et de la recherche n·avait en rea
lite äse prononcer que sur la premiere question: la seconde 
releve des Commissions des finances et la derniere du 
Graupe des constructions. La commission a d'ailleurs re.;;:u le 
rapport du Groupe des constructions concluant a radoption 
des projets. 
Sur l'opportunite. la Commission de la science et de la recher
che a rapidement ete convaincue de la necessite des 
constructions projetees qui, pour les Ecoles polytechniques 
tederales. font partie de leur planification et qui sont destinees 
aux etablissements de recherche concernes. En realite. le de
bat devant notre comm,ssion a plutöt porte sur des questions 
techniques. Cette situation nous a paru peu sat1sfa1sante et 
c est pourquoi nous avons propose au Bureau de notre 
conseil de vo,r si a l'avenir de tels proJets ne devra1ent pas etre 
exam1nes par le Graupe des constructions. auquel serait 101nt 
une delegation de la Comm,ssion de la science et de la recher
che. Un rapport commun sera,t alors adresse au plenum 
comme base de discuss1on. 
La comm1ss1on unanrme vous invite a accepter les proposi
tions du Conseil federal. Elle vous propose toutefois d aug
menter le credit propose de 500 000 francs pour permettre 
ains1 de porter la contnbution d'investissement en faveur de la 
Fondation pour le logement des etudiants, de 2,5 millions a 
3 millions. En procedant ainsi, votre conseil confirmerait sa vo
lonte exprimee tout a !'heure dans le debat sur la loi sur l'aide 
aux universites. de favoriser la construction de foyers pour etu
diants. L'augmentation de 500 000 francs se iustifie d'ailleurs 
par le seul fait de f'augmentation des taux hypothecaires qui 
ont passe, entre le depöt du projet et auiourd'hui. de 6 a 8 pour 
cent. 
Au nom de la commission nous vous demandons donc 
d'entrer en matiere, de voter les credits demandes par le 
Conseil federal et d'accepter l'augmentation proposee. Nous 
nous prononcerons tout a !'heure sur la proposition de renvoi 
lorsque celle-ci aura ete developpee. 

Frau Haering Binder, Berichterstatterin: Der Bundesrat unter
breitet uns 1n seiner Baubotschaft einen Rahmenkredit in der 
Höhe von rund 334 Millionen Franken. Bevor ich auf die einzel
nen Bauvorhaben kurz eingehen werde, möchte ich einleitend 
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einige grundsatzliche und eher verfahrenstechnische Austuh
rungen zur Behandlung dieser Baubotschaft anbrrngen. 
Diese Baubotschaft wurde. wie schon die vorhergehenden. 
von zwei vorberatenden Kommissionen begutachtet. Als er
stes befasste sich die Bautengruppe mit diesem Geschaft. Un
sere Kommission für Wissenschaft und Forschung beriet 
diese Vorlage quasi als Zwe1tkoJ11m1ss1on. Doch bringt diese 
doppelte Vorberatung nrcht die v1elle1cht erhoffte doppelte Zu
verlass1gke1t der Vorprutung. Im Gegenteil Dieses Verfahren 
erweist sich vielmehr als zwe1spurrg und erschwert aam1t die 
Beurteilung und die parlamentarische Kontrolle. Die Verant
wortl!chkert für die definitive und verbindliche Stellungnahme 
zu dieser Baubotschaft wird zwischen den Kommissionen htn
und hergeschoben. Die Bautengruppe, die sich mit den archi
tektonischen. den bautechnischen und finanziellen Aspekten. 
soweit diese das Sauen an sich betreffen. auseinandersetzen 
soll. scheut sich - das durchaus zu Recht-vor der Beurteilung 
und der abschliessenden Schlussbemerkung und Empfeh
lung zu dieser Vorlage. Sie überlässt diese Schlussfolgerun
gen der Kommission für Wissenschaft und Forschung. die die 
entsprechenden Konsequenzen aus forschungs- und w1ssen
schaftspolitischer Sicht fällen soll. Unsere Komm1ss1on wie
derum sieht sich fachlich nicht in der Lage. eine zuverlassige 
Ueberprüfung der Bauvorhaben vorzunehmen. Konsequenz: 
Die parlamentarische Kontrolle fällt zwischen Stuhl und Bank. 
Diese Probleme bildeten den Kern unserer Komm1ssionsdis
kuss1onen. In Zukunft werden wir für die Behandlung der Bau
botschaft und des Schulratsbereichs zu einem verbesserten 
System kommen müssen: sei es. dass ein Ausschuss der 
Kommission gemeinsam mit der Bautengruppe diese Pro
jekte beurteilt, oder sei es. d8.SS der Präsident der Bauten
gruppe an den Beratungen der Kommission für Wissenschaft 
und Forschung teilnimmt. 
Kurz zu den einzelnen Bauvorhaben. ETH Lausanne: Derbe
antragte Kredit in der Höhe von 120 Millionen Franken umfasst 
.die vorletz1e Tranche für die Verlegung der ETH Lausanne 
nach Ecublens. Dieser Kredit. diese Tranche. gab in der Kom
mission zu ,.einen Diskussionen Anlass. Vermerkt wurde ein
zig, dass das in der letzten Baubotschaft so heftig umstrittene 
und in diesem Rat schliessl1ch abgelehnte Parkhaus ganz of
fensichtlich auch heute noch nicht gebraucht wird. 
ETH Zürich: Zu längeren Diskussionen und zu durchaus gros
sem Aerger Anlass gab hingegen der Kredit von 15 Millionen 
für den Erwerb der letzten noch in Privateigentum befindlichen 
Parzelle auf aem Hönggerberg in Zürich. Wir stehen hier vor 
der unertreul!chen Situation. dass derjenige Grundeigentü
mer, der sich am längsten und am heftigsten den öffentlichen 
Interessen entgegengestellt hat. nun heute mit einem überris
senen Preis belohnt werden soll. Waren während der letzten 
zwanzig Jahre die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Enteignung nicht gegeben. so scheint heute. wo die ent
sprechenden Grundlagen - d. h. der Gestaltungsplan für das 
UeberbauungsproJekt - vorhanden sind, die Zeit für ein Ent
e1gnungsvertahren zu kurz. Zwar lag ein Ablehnungsantrag zu 
diesem Posten in der Luft. Die Kommission beschloss Jedoch. 
diese Kröte zu schlucken. um der Gefahr der unausweichli
chen. Jahrelangen Bauverzögerungen zu entgehen. Auch der 
zweite Investitionskredit unter dem Titel ETH Zürich gab zu re
den, dies allerdings im positiven Sinn. 
Ihre Kommission beantragt Ihnen hier. den lnvest1t1onsbeitrag 
an die «Stiftung für studentisches Wohnen„ um 500 000 Fran
ken auf 3 Millionen zu erhöhen und damit einen kleinen. aber 
doch konkreten Beitrag zur Erleichterung der schwierigen 
Wohnsituation für Studentinnen und Studenten beizutragen. 
Paul-Scherrer-lnstitut: Nachdem sich bereits der Ständerat mit 
diesem Posten detailliert auseinandergesetzt hatte und dabei 
klären konnte. dass es sich um Ausgaben für die nichtnukle
are Energieerzeugung handelt. führten diese Ausgaben in un
serer Kommission zu keinen Diskussionen. 
Empa: Standort und Bauvorhaben der neuen Empa auf dem 
Areal im Moos an der Peripherre der Stadt St. Gallen sind auch 
in der St. Galler Bevölkerung unbestritten. ebenso der Kredit 
in der Höhe von 94 Millionen Franken. Das alte Empa
Gebäude im Stadtzentrum soll voraussichtlich in Zukunft von 
Instituten der Hochschule St. Gallen genutzt werden. 
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Das letzte ProJeKt. Eawag Dubendorf Das Bauvorhaben 1st 
unbestritten. Die Kommission erhielt keine befrredigende Ant
wort auf die Frage nach den bautechnischen Mögl1chke1ten ei
ner spateren Aufstockung des lediglich zwe1geschossigen 
Mehrzweckgebaudes. Wir meinen, die offentliche Hand 
musste hier 1m Bereich des verdichteten Bauens Vorbildfunk
tion ubernehmen Es scheint aber. dass diese Frage im vorlie
genden Beispiel verwaltungsintern nicht einmal gestellt, ge
schweige denn beantwortet wurde. 
Ihre Komm1ss1on beantragt Ihnen einstimmig Eintreten auf 
diese Bauvorlage und Zustimmung · unter Einbezug der er
wahnten Erhöhung um 500 000 Franken für die Stiftung für 
studentisches Wohnen 

Kuhn: Zwei verschiedene Kommissionen haben die Bauvor
haben der E1dgenoss1schen Technischen Hochschulen ge
pruft: die Bautengruppe und die Kommission für Wissenschaft 
und Forschung Die LdU/EVP-Fraktion war in beiden Gremien 
vertreten Sigmund Widmer. Mitglied der Bautengruppe, wird 
bei der Detailberatung seinen Antrag auf Rückweisung des 
Landkaufs auf dem Hönggerberg begrunden. 
Die Komm1ss1on für Wissenschaft und Forschung hat an einer 
einzigen Sitzung die Bauvorhaben mit Kosten von über 
330 Millionen Franken behandelt und gutgehe1ssen. Sie 
konnte das so grosszug1g tun. weil sie Gew1sshe1t hatte, dass 
die Bautengruppe mit ihren Fachleuten die eigentlichen bauli
chen Fragen wie Konzept. Erschliessung. Konstruktion. Mate
rialien und naturlich auch die Kosten bereits geprüft und beur
teilt hatte. 
So verblieb 1hr noch. den Bedart und die Eignung der projek
tierten Bauten zu prüfen Der Bedart ist ausgewiesen. die Bau
ten sind sorgfältig geplant und scheinen sich für ihre Zweckbe
stimmung gut zu eignen. Darum ist es verständlich, dass un
sere Kommission einstimmig den Bauvorhaben der Eidgenös
sischen Technischen Hochschulen zugestimmt hat. 
Aber es stellen sich für mich die gleichen Fragen, wie sie Frau 
Haering Binder vorhin aufgeworten hat. nämlich ob die von mir 
geschilderte schwerpunktmässige Aufgabenteilung zwischen 
der Bautengruppe und anderen von Bauvorhaben betroffenen 
Kommissionen auch so gedacht ist und so funktioniert. Es 
wäre nämlich ungeschickt. wenn jeweils beide Kommissionen 
glauben würden, die andere nahme sich der heiklen Punkte 
an. 
Um einen solchen heiklen Punkt handelt es sich beim vorge
sehenen Kauf von 3839 m2 Land für 13.3 Millionen Franken 
auf dem Hönggerberg. Unbestritten ist. dass das Land durch 
den Bund erworben werden muss. Es liegt bekanntlich wie 
eine Insel inmitten des Hochschulareals und behindert da
durch weitere Ausbauetappen der ETH auf dem Höngger
berg. Umstrrtten ist hingegen. auf welche Weise der Bund die 
Liegenschaft erwerben soll: auf dem freien Markt zu einem un
verschämten Preis oder durch Expropriation zu einem Preis. 
den noch niemand kennt. Sie werden Gelegenheit haben. 
mehr darüber zu hören und auch darüber abzustimmen. 
Durch einen gutgemeinten und sympathischen Antrag von 
Herrn Bütt1ker 1st von der Kommission für Wissenschaft und 
Forschung eine Differenz zum Entwurf des Bundesrates und 
zum Beschluss des Ständerates geschaffen worden. Unsere 
Fraktion hat der «Geste» in Höhe von 500 000 Franken für das 
Studentenheim Glaubtenstrasse zugestimmt. Ich glaube, es 
ist manchmal nötig, auch mit unorthodoxen Methoden die 
volle Glaubwürdigkeit des Rates unter Beweis zu stellen. Bei 
der Behandlung des Hochschulförderungsgesetzes und des 
ETH-Gesetzes haben wir viel über das Fördern des studenti
schen Wohnens gesprochen und Erklärungen abgegeben. 
Hier haben wir nun die Möglichkeit, konkret einen zusätzli
chen - wenn auch kleinen - Beitrag zur Milderung des Pro
blems zu leisten. 
Ich ersuche Sie, auf die Vorlage einzutreten. der Erhöhung des 
Objektkredits zuzustimmen und den Ausführungen meines 
Fraktionskollegen Widmer gut zuzuhören. 

Mme Paccolat: Le groupe democrate-chretien accepte les 
demandes de credits pour un montan! de 334.355 millions de 
trancs destines a la fois aux deux Ecoles polytechniques fede-
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rales. a l lnst1tut Paul Scherrer a I EMPA et a l lnst1tut federal 
pour 1·amenagement. l'epurat1on et la protect1on des eaux. 11 
souscrit egalement a l'augmentat1on de la contribut1on d'1n
vest1ssement en faveur de la fondat1on pour le logement d etu
diants. En effet. apres le debat concernant la 101 sur l'aide aux 
unrvers1tes. comment ne pourra1t-on pas aller dans le sens 
d·une contnbut1on. augmentee de 50 000 francs pour atte1n
dre le montan! oe 300 000 francs. qu1 conf1rme Justement la 
volonte de debloquer la s1tuat1on tendue du marche du loge
ment pour !es etud1ants? L'unrte de matrere de la 101 sur 1·a1de 
aux un1vers1tes. acceptee ce matin. nous semble tout a fa1t )LI· 

dic1euse. 
Nous sais1ssons l'occas,on de l'examen de cet ObJet pour sou
lrgner une quest1on de procedure qu,. du reste a deJa ete rele
vee par le pres1dent de la comm1ss1on. Nous rappelons que 
cet arrete a ete examine a deux reprises par le Groupe oes 
constructions du Conseil national et du Conseil des Etats. La 
Comm1ssion de la sc1ence et de la recherche devra,t. selon sa 
vocat1on. se prononcer unrquement sur la necess,te du proiet 
du point de vue de l'ense1gnement et de la recherche IJ appa
rait donc logique que la procedure commence par la Comm1s
sion de la sc1ence et de la recherche et qu ensu1te le Graupe 
des construct,ons se prononce. car la Comm1ss1on de la 
sc1ence et de la recherche n a pas d'1nteret et de competence 
pour f' aspect technrque. La separat1on des competences n 'est 
donc pas claire. ce qui se venfie par la propos1t1on de renvoi 
qu1 a tra1t a la demande de cho1sJr la vo1e d expropriat1on olutot 
que 1·achat de terrains dans le penmetre de f'Ecole polytechnr
que federale de Zurich (Hönggerberg). 
Cette demande de cred1t-cadre comporte. II est vrai. un po1nt 
ep1neux. le terrain d'Hönggerberg. Le probleme souleve par 
M. Widmer dans sa proposition de renvoi n'est pas nouveau. 
Le Groupe des constructions ava1t deJa repousse une telle de
mande de renvoi du projet au Conseil federal. qui etait liee a 
une demande d'ouverture d'expropriation. 
Le groupe democrate-chretien reconnait que cet achat de ter
rain est problematique. Mais sur la base des elements presen
tes en seance de commission, il considere que f'achat du ter
rain semble etre la solution adaptee du point de vue pragmati
que. En l'absence d'un plan d'ouvrage, qui est la condition 
sine qua non posee par le droit zurichois de construction. une 
ouverture de procedure d'expropnation est fort hypothequee. 
II ne nous apparait pas necessa1re. dans ce debat d'entree en 
matiere, de porter des apprec1ations specifiques sur chacun 
des proJets. car l'ensemble des travaux de construction cor
respond aux obJect1fs de la politique de la science et de la re
cherche et aux pnorites qui ont ete redefinies l'an dernier; Je 
precise: l'informatique, Jes telecommunrcat,ons. la product1-
que, les sc,ences des materiaux. !es sc1ences vegetales en re
lation avec la biotechnologie et les sc1ences de l'environne
ment. 
En conclus1on. le groupe democrate-chretien considere que 
ces credits s'inscnvent taut a fait dans la ligne des debats de 
cette journee qui ont pose la base pour le developpement de 
f'enseignement supeneur et de la recherche. un ense1gne
ment et une recherche qui requierent non seulement f'ex1-
gence de ressources humaines. ma,s auss1 une 1nfrastructure 
et du materiel appropries. Nous vous invitons donc a voter 
l'entree en matiere et a refuser la demande de renvo1 au 
Conseil federal. 

Präsident: Die sozialdemokratische und die liberale Fraktion 
teilen mit. dass sie für Eintreten sind. 

Büttiker: Die FDP-Fraktion stellt mit Befriedigung fest. dass 
die mit dieser Vorlage beantragten Bauvorhaben den wissen
schaftspolitischen Zielsetzungen des Bundes entsprechen. 
Wir begrüssen auch die Bestrebungen des Bundes. die bei
den ETH und die vier Forschungsanstalten noch vermehrt in 
eine gesamtschweizerische Koordination einzubetten. die im 
Hinblick auf einen optimalen Einsatz der begrenzten Mittel --1n 
der Grössenordnung von immerhin 334 Millionen Franken ·
im Hochschulbereich unbedingt noch verbessert werden 
muss. Neben einer verbesserten gesamtschweizerischen 
Hochschulkoordination braucht es in unserem Land der be-
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grenzten Mittel aber auch erne klare Priorrtatensetzung, um die 
Forschungsakt1v1taten auf strategischen Schlusselgeb1eten 
gesamtschwe1zerrsch zu konzentrieren und 1n sogenannten 
Schwerpunktprogrammen zu fordern. Nun zu den Problemen 
dieser Vorlage. 
1 Die Spallat1onsneutronenquelle am PSI ist zwar auf den er
sten Blick mrt unverhaltnrsmassrg hohen Mehrkosten ausge
wiesen. Aber die Teuerung. erhohte S1cherhe1tsanforderun
gen. technolog1scher Fortschritt erweiterte Hilfsanlagen und 
die Tatsache dass es sich um e,ne Pilotanlage handelt. deren 
Kosten anfangs kaum genau voraussehbar smd. rechtfertigen 
nach Ansicht der FDP-Fraktion die Akzeptanz des hohen Zu
satzkredites 
2. Dre 2.5 Millionen Franken des Bundes als lnvest1tionsbe1-
trag an den Bau zusatzlicher Studentenwohnungen ,n Zürich 
sind nrcht mehr als ein Tropfen auf den he1ssen Stein. selbst 
wenn man berücks1cht1gt. dass sich dieser Betrag dadurch 
verdoppelt. dass ein gleich grosser Betrag durch Kanton und 
Stadt Zünch ausgelöst werden kann. Angesichts von 11 200 
ETH-Studenten und der entsprechend vielen Gesuche für billi
gen studentischen Wohnraum wirken die 202 Betten gemass 
Botschaft eher armselig. Vor allem für Studierende aus schwä
cheren Schichten und Randregionen ergeben sich auf dem 
Zürcher Wohnungsmarkt grosse Probleme. die mit der libera
len Chancengle1chhe1t im Bildungswesen nrcht vereinbar 
sind. Leider hat die geltende Gesetzgebung die Hochschul
kantone nicht eben ermuntert. b11!1gen studentischen Wohn
raum zu schaffen. Das neue Hochschultörderungsgesetz und 
eine verstärkte Unterstützung der Stiftung für studentisches 
Wohnen nähren die Hoffnung, dass dieses Problem gelindert 
werden kann. 
Und nun zum Hauptproblem dieser Vorlage: Die Liegenschaft 
Härtsch im Zentrum des Hochschulareals auf dem Höngger
berg, direkt anschliessend an das Gebäude des Bauwesens 
und an die Busstation, ist noch das einzige Grundstück in Pri
vatbesitz in diesem Bereich. Dementsprechend ist der Kauf 
dieses 3839 m2 grossen Grundstückes unverhältnismässig 
teuer. und eine gewisse Verlockung zur Rückweisung dieses 
Geschäftes an den Bundesrat besteht auch in der FDP-Frak
tion. 3480 Franken pro Quadratmeter sind auf dem Höngger
berg einfach zuviel, wenn man im Zentrum von Höngg 
2000 Franken pro Quadratmeter bezahlt. Hier muss sich der 
Bund den Vorwurl gefallen lassen. den Landpreis spekula
tionsartig nach oben zu treiben. 
Die FDP-Fraktion hat zudem Kenntnis davon. dass die Mög
lichkeiten zur Errichtung von Schulbauten der ETH auf dem 
Südteil des bundeseigenen Areals auf dem Hönggerberg 
durch die Umzonungsabs1chten der Stadt Zürich mit Grünzo
nenschaffung stark eingeschränkt sind. Die FDP hat auch kein 
Vertrauen zum Planungsgebaren der Jetzigen Zürcher Stadtre
gierung. 
Wir fragen deshalb den Bundesrat an: 
1. Befindet sich die teure Parzelle Härtsch im Bereich einer 
möglichen Grünzone? 
2. Auf welcher Fläche des Bundesareals auf dem Höngger
berg bestehen Umzonungsabsichten? Das hat dann auch ei
nen Einfluss auf den Bodenpreis. 
3. Welche Garantien besitzt der Bund 1m jetzigen Zeitpunkt in 
bezug auf die Umzonungsmöglichke1ten auf dem Areal des 
ETH-Hönggerberges? 
Die FDP-Fraktion wird ihre Haltung zum Rückweisungsantrag 
Widmer von der Beantwortung dieser Fragen abhängig ma
chen. Die FDP-Fraktion ist zwar für Eintreten und Zustimmung 
zum Bundesbeschluss. Bevor wir aber dem Kaul der Liegen
schaft Härtsch auf dem Hönggerberg zustimmen können, 
möchten wir von Herrn Bundespräsident Cott1 eine Begrün
dung für den übersetzten Landpreis haben und auch mehr 
Klarheit bei den offenen Planungsfragen. 

Seiler Hanspeter: Mit der Beratung und der Beschlussfas
sung zu zwei wichtigen Hochschulvorlagen hat der Nationalrat 
heute wesentliche bildungspolitische Nägel eingeschlagen. 
Es genügt aber nicht. neue gesetzliche Bestimmungen zu 
schaffen. den Willen zur Koordination gesetzestechnisch fest
zuschreiben und zukunttsgenchtete Wissenschafts- und For-
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zu fordern. Die Hochschulen una die m1t 1hne;, 
Forschungsanstalten mussen aucn den Raum 

die notwendige Grundinfrastruktur und die E,n-
richtungen zur haben. wenn den geforderten 

und erfüllen so1len 
Die 1n dieser Bauvorhabeo dienen 
sem Zweck. Wir haben n1er die entsprechenden Kredite 
wlil1gen. Wir erachten die 
als nct1g und ausgewiesen Trotzdem 
und Bedenken 

nicht le1cnt. zum 
deut1g zu beurteilen. 
2. Wir wissen zur dass das Gut 
knappsten Güter geworden ist. Dieser Tatsache sich aucn 
kein staatliches Oraan verschliessen. und oot1maie Bodennut
zung muss pnoritäre Bedeutung erhalten. Deshalb darf der 
Grundsatz des verdichteten Bauens in allen Bun-
desämtern nicht zu blasser Absicht verkümmern erwar-
ten, dass man gerade bei diesen Bauvorhaben wenn immer 
möglich diesem Grundsatz nachlebt und eventuelle spatere 
Erweiterungsmöglichkeiten einplant. Vergessen wir rncht 
dass der Staat. der Bund in all diesen Bereichen eine Vorblid
rolle ausübt oder auszuüben hätte. 
3. Der beantragte Kredit zum Erwerb der Liegenschaft auf dem 
Hönggerberg verursachte aucn bei uns einiges Stirnrunzeln 
Der Quadratmeterpreis von rund 3500 Franken ist tatsach11ch 
sehr hoch. Ich verhehle nicht. dass der Antrag Widmer- Rück
weisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, das Expropnati
onsverfahren einzuleiten - zumindest auf viel Sympathie 
stösst 
In der Tat mag es widersprüchlich wirken. wenn dieser Staat 
einerseits Massnahmen zur Eindämmung der Preisentwick
lung auf dem Bodenmarkt trifft und andererseits zur Ab· 
deckung seiner Bedürfnisse einen recht hohen Preis zu zahlen 
bereit ist Um aber eine unliebsame Verzögerung - mit nota
bene unbekannten Kostenfolgen - im Interesse der Sache zu 
vermeiden, sind wir bereit, diesem Geschäft wenn auch 
ohne Begeisterung zuzustimmen. Es ist zu wünschen. dass 
bei künftigen Erweiterungen in der Hochschulpolitik weitsichti
ger geplant wird. Das gleiche Grundstück hätte namlich An
fang der sechziger Jahre für 1 .4 Millionen Franken gekauft 
werden können. Wir hoffen deshalb. dass das Sprichwort «Aus 
Schaden wird man klug» auch hier zum Tragen kommt 
Da die Erweiterungen und Modernisierungen an sich unum
gänglich sind und den bildungspolitischen Zielsetzungen ent
sprechen im übrigen auch der lnvest1t1onsbe1trag an dre 
«Stiftung für studentisches Wohnen» -. beantragen wir. auf 
das Geschäft einzutreten und die Kredite zu bewilligen. 

Fierz: Unsere Fraktion beantragt Eintreten auf die Vorlage. Wir 
stimmen der Modifikation Büttiker zu und möchten noch ganz 
genau hören, was die Begründung von Herrn Nationalrat Wid
mer 1st. In der Kommission für Wissenschaft und Forschung 
haben wir Fragen zu dieser Grundstücktransaktion gestellt Es 
wurde uns gesagt, es sei alles in Ordnung. Ich war nicht ganz 
befriedigt, und tendenziell- nach dem. was wir bis jetzt gehört 
haben - sind wir eher dafür, Herrn Widmer zuzustimmen. 

Euler: Die Bautengruppe ist in der Diskussion verschiedent
lich angesprochen worden. Ich möchte auf folgendes auf
merksam machen: Die fünfköpfige Bautengruppe. die ich seit 
einem Jahr präsidiere. erhält Aufträge von Ihrem Ratspras1-
denten und vom Büro. Sie erfüllt ihren Auftrag sicher nach be
stem Wissen und Gewissen und vor allem gemäss Geschäfts
reglement Ihres Rates, Artikel 15b, wonach nur die technisch
wirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit Bundesbau
ten und Landerwerben sowie Bundesbeiträgen an Bauvorha
ben zu prüfen sind. 
Wenn die Kommission für Wissenschaft und Forschung bei 
dieser Baubotschaft zur Auffassung kam, dass gewisse Konfu
sionen stattgefunden haben sollen. so 1st es selbstverständ
lich der Kommission freigestellt. Vorschläge zu machen. wie 
man es besser machen könnte. Ich möchte aber zum Vor-
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der Kommrss1on fur Wissenschaft und Forschung - es 
den Bnef. den der Herr Komm1ss1onspras1dent an das 

und den er 1n seinem Eintretensre!erat erwahnt 
hat wonacn man die um der Kom-
m1ss1on fur Wissenschaft und er11e1tern soilte 
festhalten. dass aas bereits 1n Artikel 15b Absatz 2 vorgese
hen 1st. Es steilt 
hen 1st Wir t,atten scnon 

die vom aer erwe1tenen 

Bau
Frau 

aer Prns1dent 
oder ein Vertreter der 1n aer entsprechenden 
Kommission Red una Antwo11 stehe '10n Ihrer Komm1ss1on 
/ur Wissenschaft und Forschung nicht eingelaaen worden 1st. 
Ich mochte sogar noch betonen. dass a1e z•.ve1 Kommissio
nen. die hier eigentlich verzahnt arbeiten sollten. die Proto· 
kolle der Sitzung der Komm1ss1on für Wissenschaft und For
schung nicht erhalten haben. Der Präsident der Bauten
gruppe ist erst per Zufall und vor wenigen Tagen in den Besitz 
dieses Protokolls gekommen. 
Eine andere Frage ist es. ob eine fünfzehn- oder neunzehn
köpfige Kommission Baufragen. die auch die Bautengruppe 
aufgrund ihrer Kenntnisse nach bestem Wissen und Gewissen 
zu beurteilen versucht besser oder profunder beurteilen 
könnte. Man könnte sich höchstens uberleqen. ob rncht die 
Prüfung durch die Kommission für Wissenschaft und For
schung auf grundsätzliche Fragen vor aer Abklärung der bau
lichen Aspekte stattfinden sollte. 
Ich glaube nicht dass die parlamentarische Kontrolle zwischen 
Stuhl und Bank gefallen ist Es gab immer wieder etwas kompli
zierte Fälle: Ich erinnere daran. dass die Bautengruppe vor drei 
Jahren. 1987. von der Finanzkommission den Auftrag hatte. ein 
PD-Bauvorhaben. das bereits erstellt worden war, nachträg
lich zu prüfen. Der Präsident der Bautengruppe war von der Fi
nanzkommission eingeladen worden. zu den strittigen Fragen 
mündlich Stellung zu beziehen. Das war hier nicht der FalL 
Noch eine Bemerkung zur Frage des Areals auf dem Höngger
berg. zum Areal Härtsch. Die Kommission für Wissenschaft 
und Forschung hat einen Bericht der Bautengruppe erhalten. 
Diesem war zu entnehmen, dass auch die Bautengruppe die· 
sen Preis als übersetzt empfunden hat dass sie es aber in An· 
betracht der Wichtigkeit der Fortentw1cklung der Eidgenössi
schen Technischen Hochschulen vorgezogen hat. diese Kröte 
zu schlucken und auf ein Expropriationsverfahren zu verzich
ten. Der an die Kommission gerichtete Bericht zeigt die Ver
hältnisse: vier Mitglieder der Bautengruppe waren der Mei
nung, man müsse diese Kröte schlucken. ein Mitglied wollte 
zurückweisen. Herr Widmer wird auch hier seinen entspre
chenden Antrag begründen. 
Es wäre in der Kommission tür Wissenschaft und Forschung 
wahrscheinlich das eine oder andere Missverstandnis aus der 
Welt geräumt worden. wenn die Bautengruppe Sie entschul
digen. dass ich Sie anspreche. Herr Komm1ssionsprasident 
rechtzeitig eingeladen worden wäre. hierzu auch noch in Ihrer 
Sitzung Stellung zu nehmen. Denn sonst hatte es nicht passie
ren können, dass Professor Widmer von der ETH dort sagen 
konnte, es gebe in bezug auf diesen Landerwerb vom Höng
gerberg offensichtliche Fehlinterpretationen. Missverständ
nisse oder wie Sie das alles nennen wollen. Die Bautengruppe 
war sich sehr wohl bewusst. dass der Besitzesantritt auf den 
15. Mai 1991 erfolgt. der Nutzungsantntt aber erst auf 1994. 
Und wenn Sie an dieses drei Jahre brachliegende Kapital den
ken, dann kommt man auf eine zusätzliche Verzinsung von 
drei Millionen. die die Bautengruppe in ihrem Bericht eindeu
tig fixiert hat: sie hatte keine Veranlassung, die Aussagen von 
ETH-Professor Widmer zu rektifizieren. 

Bundespräsident Cotti: Zum Eintreten gibt es keine Ein
wände. 
Der Bundesrat ist mit der Erhöhung der Kredite für das Woh
nen um 500 000 Franken einverstanden Zur einzigen bestrit
tenen Frage möchte ich mich erst äussern, nachdem ich Herrn 
Nationalrat Widrner angehört habe. 
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Eintreten wird onne besctitossen 
Le conse1/ dec1de sans oppos111on d ·entrer en matlere 

Detailberatung Discuss1on par amcles 

Titel und Ingress 

Titre et preambule 
Prooos1t1on 
Adherer a 

Angenommen 

Art. 1 
Antrag aer Komm1ss;0n 
Abs. 1 

Etats 

Zustimmung zum Beschluss aes Standerates 
Abs. 2 
... folgende Objektkredite im von 334 355 000 
Franken bewilligt: 
a. 315 600 000 Franken für neue. 

Art. 1 
Proposition de la comm1ss1on 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 
.... sont ouverts pour un montant total de 334 355 000 francs: 
a. 315 600 000 francs selon la . 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

Widmer: Im laufe der Zeit hat sich sicher herumgesprochen. 
dass ich in diesem Rat höchst selten einen Antrag stelle. Es 
muss aus meiner Sicht schon etwas ganz Besonderes sein. 
dass ich mir erlaube, einen persönlichen Antrag zu stellen. 
Was mich zwingt. Ihnen diesen Rückweisungsantrag zu stel
len, ist nichts anderes als der Tatbestand. 
Der Bund will weit oben auf dem Hönggerberg das ist an der 
Peripherie der Stadt Zürich - ein Stück land kaufen und dort 
für den Quadratmeter. ich sage es ganz genau. 3464 Franken 
44 Rappen bezahlen. Das 1st ein absolut exorbitanter Preis. 
Wenn man die Leute aus dem Baugewerbe im Raum Zürich 
fragt. sagen sie: Ja. natürlich. die Preise sind gestiegen. Das 
kann dort oben schon 1500 Franken oder vielleicht sogar 
2000 Franken pro Quadratmeter kosten. Aber einen solchen 
Preis hat man in jener Gegend bisher nie bezahlt. 
Nun stütz1 sich dieser Kaufantrag auf ein Gutachten der repu
tierten Firma Fides. gegen die ich nichts habe. Aber 1n diesem 
Gutachten wird kein vergleichbares Be1sp1el aufgeführt. Es 
wird von einem Beispiel gesprochen in einem Villenquartier 
weit weg vom Hönggerberg - an der Krähbühlstrasse. um es 
genau zu sagen. Das gehört zu den besten Villenquartieren 
der Stadt Zürich. Dort wurde einmal ein ähnlicher Preis be
zahlt. Aber das hat überhaupt keinen materiellen Zusammen
hang mit der Situation auf dem Hönggerberg. 
Das Fides-Gutachten kommt mit vielen Vorbehalten auf einen 
Preis von 11.4 Millionen. und trotzdem zahlt der Bund jetzt auf 
dem Hönggerberg noch mehr, nämlich 13.3 Millionen Fran
ken. 
Nun hat der Kaufvertrag noch eine ganz seltsame Klausel: 
Man kauft nämlich Jetzt. genau auf den 15. Mai 1991. und 
muss das auch bar bezahlen: aber dieser seltsame Käufer ver
mietet dem Verkäufer die Halle und den Lagerplatz. also das. 
was er brauchen kann. bis zum 31. März 1994. Das heisst: 
Praktisch kann der neue Eigentümer das Land erst im Jahr 
1994 nutzen. 
Als man das kritisierte. erhielt man die Antwort. das sei nicht so 
tragisch. denn die ETH brauche das land Ja frühestens im 
Jahr 1994. Darauf werde ich noch einmal zurückkommen. 
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Wenn Sie bedenKen. dass wir Jetzt zahlen und erst im Jahr 
1994 tatsächlich das Nutzungsrecht erhalten. müssten Sie fi-
nanztechnisch den den Sie 1etz1 aufwenden. verzin-
sen: diese Zinsen liegen zwischen 7 und 8 Prozent und 
mussten zu diesen 13.3 Franken 
werden. Dann kommen Sie auf 16 bis 17 Millionen 
Das nur am Rande. wenn 
Für mich 1st etwas 
werden. Ich empfehle desnalb. dass 
einle:tet. Es 1st unbestntten. 
t1onsrecht hat und dass heute auch 
zungen für 

Bund das Exoropna
rechtl:chen Vorausset-

Nun wenaet man ein. e:ne einen Zeitverlust 
mit sich. Das geoe ich zu: das 
lust 1st. hängt aber pnmär davon ab. 
diese Enteignung betreiben mussen. hinter diesem Geschaft 
her sind. Und damit kommen 1Nir an einen entscheidenden 
Punkt: Für die Beamten ist es naturlich unendlich viel einfa
cher und friedlicher, einem unangenehmen Partner einen ho
hen Preis zu bezahlen. als ein Enteignungsverfahren durchzu
führen. das sehr arbe1tsintens1v ist. 
Ich gebe weiter zu: Jedes Enteignungsverfahren schliesst ein 
gewisses Risiko in sich. Wir können heute nicht sagen. wel
ches der Preis dannzumal sein wird: auch das gebe ich zu. 
Aber Sie wissen alle: In der heutigen Situation kann man nicht 
mehr davon ausgehen. dass die Preise uferlos steigen. Das 
hat zwei Gründe: die hohen Zinsen und die fünfjährige Ver
kaufssperre. die wir beschlossen haben. Vor allem aber: Wenn 
man das Geschäft genau ansieht und die Umgebung betrach
tet. wo dieses Grundstück liegt - es liegt namltch mitten in die
sem Hochschulareal-. dann muss man zur Einsicht kommen: 
Kein Mensch. der daran denkt. eine schöne Villa zu kaufen -
darauf beruht ja dieser enorme Preis wird sich eine Villa mit
ten im ETH-Gebiet bauen wollen. wo er von diesen grossen, 
zum Teil mehrstöckigen. mächtigen Bauten umgeben ist. Von 
Aussicht ist keine Rede. Es ist direkt absurd. von einer Villen
zone zu sprechen. Man muss also durchaus nicht riskieren. 
dass mit irgendeiner Begründung ein höherer Preis verlangt 
werden könnte. Schlussinstanz wäre die Eidgenössische 
Schätzungskommission. 
Wenn ich das zusammenfasse. dann bleibt es wurde mit 
Recht schon gesagt- die Erkenntnis. dass der Bund. wenn er 
diesen Kauf tätigt. sich dem Vorvvuri aussetzt. als Preistreiber 
im schweizerischen Grundstückmarkt aufzutreten. 
Das führt zu meinem Hauptargument. Es 1st ein persönliches 
Bekenntnis. Ich will klar sagen. was mich an diesem Geschäft 
zuliefst stört: Dieser Grundeiaentümer ist der letz1e von einer 
grossen Zahl von Grundeigentümern. die im laufe des letzten 
Vierteljahrhunderts für dieses grosse Bauvorhaben Land zur 
Verfügung stellen mussten. Alle anderen haben zu irgendei
nem Zeitpunkt freihändig verkauft. Das ist nun der letz1e. der 
hartnäckigste. der sich gegenüber einer grossen. gemeinsa
men schweizerischen Aufgabe am deutlichsten verschlossen 
erwiesen hat. und der wird Jetzt am Schluss vergoldet. Erbe
kommt den höchsten Preis 
Das dürfen Sie nicht tun. denn das hätte eine unglaubliche Si
gnalwirkung. Es ist nun publik. Nun we1ss Ja Jeder. dass man 
bei der «Bahn 2000» oder bei irgendeinem grossen schweize
rischen Bauvorhaben möglichst lange zurückhalten und sich 
rücksichtslos dagegen wehren muss. damit man dann am 
Schluss den höchsten Preis bekommt. 
Für mich ist absolut klar: Sie können dem nicht zustimmen. 
Weisen Sie diesen Antrag zurück. mit dem Auftrag, die Enteig
nung einzuleiten. 

Bundespräsident Cotti: Ich möchte gleich das Wort ergreifen, 
um den Nationalrat aus der sehr verständlichen Verlegenheit 
herauszuziehen. in der ich mich zurzeit auch befinde. 
Dieser Antrag ist mit einem Gutachten einer durchaus angese
henen Firma über diesen Preis zum Bundesrat gekommen. In 
der Kommission·- ich war persönlich nicht anwesend ... wurde 
wohl die Frage nach dem Preis gestellt. Weitere Vertiefungen 
wurden. den Protokollen gemäss. nicht durchgeführt - dies 
aus verständlichen Gründen. denn man wird sich doch wohl 
auf ein solches Gutachten berufen können. Ich vernehme, 
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dass die Bautengruppe ebenfalls in Verlegenheit geraten war. 
sich aber trotz allem aufgerafft hat. den Kauf zu empfehlen 
Heute vernehme ich von Herrn Büttiker_ dass 1m Zentrum von 
Höngg Preise bezahlt werden. die ungefähr die Hälfte dieses 
Preises darstellen_ Ich kann mich ich kenne Ja diese Gegend 
überhaupt nicht - zu dieser in keiner Weise ausspre-
chen_ Aber ich nehme an. Herr wird sie Ja auch be-
grundet haben. 
Ich habe auch O!e 
Ich habe überhaupt keine 
zuzustimmen. v1elle1cht 
weiteren nicht nur zur 
Ueberlassen Sie es uns. dem Prcbiem auf den zu ge
hen: Wir werden dann sehen. ob der Weg der Enteignung 
uberhaupt gewahlt werden muss oder ob nicht trotzdem der 
andere Weg. aber zu Preis. eingeschlagen wer-
den kann. Ueberlassen Sie diese Wahl bitte dem Bundes-
rat. 

Präsident: Ich Herrn Widmer. ob er mit dieser Relativie-
rung einverstanden ist. 

Widmer: Herr Bundespras1dent. Sie sind ein grosser Diplo
mat. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen_ Ich meinerseits 
bin Ja auch nicht ein so hartnackiger und unhöflicher Mensch. 
Finden wir uns also so Jede Rückweisung ist ja formell mit ei
nem Auftrag zu verknüpfen-, dass wir wie folgt formulieren: 
Die Rückweisung erfolgt mit dem Auftrag. primar die Enteig
nung einzuleiten und sekundär - wenn sich da unüberwindli
che Schw1erigke1ten zeigen sollten - einen anderen Weg zu 
suchen. Zu dieser Formulierung könnte ich Hand bieten. 

Präsident: Ich gehe davon aus. dass Sie den Antrag von 
Herrn Widmer verstanden haoen. auch wenn er nicht schrift
lich vorliegt. Der Bundesrat und die Kommission sind bereit. 
ihn anzunehmen. Wird ein anderer Antrag gestellt? Dies ist 
nicht der Fall. Damit reduzieren sich die Beträge m Absatz 2 im 
Einleitungssatz von 334.335 Millionen auf 321 .055 und in 
Buchstabe a von 315.6 auf 301.8 Millionen Franken. 

Angenommen gemäss Antrag Widmer 
Adopte selon la proposition Widmer 

Art. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition ae la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung Vote sur /'ensemble 

Für Annahme des Entwurfes 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

119Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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zweite Sitzung - Deuxieme seance 

Dienstag, 4, Juni 1991, Vormittag 
Mardi 4 juin 1991. matin 

0800h 

Vorsitz -Pres1dence.· Herr Hänsenberger 

87.078 

Eidgenössische Technische Hochschulen. 
Bundesgesetz 
Ecoles polytechniques federales. Loi 

Differenzen - Oivergences 

Siehe Jahrgang 1989, Seite 23-Voir annee 1989, page 23 

Beschluss des Nationalrates vom 22. Januar 1991 
Decision du Conseil national du 22 janv1er 1991 

M. Cottier, rapporteur: Sur les quarante articles que compre
nait le projet initial de la loi, celui adopte par notre chambre, le 
Conseil national les a tous modifies, a l'exception des deux 
derniers. II en a en outre ajoute quelques-uns. 
La commission du Conseil des Etats a donc du revoir le projet 
en entier. Elle a constate que de nombreuses prescriptions ont 
simplement ete redigees autrement, ou deplacees. tout en 
maintenant leur sens et leur contenu; les modifications de 
fand concernent la structure, l'octroi de la personnalite juridi
que aux deux Ecoles polytechniques, ainsi qu'aux etablisse
ments de recherche. le droit de participation et la disposition fi
nanciere. La majorite de ces divergences ont ete liqutdees et, 
sur la quarantaine, seules six subsistent. Deux sont d'ordre re
dactionnel, les quatre autres touchent le fand du contenu de 
l'article. 
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Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art 2 
der Kommission 

Abs. 1-3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
Die Achtung der Würde des Menschen. die Verantwortung ge
genüber seinen Lebensgrundlagen und der Umwelt sowie die 
Abschätzung von Technologieauswirkungen bilden Leitlinien 
von Lehre und Forschung. 
Abs.5 
Streichen 

Art.2 
Proposition de la commission 
Al. 1-3 
Adherer a la decision du Conseil national 
A/.4 
Le respect de la dignite humaine, la responsabilite a l'egard 
des bases d'existence de l'homme et de son environnement 
ainsi que l'estimation des effets technologiques guident l'en
seignement et la recherche. 
Al.5 
Bitter 

M. Cottier, rapporteur: Premiere divergence: celle de 
l'article 2, alinea 4. La commission a reuni les alineas 4 et 5 de 
la version du Conseil national en un seul nouvel alinea 4. Le 
fand n'est pas change. Je vous invite donc a suivre la commis
sion en votant ce nouvel alinea 4. 

Angenommen -Adopte 

Art 2bis, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Danioth. Hänsenberger, Huber, Hunziker) 
Festhalten 

Abs. 2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.4 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Danioth. Hänsenberger, Huber, Hunziker) 
Maintenir 

Al. 2-4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Abs. 1 -Al. 1 
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M. Cottier, rapporteur: Par 5 voix contre 4. avec la voix pre
ponderante du president. la ma1onte de la commission vous 
propose d'adherer a la version du Conseil national. Celui-ci a 
accepte cet art1cle 4 sans opposit1on. 
Pourquoi reconnaitre aux Ecoles polytechniques la personna
lite 1urrdique? II s·agit de leur permettre d'affirmer leur autono
m1e. Au1ourd'hui, les Ecoles polvtechrnques. comme certai
nes urnvers1tes cantonales. s· · frequemment amenees a 
conclure des conventions de c.,laboration sc1entifique avec 
d'autres 1nstitutfons. Cette personnalite 1und1que cree une au
tonomie. certes limitee. dans l'activite de recherche et d'ense1-
gnement. pwsque l'art1cle 34 soumet !'ordre financier des 
Ecoles polytechniques a celui de la Confederation. Les quatre 
urnversites de Suisse romande, cornrne la Haute ecole de St
Gall, beneficient deja d'une personnalite juridique, ce qui leur 
a perm1s d'etre particulierement dynamiques. Elles ont conclu 
divers accords avec des universites etrangeres, notamment 
en matiere de reconnaissance des diplömes. Les experiences 
au niveau cantonal sont donc bonnes. Cette autonomie ne 
peut guere conduire a des abus. car les ecoles polytechni
ques pourront s'en prevaloir exclus1vement dans les limites de 
la loi, donc dans leur domaine propre. En vertu de cette per
sonnalite aussi, les ecoles deviendraient proprietaires de leurs 
inventions patentees. 
Dans un proche avenir, nous allons confier a ces ecoles d'im
portantes täches de recherche pour renforcer la place scientifi
que et industrielle suisse. Exprimons-leur notre confiance en 
leur accordant l'autonomie et la personnalite juridique. Votre 
commission vous invite a suivre le Conseil national qui s'est 
expnrne sans opposition. 

Danioth, Sprecher der Minderheit: Mehrheit und Minderheit 
sind sich mit dem Nationalrat darin einig: Die verstärkte Auto
nomie für die Eidgenössischen Technischen Hochschulen ist 
richtig und notwendig. Das neue Gesetz atmet den Geist der 
organisatorischen und betrieblichen Autonomie, welche es 
den ETH ermöglicht, mit den wissenschaftlichen und techno
logischen Entwicklungen Schritt zu halten. Diese wissen
schaftlich und bildungspolitisch bedeutsame Selbständigkeit 
und Freiheit bedarf keineswegs der Verleihung einer eigenen 
Rechtspersönlichkeit. 
Der vorliegende Entwurf gewährt den Leitungsorganen der 
Hochschulen und den für Lehre und Forschung verantwortli
chen Professoren ein Höchstmass an Autonomie. Der Initia
tive und Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt. Der auto
nome Status findet seinen Niederschlag auch in verschiede
nen Sonderregelungen bezüglich Budgetierung, Verwal
tungsverfahren usw. Die ETH verfügen auch über ein unab
hängiges Satzungsrecht in ihrem Bereich. 
Die Grenzen der Autonomie sind im Rechtsbereich aber doch 
zu sehen und zu wahren. Gerade angesichts der starken Stel
lung von Behörden und Leitungsorganen der ETH muss eine 
politische Oberaufsicht durch Bundesrat und Parlament si
chergestellt werden können. Insbesondere ist die Unterstel
lung unter das Finanzhaushaltgesetz unabdingbar. Mit der 
Rechtspersönlichkeit werden spezielle Rechte und Pflichten 
verliehen. Hierzu gehört insbesondere die Befugnis zum Ei
gentumserwerb. Dass es beim Erwerb von Grundeigentum 
bisweilen gut ist, wenn eine Oberbehörde das letzte Wort hat, 
zeigte das Veto des Parlamentes zum Landkauf am Höngger
berg. Anderseits beweisen die 888 als eine der wohl grössten 
Grundeigentümerinnen des Bundes, dass es auch so geht. 
Zum geistigen Eigentum ist zu sagen, dass sich hier gewisse 
Fragen durchaus stellen, da bei Erfindungen die ETH selber 
dieses geistige Eigentum erwerben könnten. Das EDI kann 
aber im Einzelfall oder generell Ermächtigungen an die ETH
Organe erteilen. Also auch hier ist das Problem mit vernünfti
gen Mitteln durchaus lösbar. 
Der Vergleich mit kantonalen Hochschulen ist nach meinem 
Dafürhaften nur bedingt am Platze, zumal dort kantonale Be
hörden - meistens der Erziehungsdirektor - direkt Einsitz in 
den Hochschulbehörden haben und eine unmittelbare Kon
trolle und Einflussnahme sicherstellen können. Auf alle Fälle 
drängt sich dies beim Bund nicht auf. Das entscheidende Mo-

ment 1st. alles in allem, die weitestgehende Autonomie im or
ganisatorischen und wissenschaftlichen Bereich. Die eigene 
Rechtspersönlichkeit würde nach Ueberzeugung der Minder
heit- die Mehrheit wurde nur mit Stichentscheid des Präsiden
ten zu einer solchen - nur eine Fiktion heraufbeschwören, die 
höchstens Unklarheit schaffen würde. und das will Ja niemand. 
In diesem Sinn empfehle ich Ihnen, der Minderheit zuzustim
men. 

Rüesch: Als ehemaliger Erziehungsdirektor. der jahrelang 
eine Hochschule mit eigener Rechtspersönlichkeit präsidiert 
hat, verstehe ich die Bedenken hier 1m Rat wirklich nicht. die 
man gegenüber den ETH an den Tag legt. 
Meine Herren Corpsstudenten, haben Sie doch keine Angst 
vor einer Fuxenrepublik! Eine solche Entwicklung ist vollkom
men ausgeschlossen. Denn die öffentlich-rechtliche Anstalt 
kann von ihrer Rechtspersönlichkeit nur soweit Gebrauch ma
chen, als das Gesetz einen entsprechenden Handlungsspiel
raum offenlässt. Ihr Autonomiegrad wird also nicht durch die 
Verleihung der Rechtspersönlichkeit, sondern durch die ein
zelnen Paragraphen des Gesetzes bestimmt. 
So müssen Sie keine Angst haben, dass die ETH im finanziel
len Bereich zu selbständig werden könnten. Die ETH und die 
Forschungsanstalten erhaften durch die Verleihung der 
Rechtspersönlichkeit keine eigenständige Vermögensfähig
keit, da das Finanzrecht gemäss Artikel 34 des ETH-Gesetzes 
durch das Finanzhaushaltgesetz oder durch besondere Vor
schriften des Bundesrates geregelt wird. 
Auch können die ETH und die Forschungsanstalten keine Ar
beitsverträge nach Obligationenrecht mit ihren Mitarbeitern 
abschliessen, da ihr Personal grundsätzlich dem öffentlichen 
Recht untersteht. Trotzdem bietet die Rechtspersönlichkeit für 
Lehr- und Forschungsanstalten Vorteile, die im Zusammen
hang mit der Hochschulautonomie zu erblicken sind. So kön
nen die Hochschulen und die Forschungsanstalten bei der 
Entgegennahme von wissenschaftlichen Aufträgen Dritter in 
eigenem Namen auftreten. Man schliesst lieber mit den ETH 
Forschungsaufträge ab als mit dem Bund als Ganzem. Sie 
sind auch - was für wissenschaftliche Einrichtungen beson
ders wichtig ist - fähig, geistiges Eigentum zu haben und zu 
erwerben. Sie können bei Zuwendungen von Schriftennach
lässen, Bibliotheken, apparativen Einrichtungen, Sonderver
mögen im eigenen Namen auftreten. Ein Spender, beispiels
weise ein Ingenieur, der eine wichtige Sammlung zu verschen
ken hat, gibt sie lieber den ETH - vielleicht seiner Alma mater -
als dem Bund, der für ihn weiter weg und anonym ist. Wenn 
Sie die beiden ETH nun im Vergleich zu den kantonalen Hoch
schulen sehen, so sind sie ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
einfach zurückgestellt. Was für Fribourg, für Neuchätel, Lau
sanne, Genf und St. Gallen gut ist, sollte doch auch für die 
Bundeshochschulen Zürich und Lausanne gut sein. Die ei
gene Rechtspersönlichkeit wurde dem Institut für Rechtsver
gleichung schon 1978 zugestanden. 
Wollen Sie den ETH wirklich weniger geben? Ich bitte Sie, der 
Mehrheit zu folgen. 

M. Cotti, president de la Confederation: Sans en faire un ca
sus belli, le Conseil federal pretererait en rester a sa version ini
tiale, et ce pour les memes arguments que vient d'evoquer 
M. Rüesch, mais en les prenant dans l'autre sens, en quelque 
sorte. En effet, le degre d'autonomie d'une ecole ne depend 
pas effectivement de la personnalite juridique qu'on lui attri
bue ou pas. Comme le disait M. Rüesch. c'est la loi qui etablit 
le degre d'autonomie plus ou moins eleve d'une ecole. 
Cela etant, pourquoi des lors donner une personnalite juridi
que qui en soi n'apporte pas grand-chose a une teile ecole? 
C'est la raison pour laquelle le Conseil federal prefererait 
qu'on en reste ä sa proposition initiale. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

22Stimmen 
10Stimmen 
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Abs. 24 Al. 2·"4 
Angenommen „ Adopte 

Art. 4bis. 5, 5bis. 6-8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Propos1t1on de la commiss1on 
Adherer la dec1sion du Conseil national 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Abs. 7 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 2 
Sie konnen Stipendien und Darlehen gewähren. 

Art. 9 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
Elles peuvent accorder des bourses d'etudes et des preis. 

M. Cottier, rapporteur: L'aide qui peut etre accordee aux etu
diants est definie par la notion du pret. Ces aides sont en ettet 
des prets et je vous invite a accepter la version proposee par la 
commission. 

Angenommen -Adopte 

Art. 10, 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 12 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
.... jeweils für sechs Jahre. (Rest des Absatzes streichen) 
Abs. 3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Huber. Seiler) 
Streichen 

Abs. 4, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 12 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
.... renouvelable tous les six ans. (Biffer le reste de l'alinea) 
Al. 3 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Huber. Seiler) 
Bitter 

Al. 4, 5 
Adherer a la decision du Conseil national 
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M Cottier. rapporteur: Je m·expnme tout d'abord au suiet de 
l'alinea 2 de cet article. Par 5 vo1x contre 3. la comm1ssion vous 
propose de bitter la derniere phrase de cet alinea. La poss1b1-
lite de creer une commission speciale pour preparer la nom1-
nation des professeurs est ainsi supprimee. Pourquoi? La res
ponsabilite de nommer les professeurs incombe au Consetl 
des Ecoles polytechniques. C'est a lui de decider s·it veut ou 
non const1tuer de cas en cas une comm1ssion pour Je 
conse1iler dans lexecution de cette täche de nomination. I! 
do1t assumer seul la responsabilite de ses actes. 
Pour toutes ces raisons. Je vous invite a suivre votre cornmis
sion. 
C'est par 5 voix contre 3 que la commission a de· 
cide de ma1nten1r I alinea 3 de I' article 12 dans sa version ante
rieure. Cette disposition permet de soumettre les professeurs 
a une qualification tout comrne les parlernentaires sont sou
mis tous les quatre ans a l'examen du peuple. L'evaluation de 
l'activite des professeurs est d'autant plus justifiee que. selon 
l'alinea 2 du meme article. les nominations sont valables 
d'abord pour trois ans et ensuite pour six ans. Le mandat des 
professeurs est donc renouvetable. Par consequent, une telle 
evaluation n est pas extraordinaire. eile est d'ailleurs pratiquee 
dans d'autres m11ieux. 
Je vous invite a suivre la majorite en maintenant l'alinea 3 
adopte par le Conseil national. 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs.3-Al.3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag der Mehrheit angenommen 
Avec la voix preponderante du president 
la proposition de la majorite est adoptee 

Abs. 4, 5-AI. 4, 5 
Angenommen -Adopte 

Art. 13, 13bis, 14-18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 19 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Danioth, Hänsenberger, Huber, Hunziker) 
Festhalten 

Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 19 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Danioth, Hänsenberger, Huber, Hunziker) 
Maintenir 

Al.2, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

13Stimmen 
13Stimmen 
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Abs. 1 -Al. 1 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
(Siehe Entscheid bei Art. 4) 
Adopte selon la proposition de la majonte 
(Voir dec1sion a r art. 4) 

Abs. 2, 3-A/. 2. 3 
Angenommen - Adopte 

Art.21-27 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commiss1on 
Adherer a la dec,sion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Festhalten 
Abs.3 
(Betrifft nur den französischen Text) 
Abs.4 

a. erlässt im Rahmen der vom ETH-Rat festgelegten Richtli
nien die Verordnungen zum Studium; 

Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.6 
Bei den übrigen Geschäften entscheidet der Präsident. (Rest 
des Absatzes streichen) 

Art.28 
Proposition de Ja commission 
. , 1 

.iherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
Maintenir 
Al.3 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 4 

a. Etablit, dans les limites des directives edictees par le 
Conseil des EPF. les ordonnances concernant les etudes; 

A/.5 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 6 
.... appartient au president. (Bitter le reste de l'alinea) 

Abs. 1 -Al. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2-AI. 2 

M. Cottier, rapporteur: A l'articte 28, alinea 2, la commission 
vous propose de maintenir la version initiale du Conseil fede
ral. Ainsi, le president de la direction de l'ecole sera nomme 
rJar le Conseil federal, les autres membres le seront par le 
Conseil des Ecoles polytechniques. 

Angenommen - Adopte 

Abs. 3-6 -Al. 3--o 
Angenommen -Adopte 
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Art. 29, 30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decis1on du Conseil national 

Angenommen -- Adopte 

Art.30bis 
Antrag der Komm1ss1on 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Onken, Simmen) 

4 JUin 1991 

.... die Mitwirkung, ordnet einen Vertreter in Wahlvorberei
tungskommissionen für Professoren ab und gibt sich 

Abs. 4, 5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 30bis 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 3 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 
Minorite 
(Onken. Simmen) 
.... veille a la participation, delegue un representant dans des 
commissions preparatoires pour la nomination de profes
seurs et edicte son propre reglement .... 

Al. 4, 5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3-AI. 3 

M. Cottler, rapporteur: La proposition de minorite consiste a 
attribuer a l'assemblee d'ecole la competence de deleguer un 
representant dans les commissions preparatoires pour la no
mination de professeurs. Tout a !'heure, nous avons renonce a 
instituter cette commission laissant le soin au president d'en 
nommer une ou non. Nous n'avons donc pas refuse d'emblee 
taute commission pour la preparation de ces nominations. 
Nous avons estime qu'il ne fallait pas creer un organe interme
diaire et institutionnalise et qu'il incombait au Conseil des Eco
les polytechniques de decider s'il voulait une teile commis
sion. Au sein du Conseil des Ecoles polytechniques federales, 
qui reunit neuf membres, les divers avis peuvent se faire enten
dre, ceux de l'ecole aussi. puisque leurs deux presidents ainsi 
que deux representants de chacune des assemblees des eco
les sont invites aux seances ou ils ont voix consultative. 
La minorite invoquera le droit de participation. Or, ce droit de 
participation est deja garanti a !'Assemblee des ecoles par la 
presence de deux representants de chacune des assemblees 
d'ecole. Par la proposition de minorite, cette meme Assem
blee des ecoles aurait droit t en plus de ses deux represen
tants ordinaires au Conseil des Ecoles polytechniques a un re
presentant dans une commission preparatoire dont nous 
avons decide tout a !'heure la suppression. 
Par 8 voix contre 2, la commission vous propose de rejeter la 
proposition de la minorite. 

Onken, Sprecher der Minderheit: Zunächst einmal möchte ich 
an das Hochschulförderungsgesetz erinnern, wo der Stände
rat bei der Differenzbereinigung den Hochschulangehörigen 
ebenfalls entgegengekommen ist und ihre Einsitznahme in 
die Hochschulkonferenz im Gesetz verankert hat. Ich bitte nun 
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darum. dass wir hier einen ähnlichen Schritt tun, der sicher 
sehr viel guten Willen schaffen wird. Denn dass das. was ich 
hier nochmals aufgreife. ein echtes Anliegen ist. das haben Sie 

auch aus den verschiedenen Zuschriften ersehen können: 
Stellungnahmen sowohl der Reform

kommission der ETH als auch des Verbandes der Studieren
den an der ETH und des Schweizerischen Studentenvereins. 
Worum es also? Es darum. der Hochschulversamm-

institutionalisiert haben. ein 
mn~'"'"''~'"' Mitwirkungsrecht der Vorbereitung der Profess 
sorenwahlen zu geben. In Artikel 12, das ist richtig, sind diese 
Wahlvorbereitungskommissionen zwar worden. 
und ich habe dort nicht eingehakt, weil das an und für sich ein 
Nebenkriegsschauplatz ist. Es wird solche Ausschüsse. die 
die Wahlen vorbereiten. auch in Zukunft geben, und zwar 
eben auch dann. wenn wir sie im Gesetz nicht ausdrücklich 
verankern. Die wirklich entscheidende Frage, die stellt sich 
hier bei diesem Artikel. nämlich, ob wir der Hochschulver
sammlung ermöglichen sollen, wenigstens einen Vertreter 
oder eine Vertreterin in diese Ausschüsse zu entsenden, ob 
wir die Hochschulangehörigen beteiligend in diesen Prozess 
einbeziehen wollen, damit sie ihre ganz spezifische Sicht der 
Dinge darlegen können. Die Form der angestrebten Mitwir-

ist ja weiss Gott moderat, es wird nicht zuviel gefordert. 
immer wird es solche Ausschüsse geben, das ist schon 

gesagt worden; die Flexibilität wird dort, wo man rasch han
detn muss, gewahrt bleiben. 
Es geht im weiteren nur um eine delegierte Vertrauensperson, 
die aber von der Hochschulkonferenzversammlung gewählt 
wird; man kann also nicht von Bürokratisierung oder Ueberta
dung dieses Gremiums sprechen. Es ist ein kleiner Schritt, 
den wir hier machen können, doch dieses Vertrauen sollten 
wir schenken. Wir vergeben uns nämlich nichts, aber wir ge
winnen sehr viel. Erstens einmal nehmen wir die Hochschul· 
stände und ihre Versammlung ernst und greifen ein Postulat 
al,lf, das ihnen am Herzen liegt; zum zweiten schlagen wir eine 
Brücke, wir ermöglichen Teilhabe, Einbezug, Mitsprache in 
dieser Vorbereitungsphase; drittens stellen wir sicher, dass 
wirklich alle Facetten, alle Ueberlegungen und Argumente, ge
rade auch die zur Lehre oder zur Hochschuldidaktik, hier ein
fliessen können. Das ist allemal eine Bereicherung, und es 
wird diese Empfehlungen der Ausschüsse noch fundierter ma
chen. Das Anliegen ist also sachlich unbedingt gerechtfertigt, 
und es ist erst noch nichts Neues, nichts Kühnes, das wir hier 
festschreiben würden. 
Ich erinnere daran, dass beispielsweise im Kanton Zürich das 
Unterrichtsgesetz genau in diesem Sinne erst kürzlich geän
dert worden ist. Am 3. März 1991 hat das Zürchervolk darüber 
abgestimmt und ein solches Mitwirkungsrecht der Studieren
den oder Assistenten ausdrücklich gutgeheissen. Was ihm 
recht war und was sich auch an der Hochschule St. Gallen be
währt hat, sollte uns doch eigentlich billig sein. 
Deshalb bitte ich Sie um dieses Entgegenkommen, bitte ins
besondere und gerade den Ständerat um dieses Zugeständ
nis, das im Nationalrat nur hauchdünn, mit einer einzigen 
Stimme, unterlegen ist Seien wir grosszügiger und zukunfts
gerichteter! 

Frau Slmmen: Ich bitte Sie, diesen Minderheitsantrag zu un
terstützen. Die Komponente der lehre in der akademischen 
Tätigkeit ist eine ausserordentfich wichtige, und sie läuft immer 
etwa Gefahr, gegenüber der Forschungstätigkeit in den Hin
tergrund zu rücken. Das trifft gerade auch für die Technik und 
die Naturwissenschaften zu. Um also dieser Komponente der 
Lehre das nötige Gewicht zu geben, scheint es mir auch wich
tig, dass wir diejenigen. die direkt von ihr betroffen sind, ver
mehrt zu Worte kommen lassen. Studierende haben immer 
wieder bewiesen, dass sie fähig und auch willens sind, ihre 
Gesicfltspunkte als Direktbetroffene einzubringen. Herr Kot. 
lege Onken hat auf die Zürcher Hochschule hingewiesen. Ich 
möchte den Blick noch etwas ausweiten. Amerikanische Uni
versitäten, die als private Institutionen ganz besonders auf 
hohe Qualität angewiesen sind, kennen eine gut ausgebaute 
Mitsprache der Studierenden sogar bei der Beurteilung der 
Professoren. Es ist nicht einzusehen, weshalb schweizerische 

Studierende in ihrer Fähigkeit. mitzudenken und mitzureden, 
ihren amerikanischen Kolleginnen und Kollegen 
sein sollten. 
Ich bitte Sie. diese wirklich moderate Mitwirkung in der Wahl
vorbereitungskommission auch den schweizerischen Studie
renden zuzugestehen. 

M. Cottier, rapporteur: Je voudrais 
de la participation par !es 
norite. C'est le Conseil des Ecoles nnt,rtP,~nn 
rnera les professeurs et cet 
sentants de chacune des assernblees 
'"'"'LlU''""''"' la minonte voudrait encore un representant 
mentaire. Puisque ces representants siegent directement 
dans l'organe de nomination, cette part1cipation et cette 
sentation sont donc assurees. C'est la raison pour 
quelle la majorite demande d'adherer a sa version. 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 4, 5-AI. 4, 5 
Angenommen -Adopte 

Art. 31-38 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

17 Stimmen 
15 Stimmen 
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87.078 

Eidgenössische Technische Hochschulen. 
Bundesgesetz 
Ecoles polytechniques federales. Loi 

Differenzen - Divergences 

Siehe Seite 38 hiervor - Voir page 38 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 4. Juni 1991 
Decision du Conseil des Etats du 4 juin 1991 

Kategorie IV, Art. 68 GRN - Categorie IV, art. 68 RCN 

Ordnungsantrag - Motion d'ordre 

Präsident: Herr Büttiker beantragt. dieses Geschäft in Katego
rie III statt in Kategorie IV zu behandeln. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Büttiker 
Dagegen 

Art. 2 Abs. 4; 9 Abs. 2; 28 Abs. 2, 4, 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 2 al. 4; 9 al. 2; 28 al. 2, 4, 6 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 12 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

22Stimmen 
48Stimmen 

.... Für die Vorbereitung der Professorenwahl kann eine spezi
elle Wahlvorbereitungskommission eingesetzt werden, der 
auch Studierende und Assistenten angehören können. 
Minderheit 
(Reichling, Allenspach, Büttiker, Guinand, Loeb, Steinegger) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 12 al. 2 
Proposition de Ja comm1ssion 
Maiorite 

.. une comm1ssion soeciale peut etre constitutee pour la pre
paration de la nomination des professeurs; des etudiants et 
aes ass1stants peuvent aussi en faire partie. 
Minonte 
,Reichling. Allenspach. Büttiker. Guinand. Loeb. Steinegger) 
Adherer a la dec1sion du Conseil des Etats 

Reichling, Sprecher der Minderheit: Die Minderheit beantragt 
Ihnen m der emz1g verbleibenden Differenz Zustimmung zum 
Ständerat. Damit würde auch diese Differenz bereinigt, und es 
würde in diesem Gesetz keine Differenz mehr bleiben. Nach
dem der Ständerat dem durch den Nationalrat vollständig um
gebauten Gesetz über die ETH praktisch lückenlos zuge
snmmt hat und nur wenige Differenzen verblieben sind, wäre 
ich der Auffassung, wir könnten das nun respektieren und 
auch diese Differenz noch bereinigen. 
Es geht in Artikel 12, der hier zur Diskussion steht, um die Wahl 
der Professoren. Dabei ist unbestritten, dass die Kompetenz 
für die Professorenwahl vom Bundesrat. wo sie heute ist. auf 
den ETH-Rat übertragen wird. In der ersten Behandlung die
ses Geschäftes beschloss der Nationalrat auf Antrag der Kom
mission. dass dabei dem ETH-Rat eine Empfehlung bezüglich 
Professorenwahl abgegeben werde, nämlich die Empfehlung, 
in der Regel eine Wahlvorbereitungskommission einzusetzen. 
Der Ständerat hat auf diese Empfehlung verzichtet. das heisst 
lediglich die Wahlbehörde ohne Auflage bezeichnet. Ich habe 
im Protokoll der ständerätlichen Behandlung nachgelesen: Im 
Ständerat war die Begründung für die Streichung dieses Zu
satzes, man wolle dem ETH-Rat die Freiheit überlassen, wie er 
diese Wahl vorbereiten wolle, und ihm keine Empfehlung im 
Sinne des nationalrätlichen Beschlusses geben. Die Mehrheit 
unserer Kommission verzichtet nun auch auf eine Empfehlung 
und schlägt dem Rat statt dessen eine Ermächtigung zum Ein
satz einer Wahlvorbereitungskommission vor. Die Minderheit 
betrachtet eine solche Ermächtigung als überflüssig. Materiell 
besteht zwischen Mehrheit und Minderheit eigentlich keine 
Differenz. weil es um eine Kann-Formulierung geht, welche die 
Mehrheit einfügen will. Ich möchte dabei ausdrücklich festhal
ten: Wenn die Minderheit der Auffassung ist, auf diese Er
mächtigung könne verzichtet werden, ist sie der Auffassung, 
es stehe vollständig in der Freiheit des ETH-Rates, dort, wo er 
es für zweckdienlich hält, eine solche Wahlprüfungskommis
sion einzusetzen; aber dort, wo er es nicht will, soll er darauf 
auch verzichten können. Der verkürzte Text des Ständerates, 
wie er von der Minderheit aufgenommen wird, lässt nun dem 
ETH-Rat diese volle Freiheit. wie er als Wahlbehörde vorgehen 
will. Er kann eine Wahlvorbereitungskommission von beliebi
ger Grösse und in beliebiger Zusammensetzung einsetzen, 
sobald er es für richtig hält. Er kann aber auch aufgrund des 
Vorschlages der Hochschule direkt eine Wahl vornehmen, 
oder er kann einen Dozenten auf einen Lehrstuhl berufen, 
ohne dass dieser überhaupt Kandidat war. Er kann also ir
gendwo an einer ausländischen Hochschule einen Dozenten 
anfragen. ob er an der ETH Zürich oder an der ETH Lausanne 
den fraglichen Lehrstuhl übernehmen möchte. Ich bin über
zeugt, dass nur die unbeeinflusste Kompetenzerteilung an 
den ETH-Rat die Voraussetzung schafft, dass an unseren bei
den Hochschulen die bestgeeigneten Dozenten gewählt wer
den können. Darunter könnten beispielsweise solche sein, die 
sich keinem grossen Selektionsverfahren vor Kommissionen 
aussetzen wollen, weil sie diesen Posten gar nicht suchen, 
weil es ihnen am angestammten Ort absolut passt und es aus
schliesslich unser Interesse wäre. sie zu gewinnen. 
Auch gemäss der Fassung der Mehrheit besteht für den ETH
Rat völlige Freiheit, ob er eine solche Kommission für richtig 
erachtet oder darauf verzichten will. Die Kann-Formulierung ist 
weder eine Vorschrift noch eine Empfehlung. Dass nun die 
Mehrheit Wert auf diesen Zusatz legt, muss interpretiert wer
den. Ich kann diesen Satz eigentlich nur so interpretieren - ich 
habe den Vertreter der Mehrheit mit seiner Argumentation 
noch nicht gehört-. dass man dem ETH-Rat gewissermassen 
einen Wink mit dem Zaunpfahl geben will, er solle nach Mög-
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lichkert solche Kommissionen unter Einbezug von Studenten 
und Assistenten einsetzen. sie seien aus der Sicht des Parla
mentes erwünscht. Der Zusatz kommt aus unserer Sicht ge
wissermassen einer Misstrauenskundgebung gegenüber 
dem neu zu schaffenden ETH-Rat gleich. dem man nicht die 
Kompetenz zutraut. eigenständig und richtig vorzugehen; das 
findet die Minderheit ausgesprochen peinlich und unange
bracht. 
Ich möchte betonen: Wenn der Hochschulrat mit seinen Wahl
vorbereitungen gelegentlich auf Kritik stösst oder früher ge
stossen ist. legiferieren wir heute nicht für diesen Hochschul
rat. sondern für einen neuen ETH-Rat. der anders zusammen
gesetzt ist als in der heutigen Uebergangslösung. 
Diesem neuen ETH-Rat dürfen wir kein Misstrauen entgegen
bringen. Es ist unangebracht. im Gesetz eine Floskel anzu
bringen, die ihm gewissermassen suggeriert. was er zu tun 
hat: er soll selbst entscheiden und auch selbst die Verantwor
tung dafür übernehmen. Ich bin überzeugt, die Wahl der Do
zenten ist tatsächlich das wichtigste Geschäft, das der ETH
Rat in Zukunft zu erfüllen hat; von der Qualität der Dozenten 
wird auch die Qualität der Hochschulen abhängen. Beson
ders abwegig erscheint uns noch der ergänzende Hinweis, 
dass einer solchen Kommission auch Studierende und Assi
stenten angehören können. Im Prinzip kann jedermann. der 
geeignet ist. diesen Kommissionen angehören. ohne dass 
einzelne speziell erwähnt werden müssen. Wenn man schon 
glaubt. man müsse eine Kategorie erwähnen. dann müsste 
man vielleicht sagen. es könnten auch Ausländer in eine sol
che Wahlvorberertungskommission berufen werden. Dozen
ten von ausländischen Hochschulen, was vielleicht nicht 
selbstverständlich wäre, aber Studenten und Assistenten von 
unseren Hochschulen sind Mitbürgerinnen und Mitbürger. die 
ohne werteres für eine solche Aufgabe berufen werden kön
nen, ohne dass wir sie herausgreifen aus allen anderen und ei
gens im Gesetz erwähnen. 
Der Zusatz der Mehrheit schafft deshalb eigentlich mehr Unsi
cherheit und Misstrauen - beides ist nicht am Platz. Ich bean
trage Ihnen deshalb im Namen der Minderheit- und gleichzei
tig im Namen der SVP-Fraktion - Zustimmung zum Ständerat. 
Der Kommissionsbeschluss ist sehr knapp mit 8 zu 7 
Stimmen gefasst worden, wir waren also fast ausgeglichen. 
Ich wiederhole noch einmal: Wenn wir diese Differenz aus
schalten, können wir morgen in der Schlussabstimmung die
ses Gesetz verabschieden, andernfalls könnte der Ständerat 
in dieser Session nicht mehr auf die verbleibende Differenz 
eintreten; wir würden die Verabschiedung damit auf den Sep
tember verschieben. 

Fierz, Berichterstatter: Ich habe den Vorteil, dass Kollege 
Reichling die Ausgangslage schon sehr gut dargestellt hat, 
und rede jetzt also für die Kommissionsmehrheit. 
Die Kommissionsmehrheit hat sich entschlossen, an der Er
wähnung der Wahlvorbereitungskommission in diesem Ge
setz festzuhalten. Dies deshalb, weil diese Wahlvorberertungs
kommission bei einer Wahl und für die Qualität der Wahl ein 
ganz wesentliches Element ist. Wir sind uns bewusst. dass es 
praktiziert wird, und wir sind uns auch bewusst. dass die 
Wahlen an den ETH in aller Regel wesentlich besser vorberei
tet sind als an unseren Universitäten. Das ist uns klar. Wir 
möchten aber auch, dass das so bleibt. Wenn es einreissen 
würde. dass man das irgendwie vergessen würde, wäre das 
nicht gut. 
Im Nebensatz. so hat die Mehrheit beschlossen, sollen die 
Studierenden und die Assistenten erwähnt werden. Hier muss 
ich etwas zurückblenden in der Geschichte. Wir haben die 
förmlich verankerte Mitbestimmung in der Sondersession mit 
77 zu 76 Stimmen abgelehnt. auch meine Stimme war dabei, 
aber dies unter der Zusicherung unseres Bundespräsidenten 
- im Jubeljahr der Eidgenossenschaft-. dass man auch ohne 
gesetzliche Vorschrift den Unter- und den Mittelbau. die jün
gere Generation, angemessen bei den Vorbereitungen zu be
teiligen gedenke. Wir haben auch vernommen, dass Präsident 
Nüesch, Professor an der ETH, das will. Aber bisher hat er sich 
nicht durchsetzen können, er stösst auf Widerstand bei den äl-

teren Dozenten. Es scheint mrr jetzt. dass man vielleicht Grund 
hat. Herr Reichling, so einen Wink zu geben. 
Ich betone: Wir wollen nicht einen Vertreter einer Hochschul
versammlung, der politisch bestimmt wird. Aber es scheint 
uns für die Lebendigkeit unserer Hochschulen wichtig, dass 
die Jüngeren auch ab und zu mitreden dürfen. und zwar nach 
Qualität ausgewählte Vertreter der Jüngeren. 
Wir erinnern daran. dass Albrecht von Haller. der grösste ber
n1sche Wissenschafter. schon mit 26 Professor war und dass 
wir im heutigen Wissenschaftsbetrieb doch eine gewisse 
Ueberalterung haben. 
Noch ein Letztes: Wenn Sie die AHV-Statistiken ansehen. stel
len Sie fest. dass wir je länger, Je mehr die Solidarität der jünge
ren Generation brauchen. Aber die Solidantät ist keine Ein
bahnstrasse. Die Solidarität muss ein give and take sein. ein 
Geben und Nehmen. Wir finden, dass die Jugend dort, wo sie 
wichtig ist. auch erwähnt gehört. 
Ich bitte Sie. der Mehrheit zuzustimmen. 

M. Gulnand, rapporteur: Nous sommes donc dans la proce
dure d'elirnination des divergences de la loi sur las Ecoles po
lytechniques federales. Une seule divergence reste en discus
sion et nous ne pouvons que nous en feliciter. Cela prouve 
qua le Conseil des Etats a tres largement suivi las importantes 
modifications que nous avions apportees a cette loi. 
En ce qui concerne la divergence subsistant a l'article 12, la 
question est la suivante: il s'agrt de la procedure de nomina
tion des professeurs, liee au probleme de la participation. II 
taut rappeler ici que ladite procedure se fait dans las Ecoles 
polytechniques en deux phases. Dans une premiere phase, 
on determine le profil de la chaire qua l'on veut repourvoir, et, 
dans une deuxierne phase, on examine les candidatures, suite 
a la mise au concours. La premiere phase depend essentielle
ment des departements des unites d'enseignement et de re
cherche. Ainsi, la participation est assuree selon les principes 
que nous avons adoptes. 
La deuxieme phase traite de l'examen des candidatures. 
Jusqu'a maintenant, une certaine souplesse a ete de mise, 
dans ce sens que, generalement, une commission speciale 
est chargee d'examiner les candidatures et de preparer la pro
position a l'intention, d'abord du president de l'ecole, puis du 
Conseil des Ecoles polytechniques federales. Mais les presi
dents des Ecoles polytechniques nous ont explique qua si, 
dans la regle, il existait une comrnission speciale, ce n'etait 
pas toujours le cas. Cette commission est generalement com
posee de protesseurs, mais aussi d'experts exterieurs a 
l'ecole, en fonction du poste a repourvoir. 
Le Conseil federal veut. dans ce domaine. laisser au Conseil et 
a la Direction des ecoles une large autonomie. II n'avait donc 
rien prevu dans le projet de loi. Nous avons, quant a nous. es
time qu'il fallait poser dans la loi le principe d'une commission 
speciale pour la nomination, en stipulant qu'«en principe cette 
commission devait etre constrtuee». 
En ce qui concerne la composition de la commission, une pro
posrtion a ete presentee a ce conseil visant a assurer la partici
pation des etudiants et des assistants dans ces commissions 
preparatoires. Cette proposition a ete rejetee par le Conseil na
tional a une faible majorite. Elle a ete reprise au Conseil des 
Etats qui l'a egalement rejetee a une faible majorite. II n'y a 
donc pas de divergence en la matiere. Mais le Conseil des 
Etats a change d'avis, dans ce sens qu'il est revenu a la propo
sition du Conseil federal et qu'il a supprime la phrase precisant 
qu'il fallait en principe qu'il y ait une commission preparatoire 
pour la nomination des professeurs. 
Notre commission s'est donc trouvee devant !'alternative sui
vante: ou se rallier au Conseil des Etats. d'ou l'absence de dis
position dans la loi et une large autonomie laissee au Conseil 
des Ecoles polytechniques federales pour regler la question 
de la procedure et la composition des commissions. ou alors 
maintenir sa volonte de prevoir en principe une commission. 
La majorite vous propose d'assouplir comme suit le premier 
texte: «une commission peut etre constituee». Vous voyez la 
difference. Precedemment. on pouvait lire: «en regle generale, 
on doit constituer une commission ... La majorite de la commis
sion vous suggere d'ajouter que cette commission «pourrait 
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aussi accueillir des representants des etudiants et des ass1s
tants». 
La 11olonte de la majorite de la commission est donc d'aller a 
mi-chemin entre la proposition du Conseil des Etats et celle de 
notre commission. et de montrer un signe indiquant la 11oie 
qua devrait suivre le Conseil des Ecoles potyteohniques fede
rates. La 11ersion de la majorite de la comm1ssion a l'avantage 
de la souplesse. Elle ne change a 11rai dire pas grand-chose 
par rapport a la srtuation souhaitee par le Conseil federal. 
Je 110us 1nv1te. au nom de la commission. a voter la proposition 
de 1a majorrte. Pour ma part, j'accepterai celle de la minorite, 
ne serart-ce que parce qu'elle a l'avantage de supprimer defi
nitivement taute divergence avec le Conseil des Etats. 

Bundespräsident Cottl: Ich kann mich sehr kurz fassen. Die 
Mehrheit der Kommission verlangt folgenden Zusatz: «Für die 
Vorbereitung der Professorenwahl kann eine spezielle Wahl
vorbereitungskommission eingesetzt werden, der auch Stu
dierende und Assistenten angehören können.» Es ist also ein 
Zusatz, weicher rein im Rahmen der Möglichkeiten, nicht im 
Rahmen der Pflicht liegt. Ich möchte zur Kommissionsmehr
heit sagen: Diese Möglichkeit des Könnens, die Art und Weise, 
wie die Vorbereitung der Wahl geschieht. liegt sowieso im Er
messen des ETH-Rates. Die 110rschiedenen Vorbereitungsver
fahren können deshalb ganz frei organisiert werden. 
Ich habe den Eindruck, dieser Zusatz sei ganz einfach über
flüssig, denn all das, was der Zusatz vorsieht, ist an sich schon 
heute möglich und wird übrigens zum Teil auch schon prakti
ziert. wie ich dies schon sagte. 
Deshalb könnte ich eine Muss-Klausel verstehen; ich würde 
sie allerdings aus anderen Gründen ablehnen. Aber eine reine 
Kann-Klausel hat wohl überhaupt keine Bedeutung, denn 
diese Möglich1<eiten sind sowieso gegeben. Wenn dem so ist, 
dann frage ich Sie: Wieso wollen Sie dennoch eine Differenz 
zum Ständerat aufrechterhalten? Wegen einer solchen Kann
Formulierung eine Differenz noch monatelang aufrechtzuer
halten, scheint mir absolut unverhältnismässig zu sein. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den AAtrag der Mehrheit 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

91.022 

ETH-Uebergangsregelung. 
Verlängerung 
EPF. Reglementation provisoire. 
Prorogation 

72Stimmen 
45Stimmen 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 11 . März 1991 (BBI 1 1405) 
Message et projet d' arrete du 11 mars 1991 (FF 1 1337) 

Beschluss des Ständerates vom 4. Juni 1991 
Oecision du Conseil des Etats du 4 jUin 1991 

Kategorie V, Art. 68 GRN- Categorie V, art. 68 RCN 

Herr Flerz unterbreitet im Namen der Kommission den folgen
den schriftlichen Bericht: 

1 . Zusammen mit dem Bundesgesetz vom 7. Februar 1854 
betreffend die Errichtung einer Eidgenössischen Polytechni
schen Hochschule bildet der Bundesbeschluss 110m 24. Juni 
1970, die sogenannte Uebergangsregelung (UeR), die 
Rechtsgrundlage für den Betrieb und die Organisation der bei
den Technischen Hochschulen 1n Zürich und Lausanne, der 
ETHZ und der EPFL 

2. Auf den 1. Januar 1969 hat der Bund die frühere Polytechni
sche Schule der Universität Lausanne, die EPUL. übernom
men, was eine Anpassung des bisher nur für die ETHZ gelten
den Gesetzes vom 7. Februar 1854 erforderlich machte. Die 
Gesetzesvorlage wurde jedoch in der Volksabstimmung vom 
1. Juni 1969 abgelehnt. und die entstandene Lücke in den 
Rechtsgrundlagen der beiden ETH musste durch eine Ueber
gangsordnung in der Form eines allgemeinverbindlichen 
Bundesbeschlusses geschlossen werden. 
Die UeR ist inzwischen dreimal verlängert worden; zuletzt 
durch Bundesbeschluss vom 21. Juni 1985. Diese Verlänge
rung ist auf den 30. September 1991 befristet. 
3. Mit Botschaft vom 14. Dezember 1987 (BBI 19881741) hat 
der Bundesrat dem Parlament den Entwurf zu emem neuen 
ETH-Gesetz unterbreitet. Der Ständerat hat in der Frühlings
session 1989, der Nationalrat in der Januarsession 1991 dazu 
Stellung genommen. Das Differenzbereinigungsverfahren 
zwischen den beiden Räten steht noch aus. Das neue Gesetz 
wird deshalb am 1. Oktober 1991, wenn die Uebergangsrege
lung ausläuft, nicht in Kraft treten können. Um eine gesetzliche 
Grundlage für den ETH-Bereich aufrechtzuerhalten, ist des
halb eine erneute Verlängerung der Uebergangsregelung not
wendig. 
4. Mit Botschaft vom 11. März 1991 beantragt der Bundesrat 
eine Verlängerung der Uebergangsregelung bis zum 30. Sep
tember 1994. In der Kommission wurde ein Antrag abgelehnt. 
diese Frist um ein Jahr zu kürzen; die Inkraftsetzung des 
neuen ETH-Gesetzes sollte jedoch nach seiner Verabschie
dung ohne Verzögerung erfolgen. 

M. Flerz presente au nom de la commission le rapport ecrit 
suivant: 

1. Avec la loi du 7 fevrier 1854 sur 1a creation d'une Ecole poly
technique federale, l'arrete du 24 juin 1970 forme ce que l'on 
appelle la «reglementation transitoire•, qui constitue la base 
legale de l'organisation et de l'exploitation des Ecoles poly
techniques federales de Lausanne (EPFL) et de Zurich 
(EPFZ). 
2. Le 1er janvier 1969, la Confederation a pris en charge l'an
cienne Ecole polytechnique de l'universite de Lausanne 
(EPUL), ce qui exigea I 'adaptation de la loi susmentionnee, qui 
ne s'appliquait qu'a l'EPFZ. Le nouveau projet de loi M cepen
dant rejete par le vote populaire le 1 er juin 1969, de sorte que la 
lacune juridique existante dut etre comblee par un regime tran
sitoire, SOUS la forme d'un arrete de portee generale. Ce re
gime transitoire a deja ete proroge trois fois, la demiere datant 
du 21 juin 1985 et echeant le 30 septembre 1991. 
3. Par son message du 14 decembre 1987 (FF 19881697), le 
Conseil federal a soumis au Parlement un projet de nouvelle 
loi sur les EPF. Les Chambres ont donne leur avis a son sujet, 
lors de la session de priotemps 1989 pour le Conseil des Etats, 
et en jan11ier 1991 pour le Conseil national. Les divergences 
doivent encore etre eliminees, de sorte qua la nouvelle loi ne 
pourra entrer en vigueur le 1er octobre 1991, a l'echeance du 
regime actuel. Une nouvelle prorogation de ce regime est 
donc necessaire pour maintenir la base juridique des EPF. 
4. Par son message du 11 mars 1991, le Conseil federal pro
pose de proroger l'arrete susmentionne jusqu'au 30 sep
tembre 1994. La commission a ecarte une proposition llisant a. 
diminuer cette periode d'un an. Toutefois, l'entree en lligueur 
de ra nouvelle loi sur les EPF devrait survenir immediatement 
apres son adoption par las deux chambres. 

Antrag der Kommission 
Dem Antrag des Bundesrates entsprechen und die Ueber
gangsregelung für die beiden ETH bis zum 30. September 
1994 verlängern. 

Proposmon de la commission 
Approuver la proposition du Conseil federal et proroger 
I' arrete du 24 juin 1970, sur lequel repose I' actuel regime tran
sitoire. jusqu'au 30 septembre 1994. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 
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Eidgenössische Technische Hochschulen. 
Bundesgesetz 
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Siehe Seite 357 hiervor- Voir page 357 ci-devant 

Beschluss des Nationalrates vom 4. Oktober 1991 
Dec,s,on du Conseil national du 4 octobre 1991 

Schlussabstimmung Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

39 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

E 14 octobre 1991 
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Detailberatung - Discussion par articfes 

Titel und Ingress, Ziff. l. II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule, eh. 1, II 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung. - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

109Stimmen 
(Einstimmigkeit) 
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Siehe Seite 1266 hiervor - Voir page 1266 ci-devant 

Beschluss des Ständerates vom 4. Oktober 1991 
Oecision du Conseil des Etats du 4 octobre 1991 

Frau Haering Binder: Die Geschichte des neuen ETH-Geset
zes dauert nun schon rund zwanzig Jahre. Während all dieser 
Jahre haben wir uns hier und anderswo für die Verstärkung 
der Mitwirkungsrechte der Hochschulangehörigen im ETH
Gesetz eingesetzt. zuletzt gemeinsam mit Teilen der CVP im 
Rahmen des Differenzbereinigungsverfahrens. 
Am Schluss hing es an einer kleinen Geste, die notwendig ge
wesen wäre. um das Referendum abzuwenden, das die Stu
dentenschaften nun ergreifen werden. Sie haben diese Geste 
nicht gemacht; Sie gefährden damit ein Gesetz, das gut und 
problemadäquat ist. 
Solange die Geschichte des ETH-Gesetzes weitergeht, wer
den wir uns für die Verstärkung der Mitwirkungsrechte einset
zen. Wir werden deshalb heute diesem Gesetz nicht zustim
men. 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat -Au Conseil federal 

125 Stimmen 
9Stimmen 

michael.tellenbach
Textfeld




